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Vorwort 

Der vorliegende Band bündelt systematisch die Ergebnisse eines Verbund-
projektes, das die Universitäten Augsburg, Düsseldorf, München und Ulm im 
Rahmen einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
ausgeschriebenen Förderlinie zwischen 2013 und 2016 bearbeitet haben. Diese 
„Förderung von Forschungsvorhaben im Zusammenhang mit sexueller Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten“ ist aus der Arbeit 
des Runden Tisches gegen Kindesmissbrauch hervorgegangen. Der Runde 
Tisch war im März 2010 von der Bundesregierung als Reaktion auf eine vom 
Canisius-Kolleg in Berlin ausgehende Kaskade von Berichten über sexuelle 
Missbrauchsfälle (KM) initiiert worden. Diese hatten in den Monaten vorher 
die Öffentlichkeit erreicht und waren medial massiv begleitet worden. Zwei Be-
sonderheiten lagen dieser medialen Präsenz zu Grunde: Die berichteten Miss-
brauchsfälle hatten zum einen ausnahmslos in pädagogischen Institutionen 
stattgefunden, zum anderen lag der sexuelle Missbrauch oft Jahre oder Jahr-
zehnte zurück, er wurde bis dahin verschwiegen, „übersehen“ oder verdrängt. 

An diesem Punkt setzte das Forschungsprojekt an, denn die Quantität und 
Qualität dieser Missbrauchsfälle schien im Widerspruch zur politischen Ent-
wicklung des Kinderschutzes in Deutschland zu stehen. Dieser hatte sich insbe-
sondere ab den 1970er Jahren juristisch legitimiert als wirksames Instrument 
gegen das endemisch auftretende Problem familiärer Vernachlässigung, körper-
licher Misshandlung und sexuellen Missbrauches etablieren können und bis in 
die Gegenwart effektive Präventions- und Interventionsmaßnahmen erarbeitet. 
Wie konnte also das staatliche Wächteramt über Jahrzehnte ausgerechnet in 
jenen pädagogischen Institutionen ausmanövriert werden, die per definitionem 
der Bewahrung des Kindeswohls verpflichtet waren und warum gab es von der 
Tat bis zur Aufdeckung dieser Fälle von Seiten des Staates, der Gesellschaft und 
der Medien eine derart lange Zeitspanne der Indifferenz? 

Eine mögliche Antwort (unter vielen) ist in der Polysemie und Polykontex-
tualität des „Kindeswohls“ zu suchen, das bisher als kollektives Orientierungs-
muster alle bisherigen Maßnahmen zur (politischen) Verbesserung des Kinder-
schutzes in Deutschland prägte. Der Kindeswohlbegriff hat seinen Ursprung in 
rechtsphilosophischen Überlegungen zum familiären Kinderschutz und eine 
Kernhypothese des Projektes lautete, dass sich das so geprägte Konzept im 
Kontext von Institutionen als inkompatibel erwiesen hat: Um die Einflussmög-
lichkeiten systemischer Schutzangebote in den zurückliegenden Fällen zu er-
fassen, sollte im Projekt ihr konzeptueller Knotenpunkt, das Kindeswohl, in den 
Blick genommen werden. Der Kindeswohlbegriff wurde dabei zum einen im 
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Sinne eines in vielen Diskursen geteilten Orientierungsmusters untersucht und 
zum anderen als Grenzobjekt („boundary object“) betrachtet, das in interdiszi-
plinären Auseinandersetzungen wirkt. 

„Boundary objects“ erlauben es, dass unterschiedliche soziale Akteure auf 
der Basis eines begrifflich nicht klar begrenzten Konzeptes über einen gemein-
samen Sachverhalt kommunizieren und zusammenarbeiten können, ohne dass 
ein Konsens in der Sache notwendig wäre (Wenger 1999). Dies ist möglich, 
wenn ein solcher Begriff inhaltliche Erfordernisse der beteiligten Disziplinen 
und Diskursfelder befriedigt (Star & Griesemer, 1989, S. 393). Kirsten Scheiwe 
hat eindrücklich diese Funktion des Kindeswohlbegriffs um Rechtsdiskurse 
herum beschrieben (Scheiwe, 2013). Kollektive Orientierungsmuster wiederum 
stellen übergeordnete Ordnungsstrukturen von Wissen dar, die sich in „Orien-
tierungen, Meinungen und Einstellungen“ äußern (Lamnek, 2005, S. 430). Aus-
gehend von diesen Überlegungen nutzte das Projekt den Kindeswohlbegriff als 
heuristischen Startpunkt. 

Dieses Buch bündelt nun die Ergebnisse des Projektes. Es bietet eine Über-
sicht über die Karriere des Kindeswohlbegriffs im bundesdeutschen Diskurs der 
letzten Jahre, untersucht seinen Nutzen sowie seine Wirkung in und für die Ar-
beit im Kontext von pädagogischen Institutionen, um zuletzt praktische Hin-
weise und Empfehlungen für die Arbeit zum Wohl von Kindern in Institutio-
nen zu formulieren und zu offerieren. Zu diesem Zweck ist das Buch dreigeteilt, 
wobei die einzelnen Abschnitte eng miteinander korrespondieren, sodass sie je-
weils für sich stehend gelesen werden können, jedoch im Gesamtbild des Bu-
ches ein Mehrwert aus der Textvernetzung entsteht. 

Im ersten Teil sollen theoretische Grundlagen zum Kindeswohl in Theorie 
und Praxis gelegt werden, im zweiten Teil wird das Kindeswohl als Orientie-
rungsmuster für die Arbeit in Institutionen in seinen Ermöglichungskräften 
dargestellt, bevor im dritten Teil Handlungsempfehlungen und -hilfen zur Um-
setzung eines Kindeswohlansatzes in der pädagogischen Praxis gegeben werden. 

Zu dem Band haben alle Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wesent-
liche Bausteine beigetragen. Die Drucklegung des Bandes erfolgte nach einem 
internen „Peer-Review“-Prozess und der Hinzuziehung externer Gutachter im 
Jahr 2016. Einer Reihe von Personen schulden wir Dank für ihre Hilfe und 
Anregungen über die Projektarbeit hinaus. Zu allererst sind hier die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der einzelnen Teilprojekte zu nennen, die durch ihr 
Engagement die Forschung und die Textlegung überhaupt erst denkbar ge-
macht haben. Sie sind als Autorinnen und Autoren der einzelnen Kapitel sicht-
bar. Darüber hinaus danken wir besonders Maria Griemmert, Barbara Kave-
mann und Michael Kölch, die den Gesamttext oder einzelne Kapitel mehrfach 
lektoriert und wertvolle Hinweise zu deren Verbesserung gegeben haben. 

Die Herausgeber/-innen und die Autor/-innen im April 2017 
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Kapitel 1 
Mediale Konjunkturen  
von Kinderschutzdebatten  
in der Bundesrepublik Deutschland – 
Rekonstruktion der Entstehung einer Kultur 
des Hinsehens und der Achtsamkeit 

Arno Görgen, Heiner Fangerau 

1.1  Öffentlichkeit und Agenda-Setting 

Gewalt an Kindern ist ein Thema, welches oftmals erst durch die mediale In-
szenierung von fallbezogenen Skandalen aus dem abgeschirmten Raum des Pri-
vaten an die Öffentlichkeit gebracht wird. Das Problem der Gewalt an Kindern 
hat sich somit historisch von einem privaten Problem der Eltern-Kind-Bezie-
hung hin zu einem öffentlich diskutierten Faktor entwickelt, der in der Folge 
nicht nur politische Reformen, sondern auch kollektive und individuelle An-
sichten mitprägt. Dieser Komplex der Verschränkung von Politik und Öffent-
lichkeit ist also ein wichtiger Motor in der Entwicklung des Kinderschutzes, der 
in diesem Kapitel näher beleuchtet werden soll. 

Der starke Einfluss der Öffentlichkeit kann auf die Problemorientierung 
medialer Öffentlichkeit zurückgeführt werden. Der deutsche Philosoph und So-
ziologe Jürgen Habermas spricht in diesem Kontext vom seismographischen 
Entdeckungszusammenhang der modernen Gesellschaften, der sie die ihr inne-
wohnenden Probleme aussuchen und bewerten lässt (Habermas 1992, S. 435 ff.). 
Die Öffentlichkeit füllt demnach in einer Demokratie eine politische Funktion 
aus, die vor allem an drei Bedingungen geknüpft ist: a) Sie muss Probleme in 
einer Weise erkennen und rahmen, dass noch genug Raum für eine Problem-
lösungsstrategie bleibt. Sie muss b) nicht nur den tatsächlichen Inhabern poli-
tischer Macht, sondern auch denjenigen Akteuren zur Selbstartikulation offen-
stehen, die nicht diesem engeren Kreis der Machtausübung angehören. Sie 
muss schließlich als mediale Öffentlichkeit c) Probleme so thematisieren, dass 
zwar politischer Handlungsdruck aufgebaut werden kann, dabei jedoch kein 
‚inflationärer Alarmismus‘ entsteht (Eisenegger 2008, S. 148). 

Der Schweizer Publizistikwissenschaftler Kurt Imhof (1956–2015) betont, 
dass diese Art der öffentlichen Problemanalyse und -lösung ein stetiger Prozess 
der Konstruktion von Wirklichkeit ist. 
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„Der Seismograph Öffentlichkeit ist somit eine aufmerksamkeitsoffene ‚soziale Ein-
richtung‘: Er bezieht sich auf kommunizierte Sachverhalte der objektiven Welt, 
kommunizierte Normen und Werte der sozialen Welt und kommunizierte Überzeu-
gungen aus der subjektiven Welt, er versorgt sich selbst und er verändert seine Selek-
tionslogiken. Durch diese Logiken entstehen Kommunikationsereignisse mit unter-
schiedlich hohem Aufmerksamkeitswert. Über diese auf Dauer gestellte Komposition 
und De-Komposition von Aufmerksamkeit produziert der Seismograph Öffentlich-
keit laufend neue Kommunikationsereignis-Topographien [Hervorhebung im Origi-
nal], die die einzige Möglichkeit darstellen, um dem Abstraktum Gesellschaft täglich 
Konkretheit zu verleihen, Gesellschaft also wahrzunehmen und wechselseitig Frem-
de in eine politische und kulturelle Beziehung zu setzen.“ (Imhof 2008, S. 17) 

Dies bedeutet, dass der gesellschaftlich-kulturelle Status Quo ethische, sittliche 
oder rechtliche Normen zur Frage selektiert, welche Probleme in einer Gesell-
schaft einer besonders dringlichen Lösung bedürfen. Die Vorauswahl von Er-
eignissen und die Art ihrer medialen Berichterstattung ermöglicht es zudem, 
„dass die Bevölkerung eine kollektive Vorstellung davon entwickelt, welche 
Themen und Problemdefinitionen zur Zeit wichtig sind“. (Otto 2001, S. 38) 
Man kann demnach in diesem Zusammenhang auch von einer Filterfunktion 
sprechen, die für eine Reduktion der Komplexität der Welt sorgt, die es im 
Idealfall jedem Mitglied einer Gesellschaft ermöglicht, sich selbst ein Bild dieser 
Welt zu machen. Die Filterfunktion ist vor allem der medialen Öffentlichkeit, 
also Akteuren von Presse, Funk, Fernsehen und Internet eigen. Hier wird ent-
schieden, welchen Informationen ein gesellschaftliches Interesse zugeschrieben 
wird, auf welche Weise diese Informationen kommuniziert und verteilt werden 
und wie die kommunizierten Ereignisse weiter medial begleitet werden. Diese 
„Selektions-, Interpretations- und Inszenierungslogiken“ (Imhof 2008, S. 38) 
spiegeln sich in Nachrichtenwertfaktoren. Dies sind Faktoren, die nicht mehr 
als den beobachteten Ereignissen inhärente Merkmale gedacht, sondern als 
„journalistische Regeln zur Konstruktion sozialer Realität“ verstanden werden, 
„die den beobachteten Ereignissen durch Journalisten oder andere professio-
nelle Organisationskommunikatoren subjektiv zugeschrieben werden.“ (Eisen-
egger 2008, S. 148) 

Solche Nachrichtenfaktoren sind nach Michael Jäckel (2008, S. 202): 

 Frequenz: Je mehr der zeitliche Ablauf eines Ereignisses der Erscheinungs-
periodik der Medien entspricht, desto wahrscheinlicher wird das Ereignis 
zur Nachricht. 

 Schwellenfaktor: Es gibt einen bestimmten Schwellenwert der Auffälligkeit, 
den ein Ereignis überschreiten muss, damit es registriert wird. 

 Eindeutigkeit: Je eindeutiger und überschaubarer ein Ereignis ist, desto eher 
wird es zur Nachricht. 
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 Bedeutsamkeit: Je größer die Tragweite eines Ereignisses, je mehr es persön-
liche Betroffenheit auslöst, desto eher wird es zur Nachricht. 

 Konsonanz: Je mehr ein Ereignis mit vorhandenen Vorstellungen und Er-
wartungen übereinstimmt, desto eher wird es zur Nachricht. 

 Überraschung: Überraschendes (Unvorhersehbares, Seltenes) hat die größte 
Chance zur Nachricht zu werden, allerdings nur dann, wenn es im Rahmen 
der Erwartungen überraschend ist. 

 Kontinuität: Ein Ereignis, das bereits als Nachricht definiert worden ist, hat 
eine hohe Chance, auch weiterhin von den Medien beachtet zu werden. 

 Variation: Der Schwellenwert für die Beachtung eines Ereignisses ist niedri-
ger, wenn es zur Ausbalancierung und Variation des gesamten Nachrich-
tenbildes beiträgt. 

 Bezug auf Elite-Nation: Ereignisse, die Elite-Nationen betreffen (wirtschaft-
lich oder militärisch mächtige Nationen) haben einen überproportional ho-
hen Nachrichtenwert. 

 Bezug auf Elite-Personen: Entsprechendes gilt für Elite-Personen, d. h. Pro-
minente und/oder mächtige, einflussreiche Personen. 

 Personalisierung: Je stärker ein Ereignis personalisiert ist, sich im Handeln 
oder Schicksal von Personen darstellt, desto eher wird es zur Nachricht. 

 Negativismus: Je ‚negativer‘ ein Ereignis, je mehr es auf Konflikt, Kontrover-
se, Aggression, Zerstörung oder Tod bezogen ist, desto stärker wird es von 
den Medien beachtet. 

Diese Faktoren können – ohne dies an diesem Punkt weiter auszuführen – zu 
einem großen Teil auch auf das Problemfeld der Gewalt an Kindern übertragen 
werden. „Folge dieser Nachrichtenwertfaktoren ist die Stereotypisierung der 
Medienberichterstattung, denn das reale Geschehen wird auf eine begrenzte 
Anzahl von Ereignissen reduziert, sodass viele Menschen eine gleiche Vorstel-
lung von der Wichtigkeit bestimmter Themen und Problemdefinitionen ha-
ben.“ (Otto 2001, S. 29) Eine weitere Folge der (nicht zwingend bewussten) me-
dienökonomischen Orientierung an Medienwertfaktoren ist die Herausbildung 
von Themenkonjunkturen. Diese bezeichnen ein veränderliches mediales Ak-
tivitätsniveau, welches sich in vermehrter oder verringerter Aufmerksamkeit, 
bzw. zunehmender oder abnehmender Publikationstätigkeit zu einem Themen-
komplex äußert. 

Über die auf Basis der Nachrichtenwertfaktoren vorselektierten Nachrich-
ten legen die Akteure der medialen Öffentlichkeit fest, welche Themen kom-
muniziert werden. Sie bestimmen somit die Agenda, die sich wiederum in drei 
Teilagenden aufteilen lässt: erstens die Medienagenda, in welcher die Themen 
wie beschrieben nach geschätzter Gewichtung vermittelt werden, zweitens die 
Public Agenda, also die gewichtete Wahrnehmung von Themen durch die Be-
völkerung sowie drittens die Policy Agenda, in welcher die Politik aus der Re-
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zeption der Medienagenda und der Public Agenda eine eigene Prioritätenliste 
von Themen (re-)konstruiert (Jäckel 2008, S. 176). Die öffentliche Präsenz eines 
Themas führt demnach, sofern das Thema politisch relevant ist, auch zu poli-
tischem Handlungsinteresse. 

Die mediale Agenda, die Gewichtung der einzelnen Ereignisse in der Be-
richterstattung, beruht auf der Evaluierung von Nachrichtenwertfaktoren, die 
den ‚Nachrichtenwert‘ der Informationen erhöhen, z. B. im Falle von Gewalt an 
Kindern das Ausmaß der Gewalt (Negativismus) oder, wie im Kontext einiger 
Misshandlungs- und Vernachlässigungsfälle geschehen, die Personalisierung 
dieser Fälle in Form einer inszenatorischen Ankopplung an bestimmte Akteure, 
Täter oder Opfer, des Ereignisses (z. B. „der Fall Kevin“). Diese Einschätzung 
findet durch die Akteure des Mediensystems (Redakteure, Journalisten usw.) 
statt. Diese bestimmen nicht nur quantitativ darüber, wie häufig über ein The-
ma berichtet wird, sie liefern auch den Interpretationsrahmen (Frame), mit des-
sen Hilfe der Leser die Information erfassen und einordnen kann. Entspre-
chend kann man hier zwischen einem Agenda-Setting erster Ordnung (das 
quantitative Setzen der Agenda) und einem Agenda-Setting zweiter Ordnung 
(das qualitative Verfügbarmachen bestimmter Attribute und Problemperspek-
tiven) sprechen (Otto 2001, S. 22). 

Die Bedeutung von Frames liegt zusammengefasst „in ihrer Selektions- und 
ihrer Interpretationsfunktion [Hervorhebung im Original]. In der Selektions-
funktion lenken Frames die Wahrnehmung auf bestimmte Ereigniskategorien 
oder kreieren gar neue Ereignisse als Beleg für das wahrgenommene Problem. 
In der Interpretationsfunktion verändern Frames die Interpretationslogik in be-
stehenden Kommunikationsereignissen, indem sie den Fokus auf bestimmte 
Akteure und deren Deutungen lenken.“ (Eisenegger 2008, S. 152) Frames in 
diesem Sinne lassen sich auch als Analysekategorie in der Untersuchung von 
Medienagenden nutzen. Die bereits erwähnten Nachrichtenwertfaktoren kön-
nen in diesem Kontext ebenfalls als Frames betrachtet werden, die „sich nach 
der Ausdifferenzierung eigenlogischer und ökonomisierter Mediensysteme als 
mehr oder weniger zeitfeste Größen in die journalistischen Produktionskultu-
ren eingeschrieben haben. Sinnvollerweise muss dann von Skandal-Frames, 
Konflikt-Frames, Prominenz-Frames usw. gesprochen worden.“ (Eisenegger 
2008, S. 153) 

Während Agenden in erster Linie lediglich die Häufigkeit bestimmter 
Nachrichteninhalte unabhängig von ihrem Inhalt bezeichnen, ermöglicht es die 
analytische Nutzung von Frames, Erklärungsmuster innerhalb dieser Nachrich-
ten zu identifizieren und in einen größeren Gesamtzusammenhang zu stellen, 
der beispielsweise neben den Medien auch andere einflussnehmende Akteure 
der medialen Agenda, etwa aus dem Bereich der Politik oder der Kultur, mit-
einschließt. Auf diese Weise können Aufmerksamkeitsstrukturen und Interpre-
tationslogiken innerhalb eines historisch wandelbaren Kontextes erfasst und 
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Akteure, die sich außerhalb des Mediensystems bewegen, in die analytischen 
Betrachtungen einbezogen werden. Framebetrachtungen entschärfen so einen 
analytischen Mediendeterminismus, der besagt, dass ausschließlich die Medien 
die Agenda bestimmen (Eisenegger 2008, S. 149–150). Indem sie Frames der 
Gewalt an Kindern als zutiefst soziokulturelles Phänomen versteht, folgt diese 
Untersuchung nicht nur Ian Hackings Gedanken der Wahrnehmung von sexu-
ellem Kindesmissbrauch als sozialem Konstrukt, das sich an soziale und kultu-
relle Wandlungsprozesse anpasst (Hacking 1991, S. 254), sondern auch Michael 
Kings Idee des moralisierenden Missbrauchsdiskurses als Druckmittel gegen-
über den rechtlichen, politischen und wissenschaftlichen Bewältigungsmecha-
nismen (King 1999, S. 3).1 

Methode der Datenerhebung 
Da Agenda Setting sowohl auf einer quantitativen Ebene (wie häufig wird über 
Themen berichtet) als auch einer qualitativen Ebene (mit Hilfe welcher Frames 
werden Themen definiert und kommuniziert) stattfindet, bietet es sich zu einer 
Analyse der medialen Repräsentanz des Themenkomplexes „Kinderschutz und 
Gewalt an Kindern“ an, beide Bereiche zu erfassen. Für die Entwicklung des 
Agenda Setting erster Ordnung ist dafür eine Längsschnittanalyse durchgeführt 
worden, die die Platzierung des Themas auf der medialen Agenda in der Bun-
desrepublik Deutschland in den Jahren von 1950 bis 2013 untersucht. Dabei 
handelt es sich um ein Impulsmodell, das bedeutet, dass der wichtigste Faktor 
hier die sich ändernden Zahlen der zu dem Thema erscheinenden Mitteilungen 
sind. Die Annahme ist dabei, dass besonders auch die Wahrnehmung der me-
dialen Themenkonjunkturen durch die Medienrezipienten jeweils einen eige-
nen Faktor für die angenommene Wichtigkeit eines Themas darstellt. Eine zu-
nehmende Berichterstattung impliziert also auch eine zunehmende (politische) 
Wichtigkeit (Rössler 1997, S. 85). 

Für diese Untersuchung wurde im Sinne einer Panelanalyse auf ein unver-
ändertes Medienset2 zurückgegriffen. Dieses besteht aus den Printausgaben der 
eher konservativ ausgerichteten Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und 

                                                                                 

1  Innerhalb der Gesamtanlage unserer vom BMBF geförderten Untersuchung, im Rahmen 
derer das vorliegende Handbuch entstanden ist, wird dies auch in den Beiträgen von Ha-
rald Hofer (Governance und system(at)isch erzeugte Handlungsdilemmata, Kapitel 6), 
Felicitas Söhner, Heiner Fangerau und Arno Görgen (Der Medizinische Diskurs um die 
Diagnose von Misshandlung und Missbrauch seit 1945, Kapitel 2) und Reinhard Wiesner 
(Rechtliche Grundlagen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, 
Kapitel 5) deutlich. 

2  Das heißt die Analyse einer sich nicht verändernden Auswahl an Medienorganen, An-
merkung der Verfasser. 
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der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS)3 sowie des eher den ge-
mäßigten linken Medien zuzurechnenden Spiegel-Magazins.4 Da diese Medien 
inhaltlich unterschiedlich aufgebaut sind, wurden nur Artikel aus den ‚Kern-
ausgaben‘ berücksichtigt, d. h. Sonderhefte oder gesonderte Bereiche etwa zur 
Touristik wurden im Sample nicht berücksichtigt.5 Die Konzentration auf das 
Magazin Der Spiegel, FAZ und FAS hat den Vorteil, dass sie als Leitmedien oder 
als sogenannte Gatekeeper (White 1950) eine zentrale Rolle in der internen 
Struktur der deutschen Medienöffentlichkeit spielen. Otto stellt hierzu fest: „Sie 
werden von anderen Journalisten als wichtige Informationsquelle genutzt und 
wirken dadurch als Multiplikator, da sie die Agenda der übrigen Medien viel-
fach mitbestimmen. Die Hauptaufmacher dieser Medien strahlen in der Regel 
auf andere Medien aus. Wenn ein Thema in diesen Medien erscheint, hat es 
eine zentrale Stelle des öffentlichen Diskurses besetzt und diffundiert von da 
aus in andere Teile des Mediensystems. Dieser Vorgang wird als Inter-Media-
Agenda-Setting bezeichnet.“ (Otto 2001, S. 32)6 

Die Archive der genannten Printmedien wurden auf Artikel zum Themen-
feld Kindeswohl, Kinderschutz und Gewalt an Kindern untersucht. Dazu ent-
sprechend wurde ein erweitertes semantisches Feld7, 8 berücksichtigt, welches 
sich aus Begriffen rund um das Thema Gewalt an Kindern und Kinderschutz 
zusammensetzt, nach welchen einzeln gesucht wurde. Dies sind, in alphabeti-

                                                                                 

3  Die Erstausgabe der FAZ erschien im November 1949, während die FAS seit September 
2001 erhältlich ist. 

4  Das Magazin Der Spiegel erscheint seit dem Januar 1947. 
5  Ebenfalls festzuhalten ist, dass die FAZ/FAS täglich erscheint, während es sich beim Spie-

gel um ein im Wochentakt erscheinendes Magazin handelt, insofern ist auch von entspre-
chend unterschiedlichen Publikationszahlen, jedoch grundsätzlich ähnlichen Publika-
tionskonjunkturen auszugehen. In diesem Kontext muss beachtet werden, dass die täglich 
erscheinende FAZ deutlich stärker auf tagesaktuelle Medienereignisse eingehen muss, als 
dies beim wöchentlich erscheinenden Magazin Der Spiegel der Fall ist. Dies bedeutet 
auch, dass im Falle des Spiegels hypothetisch eine stärkere Filterung nach nachhaltigen 
Themenkonjunkturen stattfindet. 

6  Auf diese Weise kann – zumindest zum Teil – dem Vorwurf entgegengetreten werden, 
dass die Variable der Medienkonvergenz durch andere Medienangebote nicht berück-
sichtigt würde (Rössler 1997, S. 81). Die Paneluntersuchung anhand der Printpublikatio-
nen bietet sich hier zudem an, weil sie als Leitmedium konstant von 1950 bis 2013 nach-
zeichenbar ist, dabei aber auch im digitalen postmillenialen Zeitalter grundsätzliche 
Tendenzen der Medienagenda tendenziell gut wiedergibt. 

7  Unter einem semantischen Feld versteht man in der Linguistik eine Gruppe von Wörtern, 
die sich alle semantisch, also von ihrem Inhalt her, auf ein bestimmtes Thema beziehen 
(vgl. Jackson/Zé Amvela 2000, S. 14). 

8  Das Feld wurde generiert aus den zentralen Begriffen aktueller Themenüberblicke, bspw. 
Amann/Wipplinger (2005), sowie Medienanalysen, welche die im historischen Verlauf 
wandelnde Terminologie berücksichtigt haben; vgl. Schetsche (1993, S. 128, 140, 150); 
Brettschneider/Bosancic (2006). 
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scher Reihenfolge: Blutschande, Inzest, Kinderschänder, Kinderschutz, Kinder- 
und Jugendverderber, Kindeswohl, Missbrauch, Misshandlung, Päderast, pädo-
phil/Pädophilie, Schokoladenonkel, Sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt, Sitt-
lichkeitsverbrecher, -verbrechen, -vergehen, -attentat, -delikt, Triebverbrechen, 
Triebtäter, Unzucht, Vernachlässigung, Verwahrlosung, Züchtigung. 

Der Vorteil eines solchen Feldes liegt in seiner Flexibilität, auch sich wan-
delnde Problemrahmungen, Konzeptionen und Interpretationen von Gewalt an 
Kindern zu erfassen.9 So bezeichnen Begriffe wie Blutschande, Inzest oder in-
nerfamiliärer Missbrauch ähnliche Sachverhalte, diese Begriffe werden jedoch 
nur selten synonym und im gleichen Zeitraum gebraucht. Die Art, über be-
stimmte Themen zu sprechen, unterliegt immer auch einem historischen Wan-
del. Ein Begriff wie sexueller Kindesmissbrauch wird z. B. zeitweise synonym zu 
Kindesmisshandlung gebraucht und umgekehrt. 

Die erfassten Artikel wurden nach den vorgefundenen Interpretationslogi-
ken, also nach ihren inhaltlichen Schwerpunktsetzungen codiert in 

 Akteursframes (diese erfassen die zentralen Akteure eines Ereignisses, dies 
sind demnach ‚Fremdtäter‘, ‚soziales Umfeld‘, institutionelles Umfeld, Pro-
minente, ‚peer-to-peer‘) und 

 Handlungsframes (in welcher die Gewalttat an Kindern spezifiziert wird, 
also Misshandlung, sexueller Missbrauch, Vernachlässigung, Pädophilie, 
Mord/Totschlag, Entführung). 

Die Annahme bei der Zugrundelegung dieser Frames ist der Gedanke, dass das 
Thema „Gewalt an Kindern“ grundsätzlich immer über verschiedene dieser 
Frames (teilweise simultan) zur Interpretation durch das Publikum vorstruktu-
riert wird, also beispielsweise die Vernachlässigung eines Kindes genauso im 
Vordergrund stehen kann wie das vernachlässigende Elternteil. Gleichzeitig 
kann aber auch Kritik an den präventiven Maßnahmen durch die Jugendämter 
und im erweiterten Blick an der Politik geübt werden. 

                                                                                 

9  Ein Nachteil dieser Art der Analyse entsteht, wenn tendenziell wichtige Medienereignisse, 
etwa die Heimkampagne der RAF, welche in den 1970ern als wichtiger Impetus für die 
Aufmerksamkeitserzeugung gegenüber von Missständen in deutschen Erziehungsheimen 
gewertet werden kann (Wensierski 2007, S. 154–182), eine Terminologie nutzen, die 
durch das Wortfeld nicht berücksichtigt wird und somit nicht in die Analyse einfließt. 
Ein weiterer Nachteil entsteht, wenn, wie in der linken Kinderschutzbewegung der ausge-
henden 1970er Jahre, Aspekte außerhalb des medialen Diskurses im Rahmen einer Grass-
roots-Bewegung stattfinden. In beiden Fällen können nur die Nachwirkungen im Rahmen 
späterer Erwähnung identifiziert werden. 
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1.2 Quantitative Entwicklung der Berichterstattung  
zu „Gewalt an Kindern“ 

Mithilfe der beschriebenen Parameter des semantischen Feldes „Gewalt an Kin-
dern“ konnten nach Eliminierung von Dubletten für die Jahre 1950 bis 2013 
insgesamt 4 086 Artikel in der FAZ und der FAS, sowie 990 Artikel für den 
Spiegel erhoben werden. Betrachtet man die quantitative Entwicklung in Ab-
bildung 1, so lässt sich zum einen feststellen, dass erst im Anschluss an das Jahr 
1962, also dem Jahr, in welchem auch der berühmte Artikel zum Battered Child 
Syndrome von Kempe et al. (1962) erschien, eine nennenswerte und stabile Be-
richterstattung (1962 bis 1990 bei der FAZ durchschnittlich 20,82 Artikel, beim 
Spiegel 8,45 Artikel pro Jahr) stattfand. Mit dem Jahr 1991 begann in beiden 
Publikationsorganen eine starke Zunahme der Berichterstattung, die in der 
FAZ 1997 mit 184 Artikeln und im Spiegel 1998 mit 41 Artikeln ihren vorläufi-
gen Höhepunkt fand, um dann in den ersten Jahren nach dem Jahrtausend-
wechsel wieder leicht abzufallen. Wie später noch zu sehen sein wird, sind diese 
Jahre maßgeblich bestimmt von Skandalen und Debatten wie dem Fall Dutroux 
in Belgien, sie sind aber auch maßgeblich von den Gerichtsverhandlungen um 
sexuellen Missbrauch in Flachslanden, die sogenannten Wormser Prozesse oder 
den Montessori-Prozess geprägt. 

Anschließend stieg die Anzahl der Artikel in den folgenden Jahren sukzessi-
ve wieder an, auf 223 bei der FAZ und 41 beim Spiegel erschienene Artikel im 
Jahr 2008. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2009 nahmen die Publika-
tionszahlen 2010 schließlich mit 508 Artikeln bei der FAZ und 69 Artikeln beim 
Spiegel massiv zu. Dieser Höhepunkt der Berichterstattung wurde durch den 
Skandal um sexuellen Missbrauch in privaten und kirchlichen Erziehungsein-
richtungen bewirkt. 

Der plötzliche Zugewinn der Berichterstattung ab den 1990er Jahren kann 
zudem vor dem Hintergrund eines transgenerationalen Prozesses des Werte-
wandels gesehen werden, der im Kontext familiärer Normen und Moralvorstel-
lungen bereits ab den späten 1960er und 1970er Jahren einsetzte, in den 1980er 
Jahren in den gesellschaftlichen Mainstream einfloss und schließlich in den 
1990er Jahren als vorherrschende gesellschaftliche Norm die Medienagenda 
umformte und neue Themen ermöglichte. Dieser Wandel langfristiger und be-
ständiger gesellschaftlicher Werte und Normen von traditionalen bürgerlichen 
Werten zu postmaterialistischen Selbstentfaltungswerten als Folge eines sozia-
len Strukturwandels (Rödder 2014, S. 23–25) nimmt in den Medien bereits in 
den 1980er Jahren an Fahrt auf und speist sich im Kontext der sexuellen Gewalt 
an Kindern aus sich bereits ändernden wissenschaftlichen Zugängen zum Kin-
derschutz aus den 1970er Jahren. So etablierten sich in dieser Zeit aus dem 
Bereich der feministischen Sozial- und Gesellschaftstheorien neue Perspektiven 
auf häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt gegen Frauen und im weiteren Verlauf  
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Abbildung 1: Quantitative Entwicklung der Publikationen in FAZ und Spiegel  
1950–2013 
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auch Gewalt gegen Kinder.10 Die neue feministische Bewegung beeinflusste 
„nachhaltig Definitionen, Forschungslinien, therapeutische und forensische Kon-
zepte, politische Interventionen und die Konstruktion autobiografischer Nar-
rative und Bedeutungszuschreibungen und kreist um die Unausweichlichkeit 
schweren und anhaltenden Leidens durch solche Handlungen.“ (Janssen 2008, 
S. 56) 

Zu den ersten öffentlich spürbaren Anzeichen gesellschaftlichen Umden-
kens gehört die Debatte um die 1980 erschienene Kritik an der ‚schwarzen Päd-
agogik‘, „Am Anfang war Erziehung“ von Alice Miller (1980) oder auch der im 
Juli 1984 im Nachrichtenmagazin Der Spiegel erschienene Artikel mit dem Titel 
„Wenn du was sagst, bring’ ich dich um“11 über das Engagement des Vereins 
‚Wildwasser e. V.‘ gegen sexuelle Gewalt. Im gleichen Jahr erschien auch das 
sehr erfolgreiche Buch von Barbara Kavemanns und Ingrid Lohstöters (1984) 
mit dem Titel Väter als Täter, welches einen Generalverdacht gegenüber dem 
männlichen Geschlecht als potentiellem Sexualstraftäter erhob. 

Insgesamt kann man konstatieren, dass sich zwar die mediale Agenda seit 
den 1950er Jahren in der BRD grundsätzlich zugunsten des Themas „Gewalt an 
Kindern“ entwickelt und es eine stetige Verbreiterung des medialen Diskurses 
gegeben hat. Gleichzeitig war diese Entwicklung aber auch von Konjunkturen 
geprägt, die beispielsweise eine erste Hochphase in den 1990er Jahren sowie 
eine zweite in den Jahren 2000 bis 2008 und eine dritte sehr starke im Jahr 2010 
erkennen lassen. Dieser Gesamtdiskurs um Gewalt an Kindern lässt sich in 
unterschiedliche Frames unterteilen, die konjunkturellen Schwankungen unter-
liegen und sich synchron und diachron frameimmanent wechselseitig beein-
flussen. Um die allgemeine Entwicklung besser kontextualisieren zu können, ist 
es notwendig, sich die quantitative Entwicklung nach verschiedenen Frames 
(Typen der Gewalt, Tätertypen) anzuschauen. 

Typen der Gewalt 
Als Haupttypen der Gewalt an Kindern wurden für den Kontext dieser Studie 
„sexueller Missbrauch“, „Misshandlung“ und „Vernachlässigung“ vordefiniert. 
Dies schließt jeweils die dazugehörigen historischen Bezeichnungen, z. B. „Blut-
schande“ im Falle intrafamilialen Missbrauchs oder eng verwandte Begriffe wie 
„Prügelstrafe“ im Kontext der Misshandlung mit ein. Ein Blick auf die Vertei-
lung dieser drei Haupttypen (siehe Abbildung 2) zeigt, dass die Gewalttypen je-
weils in unterschiedlicher Intensität, nicht nur in Relation zu den jeweils ande- 

                                                                                 

10  Siehe auch Kapitel 2 von Felicitas Söhner, Heiner Fangerau und Arno Görgen, „Der Me-
dizinische Diskurs um Kinderschutz und dessen historische Entwicklung. Stufen der Evi-
denz“ in diesem Buch. 

11  Roques, Valeska von (1984): Wenn du was sagst, bring’ ich dich um. In: Der Spiegel, 
16. 07. 1984 (29), S. 30–40. 
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Abbildung 2: Quantitative Entwicklung der Publikationen nach Typen der Gewalt in FAZ 
und Spiegel 1950–2013 
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ren Typen, sondern auch in Relation zum zeitlichen Verlauf berichtet wurden. 
Das heißt, dass sich hier von Themenkonjunkturen sprechen lässt, die sowohl 
ereignisbezogen kurzzeitige ‚seismographische Ausschläge‘ verursachen, wie 
man auch langfristige Konjunkturwellen beobachten kann, nach welchen zu be-
stimmten Themen häufiger berichtet wurde als über andere: 

So lässt sich in der FAZ zum Thema „Vernachlässigung“ vor allem Mitte 
der 1970er Jahre und in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre eine intensivere 
Berichterstattung feststellen, die aber dennoch prozentual zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 29,16 % (mit 7 von 24 Artikeln im Jahr 1977) ausmacht (2006: 21,2 % 
mit 30 von 141 Artikeln, 2007: 22,13 % bei 52 von 235 Artikeln). Demgegenüber 
ist die Berichterstattung im Spiegel auch in den 1970er Jahren deutlich zurück-
haltender (1973 wird mit nur fünf Artikeln die höchste Publikationszahl er-
reicht). Vor allem ab 1990 (9 Artikel) fluktuiert die Berichterstattung im Spiegel 
stark, erreicht jedoch simultan zur FAZ 2005–2008 ein Hoch (mit Werten zwi-
schen 6 und neun Publikationen). Diese verstärkte Publikationstätigkeit geht in 
erster Linie auf eine ganze Reihe von Vernachlässigungs- und Misshandlungs-
fällen zurück, die in dieser Zeit starke öffentliche Empörung hervorgerufen ha-
ben (siehe unten). 

Die Berichterstattung Mitte der 1970er Jahre zirkuliert dabei in beiden Pu-
blikationsorganen vor allem um wahrgenommene Verwahrlosungserscheinun-
gen der Jugend, bzw. von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Im Spiegel 
wird zudem ein Diskurs um die Überforderung der Erziehung,12 und „Luxus-
verwahrlosung“13 geführt. 

Die eigentlich dominanten Themen der Berichterstattung sind jedoch so-
wohl in der FAZ wie auch im Spiegel der sexuelle Missbrauch von Kindern und 
die körperliche Misshandlung von Kindern. Über beide Gewalttypen wurde bis 
in die 1980er Jahre relativ wenig berichtet, lediglich Ende der 1960er und An-
fang der 1970er Jahre gab es in beiden Printmedien eine vergleichsweise starke 
Berichterstattung, die vor allem die Reform des Sexualstrafrechts, aber auch 
Verhaftungen und Prozesse von Sexualstraftätern (z. B. Jürgen Bartsch oder Jo-
sef Ludy) zum Inhalt hatten. Im Zuge der allgemeinen Zunahme von Berichten 
zu Gewalt an Kindern wurde in FAZ und Spiegel ab Anfang der 1990er Jahre 
„sexueller Missbrauch“ zum hegemonialen Thema der Berichterstattung. Dies 
gilt im Besonderen für die Jahre 1995 bis 1998. Nur im Jahr 2006 drehte sich 
der Trend noch einmal kurzfristig um, Misshandlung wurde in der FAZ in  
65 Artikeln thematisiert, während über sexuellen Missbrauch sechsundvierzig-
mal berichtet wurde. Das Magazin Der Spiegel folgte diesem Trend nicht ganz, 

                                                                                 

12  Beispielsweise Familie in der Falle (1995). In: Der Spiegel, 27. 02. 1995 (9), S. 40–63. 
13  Beispielsweise Festenberg, Nikolaus von/Gatterburg, Angela/Schnitzler, Meike/Wolf, 

Martin (2000): Kult ums Kind. In: Der Spiegel, 14. 08. 2000 (33), S. 102–112. 
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dennoch wurde Misshandlung als Thema insgesamt in den Jahren 2005 bis 
2008 durchgängig auf hohem Niveau erwähnt (chronologisch von 2005 bis 
2008 in 12, 8, 11 und 9 Artikeln). Dieser zwischenzeitliche seismografische Aus-
schlag fand gemeinsam mit dem oben erwähnten Hoch in der Berichterstattung 
zur Vernachlässigung von Kindern statt. Tatsächlich waren beide Typen der 
Gewalt in diesem Zeitraum 2005 bis 2008 überwiegend inhaltlich miteinander 
verbunden. Die Medien dominierten zu diesem Zeitpunkt Berichte von spekta-
kulären Vernachlässigungs- und Misshandlungsfällen. Die bekanntesten zwei 
Skandale waren der „Fall Kevin“ (Brandhorst 2015) (FAZ: 43 Artikel/Der Spie-
gel: 8 Artikel) und der „Fall Lea-Sophie“ (FAZ: 15 Artikel/Der Spiegel: 5 Arti-
kel). In beiden Fällen verstarben Kinder in den ‚gefährdeten Familien‘ bzw. in 
den labilen Familienverhältnissen, wobei beide Familien bereits folgenlos unter 
Beobachtung des Jugendamtes gestanden hatten. In den Jahren 2006 bis 2008 
waren dies Trigger-Ereignisse, die viele weitere ‚Nebenskandale‘ an die Öffent-
lichkeit brachten.14 In ihrem Zuge wurden in großem Umfang politische Kon-
sequenzen aus dem systemischen Versagen der Ämter gefordert und zu einer 
konzertierten, interdisziplinären Präventionspolitik aufgerufen, in der insbe-
sondere der Medizin im Kontext der „Frühen Hilfen“ in Form von Reformen, 
etwa im Bereich der U-Untersuchungen, eine tragende Rolle zugesprochen 
wurde (Görgen/Keßler 2013, S. 13). Die genannten Fälle waren auch Auslöser 
für Gesetzesänderungen auf Bundesebene. So führte der Fall Kevin (Bremen) 
und die in diesem Zusammenhang festgestellte Zuweisung von 240 Mündeln zu 
einem Amtsvormund in Bremen zur bundesgesetzlichen Einführung einer Fall-
zahlenobergrenze von 50 Mündeln pro Amtsvormund (Gesetz zur Änderung 
des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 29. 6. 2011 – BGBl. I S. 1306). 
Der Fall Lea-Sophie (Schwerin) löste eine kontroverse Debatte über die Pflicht 
zum Hausbesuch aus, sofern es Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
gab. Das Thema beherrschte die Diskussion um die Ausgestaltung des Bundes-
kinderschutzgesetzes, das gleichwohl an diesem Thema im ersten Anlauf schei-
terte und dann erst am 1. 1. 2012 in Kraft trat (Bundeskinderschutzgesetz v. 
22. 12. 2011 – BGBl. I S. 2975)15. 

Im Anschluss daran dominierte die Berichterstattung um sexuellen Miss-
brauch wieder das Feld, insbesondere im Jahr 2010, als im Kontext um die 
Missbrauchsskandale in kirchlichen Einrichtungen und der Odenwaldschule 
453 Artikel in der FAZ und 56 Artikel im Spiegel zu „sexuellem Missbrauch“  
90 Artikeln in der FAZ und lediglich 8 Artikeln im Spiegel zu „Misshandlung“ 
gegenüberstanden. 

                                                                                 

14  Siehe dazu auch die Ausführungen in Schmitz/Fangerau (2010). 
15  Siehe zu beiden Fällen auch Kapitel 5 von Reinhard Wiesner, „Rechtliche Grundlagen für 

den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen“. 
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Tätertypen (1990–2013) 
Im Folgenden soll nun, aufgeschlüsselt nach Tätertypen, ein Überblick über die 
Berichterstattung, bzw. die Hauptereignisse der Jahre 1990 bis 2013 gegeben 
werden, da ab Beginn der 1990er Jahre explosionsartig das Thema des sexuellen 
Missbrauchs an die Spitze der Medienagenda katapultiert wurde. Auch hier 
werden wieder Konjunkturen bestimmter Themen offenbar (siehe Abbildung 3). 
Besonders hervorzuheben ist hier der starke Anstieg der FAZ-Berichterstattung 
über Gewalttaten, die innerhalb eines engen sozialen Umfeldes geschehen sind, 
in den Jahren 1993 und 1994. Im Spiegel gibt es bereits 1990 bis 1992 und dann 
wieder 1994 bis 1997 in diesem Bereich eine Zunahme der Publikationen. 1995 
gibt es in beiden Medien einen starken Anstieg von Artikeln über Gewalttaten 
im Rahmen eines institutionellen Umfeldes sowie eine umfangreiche Presse-
berichterstattung zu Fremdtätern in den Jahren 1995 bis 1998 und Mitte der 
2000er Jahre. Ab 2009 geraten Institutionen ins Zentrum medialen Interesses. 
Schlüsselt man diese Daten weiter auf, lassen sich folgende Hauptereignisse 
festhalten. 

Prominente. Prominente werden insbesondere in der FAZ regelmäßig und 
vielfältig beleuchtet, hier stehen 99 Artikel in der FAZ 22 Artikeln im Spiegel 
gegenüber. Diese aus der höheren Publikationsrate resultierende Artikelzahl ist 
nur scheinbar größer, in relativen Zahlen greift Der Spiegel häufiger das Thema 
auf. Die ‚Halbwertszeit‘ der medialen Aufmerksamkeit überschreitet hier also 
den Rhythmus der wöchentlichen Publikation vor allem aufgrund des Nach-
richtenwertes der Prominenz. Wegen der in absoluten Zahlen geringeren Arti-
kelanzahl zum Thema Missbrauch, in deren Folge nur unzuverlässig Schlüsse 
gezogen werden können, beziehen sich die folgenden Ausführungen zu Promi-
nenten als Opfer oder Täter von Gewalt dennoch vor allem auf die FAZ. Zum 
ersten Mal wurden in den 1990er Jahren – vom Fall Roman Polanskis im Jahr 
1977 abgesehen – regelmäßig Prominente mit Vorwürfen und Anklagen wegen 
mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger konfrontiert. Hier sind 
insbesondere der britische Rockmusiker Gary Glitter16, der österreichische 
Künstler Otto Muehl17 sowie der amerikanische Popmusiker Michael Jackson 
zu nennen. In allen Fällen wurden die genannten Personen immer wieder bis  
 

                                                                                 

16  Der britische Sänger wurde ab 1997 mehrfach wegen des Besitzes von Kinderpornografie, 
des Kindesmissbrauchs und der versuchten Vergewaltigung, unter anderem in Großbri-
tannien und in Vietnam zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. 

17  Otto Muehl (1925–2013) war ein österreichischer Aktionskünstler. Im Rahmen einer von 
ihm autokratisch und teils mit Gewalt geführten sektenähnlichen Kommune hatte er 
mehrfach Kinder und Jugendliche vergewaltigt. 1991 wurde er daher zu sieben Jahren 
Haft verurteilt. 
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Abbildung 3: Quantitative Entwicklung der Publikationen nach Tätertypen in FAZ und 
Spiegel 1983–2013 
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ins Jahr 2013 mit sexuellem Missbrauch in Verbindung gebracht, besonders 
stark ist dies bei Michael Jackson der Fall, über welchen in der FAZ vom ersten 
Text 1993 bis ins Jahr 2013, also vier Jahre nach dessen Tod, in 37 Artikeln 
berichtet wurde. 

Auch in den Jahren nach dem Jahrtausendwechsel wurden immer wieder 
Missbrauchsskandale um Prominente thematisiert. Michael Jacksons mutmaß-
liche Verfehlungen blieben bis nach seinem Tod 2009 ein häufig berichtetes 
Thema (ab 2000: 30 Artikel) und auch die bereits bekannten Fälle um Otto 
Muehl (ab 2000: sechs Artikel), Gary Glitter (ab 2000: fünf Artikel) und Roman 
Polanski (ab 2000: fünf Artikel) wurden immer wieder aufgegriffen. Bekannt 
wurden in diesem Zeitraum zudem der sexuelle Missbrauch Klaus Kinskis an 
seiner Tochter Pola Kinski (fünf Artikel) sowie des bekannten britischen BBC-
Moderators Jimmy Savile (1926–2011) (2012–2013: 14 Artikel). Nach dessen 
Tod wurden Hunderte von Missbrauchsfällen publik. Savile soll seine promi-
nente Position genutzt haben, um in Heimen untergebrachte Kinder, Jugend-
liche und Behinderte zu vergewaltigen. 

Die Berichterstattung zu sexuellem Missbrauch durch oder an Prominenten 
darf insbesondere aufgrund dieser Persistenz und der Strahlkraft ihrer Persön-
lichkeiten sowie dem gleichzeitigen Auftreten an der Peripherie anderer Miss-
brauchsskandale für das öffentliche Verständnis von sexuellem Missbrauch 
nicht unterschätzt werden. 

Institutionen. Auch über sexuellen Missbrauch innerhalb institutioneller Zu-
sammenhänge wird in den 1990er Jahren – nicht zum ersten Mal, aber dennoch 
vermehrt – berichtet. Insgesamt 82 Artikel in der FAZ und 50 Artikel im Nach-
richtenmagazin Der Spiegel konnten allein für dieses Jahrzehnt erfasst werden. 
Die in unserer Studie wichtigsten Einzelereignisse der 1990er Jahre sind zum ei-
nen die Missbrauchsvorwürfe gegen die deutschsprachige Sekte „Colonia Digni-
dad“ in Chile (sechs Artikel in der FAZ, drei im Magazin Der Spiegel), beson-
ders aber zum anderen die Missbrauchsvorwürfe gegen den Eiskunstlauftrainer 
Karel Fajfr (24 Artikel in der FAZ, drei im Spiegel). Fajfr wurde im Herbst 1994 
sexueller Missbrauch und Misshandlung an seinen Schutzbefohlenen vorge-
worfen. Es wurden nicht nur die Umstände in Fajfrs Fall berichtet, sondern es 
wurde generell danach gefragt, wie solche Fälle im Sport künftig verhindert 
werden können,18 eine Frage, die auch im weiteren Verlauf der öffentlichen De-
batte immer wieder gestellt wurde.19 

                                                                                 

18  Simeoni, Evi (1994): Anlaufstelle für betroffene Kinder und Eltern. Der Landessportver-
band Baden-Württemberg zieht Konsequenzen aus dem Fall Fajfr. In: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 09. 11. 1994 (261), S. 34. 

19  Pfeil, Gerhard (1999): Nachspiel unter der Dusche. In: Der Spiegel, 11. 01. 1999 (2), S. 94–
97. 
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Zwischen 2000 und 2009 spielte immer wieder der sexuelle Missbrauch in 
Erziehungseinrichtungen oder im Kontext der Institutionen der katholischen 
Kirche eine Rolle (28 Artikel in der FAZ, 34 Artikel im Spiegel). 2002 wurde die 
US-amerikanische katholische Kirche von einem Skandal erschüttert, in dessen 
Zuge mehr als 90 Priester des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wurden (Terry 
2011). Dieser Skandal spielte auch in der deutschen Wahrnehmung von sexuel-
lem Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen eine zunehmende Rolle.20 Dieser 
Missbrauchsskandal und dessen Nachklang war zentraler Anlass für Papst Be-
nedikts USA-Reise 2008. Im gleichen Jahr reiste Benedikt auch nach Australien, 
um sich dort für den sexuellen Missbrauch und die Misshandlung von Kindern 
in australischen katholischen Einrichtungen zu entschuldigen. Zu beiden Rei-
sen wurde in der FAZ detailliert in 11 Beiträgen berichtet. Im Magazin Der 
Spiegel wurden diese Reisen gar nicht erwähnt. Diese Diskrepanz ist mögli-
cherweise auf die ideologische Ausrichtung der beiden Medienorgane zurück-
zuführen. Hatte die konservative FAZ beispielsweise in den 1980er Jahren im 
Vergleich so gut wie gar nicht über sexuellen Missbrauch im Kontext häuslicher 
Gewalt berichtet, war der politisch eher links orientierte Spiegel eine der Zeit-
schriften, die schon früh und relativ ausführlich über sexuelle Gewalt an Kin-
dern berichteten (siehe Abbildung 1). Zudem fand in konservativen Diskursen 
erst in den 1990er Jahren eine Öffnung gegenüber der Thematik statt, die erst 
zeitverzögert nach den institutionellen Bedingungen und Hintergründen von 
Gewalt an Kindern im Rahmen der Kirche oder von pädagogischen Institutio-
nen fragte, während die Auseinandersetzung damit in der Wochenzeitschrift 
Der Spiegel schon Mitte der 1990er begann.21 Das heißt, dass entsprechend der 
oben beschriebenen Idee des Wertewandels das Ereignis, dass der Papst sich vor 
Ort in den USA mit dem Thema auseinandersetzt, für die Leserschaft der FAZ 
mehr Nachrichtenwert hinsichtlich Bedeutsamkeit und Konsonanz besitzt als 
für die Leserschaft des Spiegels. Diese Annahme wird auch dadurch gestützt, dass 
beispielsweise der Montessori-Prozess in der FAZ lediglich dreimal beleuchtet 
wurde, während der Spiegel, trotz seines wöchentlichen Erscheinens, ganze 
sechs Mal das Thema aufgreift. In diesem Zeitraum lag die Aufmerksamkeits-
schwelle des Spiegels also deutlich niedriger als in den 2000er Jahren. Im Zen-
trum des Montessori-Prozesses in Münster stand der Erzieher Rainer Möllers, 
der in Borken und Coesfeld in zwei reformpädagogischen Kindergärten tätig war, 
und 1991 vom Verein Wildwasser e. V. beschuldigt worden war, 55 Kinder sexu-
ell missbraucht zu haben. 1995 wurde Möllers freigesprochen. Das Gerichts-
verfahren wurde überschattet von Methoden der Zeugenvernehmung der Kin-

                                                                                 

20  Wensierski, Peter (2002): Vertuschen und Versetzen. In: Der Spiegel, 15. 07. 2002 (29), 
S. 58–63. 

21  So etwa im Rahmen des Beitrags Gott würde es billigen (1995). In: Der Spiegel, 13. 03. 1995 
(11), S. 143–146. 
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der. Diese Probleme werden im Kontext der Darstellung der Wormser Prozesse 
ausführlicher dargestellt (siehe im nachfolgenden Kapitel ‚Soziales Umfeld‘). 

2009 bestimmte der Missbrauchsskandal um die irische katholische Kirche 
die Medienagenda um Gewalt an Kindern (20 von insgesamt 70 Artikeln zum 
Kindesmissbrauch in der FAZ). Bis Ende 2013 erschienen hierzu insgesamt  
51 Artikel in der FAZ, sechs im Spiegel. 

In der Bundesrepublik Deutschland erschien Anfang 2010 in der Berliner 
Morgenpost ein Bericht über langjährigen sexuellen Missbrauch am jesuiti-
schen Canisius-Kolleg in Berlin. In dessen Zuge entwickelte sich ein öffentli-
cher Skandal von bisher ungekanntem Ausmaße, der sich nicht nur auf die Er-
eignisse im Canisius-Kolleg bezog, sondern auf viele andere kirchlich getragene 
Internate und Schulen (z. B. St. Blasien, St. Ottilien, Kloster Ettal usw.) und in 
besonderem Maße auch auf reformpädagogische Einrichtungen ausweitete, hier 
mit der privaten Odenwaldschule (2010–2013: 68 Artikel in der FAZ, 15 Artikel 
im Spiegel) im Zentrum. Allein 258 Beiträge in der FAZ und 98 Artikel im Spie-
gel befassten sich lediglich mit dem sexuellen Missbrauch im kirchlichen Kon-
text, bzw. dem Umgang der Kirchen mit dem sexuellen Missbrauch. Auf diesen 
Skandalkomplex wird später noch genauer eingegangen. 

Soziales Umfeld. Während Berichte zu Prominenten eher punktuell zu ver-
zeichnen sind und zu sexuellem Missbrauch in Institutionen bis zur Jahrtau-
sendwende nur bedingt berichtet wird, spielte das Problem sexueller Gewalt in-
nerhalb eines sozialen Umfeldes schon früher eine bedeutende Rolle. In der 
FAZ lassen sich insgesamt 191 Artikel dieser Thematik von 1990 bis 1999 zu-
ordnen, im Spiegel erscheinen im gleichen Zeitraum 59 Artikel. Entsprechend 
der beschriebenen Konjunkturkurven lassen sich insbesondere zwei Skandale 
um sexuellen Missbrauch besonders hervorheben. Dies sind mit 22 Berichten in 
der FAZ und 13 Berichten im Spiegel die Wormser Prozesse und die Bericht-
erstattung um sexuellen Missbrauch und Kinderprostitution im mittelfränki-
schen Flachslanden (34 Artikel in der FAZ, sechs Artikel im Spiegel). Inhaltlich 
verwandt mit diesen Prozessen ist auch der bereits erwähnte Montessori-Pro-
zess. Zu den Prozessen heißt es 1995 im Spiegel: 

„Unqualifizierte, wissenschaftlich nicht begründete Psychologie und Psychiatrie hal-
ten sich für allwissend und allmächtig. Der Kieler Psychologe Professor Wegener, 
ein international anerkannter Wissenschaftler, Praktiker und Hochschullehrer, hat 
1991 gewarnt: ‚Das berechtigte Anliegen nach dem Schutz des Minderjährigen vor se-
xuellem Mißbrauch durch Erwachsene darf nicht dazu führen, daß innerhalb der Fa-
milie, Schule und Öffentlichkeit eine Art „Hexenjagd“ auf potentielle Täter erfolgt. 
Eine solche Fehlentwicklung würde nicht nur zu einem allgemeinen Vertrauensver-
lust in den zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch zu einer Störung des 
Rechtsfriedens führen.‘ Entgegen dieser Warnung wird heute fast jeder Versuch, den 
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Verdacht des sexuellen Mißbrauchs nach wissenschaftlich gesicherten Kriterien zu 
prüfen, buchstäblich kriminalisiert. Auch der Rechtsfrieden ist in Gefahr. Im soge-
nannten Montessori-Prozeß in Münster (wegen Mißbrauchs in Kinderhäusern in 
Coesfeld und Borken), in einer Serie von Prozessen in Ansbach (wegen Mißbrauchs 
in Flachslanden) und einem ersten Prozeß in Mainz (in dem es um Mißbrauch in 
Worms geht) suchen die Gerichte einen Weg zwischen den Regeln der Strafprozeß-
ordnung – und einem öffentlichen Druck, den die Staatsanwaltschaften fördern.“22 

Die Wormser Prozesse bezeichnen drei 1993 bis 1997 durchgeführte Strafprozesse 
vor dem Landgericht Mainz, in welchen 24 Personen (größtenteils die Eltern 
und sonstige nahe Verwandte der Kinder) aus Worms und Umgebung sexueller 
Kindesmissbrauch an 15 Kindern und das Anfertigen kinderpornografischen 
Materials vorgeworfen wurde. Aufsehen erregte der Prozess nicht nur wegen 
seiner bis dahin unerhörten Ausmaße, sondern auch, weil sich die Prozesse auf 
medizinische psychiatrische Gutachten stützten, die nach und nach durchgehend 
entkräftet wurden. Eine Mitarbeiterin der Kinderschutzorganisation Wildwas-
ser e. V. hatte für die Gespräche mit den Kindern im Vorfeld der Anklagen In-
strumente und Techniken wie anatomisch korrekte Puppen, Märchenerzählun-
gen, suggestive Fragestellungen und ähnliches genutzt und so die Aussagen der 
Kinder beeinflusst. Ihre Ergebnisse wurden anschließend von einem Kinderarzt 
bestätigt. Diese Methoden gingen auf den Kinder- und Jugendpsychiater Til-
man Fürniß zurück. Dieser war zuvor – auch international mit dem „Multipro-
fessional Handbook of Child Sexual Abuse“ – vor allem durch die Entwicklung 
von „Aufdeckungskonzepten bekannt geworden (…), die er in großer Zahl 
auch in Fortbildungsseminaren vermittelte. Über diese Seminare waren die ge-
nannten Methoden vermittelt worden“ (Böhm 2010: S. 37; Steller 1998). Der 
Vorsitzende Richter Lorenz begründete die Freisprechungen des dritten Pro-
zesses wie folgt: 

„Zunächst habe, wie Lorenz zugab, die Anklage durchaus einen schlüssigen Ein-
druck hinterlassen. Im Laufe des Prozesses seien aber die Zweifel an den Beschuldi-
gungen durch die Staatsanwaltschaft ‚qualitativ und quantitativ‘ in einer Weise ge-
wachsen, ‚wie dies die Kammer selbst zunächst nicht für möglich gehalten hat‘. Die 
Anklage hatte sich im Wesentlichen auf ‚die durch aussagepsychologische Gutachten 
untermauerten übereinstimmenden glaubwürdigen Aussagen der Kinder‘ und auf 
‚eindeutige medizinische Befunde gestützt‘. Dazu Lorenz: ‚Alle Säulen haben Risse 
bekommen oder sind in sich zusammengefallen.‘ Nach der Argumentation des Ge-
richts bestehen erhebliche Zweifel daran, daß die zehn insgesamt in diesem Verfah-

                                                                                 

22  Doktorspiele gestattet. Die Auseinandersetzung um den sexuellen Mißbrauch und der 
Rechtsfrieden (1995). In: Der Spiegel, 13. 02. 1995 (7), S. 112–113, hier S. 112. 
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ren benannten Kinder überhaupt jemals sexuell von den Angeklagten mißbraucht 
wurden.“23 

Die bekannte Gerichtsjournalistin Gisela Friedrichsen merkt kritisch an, dass 
die Freisprüche zustande gekommen seien, 

„weil sich nicht feststellen ließ, wer was wann wo an welchem Kind getan hat. Daß 
niemand etwas getan hat, darf nicht sein. Das läge nicht auf der politischen Linie der 
Unterstützung des Kampfs gegen den sexuellen Mißbrauch. Und wieder ist salvato-
risch zu sagen, daß es diesen Mißbrauch unstreitig gibt und daß er zu verfolgen ist. 
Es ist jedoch zunächst zu klären, ob Kinder tatsächlich Opfer eines Mißbrauchs ge-
worden sein können. Die Geschichte der Aussage muß aufgeklärt werden, bevor auf-
gedeckt und verfolgt wird.“24 

Gerade an letzterem Zitat wird auch die politische Dimension deutlich. In ihr 
wird sexueller Kindesmissbrauch vorrangig nicht als faktisches Problem gese-
hen, das vorrangig die Kinder betrifft, sondern als abstrakter, einerseits recht-
lich-infrastruktureller, andererseits moralisch-ideologischer Problemkomplex. 

Etwa zur gleichen Zeit wurden im mittelfränkischen Flachslanden Fälle von 
sexuellem Kindesmissbrauch und Kindesprostitution aufgedeckt, die ebenfalls 
in einem medial intensiv begleiteten Gerichtsverfahren mündeten. Ursprünglich 
waren 21 Männer und Frauen beschuldigt, mehrere Kinder sexuell missbraucht 
und vergewaltigt zu haben. Zwölf Angeklagte wurden zu Freiheitsstrafen bis zu 
vierzehn Jahren verurteilt. Die Polizei hatte hunderte privater Videofilme si-
chergestellt, die das Geschehen dokumentieren. Auch hier führte die Kritik am 
Umgang mit den Belastungszeugen, den misshandelten Kindern, letztlich 1995 
zum Abbruch des Verfahrens. Hauptkritikpunkte waren in diesem Fall unter 
anderem die lange Prozessdauer, die Überforderung der Kinder und wie bei 
den Wormser Prozessen das Stellen von Suggestivfragen an die Kinder. Der 
Bundesgerichtshof legte im Nachklang der Kritiken um die Wormser Prozesse 
und den Flachslanden-Prozess in einem Urteil vom 30. Juli 1999 Form, Metho-
dik und wissenschaftliche Anforderungen an aussagepsychologische Begutach-
tungen in Missbrauchsverfahren fest (Balloff 2000; Bundesgerichtshof 1999). 
Alle drei genannten Prozesse sind in einem wissenschaftskritischen Kontext zu 
sehen, der über das Schlagwort vom „Missbrauch mit dem Missbrauch“ (Jäckel 
2004, S. 343) aus den USA kommend von Anfang der 1990er Jahre die Prä-
valenz und den Umgang mit sexueller Gewalt an Kindern kritisch betrachtete. 

                                                                                 

23  Kauntz, Eckhart (1997) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. 01. 1997, S. 12. 
24  Friedrichsen, Gisela (1997): Alle in einen Sack stecken … In: Der Spiegel, 06. 01. 1997 (2), 

S. 52–54, hier S. 54. 
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Diese Debatte um den „Missbrauch mit dem Missbrauch“ (ebda.) fand auf 
verschiedenen, teilweise streng zu unterscheidenden, sowohl medialen wie auch 
nur teilöffentlichen Ebenen statt: einerseits wurde die Formel des „Missbrauchs 
mit dem Missbrauch“ (ebda.) durchaus von pädophilen Interessenvertretern für 
deren Lobbyarbeit angeeignet, andererseits aber auch von Publizistinnen wie 
Katharina Rutschky (Rutschky 1992). Rutschky bezweifelte unter anderem das 
Ausmaß sexueller Gewalt an Kindern und kritisierte eine aktionistische Grund-
haltung von Kinderschutzinstitutionen, die Familien zerstörten und bei der der 
Vorwurf des Missbrauchs als einfaches Mittel zum Rufmord missbraucht werde 
(Rutschky 1999, S. 9 ff.). 

Ebenfalls im Zeitraum der genannten Prozesse stieß der sogenannte ‚Osna-
brücker Fall‘ innerhalb der Fachöffentlichkeiten, jedoch nicht in der medialen 
Öffentlichkeit – in beiden untersuchten Leitmedien taucht der Fall zumindest 
bei den in dieser Analyse angewandten Methoden kein einziges Mal auf – auf 
große Resonanz. Im Mai 1994 verstarb in Osnabrück ein sechs Monate alter 
Säugling an den Folgen von Vernachlässigung und Unterernährung. Eine Mit-
verantwortung für den Tod wurde auch der zuständigen Sozialarbeiterin des 
städtischen Sozialdienstes gegeben, welche trotz ausreichender Hinweise dem 
Fall nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet habe. In der Folge hatte die 
fachinterne Debatte um diesen Fall zur vielfältigen Überprüfung bisheriger Pra-
xen und Neukonzipierung von Handlungsstrategien geführt (MGFFI 2010, 
S. 13 f.). Auch die Einführung des § 8a SGB VIII und eine generell aufmerk-
samere Anwendung des staatlichen Wächteramtes (Art. 6 Abs. 2 GG) kann in 
diesem Zusammenhang gesehen werden. Gerade im Zusammenhang mit der 
kritischen Überprüfung des Kinderschutzes wird in diesem Fall deutlich, dass 
es zwar viele Fälle gibt, in welchen sich eine gegenseitige Dynamik von Öffent-
lichkeit, Politik und wissenschaftlicher Fachöffentlichkeit entwickelt, es aber 
auch Fälle gibt, die wie im Osnabrücker Fall offenbar geschehen, weniger öf-
fentliche Aufmerksamkeit erfahren und dennoch starken Einfluss auf die Ent-
wicklung der Rechtslage und des Verwaltungshandelns haben. 

Ein weiteres wichtiges Medienereignis war der Inzest-Fall um Josef Fritzl im 
österreichischen Amstetten ab dem Frühjahr 2008 (2008: 27 Artikel, insgesamt 
40 Artikel). Fritzl hatte seine Tochter 24 Jahre lang in einem Kellerkomplex 
unterhalb seines Wohnhauses gefangen gehalten und sie dort vielfach vergewal-
tigt. In diesem erzwungenen Inzest-Verhältnis wurden sieben Kinder gezeugt. 
Erst nachdem eines dieser Kinder im Alter von 19 Jahren in ein Krankenhaus 
eingeliefert werden musste, kam der Fall ans Licht. 

Fremdtäter. Während dieser Prozesse entwickelte sich ab August 1996 ein 
neuer Skandal, der in seinem Ursprungsland Belgien Politik und Gesellschaft 
gleichermaßen tief erschütterte und auch in Deutschland sehr ausführlich me-
dial begleitet wurde. Im Gesamtkorpus der 4 086 erhobenen FAZ- und FAS-Ar-
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tikel wird der Fall um die Verbrechen des Marc Dutroux 123-mal genannt, zwi-
schen dem Bekanntwerden seiner Delikte und dem Milleniumswechsel sind es 
63 Artikel, in welchen dieser Fall Erwähnung findet. Im Falle des Spiegels wird 
Marc Dutroux in 38 Artikeln genannt, davon in 20 Artikeln vor dem Jahr 2000. 
Marc Dutroux (* 1956) ist ein belgischer Sexualstraftäter und Mörder, der meh-
rere Kinder, Jugendliche und Frauen sowie seinen Komplizen ermordet hatte 
und im (teilweise mutmaßlichen) Zusammenhang mit zahlreichen anderen 
Verbrechen stand. Die Kinder hatte Dutroux entführt, vergewaltigt und davon 
kinderpornografische Aufnahmen zum Zwecke des Verkaufs angefertigt. Seine 
Festnahme, die Ermittlungen und das Gerichtsverfahren wurden von zahlrei-
chen Pannen und seltsamen Todesfällen überschattet, sodass das politische Sys-
tem in Belgien in eine tiefe Krise stürzte (Fijnaut 2001; Leurs 2009; Walgrave/ 
Manssens 2005). Bei allen folgenden Missbrauchsskandalen, die in Belgien oder 
den Niederlanden angesiedelt waren, wurde der Fall Dutroux zum primären 
Referenzskandal, der immer wieder Erwähnung fand. Auch in Deutschland 
wurde der Fall Dutroux in diesem Zeitraum zum Referenzwert, um ähnliche 
Fälle oder auch allgemeine Berichterstattung um sexuellen Missbrauch einzu-
rahmen und in einen Kontext zu stellen, z. B. in Kriminalstatistiken,25 oder zur 
Rahmung und moralischen Einordnung von Straftaten.26 Immer wieder wurde 
in der FAZ auch in der Berichterstattung ein Bezug zwischen dem Fall Dutroux 
und dem Skandal um einen Kinderporno-Ring hergestellt, der im Juli 1998 in 
Zandvoort in den Niederlanden gesprengt wurde. Dieser Ring erweckte vor 
allem wegen der Brutalität, mit der die Täter vorgegangen waren, internationa-
les Aufsehen. Dieser Ring wurde in der FAZ in 14, im Spiegel in drei Artikeln 
thematisiert. 

Neben diesen großen internationalen Skandalen waren die 1990er Jahre je-
doch vor allem von nationalen Fällen geprägt, die oft nur in Einzelberichten im 
Rahmen der Gerichtsverhandlungen erwähnt wurden. In diesem Rahmen spiel-
te vor allem der Sexualmord im Januar 1997 an Kim Kerkow durch Rolf Dies-
terweg eine Rolle. In 16 Artikeln in der FAZ und in drei Artikeln des Magazins 
Der Spiegel begleitete die Presse den Fall vom Auffinden der Leiche bis zum Ab-
schluss des Gerichtsverfahrens. 

Auch in den 2000er Jahren spielten Berichte um Fremdtäter zunächst eine 
starke Rolle. Zu nennen sind hier Berichte um den Dutroux Prozess in Belgien 
(42 Artikel in der FAZ, 18 Artikel im Spiegel) und um den Sexualstraftäter 
Frank Schmökel (10 Artikel in der FAZ, 8 Artikel im Spiegel), der in den Jahren 
zuvor bereits mehrfach aus dem Maßregelvollzug in verschiedenen Kliniken 

                                                                                 

25  Kindesmißbrauch in Deutschland (1997). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. 01. 1997 
(14), S. 11. 

26  Supp, Barbara (2005): Das fromme Haus. In: Der Spiegel, 18. 04. 2005 (16), S. 76–80. 
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entfliehen konnte und dem dies wieder im Herbst des Jahres 2000 gelang.27 
Nach einer großangelegten Suchaktion konnte Schmökel schließlich wieder in-
haftiert werden. Im Kontext dieser Flucht entspann sich eine Debatte um den 
Maßregelvollzug in der Bundesrepublik. 

In der Bundesrepublik selbst stieß 2003 und 2004 vor allem der Fall Pascal 
auf ein großes Medienecho (16 Artikel in der FAZ, 4 Artikel im Spiegel). Dabei 
handelte es sich um einen in Saarbrücken angesiedelten Strafprozess um die 
mutmaßliche Vergewaltigung und den Mord an dem fünfjährigen Pascal durch 
die angeklagten vier Frauen und acht Männer in einer Saarbrücker Gastwirt-
schaft. Das Kind war im Herbst 2001 verschwunden und konnte bis heute nicht 
gefunden werden. 2007 wurden alle 12 Angeklagten freigesprochen. Eine dar-
aufhin vom Stadtverband Saarbrücken eingesetzte Sachverständigenkommis-
sion erarbeitete Vorschläge zur Verbesserung des Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen. Der Bericht wurde zu einem wichtigen Meilenstein in der Dis-
kussion um den Kinderschutz und führte zur Regelung eines spezifischen Ver-
fahrens der Gefährdungseinschätzung im SGB VIII (§ 8a SGB VIII) im Rahmen 
des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes vom 8. 9. 2005 (BGBl. I 
S. 2729).28 

Die Jahre 1990–2013 sind also geprägt von einem starken Anstieg der Be-
richterstattung zu sexuellem Missbrauch. Bemerkenswert ist, dass diese Hoch-
konjunktur nicht auf einen bestimmten Tätertypen ausgerichtet ist. Diese Ko-
existenz verschiedenster Täterbackgrounds und damit die wahrgenommene 
offensichtliche Globalität der stattfindenden Gewalt an Kindern in der Gesell-
schaft in den 1990er Jahren hat in ihrer geballten Kraft sicher zu einer verstärkten 
Wahrnehmungsbereitschaft seitens der Printmedien für dieses Thema gesorgt. 
Zudem wurden mit den Skandalen um Dutroux und Flachslanden erstmals 
auch auf quantitativ hohem Publikationsniveau Themenbereiche wie Kinder-
pornografie (108 Artikel in der FAZ, 41 Artikel im Spiegel) und Kinderprostitu-
tion (67 Artikel in der FAZ, 32 Artikel im Spiegel) in den öffentlichen Diskurs 
eingeführt. Teilweise damit überlappend wurde auch das Thema des Sextouris-
mus (39 Artikel in der FAZ, 4 Artikel im Spiegel) erstmals erschlossen. Insge-
samt scheint jedoch der ‚Kinderschänder‘ – egal ob fremd oder aus dem Fami-
lien- und Bekanntenkreis – die Medienagenda bestimmt zu haben, allein 232 
der 788 in der FAZ und 68 der 219 im Spiegel erschienenen Artikel zur Gewalt 

                                                                                 

27  Der aus der Haft oder dem Maßregelvollzug entfliehende Sexualstraftäter, die Ermögli-
chungsbedingungen solcher Ausbrüche und generell der moralisch-rechtliche Diskurs 
um den Umgang mit solchen Personen und die Schutzfunktion des Staates haben dabei 
im Laufe der Zeit eigene Interpretationsschemata gebildet, die eine eigene Untersuchung 
wert wären. 

28  Siehe dazu auch in diesem Handbuch Reinhard Wiesner, „Rechtliche Grundlagen für den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen“, Kapitel 5. 
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gegen Kinder der Jahre 1990–1999 zirkulieren um diesen Begriff. Auch hier war 
der Fall Dutroux das die Agenda bestimmende Thema. 

Demgegenüber ist – mit Blick auf internationale und nationale Skandale – 
ab den 2000er Jahren sexueller Missbrauch und Misshandlung im institutionel-
len Kontext immer wichtiger geworden. Beginnend mit dem großen Bostoner 
Missbrauchsskandal 2002 und dessen Backlash 2008, über die Aufdeckung des 
breitflächigen sexuellen Missbrauchs im Kirchenkontext in Irland, vor allem ab 
1999 und der politischen Zuspitzung des Skandals zwischen der Republik Ir-
land und dem Vatikan mit der Veröffentlichung des „Ryan-Reports“ 2009 und 
schließlich mit dem sexuellen Missbrauch in kirchlich getragenen Heimen und 
Schulen (2010) wurde ein Interpretationsrahmen entwickelt und gefestigt, wel-
cher im folgenden Kapitel weiter vertieft wird. 

1.3  Gewalt an Kindern in Institutionen 

Züchtigung und Prügelstrafe im schulischen Kontext 
Im vorangegangenen Kapitel wurde die quantitative Entwicklung des allgemei-
nen Mediendiskurses um Gewalt an Kindern beschrieben, die vor allem eine 
stark steigende Produktion an Artikeln ab den 1990er Jahren beschreibt. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass vor diesem Jahr keine mediale Wahrnehmung des 
Themas der Gewalt an Kindern in Institutionen bestanden hätte. Vielmehr hat-
te es von Beginn des Untersuchungszeitraumes bis zu dessen Ende ein Hinter-
grundrauschen im Sinne einer beständigen Berichterstattung auf niedrigem 
quantitativen Niveau gegeben, die sich sehr wohl29 mit dem Thema auseinan-
dergesetzt hat. Dieses Hintergrundrauschen wurde zu großen Teilen aus dem 
Bereich des Gerichtsjournalismus und der Berichterstattung zu Kriminalfällen 
gespeist. Das heißt, hier wurden Ermittlungen zu Kriminalfällen oder Gerichts-
urteile, bei größeren Fällen der Prozessverlauf wiedergegeben. Ab den 1960er 
Jahren spielte aber auch die Hintergrundberichterstattung etwa aus dem Be-
reich der Politik, der Wissenschaft oder der Kultur eine zunehmend bedeuten-
dere Rolle. Da anzunehmen ist, dass die Entwicklung dieses Rauschens maß-
geblich an der Konstruktion der Interpretationslogiken beteiligt ist, die zur 
Ausweitung des Themas „Gewalt an Kindern in pädagogischen Institutionen“ 
und schließlich als vorläufigem Schlusspunkt dem großen Skandal um sexuel-
len Missbrauch in deutschen pädagogischen Institutionen im Jahr 2010 geführt 

                                                                                 

29  Bis 1989 hatte die gesamte jährliche Berichterstattung in der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung nie mehr als 29 Artikel, im Mittel 16,7 Artikel pro Jahr betragen, im Spiegel lag die 
Anzahl der Publikationen mit rund 1,6 Artikeln pro Jahr sogar noch deutlich niedriger. 
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haben, wendet sich das folgende Kapitel besonders diesem Frame der Gewalt in 
Institutionen zu. 

Gewalt in Institutionen wurde bis zu dem quantitativ fassbaren Paradig-
menwechsel in der Berichterstattung der 1990er Jahre von zwei inhaltlich mit-
einander verbundenen Hauptsträngen getragen. Zum einen wird die Bericht-
erstattung von der eher politisch geprägten Debatte um Züchtigung in der Schule 
getragen, zum anderen geht es um Grenzverletzungen in Schulen und Heimen, 
die wiederum in gerichtsjournalistischen Beiträgen resultierten. Bereits ab 1951 
wurde eine Debatte um Züchtigung und „Prügelstrafe“ in Schulen geführt, die 
bis in die 1980er Jahre Bestand hatte und von normativen Wandlungsprozessen 
und damit einhergehenden Meinungsfronten geprägt war. So heißt es bereits 
1951 in einem Bericht über die Landtagsdiskussion zur Abschaffung des „Tat-
zensteckerls“ in Bayern: 

„Es handelt sich bei dieser Geschichte um ‚ein Stöckchen von vierzig Zentimeter 
Länge und mäßiger Dicke‘. Dieses Instrument mit ‚Prügel‘ zu bezeichnen, sei gehäs-
sig. Die Einstufung als ‚Tatzensteckerl‘ werde der Sachlage gerechter. Die bayeri-
schen Lehrer seien weder Steißtrommler noch Prügelpädagogen. Der Landtag habe 
Wichtigeres zu tun, als sich mit so etwas in aller Breite zu beschäftigen. Diesergestalt 
[sic] argumentierten die Anhänger der sogenannten körperlichen Züchtigung in den 
Volksschulen, die auf der Tagesordnung des bayerischen Parlamentes stand. Die Ge-
genseite teilte diese Auffassung nicht unbedingt.“30 

Begleitet wurde dieser mediale und politische Diskurs um die rechtlichen Gren-
zen der Erziehungsautonomie von Prozessberichten über an der Grenze des Pa-
thologischen prügelnde Lehrer.31 1954 erkannte der Bundesgerichtshof an, dass 
es sich bei körperlicher Züchtigung um Misshandlung und Körperverletzung 
handele und die Lehrkräfte nicht schon auf rechtlicher, struktureller Ebene zu 
körperlichen Strafmaßnahmen ermutigt werden sollten:  

„In jedem Falle liegt eine Gefahr für die sittliche Entwicklung der Jugend darin, 
wenn der Lehrer, der im Guten wie im Schlechten als Vorbild wirkt, sich mit körper-
licher Gewalt durchsetzt. Dergleichen kann zur Bewunderung und Nachahmung 
führen; auch enthält jede Ausnahme für den Lehrer selbst eine gewisse Versuchung 
zum Mißbrauch.“32  

                                                                                 

30  „Tatzensteckerl“ (1951). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. 12. 1951, S. 2. 
31  Den Staatsanwalt bemüht (1951). In: Der Spiegel, 24. 01. 1951 (4), S. 24; Machen Sie was 

(1953). In: Der Spiegel, 30. 09. 1953 (40), S. 12–14. 
32  Mielke, Manfred (1954): Schlagen von Kindern ist Körperverletzung. Ein Urteil des Bun-

desgerichtshofes. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02. 11. 1954, S. 2. 
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1956 hielt dem der Strafsenat des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichtes 
entgegen: 

„Die Anwendung körperlicher Zuchtmittel erfülle zwar in der Regel den Tatbestand 
einer Körperverletzung, aber aus dem Recht und der Pflicht des Volksschullehrers, 
die ihm anvertrauten Kinder zu erziehen, folgere unmittelbar auch die Berechtigung 
zur körperlichen Züchtigung. Kraft Gewohnheitsrecht schließe das Erziehungsrecht 
des Volksschullehrers das Recht ein, in gleicher Weise wie die Eltern angemessene 
Zuchtmittel gegen die Schüler anzuwenden. Der Lehrer verstoße auch nicht, etwa im 
Sinne eines Eingriffes in die körperliche Unversehrtheit, gegen das Grundgesetz.“33 

Auch der Bundesgerichtshof folgte 1957 dieser Perspektive und sorgte damit 
dafür, dass die Rechtslage in Bezug auf die Züchtigung für viele Jahre konser-
viert wurde.34 Im Prinzip wurde somit die Erziehungsautonomie des Lehrers 
den Eltern gleichgestellt und somit das hierarchische Gefälle zwischen Lehrer 
und Schüler zementiert. Der Spiegel kritisiert noch 1969 die weiterhin unklare 
und äußerst heterogene Rechtslage und verweist darauf, dass immer mehr 
Schüler die Autorität und das Züchtigungsrecht des Lehrers zunehmend an-
zweifelten: 

„Aber seit einigen Monaten wartet der autoritätsfeindliche Teil der deutschen Schü-
lerschaft nicht mehr auf den Staatsanwalt. Schüler verfassen ‚Steckbriefe‘ – wie in 
Bremen, legen Dokumentationen an – wie in Kiel, oder geben Pressekonferenzen – 
wie in Wedel. Das Aufbegehren an den Schulen machte sich das neue Schülermaga-
zin ‚Underground‘ zunutze. Es erteilte eine Rechtsbelehrung, die, sofern sich Schüler 
nach ihr richten, dem Blatt neuen Lesestoff sichert. ‚Underground‘ riet: ‚Wenn Leh-
rer in der Schule schlagen, verstoßen sie gegens Grundgesetz: Die Schüler können 
das anzeigen – oder zurückschlagen. Das ist Notwehr.‘“ (Stets väterlich (1969). In: 
Der Spiegel, 10. 03. 1969 (11), S. 95–101, hier S. 101). 

Möglicherweise ist diese schwer anfechtbare Positionierung, neben unzurei-
chenden Kontrollinstanzen, ein Grund dafür, dass in den berichteten Gerichts-
urteilen bis in die 1980er Jahre hinein – über die jeweiligen landesgesetzlichen 
Verbote hinaus – vor allem leitendes Schulpersonal als Täter auftraten, deren 
Position sich jeweils durch eine besondere Autorität und (aus konservativer 

                                                                                 

33  Gericht bejaht die Prügelstrafe. Nur im Rahmen einer vernünftigen Schulzucht (1956). In: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. 04. 1956, S. 6. 

34  Lehrer dürfen die Schüler züchtigen. Durch kein Gesetz verboten – Ein grundsätzliches 
Urteil des Bundesgerichtshofes (1957). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. 10. 1957, 
S. 5. 



42 

Perspektive) moralische Integrität auszeichnete.35 Gleichzeitig handelt es sich 
hier um Prozesse der Verantwortungsdiffusion, die über die Rechtslage die Au-
tonomie und Eigenverantwortlichkeit des Lehrers stärken und Fragen nach den 
Ermöglichungsbedingungen durch fehlende Kontrollinstanzen aushebeln. Der 
misshandelnde Pädagoge ist somit bis in die 1980er Jahre in der Wahrnehmung 
der Öffentlichkeit entweder Einzeltäter oder ‚im Recht‘. 

Dies ändert sich auch nicht, nachdem in den 1960er und 1970er Jahren Stu-
dien und Appelle durch das Münchner Institut für Jugendforschung,36 die 
Deutsche Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychiatrie37 oder die Kommis-
sion „Anwalt des Kindes“ des Landes Rheinland-Pfalz38 einen langsamen Wan-
del in der öffentlichen Perzeption39 von Kindesmisshandlung in Institutionen 
einleiten. Sukzessive wird – mit einigen Rückschlägen, etwa dem sogenannten 
„Watschn-Urteil“40 [sic] in Bayern 197941 – in den Bundesländern im Rahmen 

                                                                                 

35  Beispielsweise lauten einige Schlagzeilen: Machen Sie was (1953). In: Der Spiegel, 30. 09.  

1953 (40), S. 12–14; Rektor wegen Unzucht verurteilt (1959). In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 22. 04. 1959, S. 7; An Schülerinnen vergangen (1962). In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 06. 06. 1962, S. 6; An Kindern vergangen (1965). In: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 20. 05. 1965, S. 8; Prozeß gegen Chorleiter (1969). In: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 18. 04. 1969, S. 8; Stets väterlich (1969). In: Der Spiegel, 10. 03. 1969 (11), S. 95–101; 
Prügelnder Konrektor suspendiert (1973). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05. 10.  

1973, S. 11; 3 000 Mark Geldbuße für schlagenden Schulleiter (1977). In: Frankfurter All-
gemeine Zeitung, 02. 06. 1977, S. 7; Drei Jahre Haft für Heimleiterin. Wegen Mißhandlung 
und Betrug (1980). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. 03. 1980, S. 8; Hohe Strafe für 
Mainzer Domchorleiter. An zehn Jungen vergangen – Sieben Jahre und neun Monate 
(1984). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. 07. 1984, S. 8; Elf bayerische Schüler vom 
Rektor mißhandelt? (1988). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. 12. 1988, S. 10; Miss-
brauch von Schutzbefohlenen. Neun Jahre Haft für Heimleiter (1999). In: Frankfurter All-
gemeine Zeitung, 19. 11. 1999 (270), S. 9. 

36  Das Ehrgefühl eines Kindes nicht verletzen. Das Münchner Institut für Jugendforschung: 
Stockschläge noch immer „beliebt“ (1964). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09. 07.  

1964, S. 7. 
37  Kinderpsychiater nehmen zur Prügelstrafe Stellung (1976). In: Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 01. 12. 1976, S. 29. 
38  Wie man als Erzieher mit Konflikten fertig wird. Eine Analyse der Kommission „Anwalt 

des Kindes“ – Broschüre des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums (1978). In: Frank-
furter Allgemeine Zeitung, 26. 08. 1978, S. 5. 

39  Michaely, Petra (1970): Wer prügeln will, findet einen Grund. Immer noch kein einheit-
liches Verbot der körperlichen Züchtigung an bundesdeutschen Schulen. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 06. 06. 1970, S. 80. 

40  1979 zeigte ein Schüler einer Memminger Schule seinen Lehrer nach einer Ohrfeige an. 
Nachdem das Amtsgericht Memmingen diesen zu einer Geldstrafe verurteilt hatte, wurde 
das Urteil vom Bayerischen Obersten Landesgericht mit der Begründung revidiert, dass 
das Verbot der Züchtigung aus dem Jahr 1973 kein formelles Gesetz, sondern nur eine 
nicht bindende Rechtsverordnung sei, sondern das gewohnheitsrechtliche Züchtigungs-
recht des Lehrers weiter gelte. 

41  Sinn des Fortschritts (1979). In: Der Spiegel, 30. 04. 1979 (18), S. 107–112. 
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dieses Wandels die Züchtigung an Schulen untersagt42 und auch die Bundes-
regierung erklärt 1975: „Die körperliche Züchtigung von Schülern durch Lehrer 
sei nach heutigen pädagogischen und psychologischen Erkenntnissen überholt, 
ja unzulässig. Mit der Ausnahme des Saarlandes gelte seit 1971 in den Bundes-
ländern ein generelles Züchtigungsverbot. Eine bundesgesetzliche Regelung 
empfehle sich nicht, da die meisten der Länder eine Sonderregelung für Lehrer 
im Strafgesetzbuch für nicht angebracht hielten.“43 Auch der Europäische Ge-
richtshof bestätigt 1982 diese Haltung.44 Natürlich bleiben diese sich wandeln-
den Einstellungen nicht unwidersprochen, immer wieder gibt es in der eher 
konservativen FAZ und FAS Kommentare, die sich für die Züchtigung als pro-
bates Erziehungsmittel aussprechen.45 Demgegenüber positioniert sich der eher 
links orientierte Spiegel bereits acht Jahre früher in einem Kommentar radikal 
gegen das Züchtigungsrecht.46 

Aus dem Fall eines misshandelnden Lehrers aus dem Jahr 1988 wird deut-
lich, dass nicht nur sehr lange eher zögerlich gegen die oben beschriebene Au-
torität eines Rektors vorgegangen wurde, sondern, dass solche Vorfälle oft ver-
schleppt wurden. Auch hier wurde noch mit dem nur noch subjektiv wahrge-
nommenen Gewohnheitsrecht argumentiert:  

„Da erst fünf der elf Kinder vernommen worden seien, wollte Oberstaatsanwalt Hinz 
noch keine Stellungnahme abgeben. Er verwies auf die schwierige Rechtslage auf 
dem Gebiet der körperlichen Züchtigung. Nach einem Urteil des Bundesgerichts-
hofes von 1957 sei es Volksschullehrern erlaubt, Kinder ‚maßvoll körperlich zu züch-
tigen‘. Das Gericht sprach damals von einem Gewohnheitsrecht, sagte Hinz. Heute 
stehe dem jedoch das bayerische Gesetz für Erziehung und Unterrichtwesen entge-

                                                                                 

42  Prügelstrafe (1970). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. 05. 1970, S. 2; Die Prügelstrafe 
(1971). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07. 08. 1971, S. 7; Ohrfeigen bald auch in Bay-
ern verboten (1979). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05. 04. 1979, S. 7; Bereit gegen 
Feinde (1981). In: Der Spiegel, 23. 11. 1981 (48), S. 52–54. 

43  Prügel sind in der Schule nach der Ansicht der Bundesregierung kein geeignetes Erzie-
hungsmittel (1975). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06. 03. 1975, S. 7. 

44  Klage wegen Prügelstrafe in britischen Schulen (1981). In: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 26. 09. 1981, S. 10; Prügelstrafe verletzt Konvention der Menschenrechte. Europäi-
scher Gerichtshof gibt der Klage schottischer Eltern statt – Es geht um ein Grundrecht 
(1982). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. 02. 1982, S. 10. 

45  So Kurt Reumann 1979: „Extremisten fordern, gar nicht zu strafen. Gemäßigte wissen, 
daß Kinder ihre Grenzen suchen und finden wollen. Gegenüber Lehrern gebärden sich 
fast alle extremistisch, auch Eltern, die zur schlagfertigen Sorte gehören. Heute hört man 
öfter, daß Schüler Lehrer schlagen als umgekehrt: Mann beißt Hund?“, In: Reumann, 
Kurt (1979): Auch mal eine Ohrfeige. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. 07. 1979, 
S. 1. 

46  Köhler, Otto (1971): Nackter Po und saftige Hiebe. In: Der Spiegel, 18. 10. 1971, S. 43. 
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gen, das die Züchtigung generell verbiete. Mit dessen Inkrafttreten sei das Gewohn-
heitsrecht aufgehoben.“47 

Ähnliche Phänomene sind auch bei Fragen der Misshandlung und des sexuel-
len Missbrauchs in Heimen zu beobachten. Über kurze Einzelmeldungen kam 
die Berichterstattung selten hinaus.48 War dies doch einmal der Fall, wie im 
Falle einer italienischen Nonne und Heimleiterin, so wurde auch hier nicht 
nach den strukturellen Bedingungen eines solchen Fehlverhaltens gefragt.49 

Der Versuch Alexander Homes, 1980 auf ihm widerfahrenes Unrecht im 
St.-Vincenz-Stift in Rüdesheim-Aulhausen hinzuweisen, wurde mit medialen 
und rechtlichen Mitteln unterdrückt. Auch die FAZ nimmt eine konservative 
Gegenposition zu Homes ein, indem sie beispielsweise unterstellt, Homes sei 
erst durch sozialistische Kontakte dazu bewegt worden, gegen das Stift vorzu-
gehen. Seine Autobiografie „Prügel vom lieben Gott. Eine Heimbiographie“ 
(Homes 2012) musste im Verlauf der Verleumdungsprozesse, die gegen Homes 
angestrengt wurden, als fiktionales Werk gekennzeichnet werden.50 

Der Spiegel berichtet zu dieser Situation: 

„Für eine Verurteilung der beschuldigten Pädagogen und Nonnen war es allerdings 
zu spät. Auch das neue Verfahren wurde eingestellt, die Vergehen waren verjährt. 
Und nachdem diese Gefahr vorüber war, drehten die Aulhausener Heimerzieher den 
Spieß um. In Aulhausen, laut Sozialminister Armin Clauss (SPD) eine ‚beispielhafte 
Einrichtung, die weit über Hessens Grenzen einen ausgezeichneten Ruf besitzt‘, sei 
alles ‚nicht so schlimm‘ gewesen, behauptete Heimleiter Kaspar. Eine staatliche Un-

                                                                                 

47  Elf bayerische Schüler vom Rektor mißhandelt? (1988). In: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 14. 12. 1988, S. 10. 

48  Verbrechen in einem Kinderheim? (1955). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08. 11.  

1955, S. 4; Verbrechen in einem Kinderheim (1956). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
22. 05. 1956, S. 7. 

49  Frühere Nonne wegen Mißhandlung von Waisenkindern verurteilt (1972). In: Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung, 15. 01. 1972, S. 8; Nonne wegen Kindesmißhandlung verurteilt 
und freigelassen (1972). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. 10. 1972, S. 9; Ehemalige 
Nonne wegen Kindesmißhandlung verurteilt (1974). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
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50  Späte Erinnerungen eines Heimschülers. Veronika Carstens im St.-Vicenz-Stift von Rü-
desheim – Vierhundert behinderte Kinder (1980). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
27. 02. 1980, S. 10; Behr, Alfred (1980): Wie ein Heim für Behinderte ins Zwielicht ge-
bracht wird. Die späten Anschuldigungen eines früheren Zöglings. In: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 14. 03. 1980, S. 8; Homes, Alexander (1980): Gegendarstellung. In: Frank-
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tersuchung förderte – anders als die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen – kei-
nerlei ‚nennenswerte Vergehen‘ (Clauss) zutage. Ministerpräsident Holger Börner, 
ebenfalls Sozialdemokrat, besuchte Aulhausen und geißelte die ‚Kampagne eines un-
dankbaren Zöglings‘ als ‚gezielten Rufmord‘. Als jüngst zum Besuch des Bundesprä-
sidenten Karl Carstens in Hessen dessen Ehefrau Veronica ein Sonderschulzentrum 
besichtigen wollte, führte Börner sie spontan nach Aulhausen, um zu zeigen, ‚daß an 
den Vorwürfen nichts dran ist‘.“51 

Erst im Kontext des „Runden Tischs Heimerziehung“ (siehe unten) wurde 
Homes rehabilitiert und seine Vorwürfe werden ernst genommen (Poppenhä-
ger/Ramadani 2010). 

Aufmerksamkeitsaggregation über ‚systemfremde‘ Heimskandale 
Hatte sich bis Anfang der 1980er Jahre die Debatte um Gewalt in pädagogi-
schen Institutionen, wenn sie überhaupt stattfand, fast ausschließlich auf den in 
Institutionen tätigen Einzeltäter beschränkt, änderte sich dieser Interpretations-
rahmen ab Mitte der 1980er Jahre. Der Frame wandelte sich in der Interpreta-
tion und der moralischen Aussage vom pathologisierten oder den Rechtsrah-
men beugenden (aber nicht zwingend rechtbrechenden) Einzeltäter, bzw. vom 
nicht-systemischen Problem hin zum strukturellen systemischen Problem. Da-
bei wurde das systemische Versagen auf zwei Ebenen identifiziert: in den Hei-
men und in der Politik. Ähnlich wie im Falle häuslicher Gewalt ist anzuneh-
men, dass parallel zur „Institution Familie“ auch die Institutionen Schule und 
Heim als geschützter oder schützenswerter Raum galten und damit zum wahr-
genommenen moralischen Kern der Gesellschaft gerechnet werden müssen. 
Wie auch in der Familie gab es bei Institutionen sowohl normative als auch 
strukturelle Hemmschwellen, die ein wahrnehmbares Nach-Außen-Dringen 
der Gewalt an Kindern verhindert haben52. 

Im Falle kirchlicher pädagogischer Institutionen wurde dieser Umstand 
noch dadurch verstärkt, dass die religiösen Träger sich aus dem staatlichen Sub-
sidiaritätsprinzip heraus auf ihr autonomes Betätigungsrecht und die Anwen-
dung des kanonischen Rechts beriefen, die parallel in einem rechtlichen Grau-
bereich zur staatlichen Exekutive standen. Ähnlich wie im Bereich der Familie 
wurden diese Verständnisse von Institution nach und nach von Prozessen des 
Wertewandels ergriffen. Allerdings setzt dieser Prozess in der Bundesrepublik 
Deutschland bezogen auf die Institution Familie bereits spätestens in den 
1970er Jahren ein, was zu einem kritischen öffentlichen Blick auf die Familie in 

                                                                                 

51  Ein Stück Misere (1981). In: Der Spiegel, 04. 12. 1981 (51), S. 68–70. 
52  Siehe auch Kapitel 6 dieses Bandes von Harald Hofer, „Governance und system(at)isch 

erzeugte Handlungsprobleme“. 
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der ersten Hälfte der 1980er Jahre und zu der starken medialen Thematisierung 
häuslicher Gewalt in den 1990er Jahren beitrug. 

Die kritische mediale Perzeption pädagogischer Institutionen als Ort syste-
mischer Gewalt oder als durch systemische Dysfunktionalitäten begünstigter 
Ort für Gewalt konnte dagegen erst zum Teil auf dem Diskurs um häusliche 
Gewalt aufbauend, zum anderen über einen Umweg als zulässiges Interpreta-
tionsmuster Eingang in die mediale Agenda finden. Erstmals waren es ausländi-
sche, insbesondere innerhalb des politischen Denkmusters des Kalten Krieges 
verortete (ehemals) ‚feindliche‘ Länder, in welchen große Skandale zu Gewalt 
an Kindern in Heimen berichtet wurden. Diese wurden dabei in allen Fällen als 
letzte Konsequenz eines menschenfeindlichen Systems betrachtet, welche ihren 
inhumanen Charakter am stärksten an den vulnerablen Gruppen der Gesell-
schaft, etwa Kindern und Behinderten, zum Ausdruck brachten. Zu nennen ist 
hier ein Skandal in einem Moskauer Waisenheim,53 in welchem Angestellte über 
Jahre erfolglos versucht hatten, offizielle Stellen in Kenntnis zu setzen. Noch 
stärker ragte jedoch ein Skandal um rumänische Waisenhäuser in der deutschen 
Medienagenda hervor, der vom Magazin Der Spiegel wie von der FAZ jeweils 
ähnlich rezipiert wurde. 1990 wurde aufgedeckt, dass es unter Ceausescu eine 
regelrechte Industrie zur Entsorgung ‚lebensunwerten Lebens‘ gegeben habe. 

„Die niederschmetternden Nachrichten vom April hatten wenig Hoffnung gegeben 
auf eine rasche Verbesserung der Lage in den Heimen Rumäniens, in denen wäh-
rend der Zeit des Regimes Ceausescu viele hundert Kinder litten – und starben. Sie 
waren ausgemustert, für lebensunwert befunden worden, zum Tod durch Vernach-
lässigung bestimmt. […] Was in den Heimen Rumäniens geschah, wird lange nach-
wirken. Mehr als 130 Namen von Heimen verzeichnet eine offizielle Liste des Ge-
sundheitsministeriums; das Sozialministerium hat eine noch größere Zahl zusam-
mengetragen. Nicht gezählt sind Heime, die es nach der einstigen offiziellen Lesart 
in Rumänien nicht gab: Alten- und Pflegeheime. Auch dort leben Menschen, die 
kein Gebrechen plagt, die aber bis zur Jahreswende nicht aus den vier Wänden ihres 
Zimmers hinaus ins Freie kamen. Von ihnen wird seltener gesprochen, aber auch sie 
brauchen Hilfe.“54  

Systemische Gewaltausübung wurde in den Beiträgen auch metaphorisch ver-
mittelt:  

                                                                                 

53  Moskauer Leitung berichtet über Kindesmißhandlung (1986). In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 18. 12. 1986, S. 7. 

54  Hoffnung für die Kinder in den Heimen Rumäniens (1990). In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 09. 06. 1990, S. 7. 
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„Noch im Winter 1991 schliefen dreißig Kinder zusammen in einem Raum, standen 
verkratzte Eisenbetten dicht an dicht, gab es keinen Zentimeter Privatsphäre, auf den 
sich die kleinen Bewohner hätten zurückziehen können. In jedem Schlafsaal ein Bild 
Ceausescus als einzige Dekoration.“55 

Noch drastischer formulierte es Ariane Barth im Spiegel:  

„In diesem Kindervernichtungsheim werden die Kinder auf andere Weise umge-
bracht. Jedes zweite der Hundertschaft wurde je Jahr in das Leichengelaß neben der 
Waschküche mit dem Schild ‚Morga‘ verlegt. Und immer wieder wurde das Kollek-
tiv für die Wartezimmer zum Tod durch Neue aufgefüllt, hier sind sie jetzt.“56 

In der Berichterstattung wurde zudem immer wieder auf Ost-West-Gegensätze 
(„Auch wenn man keine westlichen Maßstäbe anlegt, kann man die Zustände 
in Gredinar noch heute als katastrophal bezeichnen.“57), auf kulturelle Unter-
schiede („In Rumänien ist die Kinderliebe teilweise sehr groß, doch die Ver-
nachlässigung auch. Hier wird schneller ein Kind weggegeben, etwa, wenn es 
das fünfte ist oder das neunte in einer sozial schwachen Familie.“58) verwiesen. 

Dazu wieder Ariane Barth im Spiegel: 

„Unter diesem System, das seine Spitzel selbst auf die Leibesfrüchte ansetzte und 
Schwangere geradezu dahin trieb, an sich selbst herumzupfuschen mit dem Fehl-
schlag beschädigter Embryonen, bei einem Schwarzmarkt voller verfallener Anti-
babypillen aus dem Westen mit schädigender Wirkung, in einer Gesellschaft, die ihre 
vielen Mißstände im Alkoholismus ertränkt, in einem Hungerland, wo unterernährte 
Frauen unterentwickelte Babys nur noch unterernähren konnten und selbst Kranke ih-
ren kranken Nachwuchs gegen ihren Willen zur Welt bringen mußten – in diesem 
Rumänien war die Produktion von Kindern ohne Chance automatisch gegeben.“59 

                                                                                 

55  Dreisbach, Martina (1994): „Die Kinder sollen endlich Hauptpersonen werden“. In der 
Mussorgski-Schule in Temeswar viele „Sozialwaisen“ aus der Ceausescu-Zeit – Langsam 
bessert sich die Lage. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05. 01. 1994 (3), S. 7. 

56  Barth, Ariane (1990): Nacht der Zivilisation. In: Der Spiegel, 26. 03. 1990 (13), S. 194–212, 
hier S. 194. 

57  Riebsamen, Hans (1991): Einfach auf gut Glück Geld zu schicken, hat wenig Sinn. Noch 
immer katastrophale Zustände in den rumänischen Kinderheimen. In: Frankfurter All-
gemeine Zeitung, 28. 04. 1991, S. 3. 

58  Dreisbach, Martina (1994): „Die Kinder sollen endlich Hauptpersonen werden“. In der 
Mussorgski-Schule in Temeswar viele „Sozialwaisen“ aus der Ceausescu-Zeit – Langsam 
bessert sich die Lage. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05. 01. 1994 (3), S. 7. 

59  Barth, Ariane (1990): Nacht der Zivilisation. In: Der Spiegel, 26. 03. 1990 (13), S. 194–212, 
hier S. 195. 
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Deutlich tritt in solchen Beschreibungen der Versuch einer kulturellen und mo-
ralischen Abgrenzung zum (post-)kommunistischen System hervor, die einer-
seits ein solches System als unterlegen und moralisch pervertiert beschreibt, 
andererseits indirekt das eigene politische System und die eigene Kultur als 
überlegen darstellt. Bis Mitte der 2000er Jahre wurde über die Zustände in ru-
mänischen Heimen und den Umgang mit rumänischen Kindern berichtet.60 

1996 folgte eine weitere Berichtreihe, die sich in diesem Fall mit chinesi-
schen Waisenhäusern als Todeslagern beschäftigt. Auch hier wurde in einem 
Systemvergleich der menschenunwürdige Umgang mit Kindern als Folge einer 
fehlgeleiteten Politik beschrieben61 und die humanitäre Katastrophe in den 
Waisenheimen Chinas auf politische Entscheidungen zurückgeführt: 

„Mit Billigung hoher politischer Führer des Landes sterben in China jährlich Tau-
sende Kinder an Hunger und wegen unterlassener medizinischer Hilfeleistungen in 
staatlichen Waisenhäusern. Diese Anschuldigung hat die international angesehene 
Menschenrechtsorganisation ‚Human Rights Watch‘ (HRW) in einem am Sonntag 
der Öffentlichkeit vorgestellten Bericht ihrer Asien-Abteilung erhoben. Als Mitwis-
ser werden dort ausdrücklich die Führung des ‚Ministeriums für zivile Angelegen-
heiten‘, lokale politische Eliten und auch Mitglieder des Politbüros erwähnt.“62 

                                                                                 

60  Riebsamen, Hans (2002): Rumäniens Kinder darben immer noch. Ohne eine Reform der 
Heime bleibt die Tür zur EU zu. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 19. 05. 2002 
(20), S. 12; Schwarz, Karl-Peter (2004): Rumäniens Kinder als Handelsware. Das Land hat 
die Adoption durch Ausländer verboten. Auf Druck aus Brüssel, gegen den Wunsch 
Washingtons. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 20. 06. 2004 (25), S. 6. 

61  China bestreitet Vernachlässigung von Waisenkindern. Regierung veröffentlicht Weiß-
buch – Regionale Unterschiede werden zugegeben (1996). In: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 04. 04. 1996 (81), S. 7; China weist Vorwurf der Kindesmißhandlung zurück (1996). 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. 01. 1996 (15/3), S. 1; Chinas Waisen (1996). In: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. 01. 1996 (13), S. 10; Levý, Ernst (1996): Gerechtigkeit 
für getötete Kinder. Das Engagement der Ärztin Zhang Shuyun. In: Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, 12. 01. 1996 (10), S. 6; „Summarische Lösung“ und „Konsultation“. Auszüge 
aus dem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch über die Zustän-
de in chinesischen Waisenhäusern (1996). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. 01. 1996 
(9), S. 6; Levý, Ernst (1996): Waisenhäuser in China sind Todeslager. Menschenrechts-
organisation erhebt schwere Vorwürfe – Kinder zum Sterben selektiert – Gefälschte An-
gaben. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08. 01. 1996 (6/2), S. 1; „Waisenhäuser als To-
deslager“. Human Rights Watch: Grausame Zustände in China (1996). In: Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung, 07. 01. 1996 (1), S. 2. 

62  Levý, Ernst (1996): Waisenhäuser in China sind Todeslager. Menschenrechtsorganisation 
erhebt schwere Vorwürfe – Kinder zum Sterben selektiert – Gefälschte Angaben. In: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08. 01. 1996 (6/2), S. 1. 
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Auch hier werden neben politischen auch kulturelle Gründe angeführt: 

„Immer wieder kommt es vor, daß chinesische Eltern, die nur ein oder zwei Kinder 
haben dürfen, behinderte Kinder aussetzen. Oft werden Kinder krank in die Heime 
gebracht. Daß der chinesische Staat für diese Kinder, die Opfer der staatlichen Fami-
lienplanung und des traditionellen Denkens sind, eine besondere Verantwortung 
tragen könnte, kam dem Regierungssprecher offenbar nicht in den Sinn.“63 

Diese Berichterstattung fand ihre logische Fortsetzung in ersten Gerichtsverfah-
ren zu Misshandlungen in DDR-Kinderheimen, die ab 1997 stattfanden.64 Diese 
wurde um Fragen des Umgangs mit Kindern in bundesdeutschen Heimen er-
weitert65 und resultierte schließlich als Konsequenz 2008 in der Schaffung eines 
„Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren.“66 

Dennoch fühlten sich gerade die ehemaligen Insassen ostdeutscher pädago-
gischer Institutionen zunächst nur unzureichend berücksichtigt und angespro-
chen („Opfer zweiter Klasse“67). Ab Mitte 2009 wurde auch außerhalb des me-
dialen Diskurses das Leid der ostdeutschen Heimkinder stärker thematisiert. Im 
Rahmen des 2010 gegründeten „Arbeitskreises Misshandlung/Missbrauch in 
ehemaligen DDR-Kinderheimen und Jugendwerkhöfen“ des Thüringer Minis-
teriums für Soziales, Familie und Gesundheit (Thüringer Ministerium für So-
ziales, Familie und Gesundheit 2012, S. 4) sowie des im Juli 2011 gegründeten 
„Fonds Heimerziehung“ (Schmidt 2012, S. 8 ff.) wurde in jüngerer Zeit die in-
stitutionelle Gewalt im Erziehungssystem der DDR beleuchtet (Görgen/Griem-
mert/Keßler 2015, S. 37). 
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17. 09. 2008 (218), S. 9; Wensierski, Peter (2003): Unbarmherzige Schwestern. In: Der 
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Annäherung über (west-)europäische  
und nordamerikanische Heimskandale 
Während Misshandlungen und Vernachlässigung in Heimen schon in den 
1990er Jahren verstärkt thematisiert wurde (siehe oben), spielte sexueller Miss-
brauch als Problem systemischer Dysfunktionalitäten erst ab 2000 eine bedeu-
tendere mediale Rolle. Zwar hatte es bis dato bereits regelmäßig Berichte über 
sexuelle Übergriffe durch pädagogisches Personal gegeben, aber auch hier blieb 
es im Wesentlichen bei Einzelfallberichten aus dem Bereich des Gerichtsjourna-
lismus.68, 69 Auch Berichte um sexuellen Missbrauch in der Odenwaldschule, ei-
nes der Kernthemen des Skandals im Jahre 2010, versanken im Jahr 2003 noch 
in der medienökonomischen Irrelevanz. Mit zunehmender Frequenz kamen 
jedoch zeitgleich Missbrauchsskandale ans Licht, die die Frage nach den struk-
turellen Gründen für den Missbrauch nachhaltig aufwarfen, so im Jahr 2000 ein 
systematischer Missbrauch an einer Reihe walisischer Kindern in Heimen 
1974–1993,70 und im Jahr 2002 der große Missbrauchsskandal um die amerika-
nische katholische Kirche (siehe oben), 2003 ein Missbrauchsskandal bezüglich 
eines Waisenhauses in Portugal, aus welchem in großem Umfang Kinder als 
Sexsklaven für Prominente und Politiker rekrutiert wurden,71 2008 der Miss-
brauchs- und Mordskandal um ein Heim auf der britischen Insel Jersey72 und 
schließlich 2009 der Skandal um katholische Heime in Irland.73 Insbesondere 

                                                                                 

68  Verbrechen in einem Kinderheim (1956). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. 05. 1956, 
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der letztgenannte Skandal verursachte massive politische Spannungen zwischen 
Irland und dem Vatikan. Bereits ab 1995 hatten in Irland Meldungen über se-
xuellen Missbrauch von Priestern an Kindern zugenommen. Diese Meldungen 
nahmen ein solches Ausmaß an, dass die irische Regierung unter Ministerprä-
sident Ahern sich im Mai 1999 zu einer Entschuldigung gegenüber den Opfern 
gezwungen sah und daraufhin eine Kommission zur Aufklärung des gesamten 
Ausmaßes von Gewalt an Kindern in irischen Heimen ab 1914 einsetzte.74 
25 000 Kinder waren im Untersuchungszeitraum Insassen solcher Institutionen 
gewesen. Von diesen brachten immerhin 1 500 Personen bei der Kommission 
Vorwürfe vor. Die „Commission to Inquire into Child Abuse“ (CICA) sollte be-
sonders die 60 „Reformatory and Industrial Schools“ untersuchen, die von der 
katholischen Kirche getragen und vom irischen Erziehungsministerium finan-
ziert und überwacht wurden. Die Kommission kam in ihrem abschließenden 
„Ryan Report“ zu dem Schluss, dass Misshandlung und sexueller Missbrauch 
‚endemisch‘ gewesen seien und mithilfe einer „culture of self-serving secrecy“ 
ein System aufrechterhalten worden sei, welches emotionaler Gewalt, sexuellem 
Missbrauch, Vernachlässigung und Misshandlung Vorschub geleistet habe 
(BBC 2009). 

Aufgrund der zeitlichen Nähe dürfte dieser Skandal auch das Empörungs-
potential am stärksten erhöht haben, das im deutschen Skandal um sexuellen 
Missbrauch in Heimen im Januar 2010 entstand. Insbesondere der Begriff der 
„culture of self-serving secrecy“ sollte im deutschen Begriff einer „Kultur des 
Schweigens“ dabei seine Entsprechung finden. Tatsächlich wird dieser Begriff 
in der FAZ erstmals im Kontext des irischen Skandals erwähnt.75, 76, 77 
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Zusammenhang mit kulturell gebundenen Risikowahrnehmungen am Beispiel der italie-
nischen Mafia: Beck, Ulrich (1994): Angst vor der Freiheit. In: Der Spiegel, 19. 09. 1994. 
38. 

77  Ein weiterer Faktor, der allerdings außerhalb des untersuchten Textkorpus stattfand, war 
die Veröffentlichung von Wensierskis „Schläge im Namen des Herrn“ im Jahr 2006. Dar-
in wurde u. a. anhand von Zeitzeugenberichten die verdrängte Geschichte der Heimkin-
der in der Bundesrepublik erzählt, bzw. die in großem Ausmaß betriebene Ausbeutung 
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Empörung über die „Kultur des Schweigens“ 
Am 28. Januar 2008 berichtete die Berliner Morgenpost auf ihrer Titelseite un-
ter der Schlagzeile „Canisius-Kolleg: Missbrauchsfälle an Berliner Eliteschule“78 
von Fällen sexuellen Missbrauch, die in den 1960er und 1970er Jahren durch 
zwei Patres in systematischer Weise vollzogen wurden. Leitmedien wie die FAZ 
und Der Spiegel griffen dieses Thema in der Folge sofort auf ,79 zudem folgten 
bald auch deutschlandweit immer mehr Fälle und Anschuldigungen von sexu-
ellem Missbrauch in katholischen pädagogischen Einrichtungen,80 etwa im Kol-
leg St. Blasien,81 im Konvikt Rheinberg82 oder im Kloster Ettal.83 Auch gegen-
über dem angesehenen reformpädagogischen Landerziehungsheim „Odenwald-
schule Ober-Hambach“ (verkürzt „Odenwaldschule“) wurden Vorwürfe des 
sexuellen Missbrauchs durch den ehemaligen Leiter der Schule, Gerold Becker 
erhoben und in der Medienöffentlichkeit diskutiert, es folgte eine Untersuchung 
der Vorfälle (siehe auch Oelkers 2016). In der FAZ wurde am 07. 03. 2010, in 
Nachrichtenmagazin Der Spiegel am 15. 03. 2010 erstmals, ebenfalls im Kontext 
des Kirchenmissbrauchsskandals von diesen Fällen berichtet.84 Die katholische 
Deutsche Bischofskonferenz reagierte auf die mediale Ausweitung des Skandals 
unter anderem Ende Februar 2010 mit der Ernennung des damaligen Trierer 
Bischofs Stephan Ackermann zum Missbrauchsbeauftragten der katholischen 
Kirche sowie mit der Einrichtung der „Hotline der Deutschen Bischofskonfe-
renz für Opfer sexuellen Missbrauchs“ im März 2010. Bei der Vorstellung der 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Auswertung der Anrufe ergaben sich 1 824 er-
hobene Fälle von sexueller Gewalt (Deutsche Bischofskonferenz 2012, S. 6). 

                                                                                 
und Misshandlung von Kindern in kirchlichen wie staatlichen Heimen Westdeutschlands 
zwischen 1945 und 1970 erzählt. 

78  Anker, Jens, and Michael Behrendt (2010): Canisius-Kolleg: Missbrauchsfälle an Berliner 
Eliteschule. In: Berliner Morgenpost, 28. 01. 2010, 1. 

79  Canisius-Kolleg prüft Missbrauch (2010). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. 01. 2010 
(24), S. 8; Hollersen, Wiebke; Röbel, Sven (2010): Katastrophe mit Ansage. In: Der Spiegel, 
01. 02. 2010 (5), S. 60–61. 

80  Mehr als hundert Missbrauchsfälle? (2010). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. 02.  

2010 (39), S. 4. 
81  „Ich will kein Geld, nur Aufklärung“. Ein ehemaliger Schüler erinnert sich an Missbrauch 

im Jesuitenkolleg St. Blasien in den achtziger Jahren (2010). In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 13. 02. 2010 (37), S. 7; Berg, Stefan/Dahlkamp, Jürgen/Friedmann, Jan/Hornig, 
Frank/Kaiser, Simone/Röbel, Sven et al. (2010): Scham und Angst. In: Der Spiegel, 08. 02.  

2010 (6), S. 60–71. 
82  Auch die Pallottiner bitten um Vergebung (2010). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

20. 02. 2010 (43), S. 8. 
83  Ettaler Abt tritt zurück (2010). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 02. 2010 (47), S. 2. 
84  Kirche will „Reinigung“ (2010). In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 07. 03. 2010 

(9), S. 1; Bartsch, Matthias/Hornig, Frank/Neumann, Conny/Verbeet, Markus/Wensier-
ski, Peter (2010): Planet des Schreckens. In: Der Spiegel, 15. 03. 2010 (11), S. 32–35. 
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Ebenfalls im März 2010 wurde von der Bundesregierung Christine Bergmann85 
zur „Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmiss-
brauchs“ ernannt. Ab April tagte auch erstmals der „Runde Tisch Sexueller 
Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und 
öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich.“ Beide geschaffenen 
Stellen sollten Möglichkeiten der Aufarbeitung, der Prävention und des ange-
messeneren Umgangs mit sexueller Gewalt erarbeiten. Auch unter Christine 
Bergmann wurde eine telefonische Hotline geschaffen, deren Ergebnisse in ei-
nem Abschlussbericht im April 2011 veröffentlicht wurden. In diesem Bericht 
wurden 827 Fälle erhoben, die sich konkret auf Missbrauchsgeschehen in Insti-
tutionen bezogen (Bergmann 2011, S. 47). 

Vor dem Hintergrund dieses erst nach und nach aufgedeckten beunruhi-
genden Umfangs der sexuellen Gewalt in Institutionen ‚explodierte‘ die mediale 
Berichterstattung des Jahres 2010 förmlich (siehe oben), wobei nur selten kri-
tisch hinterfragt wurde, warum dieser Skandal erst nun Empörung hervorrufen 
konnte, obwohl, wie etwa im Fall der Odenwaldschule, die Missbrauchsfälle 
teilweise schon länger bekannt waren86 und auch Wissen über sexuellen Miss-
brauch im familiären Kontext sowie im Bereich des Sextourismus schon lange 
in einigem Umfang öffentlich zugänglich gewesen war. Georg Paul Hefty 
schreibt dazu im Februar 2010: 

„Die Empörung ist groß. Es geht um Kinder in Deutschland. Die Empörung ist zu 
Recht groß. Es geht um mehr als hundert Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern 
durch einige Priester und Ordensleute an kirchlichen und wohl auch anderen Schu-
len. Eine solch einzigartige Straftatserie verlangt nach rücksichtsloser Aufklärung 
und strenger staatlicher (wie kirchlicher) Bestrafung der Täter. 

Eine solch einzigartige Straftatserie? Jahrzehntelang flogen in ihrer Gesamtzahl 
Abertausende Deutsche in entlegene Winkel dieser Erde, um dort straflos Kinder se-
xuell zu missbrauchen. Die Empörung der bundesrepublikanischen Gesellschaft 
hielt sich an Grenzen ihres Staates. Erst 1998 entschloss sich die Bundesrepublik, 
solche Täter der deutschen Justiz zuzuführen. Wer alt genug ist, versucht sich auch 
an die gewiss große Empörung zu erinnern, die beim Bekanntwerden der sexuellen 
Kindesmissbräuche zum Beispiel im Jahre 1980 aufgebrandet sein muss. Die Bun-
desrepublik hatte damals ein Viertel weniger Einwohner als heute. Aber die Polizei 
registrierte 13 165 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern bis zum Alter von 14 Jah-
ren. 77 Prozent der Opfer waren Mädchen, 23 Prozent Jungen. Ein Drittel der Opfer 
aller sexuellen Übergriffe und Missbräuche im Lande waren Kinder, auf die übrige 
Bevölkerung, also auf alle Jugendlichen und Erwachsenen, entfielen insgesamt nur 

                                                                                 

85  1998 bis 2002 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
86  Schindler, Jörg (1999): Der Lack ist ab. In: Frankfurter Rundschau, 17. 11. 1999 (268), S. 3. 
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doppelt so viele Fälle wie auf die Schutzlosesten. Haben wir nicht alle auch noch die 
sicher jahrelang andauernde Empörung der bundesrepublikanischen Gesellschaft im 
Ohr, als mit der weitgehenden Freigabe der Pornographie auch die Hintertür zum 
Untergrundverkehr der pornographischen Erzeugnisse unter ‚Verwendung‘ von 
Kindern und Babys knarrte? Und braust nicht jedesmal [sic] die gemeinschaftliche 
Empörung über die Hunderte von ‚Tatverdächtigen‘ durchs Land, wenn die Polizei 
mit europaweitem Aufwand wieder einen Kinderporno-Ring ‚sprengt‘ – während 
der nächste sich schon bildet? Oder dröhnt eigentlich nur das brüllende gesamtge-
sellschaftliche Schweigen bei all diesen Verbrechen in den Ohren?“87 

Hefty beschreibt also eine „Kultur des Schweigens“, einen gesellschaftlichen 
Vertrag, Gewalt an Kindern zu bagatellisieren oder zu tabuisieren. Die zentrale 
Erkenntnis, dass es eine gesellschaftliche Gesamtverantwortung für das ‚Kin-
deswohl‘ gebe, ist einer der Gründe, warum der oben beschriebene Prozess des 
Medienagenda-Settings und seine Themenkonjunkturen das Thema sexueller 
Gewalt fest etablieren konnte. Gewalt im institutionellen Kontext wurde nun 
nicht mehr als Problem individueller Täter angesehen. Verantwortlich dafür ist 
vermutlich der Umstand, dass sich der Interpretationsrahmen solcher Verbre-
chen hin zu den strukturellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verscho-
ben hatte. Dies war nach Ansicht der Spiegel-Kommentatorin Elke Schmitters 
nur durch die stete mediale Wiederholung und Ausbreitung des Diskurses 
überhaupt möglich: 

„Inzwischen muss der Skandal als etwas Häufiges gelten und seine Vorstufen als ge-
wissermaßen üblich. Das Übliche als Skandal zu begreifen ist ein langwieriger Pro-
zess. Da braucht es nicht nur einen Erkenntnisschock, sondern lange, sich wieder-
holende Runden, in denen immer wieder Ähnliches vorgebracht wird, quälend re-
dundant. Und von Abwehr begleitet – der eigenen wie der der anderen –, weil die 
Erkenntnis den Status quo ins Rutschen bringt.“88, 89 

Schmitters betont, dass es vor allem hinsichtlich des Schutzes von Kindern not-
wendig sei, private oder institutionalisierte Räume nicht mehr als moralische 
Isolationskammern zu betrachten, sondern durch ein Aufbrechen der Kultur 
des Schweigens öffentlichen Aufmerksamkeitskulturen zu öffnen (ebd.). 

                                                                                 

87  Hefty, Georg Paul (2010): Selektive Empörung. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung, 21. 02. 2010 (7), S. 10. 

88  Schmitter, Elke (2010): Skandal des Üblichen. In: Der Spiegel, 26. 04. 2010 (17), S. 136–
137, hier S. 136. 

89  Tatsächlich ist der Erfolg bei der Nutzung eines Frames stark davon abhängig, wie ver-
breitet dieser bereits im Vorfeld war (Brekhurst 2015: 104). 
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Auch den durch sexuellen Missbrauch betroffenen Institutionen wurde eine 
‚Kultur des Schweigens‘ zugeschrieben. Wie im Falle des Klosters Ettal seien 
jahrzehntelang durch eine „Kultur der Verniedlichung, des Verschweigens und 
der Ablehnung der Vorwürfe“ innerhalb der Institutionen Vorfälle vertuscht 
worden. Dabei wurden beispielsweise auch rechtliche Rahmensetzungen wie 
die „Leitlinien zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch 
Geistliche“ aus dem Jahr 2002 nicht beachtet.90 

Die katholische Kirche geriet durch den von den Leitmedien befeuerten 
Vorwurf der „Kultur des Schweigens“ und der „moralischen Lethargie“91 unter 
massiven Handlungsdruck. Der Vorwurf, diese Dysfunktionalitäten seien aus 
fehlendem Demokratie- und falschem Hierarchieverständnis heraus entstanden 
und der „Unfähigkeit, die eigenen pathogenen Strukturen und die Folgen ihrer 
klerikalen Vertuschungen zu erkennen, zu erörtern und daraus praktische Kon-
sequenzen zu ziehen“ verschärfte den Handlungsdruck noch einmal (ebd.). Diese 
Perspektive wurde durch den Umgang der Kirche mit dem Skandal eher ver-
schärft. So schob der damalige Augsburger Bischof Walter Mixa der sexuellen 
Aufklärungsbewegung der 1960er und 1970er Jahre die Verantwortung für die 
Fälle zu,92 während Papst Benedikt XVI. nur langsam auf die Vorfälle reagierte. 

Zu dieser systemimmanenten Kultur des Verschweigens trug auch die bis 
dahin übliche Praxis zur Lösung innerkirchlicher Probleme bei. Zwar hatte die 
Deutsche Bischofskonferenz im Jahr 2002 Richtlinien festgelegt, wie in Fällen 
sexuellen Missbrauchs in angemessener Weise zu verfahren sei. Zentral hierbei 
war das Festhalten an einer Strategie innerkirchlicher Konfliktlösung sowie der 
Verzicht auf die Überwachung solcher Fälle durch unabhängige Beobachter 
(Hoffmann 2011, S. 34). Als weitere Punkte wurden das Verhältnis der katho-
lischen Kirche zur Sexualität sowie die kirchlichen Vorstellungen von Priester-
ausbildung und Zölibat als Hauptursachen der Missbrauchsfälle identifiziert 
(Ulonska/Enders/Ulonska 2007). Nach Ansicht der Medien hatte es hier jedoch 
keinen entscheidenden Wandel gegeben, die Kritikpunkt waren auch 2010 die-
selben wie in den Jahrzehnten zuvor.93 

Nachdem immer mehr Fälle bekannt wurden, entschloss man sich 2011,  
eine Studie in Auftrag zu geben, welche vom Kriminologischen Forschungs-

                                                                                 

90  Wittman, Martin (2010): Das Schweigen der Männer. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
01. 03. 2010 (50), S. 3. 

91  Kaufmann, Franz-Xaver (2010): Moralische Lethargie in der Kirche. In: Frankfurter All-
gemeine Zeitung, 26. 04. 2010 (96), S. 8. 

92  Rosenbach, Marcel; Wensierski, Peter; Hornig, Frank; Röbel, Sven (2010): Traumatische 
Vergangenheit. In: Der Spiegel, 22. 02. 2010 (8), S. 60–61. 

93  Hornig, Frank/Wensierski, Peter (2010): Die Kirche muss offener werden. In: Der Spiegel, 
10. 05. 2010 (19), S. 33–35. 
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institut Niedersachsen (KFN) unter Christian Pfeiffer durchgeführt werden 
sollte.94 Das Projekt wurde jedoch im Januar 2012 gestoppt: 

„Auf erhebliche Vorbehalte ist auch das von Bischof Ackermann mit viel Vorschuss-
lorbeer versehene Forschungsprojekt des KFN gestoßen. In vielen Bistümern drohen 
Priester und Priestergruppen mit juristischen Mitteln, sollten bei der Erhebung oder 
Weitergabe von personenbezogenen Daten an das Institut Vorschriften des Daten-
schutzes und des Arbeitsrechts missachtet werden. Unterstützung finden diese Be-
denken ausgerechnet im Erzbistum München. Die Bistumsleitung hat Ende vergan-
genen Jahres die Zusammenarbeit mit dem KFN und die Mitarbeit im Beirat des 
Forschungsprojektes so lange ausgesetzt, bis alle juristischen Fragen im Spannungs-
feld zwischen Aufklärung und Fürsorgepflicht vertraglich so geklärt sind.“95 

Pfeiffer warf der Kirche im Gegenzug Zensur und Blockade gegenüber seinen 
Aufklärungsbemühungen vor. Dieser Rückschlag drohte die neue, medial ver-
kündete Transparenz der Kirche hinsichtlich der Missbrauchsfälle erneut zu 
unterminieren. Günther Nonnenbacher kommentierte diesen Vorfall wie folgt:  

„Das ist ein Rückschlag für all jene in der Kirche, die für rückhaltlose Aufklärung 
plädieren, und damit wird daraus auch ein Glaubwürdigkeitsverlust für die Kirche 
als Ganze. Päpstliche Aufrufe zu einer neuen Spiritualität wirken schal, weil sie nun 
wieder einmal als Flucht vor einer Welt gedeutet werden können, in der die Kirche 
mit sich selbst nicht fertig wird.“96  

Nachdem die Zusammenarbeit mit dem KFN wegen des zerrütteten Verhältnis-
ses aufgekündigt worden war, wurde das Projekt unter dem Titel „Sexueller 
Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männ-
liche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ neu aus-
geschrieben. 

Aus der Anerkennung des sexuellen Missbrauchs nicht nur als systemisches, 
sondern auch als gesellschaftliches Problem erwuchs als Antonym zur „Kultur 
des Schweigens“ der Begriff der „Kultur des Hinsehens“. 

Dieser Begriff war keine Errungenschaft des Skandals von 2010, sondern 
wurde als Begriff schon vorher vor allem im Kontext verschiedener Medien-

                                                                                 

94  Missbrauch in Kirche aufarbeiten. Bischöfe planen wissenschaftliche Untersuchungen 
(2011). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. 07. 2011 (158), S. 2. 

95  Deckers, Daniel (2012): Fehlinterpretiertes Selbstverständnis. Sexueller Missbrauch: Vor 
zwei Jahren wurde die Mauer des Schweigens durchbrochen. In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 24. 01. 2012 (20), S. 8. 

96  Nonnenmacher, Günther (2013): Kirche in der Welt. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
10. 01. 2013 (8), S. 1. 
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ereignisse benutzt. Am bekanntesten dürfte hier Angela Merkels Neujahrs-
ansprache des Jahres 2007 gewesen sein, in welcher sie hinsichtlich der Miss-
brauchs- und Vernachlässigungsfälle von Kindern, die die Medienagenda des 
Jahres bestimmt hatten, „eine Kultur des Hinsehens, nicht des Wegschauens“ 
explizit gefordert hatte.97 

1.4  Fazit 

Bereits an dieser Auswahl aus Skandalen und Fallberichten um sexuellen Miss-
brauch wird deutlich, dass diese Skandale immer in ein Geflecht aus ähnlichen 
Vorläuferskandalen eingewoben sind, die das Empörungspotential des ‚Haupt-
skandals‘ vorbereiten, sowie Folgeskandalen, die von der Empörung des Haupt-
skandals profitieren. Insofern berichten Medien meist zu eher ähnlichen Fällen, 
welche auch vergleichbare Empörungswerte, bzw. Nachrichtenwerte aufweisen. 
Daraus ergibt sich, dass immer in typischen Mustern berichtet und somit ein 
interpretativer Rahmen vorgelegt wird, der den einzelnen Skandal in einen grö-
ßeren Rahmen einhegt (Jäckel 2008, S. 179). Dazu gehören auch Aspekte wie 
das Ausmaß eines systemischen Versagens (und in Erweiterung auch ein mora-
lisches Versagen unserer eigenen Gesellschaft)98 oder die Frage nach der Perso-
nalisierbarkeit von Opfer oder Täter durch herausstechende Merkmale der Tat 
oder des biografischen Hintergrundes (Görgen 2013). 

Wie am sogenannten ‚Osnabrücker Fall‘ von 1994 zu sehen war, bedeutet 
dies freilich nicht, dass selbst bei einem quantitativ hohen allgemeinen Publika-
tionsniveau jeder berichtete Fall zum Skandal wird, bzw. dass in jedem Fall das 
Aufmerksamkeitsniveau in den Leitmedien immer kongruent zum Niveau der 
Aufmerksamkeit in den Fachöffentlichkeiten ist – manche Diskurse und Debat-
ten finden auch unabhängig oder nur indirekt miteinander verbunden statt oder 
überlagern und verdrängen einander. Während so die Diagnostik sexuellen 
Missbrauchs und deren Begutachtung im Rahmen von Gerichtsverfahren über 
die Montessori-, Flachslanden und Wormser Prozesse öffentlich sehr sichtbar 
waren, wurde die im Osnabrücker Fall geführte Debatte über die Rolle des 
staatlichen Wächteramtes und die in den Sozial- und Jugendämtern angewand-
ten Schutzmechanismen lediglich in der fachlichen Teilöffentlichkeit geführt. 
Dennoch hatten beide Aspekte großen Einfluss auf die Formulierung des Kinder-
schutzes (siehe Kapitel 5 zu den rechtlichen Grundlagen für den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen). In solchen Fällen wird deutlich, wie sehr Nachrich-

                                                                                 

97  „Kultur des Hinsehens“, Zeit Online, 31. 12. 2007, www.zeit.de/online/2008/01/merkel-
neujahrsansprache (Abfrage: 20. 9. 2016). 

98  Beispielsweise dann, wenn ärztliche Empfehlungen von der Jugendhilfe nicht umgesetzt 
oder nicht beachtet wurden. 

http://www.zeit.de/online/2008/01/merkel-neujahrsansprache
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tenwertfaktoren den öffentlichen Diskurs prägen können. Dennoch muss vor 
einem Fehlschluss, die Medien seien (trotz ihres nachweislichen Einflusses) als 
alleiniger Faktor des Agenda Settings, gewarnt werden. Wie wichtig eine paral-
lele Untersuchung der Kommunikation über Kinderschutz ist, zeigen Beiträge 
von Harald Hofer (Kapitel 6 und 7), Felicitas Söhner, Heiner Fangerau und Arno 
Görgen (Kapitel 2) sowie Reinhard Wiesner (Kapitel 5) in diesem Handbuch. 

Zusätzlich ist festzustellen, dass der Agenda setzende Einfluss der Medien 
nicht einheitlich stark ist, sondern der Breite des medialen Diskurses unterliegt. 
So gibt es ein stetiges Hintergrundrauschen, im Falle von sexuellem Missbrauch 
meist Einzelberichterstattungen zu Gerichtsverfahren um Gewalt an Kindern, 
welches das Thema präsent hält. Bis 1990 war dies die eigentliche Hauptbericht-
erstattung zu Gewalt an Kindern. Die Reduzierung auf personalisierbare Krimi-
nalfälle hatte jedoch bis 1990 verhindert, dass ein allgemeiner Diskurs um die 
eigentlichen politischen Konsequenzen, die diesen Fällen folgen müssten, ge-
führt wird. In den 1990er Jahren wurde jedoch in der Berichterstattung eine 
Verbindung zwischen Einzeltat und systemischen Ermöglichungsbedingungen 
hergestellt. Entsprechend geriet neben dem „Kinderschänder“ nun auch die po-
litische und administrative Struktur der Institutionen, in die der Einzelfall ein-
gebettet ist, in den Brennpunkt der medialen Öffentlichkeit, der Diskurs ver-
breiterte sich mit zunehmender Tendenz im neuen Jahrtausend. Dies geschah 
zunächst über Fremdzuschreibungen an ausländischen Missbrauchsskandalen 
und wurde sukzessive immer näher an den deutschen Kulturraum herange-
führt. Diese zwar schon wahrnehmbaren aber nicht das eigene Normengefüge 
betreffenden Skandale führten, in Einheit mit der Präsenz der Misshandlungs- 
und Vernachlässigungsfälle der Jahre 2006–2008, dazu, dass im Jahr 2010 nicht 
mehr nur der Einzeltäter im Rahmen des Gerichtsjournalismus Eingang in die 
Medienagenda fand, sondern fortan auch die strukturellen Bedingungen, die 
den Missbrauch überhaupt erst ermöglicht haben. Dies bedeutet, dass über die 
Ausweitung des Diskurses um sexuellen Missbrauch einerseits im privaten 
Kontext, andererseits im institutionellen, aber fremdkulturellen Kontext Frames 
aufgebaut wurden und der Leser lernen konnte, worin das Empörungspotential 
des sexuellen Missbrauchs in Institutionen besteht. 

Das Thema erfüllte nun die strukturellen Bedingungen eines Skandals wie 
sie Karl Otto Hondrich formuliert hat: 

„Erstens ein Netz von Offizialnormen und Offizialidentitäten, wodurch unwillkür-
lich eine ‚zweite Gesellschaft‘ der Inoffizialität als Nährboden für Normverstöße mit-
angelegt und vergrößert wird; zweitens einen freien Markt für Enthüllungen; drit-
tens Konflikte zwischen Wertgemeinschaften, die ebenfalls frei, offen und öffentlich 
ausgetragen werden und an denen sich die Empörung über konkrete Normverstöße 
und Wertverfehlungen orientieren und bestärken kann.“ (Hondrich 2002, S. 47) 
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Die Missbrauchsskandale des Jahres 2010 konnten demnach vor allem ein solches 
Empörungspotential aufbauen, weil sie a) als systemisches Problem anerkannt 
wurden, b) weil die Institutionenkulturen der pädagogischen Einrichtungen 
und der Kirche von der gesellschaftlichen Umwelt im Verlauf des Untersu-
chungszeitraumes 1950 bis 2013 so auseinanderdrifteten, dass die Moralver-
ständnisse nicht mehr vereinbar waren und Lehr- oder Kirchenpersonal nicht 
mehr als natürliche Autoritäten anerkannt wurden, die sie zu einem Großteil zu 
ihren Tatzeitpunkten (zwischen den 1960er und 1980er Jahren) noch darstell-
ten und c) weil auch über die vorangegangenen Skandale der 1990er und 
2000er Jahre ein freier Informationsmarkt entstanden ist, der den strukturell 
bedingten sexuellen Missbrauch in Institutionen erst als Interpretationslogik 
zugelassen hat. Man kann festhalten, dass sich die so oft geforderte „Kultur des 
Hinsehens“ seit den Missbrauchsskandalen von 2010 zumindest in Ansätzen 
etablieren konnte. 
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Kapitel 2 
Der Medizinische Diskurs um Kinderschutz 
und dessen historische Entwicklung – 
Stufen der Evidenz 

Felicitas Söhner, Heiner Fangerau, Arno Görgen 

Das Thema Misshandlung und Missbrauch von Kindern war lange Zeit nicht 
Gegenstand des medizinischen Diskurses in Deutschland. Ein Verständnis der 
Zuständigkeit der Profession Medizin für Fragen des Kinderschutzes entwickel-
te sich erst ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Die ersten Auseinanderset-
zungen befassten sich primär mit Fällen von körperlicher Misshandlung; sexu-
elle Gewalt gegen Kinder wurde später thematisiert und operationalisiert (vgl. 
Fürniss 2005, S. 20 f.). Im folgenden Beitrag geht es in erster Linie um die (me-
dizinische) Diagnostik schwerer körperlicher und sexueller Kindesmisshand-
lungen und weniger um Fragen psychischer Gewalt, verbalen sexuellen Miss-
brauchs oder zum „Nähe-Distanz-Verhältnis“. 

Die im öffentlichen und medizinischen Diskurs verwendeten Definitionen 
von Kindesmisshandlung oder -missbrauch sind recht unterschiedlich. Als De-
finition von Misshandlung wurde von Leeb et al. vorgeschlagen: „Einzelne oder 
mehrere Handlungen oder Unterlassungen durch Eltern oder andere Bezugs-
personen, die zu einer physischen oder psychischen Schädigung des Kindes 
führen, das Potential einer Schädigung oder die Androhung einer Schädigung 
enthalten“ (Leeb et al. 2008, S. 11 cit. in: Allroggen 2015, S. 16). 

Die seit Ende der 1970er Jahre gebräuchlichste Definition von sexuellem 
Missbrauch basiert auf einem deskriptiv-sozialwissenschaftlichen Ansatz von 
Schechter und Roberge: „Unter sexuellem Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen versteht man ihre Beteiligung an sexuellen Handlungen, die sie auf 
Grund ihres Entwicklungsstandes nicht verstehen, dazu kein wissentliches Ein-
verständnis geben können, die sexuellen Tabus der Familie und der Gesellschaft 
verletzen und zur sexuellen Befriedigung eines Nichtgleichaltrigen oder Erwach-
senen dienen“ (Schechter/Roberge 1976, S. 127 f. cit. in: Fegert 1987, S. 166). 
Nach Fegert bedarf eine klinisch-therapeutische Definition im Hinblick auf 
mögliche resultierende Folgen weiterer Konkretisierungen. Hier sollte zwischen 
intra- und extrafamiliärem Missbrauch, sowie zwischen Taten mit und ohne 
Körperkontakt unterschieden werden (Fegert 2004, S. 497 f.). Im rechtsmedizi-
nischen Verständnis nach Banaschak und Madea existiere bislang keine einheit-
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liche Definition, der Versuch der Festlegung orientiert sich jedoch am Fegert-
schen Ansatz (Banaschak/Madea 2003, S. 273). 

2.1  Nosologie1 und Diagnostik bei Misshandlung –  
Ziel der bestmöglichen Evidenz 

Unter Kindesmisshandlung werden heute in Fachkreisen „einzelne oder mehre-
re Handlungen durch Eltern oder andere Bezugspersonen verstanden, die zu ei-
ner physischen oder psychischen Schädigung des Kindes führen, das Potential 
einer Schädigung besitzen oder die Androhung einer Schädigung enthalten“ 
(Fegert/Spröber 2012, S. 17). Dabei lassen sich mehrere Formen der Misshand-
lung unterscheiden: Vernachlässigung, seelische und körperliche Misshandlung 
sowie sexueller Missbrauch (vgl. Ärztekammer Bremen et al. 2007, S. 12), wobei 
die Feststellung solcher Schäden vielfach in ärztlichen Händen liegt. Körperli-
che Untersuchung, Anamnese und psychologische Exploration sollen die Miss-
handlung diagnostizieren und damit eine Kindeswohlgefährdung feststellen 
oder prognostizieren. Innerhalb einer interdisziplinär angelegten Prüfung von 
Misshandlungsfällen kommt der medizinischen Diagnose eine bedeutende Rol-
le zu – und das nicht nur wegen eines „primär therapeutischen Aspekts“ (im 
Verständnis von Fürniss 1986) der in diesem Rahmen stattfindenden Untersu-
chung (vgl. Herrmann et al. 2002, S. 46). Aus ihr soll darüber hinaus eine Pro-
gnose über mögliche weitere Gefahren abgeleitet werden. In zahlreichen Fällen 
beruht die Diagnose nach heutigem Standard nicht mehr allein auf somatischen 
Befunden, sondern bedarf zusätzlich einer professionell erhobenen Aussage des 
Kindes (vgl. Keller 2010). Neben „sicheren“, „objektiven“ Zeichen stehen also 
auch eher als „unsicher“ beurteilte „subjektive“ Anzeichen wie die mündliche 
Schilderung (vgl. Fangerau/Martin 2015). Dabei beruht die Diagnose auf drei 
grundlegenden Fragen: (1) Wie lautet die Anamnese? (2) Welches sind die Ver-
letzungen? (3) Erklärt die Anamnese die Verletzungen? (vgl. Feldman 2002, 
S. 269 f.). 

Damit stellt sich, wie in anderen Bereichen der medizinischen Diagnostik 
auch, die Frage nach der größtmöglichen Evidenz in der medizinischen Beur-
teilung von Kindeswohlgefährdungen und deren zukünftiger Vermeidung. Evi-
denz bedeutet dabei in dieser engen Auslegung nicht, wie im deutschen Sprach-
gebrauch üblichen Sinn, das Offensichtliche, Augenscheinliche, sondern im 
Sinne des englischen „evidence“ das Vorliegen von mit wissenschaftlichen Me-
thoden erhobenen, hinreichenden Beweisen. Handlungsleitend ist also der „ge-

                                                                                 

1  Nosologie bedeutet Lehre von den Krankheiten, systematische Beschreibung von Krank-
heiten und Krankheitsverhalten. 
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wissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten 
externen, wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen 
Versorgung individueller Patienten“ (Sackett et al. 1997, S. 644). 

2.2  Historische Entwicklung der Medikalisierung  
von Kindesmissbrauch und -misshandlung 

Beginnende Aufmerksamkeit der Medizin 
Nicht immer war die Akzeptanz medizinischer Diagnostik, gar das Verständnis 
einer genuinen Zuständigkeit der Medizin für Erkennen, Prognostizieren und 
damit auch Prävention von Kindesmisshandlungen so hoch wie heute. Im ver-
gangenen Jahrhundert waren Kindesmisshandlung und -missbrauch zunächst 
Gegenstand rechtsmedizinischer Diskussionen. 

Im historischen Blick zeigt sich, dass die Beschäftigung der Medizin mit der 
Problematik „Missbrauch und Misshandlung von Kindern“ einerseits keine Er-
scheinung allein der modernen Gesellschaft ist, andererseits sich thematisch bis 
in die 1970er Jahre überwiegend auf den Themenkomplex der körperlichen 
Misshandlung von Kindern beschränkte. Spätestens seit der Frühen Neuzeit 
veröffentlichten Gerichtsmediziner Fallbeschreibungen und setzten sich mit Kin-
desmisshandlung auseinander (vgl. Casper 1864, S. 363; Alberti 1736, S. 7 f.). Im 
19. und 20. Jahrhundert allerdings erlebten die Folgen von Kindesmisshand-
lungen und -missbrauch neben einer zunehmenden Thematisierung eine dezi-
dierte rechtsmedizinische Systematisierung. Der französische Rechtsmediziner 
Ambroise Tardieu publizierte in mehreren Abhandlungen zu Misshandlungs- 
und Missbrauchsfällen an Kindern, in welchen er detailliert pathologische Be-
funde von untersuchten Opfern beschrieb. In seinen Berichten bezeichnete er 
charakteristische Anzeichen, die für die Gewaltfälle typisch seien. „Hierzu zähl-
te er u. a. Angst, Blässe, trauriges Aussehen, multiple Hämatome unterschied-
lichen Alters, eingerissene Ohren, mehrere Verbrennungen und Frakturen“ 
(Görgen et al. 2013, S. 220 f.). Tardieu beschrieb 1857 zahlreiche Fälle sexuellen 
Missbrauchs an Kindern und sprach als einer der ersten Wissenschaftler inner-
familiäre Täter an (Labbé 2005, S. 314 ff.). Damit bereitete Tardieu eine Grund-
lage für eine empirisch fundierte Rechtsmedizin, in der der Arzt nicht kurativ 
tätig ist, sondern kriminelle Handlungen systematisch untersucht. Tardieus Er-
gebnisse, wie auch die Analysen anderer Gerichtsmediziner und Kriminologen, 
fanden im deutschsprachigen Raum jedoch kaum Eingang in den weitergehen-
den öffentlichen Diskurs (Bange 2007, S. 13), wie sie auch international, insbe-
sondere in Bezug auf sexuelle Gewalt gegen Kinder keinen Eingang in einen 
weiteren medizinischen Diskurs gefunden haben (Williams/Griffin 2008). Juris-
ten allerdings wandten sich dem Phänomen der Misshandlung zu. 
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So ging im 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum u. a. der Jurist und 
Politiker Carl J. Anton Mittermaier2 auf der Suche nach einem „neuen gemei-
nen Recht“ (vgl. Hettinger 1990, S. 433) in international vergleichendem Blick 
auch auf den zunehmenden Grad der öffentlichen Aufmerksamkeit für Gewalt 
an Kindern ein, nachdem es schon seit dem 16. Jahrhundert immer wieder ju-
ristische Auseinandersetzungen um Einzelfälle gegeben hatte (vgl. Mittermaier 
1851, S. 83; Mittermaier 1852, S. 68 f.). Mittermaier widmete sich dem Fall der 
Misshandlung der jungen Dienstmagd Ana Wilfred durch die Eheleute Sloane 
und dessen juristischen Folgen. 

Im ausgehenden 19. Jahrhundert begannen dann neben der Rechtswissen-
schaft auch Vertreter der öffentlichen Fürsorge sich der Problematik der Miss-
handlung von Kindern zuzuwenden (vgl. Wolfring 1899; Wolfring 1907; 
Arendt 1911). Entscheidende Impulse zu dieser Entwicklung kamen aus den 
USA und Großbritannien: Aufgrund der Erfahrung, dass der öffentlich bekann-
te, chronische Fall von Misshandlung der zehnjährigen Mary Ellen McCormack 
(vgl. Shelman/Lazoritz 2005) durch die Behörden nicht unterbunden werden 
konnte, wurde in New York 1874 der erste Kinderschutz-Bund, die „Society for 
the Prevention of Cruelty to Children“, gegründet.3 Auf Initiative des Liverpoo-
ler Geschäftsmannes T. Frederick Agnew entstand in London 1884 ebenfalls 
eine Gesellschaft zur Verhinderung von Grausamkeiten gegen Kinder, die 
„London Society for the Prevention of Cruelty to Children“ (vgl. Cunningham 
2006, S. 212 f.; Rose 2002, S. 235). In Deutschland wiederum nahmen dann um 
die Jahrhundertwende die ersten Kinderschutzvereine ihre Tätigkeit auf (vgl. 
Brandhorst 2015, S. 28). 

Diese ersten Formen eines institutionalisierten Kinderschutzes im deutsch-
sprachigen Raum zeichneten sich noch nicht durch eine umfassende gesell-
schaftliche Wirkkraft aus und schienen nur bedingt medizinische Expertise ein-
zuschließen. Noch um die letzte Jahrhundertwende bemerkten die Autoren 
eines Gutachtens zum Ersten Österreichischen Kinderschutzkongress (1907) 
eine geringe Aufmerksamkeit des Ärztestands für diese Problematik: „Untersu-
chungen von Kindern, die angeblich durch Mißhandlungen seitens ihrer Eltern 
oder Pfleger verletzt wurden, kommen beim Wiener Landesgerichte nicht sehr 
oft vor. Besonders sind Untersuchungen an lebenden Kindern selten“ (Haber-
da/Kolisko 1907, S. 185). Auch konstatierten sie, dass „der objektive Beweis 
dafür, daß vorgefundene Verletzungen wirklich durch […] Mißhandlungen 
entstanden sind, […] im allgemeinen schwer zu erbringen [sei]“ (ebd., S. 187). 
Die Verfasser verwiesen darauf, dass „deshalb immer eine detaillierte Befragung 

                                                                                 

2  Der Liberale Mittermaier war ab 1848 Präsident des Frankfurter Vorparlaments. 
3  Dieser Fall und die Gründung der Society dienten dabei auch der Festigung der hegemo-

nialen sozialen Kontrolle protestantischer Oberschichten über anders-konfessionelle so-
zioökonomisch schwächer gestellter Schichten (Eckhardt 1998). 
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der Personen aus der Umgebung des Kindes über das Verhalten desselben 
[und] über die Gesundheitsverhältnisse des Kindes […] Nachforschungen zu 
pflegen [seien], um eben auch eventuelle, anatomisch nicht nachweisbare Ursa-
chen für derartige zufällige Verletzungen zu erfahren“ (ebd., S. 188).4 

Ab Anfang des 20. Jahrhunderts schließlich stellte sich im Deutschen Reich 
innerhalb der Medizin eine vermehrte Aufmerksamkeit von rechtsmedizini-
scher Seite für das Problem der Kindesmisshandlung ein. So waren es zunächst 
Pathologen, die in ihren Kasuistiken Misshandlung – vor allem als Delikt der 
unteren Schichten (vgl. Kröner 2008, S. 26 ff.) – feststellten (vgl. Schoch 1907; 
Merckling 1922). Die medizinischen Lehrbücher dieser Zeit gingen allerdings 
nur selten speziell auf das Thema der „Kindesmisshandlung“5 geschweige denn 
sexueller Gewalt an Kindern ein und ernteten zudem Kritik von juristischer 
Seite (vgl. Schoch 1907, S. 33). Zu den frühen Ausnahmen zählt die Studie des 
Psychiaters Albert Moll über das Sexualleben des Kindes, in der er sich mit 
„Kinderschändungen“ (Moll 1909, S. 208 f.) beschäftigte und auf die Arbeit des 
Juristen Johannes Werthauer zu Sittlichkeitsdelikten in der Großstadt hinwies 
(vgl. Werthauer 1908, S. 78 ff.). 

Weiterhin wandten sich vor allem Rechtsmediziner dem Zusammenhang 
zwischen Rechtslage, Verletzung und Ursache der Verletzung bei Kindern zu. 
Auf der 17. Tagung der Deutschen Gesellschaft für gerichtliche und soziale Me-
dizin im Jahr 1928 hielt bspw. Ernst Ziemke ein Referat zu Kindesmisshand-
lung in ihrer rechtlichen Bedeutung. Sein Fachkollege Kurt Walcher äußerte 
1932, dass unter Misshandlungsspuren, „diejenigen eine besondere Stellung 
ein[nähmen], deren Form auf das verwendete Werkzeug hinweist“ (Walcher 

                                                                                 

4  „Der erste österreichische Kinderschutzkongress hatte 1907 in Wien in den Räumen der 
Universität stattgefunden. Im Folgejahr wurde eine Zentralstelle für Kinder- und Jugend-
schutz eingerichtet […]. Der Zentralstelle […] kam die Aufgabe zu, das Interesse für Kin-
derschutz und Jugendfürsorge zu wecken und alle Tätigkeiten auf dem Gebiete zu för-
dern. Diese Zentralstelle sollte auch Vorschläge für Gesetzgebung und Verwaltung erar-
beiten“ (Seebauer 2010, S. 124). Das Hauptaugenmerk des Kongresses richtete sich auf die 
gesetzliche Regelung von Kinderarbeit und weniger auf die Beseitigung von körperlicher 
Gewalt gegen Kinder. Der seinerzeitige österreichische Handelsminister verwies in seiner 
Eröffnungsansprache darauf, dass der Kinderschutz nicht im engeren Sinn als „Schutz 
des Kindes vor Vernachlässigung und Misshandlung“ zu verstehen sei, sondern dass es 
sich vielmehr um „alle jene Maßregeln [handele], welche dahin abzielen, die verwaiste, 
verwahrloste […] oder bereits gar auf dem Weg des Verbrechens begriffene Jugend, somit 
ein schon halb oder ganz verlorenes Kapital an Volkskraft zurückzugewinnen durch ein-
heitliche Fürsorgepolitik“ (Kommitee des Ersten Österreichischen Kinderschutzkongres-
ses in Wien 1907, S. 8). 

5  „Eine der wenigen Ausnahmen stellt Fritz Strassmanns ‚Lehrbuch der gerichtlichen Me-
dizin‘ von 1895 dar“ (Kröner 2008, S. 26 ff.). 
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1932, S. 98). Er beschrieb lineare Doppelstreifen nach Stockschlägen6, die im 
Zusammenhang einer Verdrängung des Blutes in die nächste Umgebung durch 
das Aufschlagen auftreten (vgl. Walcher 1936, S. 411) und verwies dabei auf das 
Lehrbuch von Strassmann (1931), der ähnliche Zeichen schilderte.7 An anderer 
Stelle bemerkte Walcher, dass sich stumpfe Schläge, bspw. durch den Stock, 
durch glattrandige Einrisse der Kopfschwarte erkennen ließen (Walcher 1941, 
S. 79). Hermann Dömer wollte den „Nachweis der Mißhandlungen […] in den 
meisten Fällen durch die hervorgerufenen Verletzungen […] erbringen“ (Dö-
mer 1936, S. 12). Dömer sprach im Jahr 1936 von der „Unzulänglichkeit der 
einschlägigen bisher geltenden Paragraphen des Strafrechts“ und kritisierte, 
dass „in der gerichtlichen Medizin […] allenthalben die Feststellung gemacht 
[werde], daß Fälle von Kindermißhandlungen im Verhältnis der gemißhandel-
ten Kinder reichlich spärlich zur gerichtsärztlichen Beurteilung kommen“ (Dö-
mer 1936, S. 2). Dabei sei der „Nachweis der Mißhandlungen […] in den meis-
ten Fällen durch die hervorgerufenen Verletzungen zu erbringen“ (ebd., S. 12). 
In diesem Zusammenhang nannte Dömer als häufig beobachtete Spuren Haut-
abschürfungen, Blutunterlaufungen, Blutschorf und nahm auch Bezug auf Wal-
chers Publikation zum Zeichen der Doppelstreifen als Folge von Stockschlägen. 

Viele forensische Publikationen besonders der 1930er und 1940er Jahre un-
tersuchten weiterhin verstärkt Ausprägungen und Ursachen innerfamiliärer 
Kindesmisshandlung (vgl. Gries 2002; Hetzer 1936; 1939; Kaboth 1943; Lalande 
1936; Levetzow 1934; Mulert 1936; Mulert 1937; Rolleder 1943, S. 145). Eine 
Reihe weiterer Kriminalmediziner und -biologen schloss sich mit Arbeiten an 
(vgl. Hetzer 1936, S. 209; Jakowlewa 1930, S. 180; Kruse 1940, S. 30; Leppmann 
1935, S. 311; Merkel/Walcher 1936; Walcher 1932, S. 98). Der unbestimmte 
Rechtsbegriff des Kindeswohls erlaubte eine Interpretation im nationalsozialis-
tischen Sinne, der das individuelle Wohl dem Gemeinwohl unterordnete (vgl. 
Wapler 2015, S. 51). Grundsätzlich wurde eine stärkere Rolle des Staates in Fra-
gen der Erziehung betont (vgl. Marthaler et al. 2012, S. 109). Damit wurde die 
Problematik Kindesmisshandlung zu Propagandazwecken genutzt und diente 
einer Implementierung der Sicherung totalitärer sozialer Kontrolle. Über El-
tern, die ihre Kinder misshandelten, wurden strengere Strafen als bisher ver-
hängt – zumindest wurde dies in wissenschaftlichen Publikationen dementspre-
chend dargestellt (vgl. Dömer 1936; Kaboth 1943; Suberg 1936). 

                                                                                 

6  „daß gelegentlich zwei nahe beieinander liegende, meist schmale, rote Streifen offenbar 
zusammengehören, daß sie zweifellos von einem Schlage herrühren. […] Man sieht die 
Doppelstreifen vorwiegend an den Extremitäten, und zwar längs und quer, doch kommen 
sie auch am Rumpfe vor“ (Walcher 1932, S. 98 f.). 

7  „[W]ar das Instrument kantig, so kann ein weißlicher Streifen, umgeben von zwei rötli-
chen Streifen, entstehen“ (Strassmann 1931, S. 257). 
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Wandel durch verbesserte Diagnosemöglichkeiten 
Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die wichtigsten Impulse der Diagnostik 
von Kindesmisshandlung und sexuellem Kindesmissbrauch aus den USA. Auch 
hier war es zunächst die körperliche Misshandlung von Kindern, die in den 
Blick wissenschaftlicher Forschungsinteressen geriet. Deren jeweilige zeitgenös-
sische professionelle Wahrnehmung hängt eng mit der technischen Entwick-
lung neuer Diagnosemethoden und -technologien zusammen (vgl. Fangerau  
et al. 2014, S. 12). Mit der Radiologie etwa bestand die Möglichkeit, Knochen-
verletzungen unterschiedlichen Alters zueinander in Beziehung zu setzen, dies 
wurde aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt und genutzt. Im Jahr 
1946 beschrieb der Kinderradiologe John Caffey Fälle von Kindern, die sowohl 
Frakturen der langen Röhrenknochen als auch subdurale Hämatome8 und re-
tinale Blutungen9 aufwiesen (vgl. Caffey 1946). Caffey führte diese Verletzun-
gen jedoch nicht direkt auf Misshandlungen, sondern eine letztendlich unge-
klärte Genese zurück10 – auch wenn er ersteres in Vorträgen und Gesprächen 
als Vermutung durchaus geäußert haben soll (vgl. Herrmann et al. 2010b, 
S. 11 f.; Jacobi 2008, S. 112 f.). Der Kinderradiologe Fred Silverman wies 1953 
auf die Bedeutung röntgenographischer Dokumentation bislang unerkannter 
Skelettverletzungen für die Diagnose einer Kindesmisshandlung hin und führte 
in seinem Bericht ein Beispiel an, in dem die Eltern die Verletzung des Kindes 
gestanden hatten (vgl. Smith 2002, S. 339). Das bildgebende Verfahren der Ra-
diologie machte bislang unentdeckte Verletzungen sichtbar und weckte als 
technisch-unbestechliches Verfahren gleichzeitig den Eindruck von Objektivi-
tät, unabhängig von womöglich subjektiv gefärbten Zeugenaussagen von in das 
Geschehen verwickelten Personen (Görgen et al. 2013, S. 220 f.). Damit führten 
diese neuen Ansätze zu einer veränderten Wahrnehmung der Beweiskraft dia-
gnostischer Zeichen (ebd., S. 71 f.). 

Ab 1958 wurde die Möglichkeit der Misshandlung von Kindern durch die 
Eltern zunehmend in Vorträgen und Artikeln diskutiert (vgl. Herrmann et al. 
2010b, S. 11 f.). Insbesondere im Jahr 1961 mit dem Vortrag von Henry C. 
Kempe auf der Jahrestagung der American Academy of Pediatrics und dem nach-
folgenden Artikel zum „Battered-Child Syndrome“ (1962) von Kempe et al. 
rückte das misshandelte Kind zusehends in den Blick der medizinischen Öf-

                                                                                 

8  Ein sudurales Hämatom ist eine Blutung innerhalb des knöchernen Schädels zwischen 
harter Hirnhaut und Gehirn. 

9  Eine retinale Blutung ist eine Blutung in der Netzhaut des Auges. 
10  „Caffey und seine Arztkollegen jener Zeit erinnern in ihrem Unvermögen, das Offen-

sichtliche zu erkennen, an jene Wissenschaftler, die […] auf einem Elefanten herumklet-
tern, wobei jeder einen winzigen Teilaspekt dieses Elefanten beschreibt, ohne sich dar-
über im Klaren zu sein, dass sie alle im Grunde dasselbe Tier erforschen.“ (Matschke 
2007, S. 688 f.). 
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fentlichkeit. Dieser Artikel, der die klinischen Befunde schwer misshandelter 
Kinder beschrieb, gilt nach dem gängigen Narrativ als Katalysator und Meilen-
stein der kindermedizinisch-wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der 
Thematik (vgl. Kruse/Oehmichen 1993, S. 5; Herrmann 2010, S. 12). Ein weite-
res markantes Ereignis für die medizinische Diagnostik und der Kindesmiss-
handlung war die Erstbeschreibung des „Shaken-Baby-Syndroms“ durch den 
Neurochirurgen Norman Guthkelch (1971) und begriffsprägend durch John 
Caffey (1972; vgl. dazu Herrmann et al. 2010b, S. 11 f.). Guthkelch und Caffey 
beschrieben erstmals, dass heftiges Schütteln von Säuglingen zu subduralen 
Hämatomen und retinalen Blutungen führen kann, oft verbunden mit schwe-
ren Hirnschäden (vgl. Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugend-
medizin 2008/2009, S. 1 f.). 

Die Diagnose des „battered child“ traf den Nerv der medizinisch-fachlichen 
Debatte (vgl. Lynch 1985). Im Laufe der folgenden Jahre nahm nicht nur inter-
national die Anzahl der medizinischen Fachartikel zu dieser Problematik (vgl. 
Smith 2002, S. 339) zu, dieser Schub der Forschung war auch im deutschspra-
chigen Raum spürbar. Erschienen in den 1930er bis 1950er Jahren nur verein-
zelt Artikel zum Thema, lässt sich so ab den 1960er Jahren auch in der deutsch-
sprachigen Fachliteratur eine deutliche Zunahme beobachten (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1: Anzahl der Artikel zur Kindesmisshandlung in der deutschsprachigen  
Fachliteratur (im Zeitraum 1920–2014; Recherchegrundlage PubMed) 

 
1920–1929 1 

1930–1939 5 

1940–1949 4 

1950–1959 1 

1960–1969 15 

1970–1979 15 

1980–1989 11 

1990–1999 67 

2000–2009 131 

2010–2014 101 

In Deutschland wurde die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der The-
matik Kindesmisshandlung auf Seiten der Kinderärzte von Ulrich Köttgen und 
Elisabeth Nau neu belebt (vgl. Köttgen 1966; Köttgen 1967; Nau 1967; Wille  
et al. 1967). Auch die „Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugend-
medizin“ (DGKJ) machte „Kindesmisshandlungen“ zu einem Hauptthema auf 
ihrer Jahrestagung 1966 in Berlin (Historische Kommission der Deutschen Ge-
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sellschaft für Kinder- und Jugendmedizin 2008, S. 69). Der Schwerpunkt des 
wissenschaftlichen Diskurses lag jedoch zunächst weiter bei der Rechtsmedizin. 

Aus rechtsmedizinischer Perspektive wurde Kindesmisshandlung ebenfalls 
in stärkerem Maße thematisiert (vgl. Trube-Becker 1964, S. 173; Trube-Be-
cker 1966; Kohlhaas 1966, S. 1941; Kohlhaas 1967a, S. 958; Kohlhaas 1967b, 
S. 488; Janssen 1967, S. 337; Trube-Becker 1967, S. 1398; Kohlhaas/Janssen 1968, 
S. 176 ff.); dabei wurde nachdrücklich auf die diagnosebestimmende Rolle des 
Mediziners hingewiesen: „Von allen Außenstehenden hat nur der Arzt die Mög-
lichkeit, den Körper eines Kindes zur Gänze zu besichtigen und damit die durch 
die Kleidung verdeckten Spuren einer Mißhandlung festzustellen. Allen ande-
ren Personen ist diese Möglichkeit völlig verschlossen“ (Bauer 1969, S. 145 f.). 

Die Akzeptanz des Diagnosebilds „Kindesmisshandlung“ im klinischen 
Kontext fand seine Grundbedingungen in einer Zunahme bekannt gewordener 
Fälle, besseren technischen Möglichkeiten zur Diagnostik wie auch im sozio-
kulturellen Wandel der späten 1960er Jahre, der bestimmt war von medialen 
und gesellschaftlichen Debatten und Emanzipationsbewegungen von Frauen, 
ethnischen Minderheiten und alternativen Weltanschauungen. Ein allgemeines 
soziokulturelles Klima geprägt von einer erhöhten Bereitschaft und der Mög-
lichkeit der finanziellen Unterstützung medizinischer Forschung unterstützte 
medizinisches Personal, misshandelnde Verhältnisse bereits während des Ge-
schehens aufzudecken (vgl. Görgen et al. 2013, S. 220 f.), auch wenn die medizi-
nische Diagnostik zugleich durch die prinzipiellen Schwierigkeiten der diagnos-
tischen Unsicherheit eingeschränkt war. 

Zunehmender Einfluss des medizinischen Diskurses 
Die Konjunktur der Auseinandersetzung der Medizin mit der Diagnostik von 
Kindesmisshandlungen korreliert mit Phasen öffentlicher und politischer Aus-
einandersetzung mit der Thematik. 

In den 1970er Jahren etablierte sich z. B. in der BRD eine nichtstaatliche al-
ternative Kinderschutzbewegung. 1976 wurde laut Herrmann „im Anschluss an 
ein Seminar des Soziologen Reinhard Wolff an der Freien Universität Berlin 
zum Thema der familiären Gewalt das erste deutsche Kinderschutz-Zentrum 
gegründet […], das viele Nachahmer finden sollte“ (Herrmann et al. 2010b, 
S. 8). Zudem gab es eine steigende Publikationstätigkeit im Bereich des Kinder-
schutzes durch die Etablierung feministischer Sozialtheorien, „die besonders 
die Problemkomplexe der häuslichen Gewalt, der sexuellen Gewalt gegen Frau-
en und im weiteren Verlauf auch der Gewalt gegen Kinder hervorhoben“ (Gör-
gen et al. 2015, S. 33). Die neue feministische Bewegung beeinflusste „nachhal-
tig Definitionen, Forschungslinien, therapeutische und forensische Konzepte, 
politische Interventionen und die Konstruktion autobiografischer Narrative 
und Bedeutungszuschreibungen“ (Janssen 2008, S. 56) und thematisierte erst-
malig auch dezidiert den sexuellen Missbrauch von Kindern (vgl. Emma 1978). 
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Auf Anregung des Kinderbeauftragten der nordrhein-westfälischen Landes-
regierung, Reinhold Eichholz, und des Präsidenten der DGKJ, Herrmann Ol-
bing, wurden Mitte der 1980er Jahre kinderärztlich ausgerichtete „Ärztliche 
Beratungsstellen“ in Essen und Düsseldorf eingerichtet (vgl. Fürniss 2005, S. 23; 
Herrmann et al. 2008, S. 13). Dennoch nahm die Thematik „weder in der kin-
derärztlichen Praxis noch auf pädiatrischen Kongressen, Jahrestagungen oder 
in kinderärztlichen Veröffentlichungen einen nennenswerten Raum ein“ (Herr-
mann et al. 2010b, S. 13). Eine tatsächlich spürbare Auswirkung auf die medizi-
nisch-wissenschaftliche Auseinandersetzung beschränkte sich in erster Linie auf 
wenige Rechtsmediziner, Sozialpädiater sowie Kinder- und Jugendpsychiater. 
Nicht zuletzt deswegen forderte 1991 der 94. Ärztetag die Öffentlichkeit dazu 
auf, sich intensiver als bislang und systematischer mit der Problematik der 
Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern auseinanderzusetzen (vgl. 
Kruse/Oehmichen 1993, S. 6). Zumindest der Zahl der Publikationen in aus-
gewählten Zeitschriften nach zu urteilen, hatte dieser Aufruf Erfolg (siehe Ta-
belle 1). 

Ab 1987, mit der breiten Einführung sexuellen Missbrauchs als drängen-
dem sozialen Problemkomplex (siehe Kapitel 1), machten sich nach und nach 
entgegengesetzte Tendenzen bemerkbar, die sich besonders aus den oft gegen-
sätzlichen Interessen elterlicher Autonomie einerseits und medizinischem Er-
kenntnisinteresse andererseits entluden. So wurde bspw. 1987 im Verlauf der 
„Cleveland-Krise“ in Großbritannien die Missbrauchsdiagnostik der Kinderärz-
te Marietta Higgs und Geoffrey Wyatt, insbesondere die neue diagnostische 
Methode der „Anal-Reflex-Dilatation“11 (Hobbs/Wynne 1986) massiv kritisiert, 
infolge derer die Ärzte insgesamt 121 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch 
feststellten und mit Polizei und Sozialamt die entsprechenden Schritte eingelei-
tet hatten. Ein Großteil der Diagnosen stellte sich später als falsch-positiv her-
aus. Es kam zu einem ideologisch und politisch überfrachteten Medienskandal, 
der den britischen Kinderschutz sowie das Verhältnis der britischen Öffentlich-
keit zum medizinischen Kinderschutz langfristig prägte (vgl. Görgen 2013). In 
den 1990er Jahren verstärkte sich die kritische Auseinandersetzung mit der 
Problematik, insbesondere nach einigen „äußerst brutalen Sexualmorden an 
Kindern, mit denen eine große mediale und öffentliche Aufmerksamkeit ein-
herging“ (Seifert 2014, S. 62). Ein weiterer Baustein dieser Gegenbewegung war 
die Debatte um einen instrumentellen bzw. irreleitenden Umgang mit dem The-
ma „sexueller Missbrauch“, den „Missbrauch mit dem Missbrauch“ (Rutschky 
1992). 

                                                                                 

11  Die Anal-Reflex-Dilatation ist eine reflexhafte Erweiterung des Anus zu einem Durch-
messer von mehr als zwei Zentimetern als Reaktion auf die Trennung der Gesäßbacken 
oder analer Stimulation. 
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Innerhalb des medizinischen Diskurses intensivierte sich die selbstreflexive 
Debatte in Deutschland ab 1996 in Zusammenhang mit dem Montessori-Pro-
zess (1992–1995) und dem Wormser Prozess (1993–1997) (vgl. Görgen et al. 
2015, S. 35). In beiden Verfahren wurden die medizinischen und kinderpsy-
chiatrischen Gutachten insbesondere hinsichtlich ihrer Methodik (etwa einer 
suggestiven Befragung der Kinder) massiv kritisiert (vgl. Görgen/Keßler 2013; 
siehe Kapitel 1). 

Joyce Adams erarbeitete eine derartige Kritik einbeziehende Klassifikation 
zur Diagnostik von sexuellem Missbrauch anhand anogenitaler Befunde,12 die 
in den Jahren nach ihrer Publikation häufiger revidiert wurde (1992–2008) (vgl. 
Adams et al. 1992; Adams 2008). Das zunächst fünfstufig konzipierte Schema 
liegt nach mehrfachen Modifizierungen nun aktuell in einer dreistufigen Form 
vor (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2: Klassifikation der Befunde (nach Adams 2008) 
 

Adams I: Normalbefunde und medizinisch anderweitig erklärbare Befunde. Spezifische kinder- und 
jugendgynäkologische Kenntnisse erforderlich! 
 Anatomische Normvarianten anogenitaler Befunde 
 Analfissuren bei chronischer Obstipation 
 Morbus Crohn 
 Rektumprolaps 
 Perianogenitale entzündliche Veränderungen (Streptokokken, Viren) 

Adams II: Befunde mit unklarer Signifikanz, verdächtig auf ursächlichen sexuellen Missbrauch 
 Rötungen 
 Analfissuren 
 Vaginaler Ausfluss 
 Erweiterter Anus mit Stuhl 
 Beschmutzung mit Stuhl 

Adams III: Verletzungsbefunde, die die Diagnose eines sexuellen Missbrauchs erlauben 
 Verletzung des Hymens (Anamnese!) 
 Tiefe anale Schleimhauteinrisse 
 Anogenitale Hämatome 
 Anogenitale Schürfungen 
 Narben 
 Nachweis von Spermien und/oder Samenflüssigkeit in Anal-, Oral- oder Vaginalabstrichen 
 Schwangerschaft 
 Frische anogenitale Verletzungen ohne adäquate Unfallangabe 
 Positiver Labortest für Syphilis oder Gonorrhö (keine perinatale Infektion) 
 HIV-Infektion (keine perinatale oder intravenöse Infektion) 

Neben der Zuordnung anogenitaler Befunde nach diesem Schema sollten auch 
Aussagen der Kinder und Verhaltensmerkmale mit einbezogen werden, um die 
Wahrscheinlichkeit eines sexuellen Missbrauchs zutreffend beurteilen zu kön-

                                                                                 

12  Anogenitale Befunde = Befunde, den Anus und die Genitalien betreffend 
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nen. Da dieses Schema in der Vergangenheit vielfach als „Checkliste“ zur Diagno-
se von sexuellem Missbrauch unkritisch verwendet wurde, wurden der Begriff 
„Klassifikation“ sowie der zweite Teil mit zusammenfassenden Beurteilungen in 
der neueren Fassung entfernt (vgl. Herrmann 2005). Obwohl im dreistufigen 
„Adams-Schema“ Nosologie, Symptome und diagnostische Anzeichen nicht 
differenziert nebeneinandergestellt werden, gilt es aktuell bei medizinischen wie 
auch juristischen Gutachtern als Referenz. 

Gerade diese Unterscheidung erscheint aber zentral, will man verstehen, wie 
aus medizinischer Sicht eine Missbrauchsdiagnostik eigentlich erfolgt. Das vor 
Augen liegende Problem ist, dass sexueller Kindesmissbrauch, Kindesmiss-
handlung und -vernachlässigung oft nicht einfach festzustellen bzw. zu belegen 
sind. Gleichzeitig aber ist eine adäquate Diagnose notwendige Basis einer hin-
länglich verlässlichen Prognose im Rahmen der Definition einer Misshandlung, 
von sexuellem Missbrauch oder der Vernachlässigung von Kindern. 

2.3  Konzepte und Verfahren 

Rechtfertigungsbedürfnis der medizinischen Praxis 
Dem aufnehmenden und untersuchenden Personal obliegt es, riskante Ent-
wicklungen schon während ihrer Entstehung zu erkennen und den Grad der 
Wahrscheinlichkeit eines weiteren Schadenseintritts festzustellen. Die Aufgabe 
des medizinischen Kinderschutzes ist folglich eine doppelte: Mögliche Indizien 
von Gewalt und Vernachlässigung sollen einerseits im Sinne einer Diagnose er-
kannt werden. Die Diagnose soll andererseits zu einer Vorhersage führen, im 
Rahmen derer die Eintrittswahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse zu beur-
teilen ist, vor denen das Kind geschützt werden sollte, um weitere Schädigun-
gen zu vermeiden. Nicht nur, aber vor allem wegen dieses weitreichenden An-
spruchs einer nachweisorientierten, treffsicheren Diagnostik in der Kinder-
schutzarbeit ist die Frage einer angemessenen Einschätzung bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung und deren Nutzen zur Beurteilung und damit zur Un-
terbindung zukünftiger Kindesmisshandlung Gegenstand einer internationalen 
Debatte (vgl. Marthaler et al. 2012, S. 251). 

Die Methoden und analytischen Strategien, die entwickelt wurden, um ein 
Krankheitsbild intersubjektiv nachvollziehbar und gleichzeitig für andere Un-
tersuchende reproduzierbar zu machen, sind das Ergebnis eines historischen 
Prozesses, der auf zunehmende Verlässlichkeit (medizinisch-)wissenschaftlicher 
Diagnoseverfahren abzielt. Die Implikationen einer Misshandlungsdiagnostik 
für künftige Handlungen erklärt die Forderung nach Evidenz als Grundlage ih-
rer nachvollziehbaren Legitimation (vgl. Fangerau/Martin 2015). 

Mit der Entwicklung bildgebender Verfahren und weiterer technischer 
Möglichkeiten in der Medizin haben sich die Möglichkeiten der Diagnose aus-
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geweitet. So war es bspw. bis zur Einführung der diagnostischen Radiologie 
schwierig, vergangene Spuren physischer Misshandlung an inneren Organen 
oder am Skelett zu erkennen und zu dokumentieren (vgl. Smith 2002, S. 339). 
Ältere Frakturen konnten wegen der fehlenden Röntgenuntersuchung nur sel-
ten nachgewiesen werden (vgl. Kröner 2008, S. 26 ff.). Doch nicht allein techni-
sche Entwicklungen veränderten die medizinische Deutung von Kindeswohl-
gefährdungen, auch neue nosologische Einheiten und ein Wandel in der Art 
des „Hinsehens“ führten zu Verschiebungen in der diagnostischen Praxis. 

Ein grundsätzliches Problem der Evidenz in der Diagnostik stellt dabei der 
Umstand dar, dass zahlreiche Symptome zunächst einmal einer grundsätzlichen 
Deutungsoffenheit unterliegen (vgl. Martin/Fangerau 2012). Anamnestische 
und andere Informationen, die sich aus der Untersuchung ergeben, sind jeweils 
hinsichtlich ihrer Plausibilität und Glaubwürdigkeit einzuordnen und zugleich 
teilweise nur schwer überprüfbar (vgl. Herrmann et al. 2014, S. 700 f.). Das me-
dizinische Bild verweist nicht automatisch auf eine einzige zutreffende Diagno-
se, sondern benötigt zu allererst den geschulten Blick des Untersuchenden, der 
dieses Bild als solches nicht nur wahrnimmt, sondern auch fachkundig einord-
net und einem (oder mehreren) möglichen Befund(en) zuordnet.13 Die Diagnose 
einer Kindeswohlgefährdung fußt auf verschiedenen sich mitunter unterschei-
denden fachkulturell geprägten Perspektiven. Zugleich bedürfen die vielseitigen 
Einzelbefunde von Misshandlung und sexuellem Missbrauch mitunter einer 
abgestimmten Interaktion von Ärzten mit Sozialarbeitern und Angehörigen der 
Justizbehörden, denn zahlreiche Schwierigkeiten in der Diagnose von Miss-
handlung und sexuellem Missbrauch scheinen auch mit einer fehlenden Koor-
dination und Abstimmung von Abläufen, Fragestellungen und Vorgehenswei-
sen der Fachleute zusammenzuhängen (vgl. Smith 2002, S. 372 f.). Wilbur L. 
Smith, Radiologe am Children’s Hospital Michigan, konstatiert hierzu: „Um 
irreführende oder unvollständige Anamnesen zu verhindern, müßten alle, die 
Informationen über den Fall haben, die Möglichkeit zur Teilnahme an der Dia-
gnose erhalten. Bei sorgfältiger Analyse und wenn man die Rollen der unter-
schiedlichen Fachleute versteht, können die Diagnose, die Verursachung und 
der Zeitverlauf der Verletzungen im Allgemeinen akkurat beschrieben werden“ 
(ebd.). 

Nosologien und Leitlinien zur Diagnostik 
Diagnostik als Prozess zeichnet sich dadurch aus, dass versucht wird, vorgefun-
dene Sachverhalte klassifikatorisch einzuordnen. Eine diagnostische Zuordnung 

                                                                                 

13  „In Verbindung seines Ansatzes vom ‚Denkstil‘ mit dem ‚Gestaltsehen‘ hatte Ludwik 
Fleck 1947 die Vorstellung einer dem Bild immanenten Anschaulichkeit hinterfragt und 
formuliert: ‚um zu sehen, muss man zuerst wissen. Sonst schauen wir, aber wir sehen 
nicht‘.“ (Fangerau/Martin 2016). 
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erfasst zunächst subjektiv erlebte Beschwerden sowie objektiv beobachtbare Be-
funde (z. B. Analfissuren). Die Diagnose lässt sich als Wahrscheinlichkeitsaus-
sage verstehen (vgl. Jäger 2015, S. 20), was sich insofern als problematisch er-
weist, als doch Sicherheit verlangt wird, es aber nur möglich ist, auf Basis von 
Indizien eine möglichst wahrscheinliche Diagnose zu entwickeln. Sicher ist für 
den jeweiligen Fall aber immer nur die derzeit gültige, axiomatisch gesetzte No-
sologie, in die ein individueller Befund eingeordnet werden soll. Die verwende-
ten nosologischen Einheiten sind von der Norm abweichende Zeichen, die im 
Erscheinungsbild, in der Ursache und im Verlauf einheitlich sind. Im konkre-
ten Fall des Verdachts auf eine Misshandlung lassen sich also auf nosologischer 
Ebene anhand der Kombination mehrerer Befunde nach einem erfahrungswis-
senschaftlichen Klassifikationssystem Wahrscheinlichkeitsaussagen über das 
Vorliegen einer Misshandlung treffen (vgl. Jäger 2015, S. 20; vgl. Tabelle 11 bis 
13). Dabei werden vorliegende Untersuchungsbefunde durch systematische 
Klassifizierung zu einem möglichen sexuellen Missbrauch oder einer möglichen 
Misshandlung als Ursache in kausalen Bezug gesetzt. Ziel ist, wie geschildert, 
das Auffinden von Befunden bzw. Zeichen mit größtmöglicher Beweiskraft für 
eine auf dieser Basis erstellte diagnostische Aussage. 

Von Bedeutung ist hier, dass die nosologischen Klassifikationssysteme selbst 
nicht statisch, sondern ständigem Wandel unterworfen sind: Die Störungen 
„child abuse“ oder „child maltreatment“ etwa waren bereits im ICD-9-Katalog14 
aus dem Jahr 1975 enthalten.15 Im DSM-Katalog16 von 1952 und dem DSM-II 
treten mit Missbrauch in Verbindung stehende Störungen unter der Klassifika-
tion „sexual deviation“ zwar auf, sie werden jedoch erst im DSM-III von 1980 
erstmals mit detaillierter Beschreibung des Störungsfeldes dargestellt und es 
wird dort erst eine Reihe von Leitlinien zur Diagnose genannt (American Psy-
chiatric Association 1980, S. 271). In dessen Überarbeitung von 1987, dem 
DSM-III-R, wurde die Beschreibung wiederum erweitert und aktualisiert (vgl. 
American Psychiatric Association 1987). 

Mit solchen Verschiebungen innerhalb der nosologischen Klassifikation 
verändert sich auch der diagnostische Zugang, d. h. die Suche nach systematisch 
erfassbaren Zeichen. Von der „American Medical Association“ wurden z. B. 

                                                                                 

14  Die International Classification of Diseases (ICD) ist eine von der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) herausgegebene internationale Klassifikation der Krankheiten und ver-
wandter Gesundheitsprobleme. Die aktuelle Ausgabe der ICD wird als ICD-10 bezeichnet 
(siehe Dilling et al. 2004). 

15  Vgl. www.health.state.mn.us/injury/midas/violence/index.cfm?gcDef=cm (Abfrage: 10. 11.  
2016). 

16  Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ist eine von der Ame-
rikanischen Psychiatrischen Vereinigung (APA) herausgegebene Klassifikation, nach der 
psychiatrische Störungen beschrieben werden. Die aktuelle Ausgabe des DSM wird als 
DSM-IV bezeichnet (vgl. Sass et al. 2003). 

http://www.health.state.mn.us/injury/midas/violence/index.cfm?gcDef=cm
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1985 erstmals Leitlinien zur Diagnostik von Kindesmisshandlung und -miss-
brauch veröffentlicht (vgl. Reichert et al. 2004, S. 139 f.). Im Bemühen, relevante 
Befunde zur Diagnose sexuellen Missbrauchs und von Kindesmisshandlung zu 
ermitteln, führten in den folgenden Jahren intensive medizinische Forschungen 
zu somatischen Symptomen und Laborbefunden dazu, dass diese ersten Emp-
fehlungen mehrfach überarbeitet und verfeinert wurden. In Deutschland wie-
derum formulierte die Bundesärztekammer 1992 ein Konzept zur Diagnostik 
von Kindesmisshandlung mit dem Titel: „Zum Problem der Mißhandlung Min-
derjähriger aus ärztlicher Sicht (Diagnostik und Interventionsmöglichkeiten)“ 
(Bundesärztekammer 1992). Ziel dieses Konzeptes war die Verbesserung der 
präventiven, diagnostischen, therapeutischen und sozialmedizinischen Kennt-
nisse der Ärzte zur Kindesmisshandlung (vgl. Janke-Hoppe 2002, S. 12). Auch 
dieses Konzept wurde anlässlich der Ärztlichen Präventionstage 1998 über-
arbeitet (Bundesärztekammer 1992; 1998). Neben Formen und Risikofaktoren 
der Kindesmisshandlung sowie epidemiologischen Aspekten und Hinweisen 
zum ärztlichen Vorgehen widmet sich das Konzept diagnostischen Kriterien. 
Als für das Stellen einer Diagnose entscheidend wird angeführt, dass „der Arzt 
bei kindlichen Verletzungen stets auch die Möglichkeit einer Mißhandlung dif-
ferentialdiagnostisch abwägt“ (Bundesärztekammer 1992, S. 16). Eine kategorial 
gestufte Beweiskraft einzelner Symptome wird zwar nicht diskutiert, dennoch 
werden die zu deutenden Hinweise als „kennzeichnend“17, „verdächtig“18 oder 
auch „allgemein selten“19 beschrieben. Die Gleichzeitigkeit verschieden alter Ver-
letzungen wird als „ein wichtiges diagnostisches Kriterium“ (Bundesärztekam-
mer 1992, S. 18) beschrieben. Auch wird angeführt, dass „die Symptome der 
Vernachlässigung […] weniger eindeutig“ (Bundesärztekammer 1992, S. 20) 
sind und „sexuelle Mißhandlung häufig nicht zu offensichtlichen körperlichen 
Hinweisen“ (Bundesärztekammer 1992, S. 21) führen. Zudem werden die Not-
wendigkeit einer sorgfältigen und wiederholten Befunderhebung sowie die be-
weisstützende Kraft radiologischer Untersuchungen hervorgehoben. 

Die Rezeption dieses Konzeptes der Bundesärztekammer blieb in medizini-
schen Fachkreisen eher begrenzt. Auch ein breiter wissenschaftlicher Diskurs 
auf der Ebene von Kongressen, Tagungen oder Publikationen sowie eine spür-
bare Auswirkung auf die Wahrnehmung der Problematik lässt sich nicht ohne 
weiteres nachweisen (vgl. Herrmann/Eydam 2010). Sieben Jahre nach der Erst-
fassung gab im Jahr 1999 zuletzt die „Deutsche Gesellschaft für Kinder- und 

                                                                                 

17  Wie: multiple, verschieden alte Frakturen, differente Stadien der Periostreaktion, mehrere 
Bruchzentren bei Schädelfrakturen (Bundesärztekammer 1992, S. 18). 

18  Wie: nicht lokalisierbare Schmerzen im Unterleib, unerklärt wiederholte Harnweginfek-
tionen, klaffende Vulva (Bundesärztekammer 1992, S. 21). 

19  Wie: lokale Erfrierungen, Stromverletzungen mit Strommarken, Verätzungen (Bundes-
ärztekammer 1992, S. 19). 
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Jugendpsychiatrie und Psychotherapie“ (DGKJP) eine ähnliche Leitlinie heraus, 
die mittlerweile von den Gesellschaften für Kinder- und Jugendmedizin 
(DGKJ) und Kinderchirurgie (DGKCh) fachübergreifend übernommen wurde. 

International wurde ein vergleichbarer Leitfaden im gleichen Jahr in den 
USA mit den „Oregon Medical Guidelines“ vorgelegt und in mehreren europäi-
schen Staaten wurden zu Beginn des neuen Jahrtausends Leitlinien erarbeitet 
und veröffentlicht wie bspw. in den Niederlanden (vgl. Willems 2005; Dekker  
et al. 2013), in Italien (vgl. Conferenza Episcopale Italiana 2012) oder in Groß-
britannien (vgl. Royal College of Paediatrics and Child Health 2008). Die WHO 
wiederum berief 2001 eine Expertengruppe zur Erarbeitung einer standardisier-
ten Leitlinie (vgl. World Health Organization 2003), die eine weltweit einheitli-
che gerichtsmedizinische Versorgung von Opfern sexualisierter Gewalt gewähr-
leisten sollte. Das Ergebnis waren detaillierte Beschreibungen und Anleitungen, 
wie forensische Beweise korrekt erkannt, erhoben und dokumentiert werden 
sollten. 

Einzelne diagnostische Zeichen 
Forderungen nach einer beweisähnlichen, nachweisorientierten Diagnostik zie-
hen ihre Geltungsansprüche daraus, dass ohne sie eine präzise und zuverlässige 
Missbrauchsfeststellung sowie eine darauf folgende angemessene, hilfreiche The-
rapie und Rehabilitation kaum möglich erscheinen (Achenbach 2005, S. 541). 

Das Ziel liegt darin, Akteuren aus dem Gesundheits- und Sozialwesen eine 
handlungspraktische Grundlage in Form einer informierten, nachweisorientier-
ten Entscheidungsfindung für ihre konkrete Arbeit zu bieten. Bei der Diagnose 
von Misshandlung und sexuellem Missbrauch handelt es sich weniger um ein 
standardisiertes quantitatives, sondern um ein informelles Diagnoseverfahren 
zur differenzierten Erfassung der individuellen Situation. Anliegen ist es, die 
Wahrscheinlichkeit eines Therapie- und Rehabilitationserfolges zu optimieren, 
indem relevante Bedürfnisse erfasst werden, um den für den individuellen Pa-
tienten bestmöglichen Interventionsprozess zu gewährleisten. Um dennoch ein 
qualitätssicherndes diagnostisches Vorgehen leisten zu können, sollten dem 
medizinischen Personal einander ergänzende Diagnostikverfahren zur Verfü-
gung stehen, die eine möglichst hundertprozentige Diagnosesicherheit gewähr-
leisten (eine Übersicht über mögliche, aktuelle Diagnostikverfahren bietet Ta-
belle 3). 

Als diagnostische Anzeichen werden im Zusammenhang von Misshandlun-
gen verschiedenste Symptome erhoben, die in ihrer Zusammenschau gedeutet 
werden müssen. Beispielsweise gilt nach Hintz heute als „Standard gerichts-
medizinischer Beweissicherung […] die Dokumentation der extra- und ano-ge-
nitalen Verletzungen und der emotionale Status. Proben und Abstriche von 
Körper und Kleidung werden genommen, um Samenflüssigkeit, Haare, Blut, 
Urin, Fasern, Schmutz und Erde nachzuweisen“ (Hintz et al. 2011, S. 11). Das 
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Zeichensystem der Diagnostik einer Kindesmisshandlung wies im 20. Jahrhun-
dert einige Konstanten auf, die in der Literatur allerdings immer weiter ausdif-
ferenziert wurden (vgl. die Tabellen 4 bis 7), es sind ebenfalls Konstanten im 
Zeichensystem der Diagnostik von sexuellem Missbrauch von Kindern zu fin-
den (vgl. Tabellen 8 bis 10). 

Tabelle 3: Diagnostikverfahren (nach Ullrich 2011) 
 

Informelles Diagnostikverfahren 
 ärztliche Beobachtungen 
 Patientenbefragungen 
 technisch erkennbare objektive Zeichen 

Differenzialdiagnostik 
 Differenzierte Beschreibung von Situation und Krankheitsbild 
 Erfassung individueller Behandlungsbedarfe 
 Situationsspezifische Therapie- und Rehabilitationsplanung 
 Herausarbeitung individueller Präventionsmaßnahmen 

Qualitative Gütekriterien 
 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit 
 Verfahrensdokumentation 
 Regelgeleitetheit 
 Argumentationsabsicherung 
 Reproduzierbarkeit 
 Adäquate Methodenwahl 
 Gegenstandsangemessenheit 
 Kohärenz 
 Limitation 
 Relevanz 

Tabelle 4: Zeichen von hoher Aussagekraft am Skelett für Misshandlung*  
(= Cat. 4, Suggestive of Abuse nach Adams et al. 1994) 

 
Frakturen verschiedenen Alters 1967, 1973 

Wiederholte Fallvorstellung 1967 

Metaphysäre Frakturen 2001, 2009, 2010 

Processus-spinosus-Frakturen 2001, 2009, 2010 

Rippenfrakturen, dorsal 2001, 2009, 2010 

Skapulafrakturen 2001, 2009, 2010 

Sternumfrakturen 2001, 2009, 2010 

Frakturen im 1. Lebenshalbjahr (prämobile Phase) 2010 

Klavikulafrakturen, medial und lateral 2010 

Komplexe Schädelfrakturen 2010 

Wirbelkörperfrakturen 2010 

* Sample: PubMed 1920–2014; Nennung in: Manzke/Rohwedder 1967, Naeve/Lohmann 1973, Stöver 
2001, Rohrer 2009, Herrmann et al. 2010. 
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Tabelle 5: Zeichen von mittlerer/mäßiger Aussagekraft am Skelett für Misshandlung*  
(= Cat. 3, Suspicious for Abuse nach Adams et al. 1994) 

 
Geschwisterfälle 1967 

Periostale Reaktionen 1967, 1976, 2010 

Unklare Gliedmaßenschwellungen 1967 

Diskrepanz zwischen geschildertem Unfallhergang und  
nachweisbaren traumatischen Veränderungen 

1972 

Frakturen verschiedenen Alters 1972, 1973, 1976, 2009, 2010 

Knochensyndrom nach Caffey 1973 

Läsionen der Epiphyse 1976, 2001, 2009, 2010 

Kortikale Hyperostosen 1976 

Metaphysäre Frakturen 1976 

Subduralergüsse mit oder ohne Schädelfraktur oder Nahtsprengung 1976 

Beckenfrakturen 2001, 2010 

Fuß-, Hand-, Fingerfrakturen 2001, 2009, 2010 

Komplexe Schädelfrakturen 2001, 2009, 2010 

Wirbelkörperfrakturen oder Subluxationen 2001, 2009, 2010 

Multiple, vor allem beidseitige Frakturen 1929, 2009, 2010 

Einzelfrakturen und weitere Misshandlungshinweise 2010 

Frakturen im Säuglingsalter 2010 

Mandibularfrakturen 2010 

* Sample: PubMed 1920–2014; Nennung in: Ziemke 1929, Manzke/Rohwedder 1967, Herbich et al. 
1972, Naeve/Lohmann 1973, Trube-Becker 1973, Rupprecht/Berger 1976, Stöver 2001, Rohrer 2009, 
Herrmann et al. 2010. 

Als Kardinalsymptom für körperliche Misshandlung am Skelett wird bspw. in 
deutschsprachigen medizinischen Fachartikeln seit den 1960er Jahren das Auf-
treten von Frakturen verschiedenen Alters genannt. Wurde dieses Indiz von 
Manzke/Rohwedder (1967) und Naeve/Lohmann (1973) als eines von hoher 
Beweiskraft gewertet, verstanden Herbich et al. (1972), Trube-Becker (1973), 
Rupprecht/Berger (1976), Stöver (2001), Rohrer (2009) und Herrmann et al. 
(2010b) darunter ein Zeichen mit mäßiger Aussagekraft. 

Andere Indizien wurden sowohl in früherer Zeit als auch gegenwärtig als 
aussagekräftig beurteilt. So etwa das vielfältige Auftreten von Knochenbrüchen, 
das schon bei Ziemke (1929) wie auch in jüngeren Kategorisierungen von Roh-
rer (2009) und Herrmann et al. (2010b) als Anzeichen mit relativer Aussage-
kraft eingeordnet wird. 

Eine umgekehrte Verschiebung in der Interpretation von Zeichen am Ske-
lett ist bei metaphysären Frakturen festzustellen. Wurden diese von Rupp-
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recht/Berger (1976) als von mäßiger Beweiskraft für körperliche Misshandlung 
verstanden, interpretieren Stöver (2001), Rohrer (2009) und Herrmann et al. 
(2010b) hier hohe Beweiskraft. In den betrachteten Klassifikationen von Her-
bich et al. (1972), Trube-Becker (1973) und Naeve/Lohmann (1973) fand dieses 
Symptom noch gar keine Erwähnung. In älterer Literatur wird dieses Symptom 
ebenfalls nicht erwähnt. 

Tabelle 6: Zeichen von mittlerer/mäßiger Aussagekraft an der Haut für Misshandlung* 
(= Cat. 3, Suspicious for Abuse nach Adams et al. 1994) 

 
Abdrücke von Misshandlungsgegenständen 1929, 1973 

Hämatome in typischer Form (Streifen, dendritisch, doppelt konturiert) 1929, 1976, 2010 

Ausgedehnte Hämatome 1929, 1936, 1973 

Verbrennungen 1973, 1976 

Frostbeulen 1973 

Platzwunden 1973 

Striemen 1973, 1976 

Würgemale 1973 

Menschliche Bissspuren 1976 

Hautabschürfungen 1929, 1976 

Multiple, verschieden alte Hämatome (ungewöhnliche Lokalisation) 1976, 2009, 2010 

Hämatome im Säuglingsalter 2009, 2010 

Retroaurikuläre Hämatome 2009, 2010 

Verbrennungen an Händen, Füßen, Anogenitalbereich 2009, 2010 

Einrisse des labialen oder lingualen Frenulums 2009, 2010 

* Sample: PubMed 1920–2014; Nennung in: Ziemke 1929, Dömer 1936, Trube-Becker 1973,  
Rupprecht/Berger 1976, Rohrer 2009, Herrmann et al. 2010. 

Tab. 7: Zeichen von hoher Aussagekraft an der Haut für Misshandlung*  
(= Cat. 4, Suggestive of Abuse nach Adams et al. 1994) 

 
Menschliche Bissspuren 1973, 2005, 2009, 2010 

Hämatome in typischer Form (Streifen, dendritisch, doppelt konturiert) 2009, 2010 

Geformte Verbrennungen 2010 

Isolierte Verbrennung mit zusätzlicher Verletzung ohne Bezug zur 
Verbrühung 

2010 

* Sample: PubMed 1920–2014; Nennung in: Manzke/Rohwedder 1967, Trube-Becker 1973,  
Rupprecht/Berger 1976, Herrmann 2005, Rohrer 2009, Herrmann et al. 2010. 



82 

Tabelle 8: Zeichen von klarer Beweiskraft am Hymen für sexuellen Missbrauch*  
(= Cat. 5, Clear Evidence of Abuse nach Adams et al. 1994) 

 
Keil- oder v-förmige Kerben/Spalten (transsections, concavities)  
in der posterioren Hälfte des Hymens 

1992, 1997 

Einriss, Hämatom oder Narbe der hinteren Gabel mit Hymen-
beteiligung 

1992, 1997 

Fehlendes oder rudimentäres Hymen in der posterioren Hälfte 1992, 1997 

Frische oder zurückliegende Einrisse des Hymens 1997 

Narben der hinteren Gabel mit Verschmälerung des Hymens 1997 

* Sample: PubMed 1920–2014; Nennung in: Adams et al. 1992, Herrmann et al. 1997. 

Tabelle 9: Zeichen von hoher Aussagekraft am Hymen für sexuellen Missbrauch*  
(= Cat. 4, Suggestive for Sexual Abuse nach Adams et al. 1994) 

 
Einriss, Hämatom oder Narbe der hinteren Gabel ohne Hymen-
beteiligung 

1992, 1997 

Akute Lazeration des Hymens 1993,2002 

Verschmälerung des posterioren Hymenalsaums unter 1 mm,  
in allen Untersuchungspositionen bestätigt 

1997 

Fehlendes Hymen (bestätigt in der Knie-Brust-Lage) 2002 

Hymenaldurchtrennung (‚vollständige Kerben oder Konkavitäten‘) 2002 

Petechien oder Einblutungen des Hymens 2002 

Fehlendes Segment des Hymens 2002, 2010 

* Sample: PubMed 1920–2014; Nennung in: Adams et al. 1992, Elliger 1993, Herrmann et al. 1997, 
Herrmann 2002, Hermann 2005, Rohrer 2009, Herrmann et al. 2010. 

Tabelle 10: Zeichen von mittlerer/mäßiger Aussagekraft am Hymen für sexuellen 
Missbrauch* (= Cat. 3, Suspicious for Sexual Abuse nach Adams et al. 1994) 

 
Hymenverletzung bei schon älterer Defloration 1973 

Signifikante Vergrößerung der Hymenalöffnung über 2 Standard-
abweichungen für die altersentsprechende Norm 

1992, 1997 

Glatter, nicht unterbrochener Hymenalsaum mit weniger als 1 mm 
Breite (Höhe) 

1992, 2010 

Gerollter/verdickter Hymenalsaum mit vermehrter Sichtbarkeit  
intravaginaler Strukturen 

1997 

Hymenale Kerben, die sich über mehr als 50 % des Hymenalsaums 
erstrecken und in verschiedenen Untersuchungspositionen und  
-techniken persistieren 

2002 

Tiefe Kerben oder Spalten des posterioren Randsaumes des Hymens 2010 

* Sample: PubMed 1920–2014; Nennung in: Naeve/Lohmann 1973, Adams et al. 1992, Herrmann et al. 
1997, Herrmann et al. 2002, Herrmann et al. 2010. 
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Konstanz findet sich bei Zeichen, die schon vor der radiologischen Ära in der 
Diagnostik von Misshandlungen als aussagekräftige Belege gewertet wurden. 
Hierzu gehören die schon 1929 von Ziemer genannten Abdrücke von Miss-
handlungsgegenständen und Blutunterlaufungen in typischer Form als Zeichen 
an der Haut. Diese Indizien werden auch in den 1970er Jahren (Trube-Becker 
1973, Rupprecht/Berger 1976) vergleichbar eingeordnet. In den jüngeren Kate-
gorisierungen von Herrmann et al. (2010b) und Rohrer (2009) werden diese 
Anzeichen sogar als solche von hoher Beweiskraft interpretiert. Auch das Sym-
ptom ausgedehnter Hämatome, das bereits von Dömer (1936) angeführt wurde, 
hat in zeitgenössischen Diagnoseverfahren eine ähnliche Deutung als relativ si-
cheres Indiz für Misshandlung erfahren. Neu treten in jüngeren Kategorisie-
rungen die Unterscheidung verschiedener Hämatomarten und damit deren 
Klassifizierung nach mäßiger und hoher Aussagekraft auf. Hautmerkmale wie 
Verbrennungen erscheinen in Beschreibungen ab den 1970er Jahren – in frühe-
ren Publikationen fehlt deren Erwähnung völlig – und werden in den jüngeren 
Klassifikationen differenziert betrachtet und hinsichtlich ihrer Beweiskraft ka-
tegorisiert. 

Im Fall der Diagnostik von sexuellem Missbrauch werden zur körperlichen 
Misshandlung von Kindern unterschiedliche Kriterien verwendet, gleichzeitig 
kristallisieren sich im Blick auf die fachlichen Publikationen zum Zeichensys-
tem Konstanten heraus. 

Als Zeichen für sexuellen Missbrauch werden relativ durchgängig anogeni-
tale Verletzungen gedeutet. Mit Blick auf die Stärke der Beweiskraft bestehen 
aber je nach betrachtetem Anzeichen Unterschiede. Uneinigkeit besteht bei-
spielsweise in Bezug auf die Bedeutung der Integrität des Hymens als Zeichen 
für einen stattgehabten sexuellen Missbrauch eines Mädchens (vgl. die Tabel-
len 8 bis 10). Das Indiz Hymenverletzung bei schon älterer Defloration wird 
etwa lediglich 1973 angeführt und später erfährt es keine entsprechende Bedeu-
tung mehr. In den 1990er Jahren dann wurde das verletzte Hymen nach dem 
Klassifikationsschema nach Adams et al. (1994) als Symptom von „klarer Be-
weiskraft“ der Kategorie 5 betrachtet (siehe Tabelle 11). 

Tabelle 11: Initiales Klassifikationssystem (nach Adams et al. 1994) 
 

Class 1 „Normal“ Normalbefunde und medizinisch  
anderweitig erklärbare Befunde 

Class 2 „Nonspecific findings“ Unspezifische Befunde 

Class 3 „Suspicious for abuse“ Missbrauchsverdächtige Befunde 

Class 4 „Suggestive of Abuse/Penetration“ Missbrauchsnaheliegende Befunde  
(hohe Wahrscheinlichkeit) 

Class 5 „Clear Evidence of Penetrating Injury“ Klarer Beweis eines penetrierenden  
sexuellen Missbrauchs 
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In späteren Kategorisierungen (ab 2002) existiert diese endgültig beweisende 
Kategorie allerdings nicht mehr – die stärkste Beweislast liefern jetzt Zeichen 
von hoher Aussagekraft. Die Möglichkeit, einen hundertprozentigen Beweis 
durch ein einzelnes Indiz zu erbringen, ist nun deutlich eingeschränkter (siehe 
Tabelle 12) (vgl. Adams 2008, Herrmann et al. 2014). 

Tabelle 12: Derzeitiges Klassifikationssystem (nach Adams et al. 2016) 
 

Class 1 „Normal variants, findings commonly  
caused by other medical conditions“ 

Normalbefunde und medizinisch  
anderweitig erklärbare Befunde 

Class 2 „Indeterminate findings“ Befunde mit unklarer Signifikanz, verdächtig 
auf ursächlichen sexuellen Missbrauch 

Class 3 „Findings diagnostic of trauma and/ 
or sexual contact“ 

Verletzungsbefunde, die die Diagnose  
eines sexuellen Missbrauchs erlauben 

Diese Varianzen hängen zum einen mit Erfahrungswerten durch falsch-positive 
wie falsch-negative Deutungen zusammen. Zum anderen wurde die Wertigkeit 
einzelner Anzeichen neu evaluiert und der Stellenwert einzelner Befunde mit 
Hilfe neuer methodischer Orientierungen korrigiert. 

EBM – nachweisorientierte Medizin 
Seit Ende der 1990er Jahre wird der Versuch unternommen, Stufen von Evi-
denz zu klassifizieren und mittels statistischer Methoden die Gültigkeit medizi-
nischer Aussagen als sogenannte evidenzbasierte Medizin zu bewerten. Ein we-
sentliches Anliegen dieses Ansatzes liegt darin, intuitives Verhalten und falsche 
Einschätzungen zu reduzieren oder zu vermeiden (vgl. Antes 1999, S. 21). Im 
Zusammenhang mit der „Evidence-Based Medicine“ (EBM) genannten Methode 
der Gewichtung von Befunden oder der Wirksamkeit von Therapien sprechen 
sich Empfehlungen dafür aus, im Deutschen die EBM als „nachweisorientierte 
Medizin“ zu übersetzen (vgl. Bilger 2004, S. 74). Medizinische Entscheidungen 
sollen nach einem umfassenden Abwägungsprozess auf Grundlage wissen-
schaftlicher Kenntnisse patientenorientiert gefällt werden (vgl. Herrmann/Ey-
dam 2010). 

Die Praxis der nachweisorientierten Medizin liegt darin, individuelle klini-
sche Expertise mit einer bestmöglichen externen Evidenz aus systematischer 
Forschung zu integrieren (vgl. Sackett et al. 1996). Da im Untersuchungsfeld 
um Misshandlung und sexuellen Missbrauch von Kindern randomisierte Kon-
trollstudien aus ethischen Gründen nicht zu leisten sind, bewegt sich gerade in 
diesem Feld die Generierung von Evidenz auf einem niedrigeren Level als das 
höchst erreichbare, vom Centre for Evidence-Based Medicine der University of 
Oxford dargestellte Niveau (vgl. Tabelle 13). 



85 

Tabelle 13: Unterschiedliche Ebenen der Evidenz (nach Centre for Evidence-Based 
Medicine 2009) 

 
Level 1 a. Systematischer Review aller veröffentlichten randomisierten Kontrollstudien 

b. Randomisierte Kontrollstudien 

Level 2 a. Systematischer Review aller veröffentlichten Kohortenstudien 
b. Kohortenstudie 

Level 3 a. Systematischer Review aller veröffentlichten Fallkontrollstudien 
b. Fallkontrollstudie, Multiple-Baseline Designs 

Level 4 Einzelfallstudien 

Level 5 Auf klinischer Erfahrung basierende Expertenmeinung, beschreibende Studien oder Berichte 
von Expertenkommissionen 

Einen weitreichenden systematischen, evidenzbasierten Vergleich der somati-
schen Misshandlungs- und Missbrauchsforschung nach diesem Modell stellte 
2005 die „Welsh Child Protection Systematic Review Group“ vor (vgl. Welsh 
Child Protection Systematic Review Group 2005). Der Verbund walisischer 
Kinderschutzorganisationen, medizinischer Fachgesellschaften und der Cardiff-
University analysierte, verglich und beurteilte rund 1 400 Studien zu körperli-
chen Zeichen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch und Misshandlun-
gen von Kindern. Einige Aspekte der bisherigen Lehrmeinung wurden bestätigt, 
wie bspw. ein hohes Verdachtsmoment auf Missbrauchsgeschehen, abgeleitet 
von Rippenfrakturen, anderen Indizien hingegen wurde eher eine begrenzte 
oder relative Belegkraft zugesprochen, „zum Beispiel die geringe Spezifität von 
Verletzungen der Lippenbändchen oder die zeitliche Einordnung des Häma-
tomalters“ (Herrmann/Eydam 2010 S. 1173 f.).20 

Kritisiert wurde ein zu weitreichendes Verständnis der Definition von Kin-
desmissbrauch und damit die fehlende Vergleichbarkeit der Studien (vgl. Royal 
College of Paediatrics and Child Health 2008, S. 9) sowie der mangelnde me-
thodische Qualitätsstandard der untersuchten Studien.21 Im fehlenden Standard 
wie auch in einer gewissen Selbstreferenzialität wurde zugleich die Gefahr von 
Zirkelschlüssen gesehen, ein Aspekt, der auch an Adams’ Systematik kritisiert 
wurde (Adams et al. 1994, S. 310 ff.; vgl. Herrmann et al. 2014, S. 700 f.). Ein 
weiteres Problem liegt darin, dass „an die Thematik kaum klassische Evidenz-
kriterien angelegt werden können: Randomisierte kontrollierte Studien sind 
aufgrund fehlenden Konsenses und fehlender Kontrollgruppen für diagnosti-

                                                                                 

20  Vgl. auch www.core-info.cardiff.ac.uk/reviews/oral-injuries (Abfrage: 10. 11. 2016). 
21  „It was drawn up to response to the wide range of definitions of child abuse used in the 

international literature and to ensure a quality standard for studies included in their re-
view.“ (Royal College of Paediatrics and Child Health 2008, S. 9). 

http://www.core-info.cardiff.ac.uk/reviews/oral-injuries
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sche Zwecke nicht möglich und in der Konzeption schlicht unethisch“ (Herr-
mann/Eydam 2010, S. 1174 f.). 

In diesem Sinne empfahl das „Royal College of Paediatrics and Child 
Health“ in seinem Handbuch zur evidenzbasierten Diagnose von sexuellem 
Kindesmissbrauch (2008) ein Ranking-Schema in kritischer Bewertung der bis-
lang vorliegenden Fachliteratur (vgl. Tabelle 14). 

Tabelle 14: Criteria used to define CSA (nach Royal College of Paediatrics and Child) 
 

Level 1 CSA confirmed at case conference/family/civil/criminal court proceedings or admitted  
by perpetrator 

Level 2 CSA confirmed by stated criteria including multidisciplinary assessment 

Level 3 CSA defined by stated criteria 

Level 4 CSA stated but criteria not given 

Level 5 CSA suspected 

Level 6 Cannot tell 

Level 7 Cannot confidently include the paper but it has some merits 

Das Einordnungsschema wurde entwickelt, um Entscheidungen in multidiszi-
plinären Teams zu unterstützen und dabei eine möglichst hohe Urteilssicher-
heit zu ermöglichen. „At the outset of this review, it was hoped that a gold 
standard of level 1–2 could be set for included studies, but due to the paucity of 
studies available to address certain questions, the level for inclusion was set at 
1–4“ (Royal College of Paediatrics and Child Health 2008, S. 9). Die Heraus-
geber wiesen dezidiert darauf hin, dass sich das Bild des sexuellen Missbrauchs 
in einer Vielzahl von Ausprägungen zeigen kann. Anogenitalen Zeichen, insbe-
sondere bei vorpubertären Mädchen, wird gleichwohl hohe Beweiskraft zuge-
sprochen. Gleichzeitig wird betont, dass die somatischen Anzeichen immer im 
Zusammenhang mit dem klinischen Gesamtbild, dem familiären Hintergrund 
und einer ausführlichen multidisziplinären Beurteilung interpretiert werden 
sollten.22 

                                                                                 

22  „There is good evidence that hymenal transections and deep clefts/notches are associated 
with sexual abuse in prepubertal girls. […] These signs have been reported almost exclu-
sively in sexually abused girls with penetrative trauma. In the absence of a clear and be-
lievable history of accidental trauma, they are suggestive of sexual abuse. […] The clinical 
signs must be considered with the overall clinical picture, the child’s statement, social and 
family history and a detailed multi-agency assessment. The presence of more than one 
clinical sign in a child, especially if documented over time, should lead to an increased 
suspicion that the child might have been the victim of sexual abuse.“ (Royal College of 
Paediatrics and Child Health 2008, S. 63 f.). 
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Seit Mitte der Jahrtausendwende erschienen zunehmend Publikationen und 
Kongressbeiträge; auch eine verstärkte öffentliche Diskussion des Themas, 
nicht zuletzt aufgrund gehäuft wahrgenommener tragischer Tötungen von Kin-
dern, ist zu beobachten (vgl. Herrmann et al. 2008, S. 12 ff.). Nach der Wegmar-
ke der „Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie zu Kindesmisshandlung und Vernachlässigung“ (2000) 
(Hennicke et al. 2009; vgl. Fegert et al. 2011, S. 989) zeigt sich die Intensivierung 
des Engagements der Medizin in diesem Bereich in der 2008 erfolgten Einrich-
tung der wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft Kinderschutz in der Medizin 
sowie der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (vgl. Herr-
mann et al. 2008, S. 12 ff.). 

Vor diesem Hintergrund sprachen in Deutschland 2010 die Deutsche Aka-
demie für Kinder und Jugendmedizin e. V. (DAKJ) und die Arbeitsgemein-
schaft Kinderschutz in der Medizin (AG KiM) „Empfehlungen für Kinder-
schutz an Kliniken“ aus (Herrmann et al. 2010a). Diese rieten ein Vorgehen 
entlang „strukturierte[r], verbindliche[r] Leitlinie[n] mit entsprechender Dia-
gnostik und Dokumentation und die Etablierung einer Kinderschutzgruppe“ 
(Herrmann et al. 2010a, S. 3) an, um diagnostische Sicherheit und höchstmögli-
che Evidenz zu gewährleisten. 

2.4  Rezeption und Fazit 

Der medizinische Diskurs zeichnet sich aus durch einen Prozess der Binnendif-
ferenzierung, der das semantische Feld von Kindesmisshandlung und -miss-
brauch hinsichtlich der Diversität seiner Bedeutungsebenen verbreiterte. Die 
Ausdifferenzierung dieses Feldes beruht auf einem zunehmenden Wissen und 
darüber hinaus auf einem gesellschaftlichen Wunsch nach Evidenz im Sinne 
eines sicher beweisenden diagnostischen Verfahrens zum Nachweis von sexuel-
lem Missbrauch und Misshandlung. Dabei gibt es Unterschiede zwischen den 
diagnostischen Betrachtungsansätzen von Misshandlung und Missbrauch. 

Zur Klärung von Misshandlungsverdacht trug wesentlich die Diagnostik 
Henry Kempes bei und der mit ihr erbrachte radiologische Beleg, deren Be-
weiskraft so groß war, dass sie nicht mehr ausgeblendet oder umgedeutet wer-
den konnte. Durch die Etablierung bildgebender Verfahren als Diagnosemög-
lichkeit erschien das Vorliegen körperlicher Misshandlung klar beweisbar zu 
sein. Die Deklarierung von Symptomen als Beweis sexuellen Missbrauchs blieb 
weiter von großer Unsicherheit geprägt; hier sind die Zeichen oft nicht eindeu-
tig zu diagnostizieren. 

Seit den 1960er Jahren fand im medizinischen Fachdiskurs eine ernsthafte 
und zunehmende Debatte um Gewalt an Kindern statt. Dabei erlebte die wis-
senschaftliche Debatte zum medizinischen Kinderschutz im englischsprachigen 
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und im deutschsprachigen Raum ähnlich wie die mediale Debatte um sexuellen 
Missbrauch und Misshandlung (siehe Kapitel 1) unterschiedliche Konjunktu-
ren und Intensitäten. Diese Differenz lässt sich schon allein an der Quantität 
der von Fachverbänden herausgegebenen Leitlinien zum Umgang mit sexuel-
lem Missbrauch von Kindern erkennen. Während die American Academy of 
Pediatrics bis zum Jahr 2010 sechs verschiedene gültige Leitlinien zu sexuellem 
Kindesmissbrauch und 14 zu körperlicher Misshandlung und Vernachlässigung 
publiziert hat, existierten in Deutschland bis 2008 je eine Leitlinie der Gesell-
schaften für Kinderradiologie, Kinderchirurgie, Sozialpädiatrie und der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie – und diese lediglich „mit begrenzten somatisch-dia-
gnostischen Hinweisen“ (Herrmann et al. 2010b, S. 2 f.). Seit 2009 existiert eine 
fachübergreifende Leitlinie der drei größten Kindermedizin-Fachgesellschaften 
im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin 
(vgl. ebd.). 

Darüber hinaus lässt sich nach wie vor ein deutlicher Unterschied in der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung im deutschen im Vergleich zum angel-
sächsischen Sprachraum feststellen, der sich auch in der überwiegend in engli-
scher Sprache publizierten Forschungsliteratur manifestiert. Obgleich die An-
zahl der Veröffentlichungen im deutschsprachigen Bereich im Vergleich zum 
angloamerikanischen Raum geringer ist, hat seit Kempes Publikationen die 
Forschungstätigkeit auch in Deutschland stark zugenommen (vgl. Tabelle 1). 

Im medialen Diskurs war sexueller Missbrauch bis in die 1980er Jahre hin-
ein noch nicht diskursive Realität, d. h. noch kein anerkannter Sachverhalt, über 
dessen prinzipielles Vorhandensein ein mehr oder weniger allgemeines Be-
wusstsein bestand (vgl. Kapitel 1). 

Aktuell wird Kinderschutz nach wie vor in der Öffentlichkeit diskutiert, 
wobei verschiedene Gesellschaftsbereiche um die Diskurshoheit konkurrieren 
(vgl. Fegert et al. 2010, S. 50). 2012 trat das neue Bundeskinderschutzgesetz in 
Kraft, welches die Zusammenarbeit zwischen Medizin und Jugendhilfe, ins-
besondere in Bezug auf das Aktionsprogramm „Frühe Hilfen“, regelt und eine 
Befugnisnorm für Berufsgeheimnisträger eingeführt hat. Zentrale Grundlagen 
dieses Gesetzes bilden ein intensiver, interdisziplinärer Fachdialog sowie die Er-
gebnisse aus der Arbeit der Runden Tische „Heimerziehung in den 50er und 
60er Jahren“ und „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Macht-
verhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären 
Bereich“. Ergebnisse des Monitorings zum Stand der Prävention sexualisierter 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen signalisieren, dass die Dokumentation 
und damit der Implementierungsstand der Leitlinien des Runden Tisches zur 
Prävention sexualisierter Gewalt systematisch erfasst und beobachtet werden 
(vgl. Pooch/Tremel 2016). Im Kinderschutz scheint sich insofern inzwischen 
durchaus eine Kultur des Hinsehens etabliert zu haben. 
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Kapitel 3 
Ethische Aspekte des Kindeswohls 

Alexander Bagattini 

Dieser Abschnitt behandelt ethische Aspekte des Kindeswohls aus philosophi-
scher Sicht. Dies bedeutet methodologisch und auch inhaltlich, dass weniger 
deskriptive Fragen dazu, was das Kindeswohl ist, im Fokus des Interesses ste-
hen. Vielmehr werden normative Fragen bezüglich dessen diskutiert, was Kin-
dern zukommen sollte, bzw. was eine gute Kindheit ausmacht. In Abschnitt 3.1 
(Der Begriff des Kindeswohls) werden zunächst allgemeine normative Fragen 
zum Kindeswohl besprochen, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, welche 
Gründe dafür sprechen, Kinder in ihrem besten Interesse zu bevormunden (zu 
paternalisieren) und wer diese Aufgabe legitimerweise ausführen sollte. Ab-
schnitt 3.2 (Kindeswohl und Gesellschaft) wendet diese Ergebnisse und Klärun-
gen dann auf konkrete soziale Felder, wie die Heimerziehung von Kindern, an. 

3.1  Der Begriff des Kindeswohls 

Das Ziel dieses Abschnitts ist die Besprechung der normativen Implikationen 
des Kindeswohlbegriffs. Es gehört zu den typischen Erfahrungen der Kindheit, 
dass andere für Kinder entscheiden, was in ihrem Interesse ist. Der Begriff des 
Kindeswohls setzt daher zum einen voraus, dass es richtig ist, jemanden wie ein 
Kind zu behandeln, bzw. ihn zumindest manchmal zu bevormunden, und er 
setzt zum anderen voraus, dass es Personen gibt, die die Autorität haben zu 
entscheiden, was im besten Interesse des Kindes ist. Beide Begriffe – Paterna-
lismus und Autorität – sind aus ethischer Perspektive rechtfertigungsbedürftig. 
Warum sollten wir zwischen Kindern und Erwachsenen unterscheiden, und 
warum sollten bestimmte erwachsene Personen oder Institutionen die für die 
Bevormundung von Kindern notwendige Autorität haben? Diese beiden Fragen 
werden im Folgenden in den Abschnitten 3.1.1 und 3.1.2 erörtert. 
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3.1.1  Was ist ein Kind? 

a) Kindheit und Paternalismus 
Warum ist es überhaupt sinnvoll, zwischen Kindern und Erwachsenen zu un-
terscheiden? Kinder sind biologisch betrachtet jünger, sind physiologisch weni-
ger entwickelt und sind in den meisten Hinsichten weniger erfahren als Er-
wachsene. Dies sind zunächst rein deskriptive Merkmale, aus denen sich nicht 
einfach normative Forderungen ableiten lassen. Dem steht gegenüber, dass wir 
sehr wohl immer wieder in normativer Hinsicht in spezifischer Weise über 
Kinder und Kindheit sprechen: Kinder sollen sich gesund und bestimmten 
Werten gemäß entwickeln. Sie sollen durch erwachsene Bezugspersonen erzo-
gen werden. In der Regel sollen die Eltern die Erziehung der Kinder überneh-
men. Außerdem sprechen wir über Kinder normativ in einer anderen Weise als 
über Erwachsene, indem wir sie zu Adressaten von Forderungen machen. Kin-
der sollen auf ihre Eltern, Lehrer, Ärzte usw. hören. Kinder sollen zur Schule 
gehen und sollen ihre Hausaufgaben machen. Erwachsene Personen dürfen alle 
diese Dinge tun, aber niemand kann es von ihnen gegen ihren Willen verlan-
gen. Dies trifft zumindest dann zu, wenn wir davon ausgehen, dass bestimmte 
erwachsene Personen autonom handeln. Wenn erwachsene Personen normativ 
betrachtet autonome Personen sind, kann ihnen niemand gegen ihren Willen 
eine ärztliche Behandlung oder eine Bildungsmaßnahme verordnen. Ärzte kön-
nen einem erwachsenen Patienten zwar zu einer Behandlung raten oder die 
Agentur für Arbeit kann einem erwachsenen Arbeitssuchenden eine Fortbil-
dung als Bedingung für weitere Sozialleistungen abverlangen. Letztlich sind er-
wachsene Personen unter dieser Bedingung jedoch selbst dafür verantwortlich, 
die zugehörigen Entscheidungen zu treffen. Kinder sind dagegen normaler-
weise in einer anderen Lage, weil andere genau solche Entscheidungen für sie 
treffen – und dies oftmals gegen ihren Willen. Das heißt, Kinder verfügen nicht 
über den normativen Status der Autonomie, sie haben nicht die vielfältigen 
Freiheitsrechte, die erwachsenen Personen normalerweise zukommen.1 Aus 
diesem Grund scheint es richtig zu sein, Kinder in einem paternalistischen Sinn 
zu bevormunden, sie also, wie Gerald Dworkin den Begriff des Paternalismus 
definiert, in ihrem besten Interesse und gegen ihren Willen zu bestimmten Din-
gen zu zwingen (Dworkin 1972). 

Was muss man aber begrifflich voraussetzen, um sagen zu können, dass er-
wachsene Personen wie Eltern, Lehrer oder Ärzte Kinder bevormunden oder sie 
sogar zu bestimmten Handlungsweisen zwingen dürfen? Historisch betrachtet 
ist die Idee, dass Kinder in ihrem besten Interesse zu bestimmten Handlungs-

                                                                                 

1  Zum Zusammenhang von Kindeswohl und Kindeswille vgl. Dettenborn (2014) und Zi-
telmann (2003). 
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weisen gezwungen werden sollen, relativ jung. Wie Philippe Ariès bspw. in sei-
ner Geschichte der Kindheit deutlich macht, gab es im Mittelalter kein vergleich-
bares Kindheitskonzept, wie wir es heute kennen (Ariès 1978). Kinder wurden 
frühzeitig wie Erwachsene behandelt. Auch die Antike kennt keinen mit un-
serem modernen Verständnis vergleichbaren Begriff der Kindheit. Aristoteles 
spricht im Zusammenhang der Eltern-Kind-Beziehung in der Nikomachischen 
Ethik zwar von freundschaftsartigen Pflichten (Aristoteles 2008, S. 1162 ff.). Al-
lerdings stehen diese Pflichten in keinem speziellen Verhältnis zum normativen 
Status des Kindes, der bei Aristoteles keine explizite Beachtung erfährt. Neu-
zeitliche Philosophen wie John Locke, Immanuel Kant und Jean Jaques Rous-
seau setzen sich dagegen ausdrücklich mit der Frage danach auseinander, wel-
cher normative Status Kindern zukommt. Für Kant steht hierbei der Begriff der 
Autonomie bzw. für Locke der der rationalen Selbstbestimmung im Fokus des 
Interesses. Der normative Status der Kindheit ist für Locke und Kant durch 
ihren Beitrag dazu bestimmt, dass ein Kind sich zu einer autonomen, rational 
selbstbestimmten Person entwickelt. Aus diesem Grund unterscheidet Locke 
zwischen freien und gleichen Personen und Personen, die hierzu werden sollen, 
und Kant unterscheidet zwischen aktiven und passiven Bürgern, wobei er zu 
letzteren auch Kinder zählt. Unter passiven Bürgern versteht Kant Bürger mit 
Schutzrechten, jedoch ohne aktive Partizipationsrechte (vgl. Locke 1960, § 55; 
Kant 2009, S. 314). Beide Unterscheidungen dienen dazu, Kinder indirekt unter 
das Gleichheitsprinzip zu fassen, nämlich als Personen, die sich gewissermaßen 
dadurch der Gleichheit annähern, dass sie sich zu autonomen Personen entwi-
ckeln.2 Locke und Kant sind Vertreter einer Anthropologie, die den auf rationa-
le Kapazitäten bezogenen Wert der Autonomie absolut setzt. 

Ein früher Kritiker dieser Annahme ist Rousseau, der die im Kind liegenden 
Fähigkeiten betont, die für ihn der Kindheit einen eigenen Wert verleihen 
(Rousseau 1993). Rousseau begründet seine These mit einer angenommenen 
natürlichen Güte der Kindheit, der unabhängig von kulturellen Praktiken wie 
der Erziehung ein eigenes Recht zukomme. Hiermit kann man Rousseau als 
Vorläufer des romantischen Begriffs der Kindheit sehen. Kinder gelten hier als 
unverdorben, rein und gut, während die Institutionen der Erwachsenenwelt 
(auch die Moral) kritisch gesehen werden. Man muss allerdings Rousseaus kon-
troverser Rechtfertigung nicht folgen, um seine These des intrinsischen Wertes 
der Kindheit zu begründen. Es genügt auch, wie in Abschnitt b) noch genauer 
dargestellt wird, vom Prinzip der Interessengleichheit auszugehen. Denn wenn 
die Interessen von Kindern gleichberechtigt mit denen von Erwachsenen zu be-
rücksichtigen sind, wenn sich diese Interessen aber weiterhin von den Interes-

                                                                                 

2  Mehr zum Zusammenhang von Autonomie und kindlicher Entwicklung in b) Kindheit 
und Verletzlichkeit. 
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sen Erwachsener unterscheiden, dann würde folgen, dass die Kindheit einen in-
trinsischen Wert hat. 

Damit ergeben sich zwei konträre Positionen: zum einen die Position  
Lockes und Kants, nach der die Kindheit einen abgeleiteten normativen Status 
hat. Diese Konzeption kann man als instrumentelle Konzeption der Kindheit 
bezeichnen (vgl. Gheaus 2015). Zum anderen die Konzeption von Rousseau, die 
der Kindheit einen unabhängigen normativen Status zuschreibt, nach der die 
Kindheit also einen intrinsischen Wert hat. Beide Positionen bieten jeweils ei-
nen grundsätzlich unterschiedlichen argumentativen Rahmen für die Frage, ob 
und warum Paternalismus gegenüber Kindern gerechtfertigt ist. Der Vertreter 
der instrumentellen Konzeption der Kindheit rechtfertigt die Bevormundung 
von Kindern mit Blick auf zukünftige Güter wie Autonomie und Bildung. In 
diesem Sinn wäre es richtig oder sogar geboten, Kinder zum Besuchen der 
Schule und zu Arztbesuchen zu zwingen, weil dies für die Erlangung dieser zu-
künftigen Güter notwendig ist. Diese Überlegung klingt vertraut, sie beruht je-
doch auf Voraussetzungen, die man mit guten Gründen kritisieren kann. 

Einen solchen Grund liefert bereits Rousseau im Emil, der angesichts der 
hohen Kindersterblichkeit im 18. Jahrhundert darauf hinweist, dass ein Kind, 
das niemals erwachsen wird, gewissermaßen nutzlos diszipliniert und in seiner 
Lebensqualität als Kind eingeschränkt wurde. Trotz der nicht mehr gegebenen 
Voraussetzung der statistisch hohen Kindersterblichkeit ist Rousseaus Argu-
ment auch heute noch aktuell. Angenommen ein Kind leidet an einer letalen 
Krankheit mit der Prognose, dass es zehn Jahre alt wird. Wendet man die in-
strumentelle Konzeption der Kindheit auf diesen Fall an, dann ergibt sich, dass 
das Leben dieses Kindes keinen (oder zumindest keinen mit einer erwachsenen 
Person gleichen) Wert hat, weil es sich nicht zu einer autonomen Person entwi-
ckeln kann. Diese Konsequenz ist aber kontraintuitiv und spricht gegen eine 
strikte Anwendung der instrumentellen Konzeption der Kindheit. Ein weiterer 
gegen die instrumentelle Konzeption der Kindheit sprechender Grund ergibt 
sich, wenn man darüber reflektiert, welche Formen des Umgangs mit Kindern 
sie legitimiert. Beispielsweise wäre es im Rahmen der instrumentellen Konzep-
tion der Kindheit legitim, Kinder mit harten ökonomischen Pflichten zu belas-
ten, selbst wenn dies zu einem maßgeblichen Verlust an Lebensqualität führt, 
solange das Ziel der Erziehung, die Entwicklung zu einer autonomen Person, 
erfüllt wird. Man denke in diesem Zusammenhang etwa an die Aussagen der 
sogenannten „Tiger Mom“ Amy Chua, die nicht müde wird zu betonen, dass 
die zukünftige kompetitive Fitness ihrer Kinder Priorität gegenüber deren aktu-
eller Lebensqualität habe (von Thadden 2011). Fälle wie der von Amy Chua zei-
gen, dass man über diesen Punkt kontrovers diskutieren kann. Allerdings zeigt 
das überwiegend kritische Medienecho auf Chuas Argumente deutlich, dass die 
meisten Menschen nicht die Intuition haben, dass die Kindheit ein rein instru-
mentelles Gut ist. 
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Auch aus Rousseaus These, dass die Kindheit an sich wertvoll ist, ergeben 
sich Probleme, vor allem hinsichtlich der Frage, wie man im Rahmen der in-
trinsischen Konzeption der Kindheit überhaupt paternalistische Maßnahmen 
gegenüber Kindern rechtfertigen soll. Man kann Rousseau so interpretieren, 
dass es ihm um eine egalitäre Bewertung der Interessen von Kindern und von 
erwachsenen Personen geht. Vor diesem Hintergrund haben einige Autoren die 
Idee entwickelt, dass Kindern die gleichen Freiheitsrechte zukommen wie Er-
wachsenen (vgl. Holt 1974; Farson 1974). Diese sogenannten „child-liberation-
ists“ übersehen eine grundlegende Unterscheidung, auf die uns Ronald Dwor-
kin hinweist: wir können nämlich unterscheiden zwischen a) eine Person gleich 
zu behandeln und b) sie als Gleiche (unter Gleichen) zu behandeln (Dworkin 
1977). Kinder als gleichwertig im Sinn von b) zu behandeln, ist nicht äquivalent 
dazu, sie gemäß a) gleich zu behandeln. Kinder sind in ihren Interessen beson-
ders verletzlich und dies erfordert, sie zumindest manchmal auch gegen ihren 
Willen vor bestimmten Handlungen zu schützen – sie also nicht gleich zu be-
handeln. In dieser Hinsicht unterscheiden sich Kinder in einer spezifischen 
Weise von erwachsenen Personen. Allerdings bedeutet dies nicht, dass sie nicht 
als Gleiche zu behandeln sind, also so, dass ihre spezifischen Interessen berück-
sichtigt werden. 

Der Paternalismus gegenüber Kindern ist in diesem Sinn durch die spezi-
fische Verletzlichkeit von Kindern begründet. Viele Interessen können Kinder 
nur verwirklichen, wenn sie hierbei von Erwachsenen beschützt und auch be-
vormundet werden. Hierzu zählen sicher, wie von Locke und Kant festgestellt, 
die auf die spätere Autonomie des Kindes zielenden Entwicklungsinteressen. 
Allerdings sind gleichberechtigt zu diesen auch die von Rousseau in den Dis-
kurs eingebrachten Interessen des Kindes als Kind relevant, also das Interesse in 
Güter wie Spontaneität, Sorglosigkeit, Bindung und kindliches Spiel. Der Pa-
ternalismus gegenüber Kindern ist in diesem Sinn vereinbar mit dem egalitaris-
tischen Prinzip der Interessensgleichheit. Es ist die besondere Natur der kind-
lichen Interessen, die es manchmal erfordert, Kinder zu bevormunden. Dies 
ändert sich natürlich im Verlauf der Adoleszenz und auch schon früher quanti-
tativ und qualitativ. Jugendlichen werden zunehmend mehr und mehr Frei-
heitsrechte unterschiedlichen Grades zugesprochen und auch kleine Kinder 
sind in der Lage, die sie betreffenden Kontexte (wie Schulen und Kindergärten) 
mitzugestalten. Es ist allerdings eine völlig andere Behauptung, Kindern das 
Recht zuzusprechen, sich für oder gegen einen Schul- oder Arztbesuch zu ent-
scheiden. Es erscheint nicht fair, Kindern die Konsequenzen aus Fehlentschei-
dungen in diesen Bereichen zuzumuten, nur damit sie aus ihren Erfahrungen 
lernen können. Der Paternalismus ist in diesem Sinn ein Prinzip, das den 
Schutzraum der Kindheit wesentlich strukturiert. 

Kinder sind in spezifischer Weise verletzlich und dies rechtfertigt die Anwen-
dung des Prinzips des Paternalismus ihnen gegenüber. Hiermit korreliert auch, 



102 

dass Erwachsene kein Recht zur Bevormundung ihrer Kinder haben, wo diese 
nicht in ihrer Verletzlichkeit betroffen sind. Dieser Punkt ist heikel und argu-
mentativ nicht einfach zu erfassen, weil er auch die Grenzen elterlicher Autori-
tät betrifft, worauf in Abschnitt 3.1.2 dieses Kapitels genauer eingegangen wird. 
Wir müssen noch mehr zum Begriff der Verletzlichkeit sagen, was im folgen-
den Abschnitt geschieht. Für den Moment sei darauf hingewiesen, dass das so 
auf die Verletzlichkeit von Kindern bezogene Prinzip des Paternalismus strikt 
egalitär zu verstehen ist. Wie Habermas in Die Zukunft der menschlichen Natur 
(2002) betont, sind auch Kinder Bewohner des moralischen Universums und 
damit als Gleiche unter Gleichen zu betrachten. Niemand hat daher das Recht, 
Kinder in seinem Sinn zu instrumentalisieren. Eine nicht auf die spezifische 
Verletzlichkeit von Kindern bezogene Legitimierung von Paternalismus würde 
aber genau dies infrage stellen, weil ungleiche Machtverhältnisse geschaffen 
würden, die es einer Seite erlauben, die andere nicht ihren Interessen gemäß zu 
behandeln. Dies wiederum ist unvereinbar damit, Kinder als Zwecke an sich, als 
Personen mit vollem moralischem Status zu begreifen. 

b) Kindheit und Verletzlichkeit 
Unter dem Aspekt der Verletzlichkeit kann man Rousseaus Kritik an der in-
strumentellen Konzeption der Kindheit auch so verstehen, dass in dieser über-
sehen wird, inwiefern Kinder als Kinder besonders verletzlich sind. Kinder sind 
alleine schon deswegen besonders verletzlich, weil sie in Abhängigkeitsverhält-
nissen zu erwachsenen Personen stehen. Man kann die Abhängigkeit von Kin-
dern sogar als eine besondere Form der Verletzlichkeit bezeichnen (vgl. Dodds 
2014). Kinder sind normalerweise mehr als erwachsene Personen abhängig da-
von, dass andere ihre Bedürfnisse befriedigen. Wird dies versäumt, können 
Kinder sich nicht nur schlecht dagegen wehren, ihnen fehlen oft auch die Kom-
petenzen dies auszugleichen. Es ist wichtig, hier zwischen inhärenter und situa-
tiver Verletzlichkeit zu unterscheiden (vgl. Dodds 2014; Mackenzie 2014). Alle 
Menschen, nicht nur Kinder, sind aufgrund ihrer menschlichen Natur verletz-
lich. Verletzlichkeit ist, in diesem Sinn, ein der menschlichen Existenz inhären-
ter Aspekt. Man spricht daher anstelle von inhärenter Verletzlichkeit manchmal 
auch von ontogenetischer Verletzlichkeit (Mackenzie 2014). Demgegenüber 
gibt es Formen von Verletzlichkeit, die mit den ökologischen, sozialen oder 
persönlichen Bedingungen einer Person zusammenhängen. Beispielsweise sind 
alle Menschen verletzlich für die Folgen von Nährstoffmangel, allerdings sind 
Flüchtlinge oder in Armut lebende Menschen in besonderer Weise verletzlich 
dafür, einer entsprechenden Situation ausgesetzt zu werden, in der es zu wenig 
Nahrung gibt. Im gleichen Sinn sind alle Kinder verletzlich dafür, dass ihre Be-
dürfnisse nicht angemessen befriedigt werden. Demgegenüber sind in Heimen 
lebende Kinder (statistisch gesehen) aufgrund ihrer situativen Bedingungen be-
sonders verletzlich dafür, dass ihre Bedürfnisse nicht angemessen berücksich-
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tigt werden. Insbesondere die situativen Aspekte der Verletzlichkeit von Kin-
dern sind moralisch problematisch, weil sie oftmals auf sozialen Regelungen 
beruhen, die man ändern kann. 

Robert Goodin definiert das Prinzip der Verletzlichkeit in seinem Buch Pro-
tecting the Vulnerable (1985) über die Schädigung der Interessen von Personen, 
die nicht oder nur eingeschränkt dazu in der Lage sind, adäquat hierauf zu re-
agieren. Für Goodin gibt es eine wohlfahrtsethische Pflicht, besonders verletz-
lichen Personen zu helfen, bzw. sie bevorzugt zu behandeln, weil dies die ge-
samtgesellschaftliche Wohlfahrt steigert. In diesem utilitaristischen Ansatz ist 
es im Gegensatz zu kontraktualistischen Ansätzen nicht primär die eigene Zu-
stimmung (consent), die Pflichten begründet, sondern die bloße Tatsache der 
Abhängigkeit einer Person von einer anderen Person. Die entscheidende Frage 
in Goodins Ansatz ist, welche Interessen von Personen in diesem Sinn zählen 
und daher Pflichten begründen. Erstens sind nicht alle Interessen gleich zu be-
rücksichtigen. Aus dem Interesse eines Spitzensportlers, einen Wettkampf zu 
gewinnen, folgt nicht, dass andere eine Pflicht haben, ihm dies zu ermöglichen. 
Genauso ergeben sich aus den meisten Interessen an Konsumgütern keine 
Pflichten für andere Personen, erstere mit solchen Gütern zu versorgen. Zwei-
tens kommt bei Kindern erschwerend hinzu, dass wir hier zwischen objektiven 
und subjektiven Interessen unterscheiden. Die Interessen von Kindern zu be-
rücksichtigen, bedeutet oftmals gerade nicht oder nicht ausschließlich, sie selbst 
zu fragen, was sie angenehm oder nützlich finden. Goodin schlägt angesichts 
dieser Probleme vor, das Prinzip der Verletzlichkeit über die Hilfe für die am 
schlechtesten Gestellten zu definieren. „the argument for protecting the vulner-
able is first and foremost an argument for aiding those in dire need“ (Goodin 
1985, S. 111). Goodin führt das Prinzip der Verletzlichkeit also auf die Interes-
sen von Personen zurück, die mit ihren Grundbedürfnissen korrelieren. Zwei 
Fragen schließen sich hier an: (i) die Frage, was Grundbedürfnisse sind, und (ii) 
die Frage danach, inwiefern Grundbedürfnisse Pflichten generieren, bzw. wie 
Grundbedürfnisse normativ zu bewerten sind. 

Was also sind Grundbedürfnisse? In ihrem einflussreichen Buch The Irreduc-
ible Needs of Children unterscheiden die beiden US-amerikanischen Kinderärz-
te Berry Brazelton und Stanley Greenspan (2000) die folgenden sieben Grund-
bedürfnisse von Kindern: 

 Das Bedürfnis nach einer verlässlichen und unterstützenden Beziehung 
 Das Bedürfnis nach Sicherheit und physischem Schutz 
 Das Bedürfnis nach individuellen Differenzen und Erfahrungen 
 Das Bedürfnis nach entwicklungsbedingt angemessenen Erfahrungen 
 Das Bedürfnis nach Begrenzung, Struktur und Erwartung 
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 Das Bedürfnis nach kultureller und sozialer Kontinuität 
 Der Schutz der Zukunft3 

Brazelton und Greenspan haben diese Konzeption kindlicher Grundbedürfnis-
se vor dem Hintergrund der Ergebnisse von empirischen Studien entwickelt. 
Die Autoren setzen allerdings eine normative Idee der richtigen oder guten 
Entwicklung von Kindern voraus, die in ihrem Buch nicht explizit gemacht 
wird. Die Grundidee ist folgende: Ähnlich wie beim Begriff der Gesundheit 
kann man auch bei der allgemeinen kindlichen Entwicklung von bestimmten 
statistischen Normwerten ausgehen. Weicht ein Kind hiervon markant ab, 
kann man die Frage aufwerfen, ob das Kind sich gut entwickelt. Ist ein Kind 
etwa aufgrund von exzessivem Fernsehkonsum antriebslos, nicht mehr zugäng-
lich für Kommunikation oder wird emotional unausgeglichen (bspw. ängstli-
cher), so folgern die Autoren, dass das Grundbedürfnis nach einer verlässlichen 
und unterstützenden Beziehung und das Grundbedürfnis nach Begrenzung, 
Struktur und Erwartung nicht adäquat befriedigt werden (Brazelton/Greenspan 
2000, S. xiv). 

Hiermit hängen auch bestimmte kognitive Entwicklungsschritte von Kin-
dern zusammen. So weisen bspw. Betty Hart und Todd Risley in ihrem Buch 
Meaningful Differences darauf hin, dass Kinder aus bürgerlichen Familien be-
reits im Alter von vier Jahren einen um ein Drittel größeren Wortschatz haben 
als Kinder aus sozial deprivilegierten Familien (Hart/Risley 1995). Das Problem 
hierbei ist, dass sich dieses Ungleichgewicht bei aufwachsenden Kindern sogar 
noch verstärkt, sodass benachteiligte Kinder in manchen Fällen in den höheren 
Klassen nicht adäquat über das zum Verständnis der Bücher relevante Vokabu-
lar verfügen. In einer älteren Studie aus den 70er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts weisen Frostig und Maslow darauf hin, dass die Fähigkeit von Kin-
dern zum visuell-differenzierten und räumlichen Wahrnehmen in der „sensi-
blen Phase“ (Piaget/Inhelder 1993) der ersten acht Lebensjahre ausgebildet 
wird, und dass dieser Prozess dann in der Regel abgeschlossen ist (vgl. Frostig/ 
Maslow 1978). Diese Fähigkeit ist beispielswiese relevant für die Lösung geo-
metrischer Probleme. Das heißt, Kinder, die in dieser Hinsicht nicht adäquat 
gefördert werden, haben erhebliche Nachteile in den entsprechenden Schul-
fächern. Das Grundbedürfnis von Kindern nach Sicherheit und physischem 
Schutz ist in der vor allem in den ersten Jahren fragilen Körperlichkeit der Kin-
der begründet. Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist die sogenannte 
„battered child“-Debatte, die ab der Mitte des letzten Jahrhunderts heftig ge-

                                                                                 

3  Viele Bedürfnisse von Kindern, wie diejenigen nach Schlaf, Ernährung oder Liebe, wür-
den hier den entsprechenden Grundbedürfnissen zugeordnet. Das Bedürfnis nach Schlaf 
wird etwa dem zweiten Grundbedürfnis nach physischem Schutz zugeordnet. 
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führt wurde und letztlich dazu führte, dass anerkannt wurde, dass Kinder be-
sonders in körperlicher Hinsicht verletzlich sind (vgl. Kempe/Helfer 1968). Die 
„battered child“-Debatte hat bspw. dazu geführt, dass körperliche Züchtigung 
heute in vielen Ländern geächtet bzw. rechtlich verboten ist. 

Das Bemerkenswerte an dem Ansatz von Brazelton und Greenspan ist, dass 
sie im Gegensatz zum klassischen Bedürfnis-Modell von Maslow sowohl die so-
zialen Bedürfnisse also auch die stärker auf die Zukunft ausgerichteten Bedürf-
nisse von Kindern zu seinen Grundbedürfnissen zählen. Das Bedürfnis nach so-
zialer und kultureller Kontinuität ist in der Hinsicht ein Grundbedürfnis, dass 
beide genannten Faktoren von grundlegender Bedeutung für die Ausbildung ei-
ner stabilen Identität sind. In diesem Zusammenhang ist sicher zum einen die 
Bindungstheorie zu nennen, die einen starken Zusammenhang zwischen funk-
tionierenden sozialen Beziehungen zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen 
und dem kindlichen Wohlergehen herstellt (vgl. Bowlby 1997). Zum anderen 
geht dieses Grundbedürfnis weit über die von der Bindungstheorie erfassten so-
zialen Beziehungen hinaus. Zum Beispiel ist die Ausbildung von Freundschaf-
ten in der Hinsicht ein Grundbedürfnis von Kindern, dass diese mit zunehmen-
dem Alter stärker an der Gesellschaft teilnehmen und ihre eigenen Präferenzen 
ausbilden. Hier gibt es wiederum Bezüge zum kindlichen Grundbedürfnis nach 
entwicklungsbedingt angemessenen Erfahrungen, zu denen ab einem bestimm-
ten Alter auch das Ausbilden von Freundschaften gehört. Brazelton und Green-
span behaupten weiterhin, dass auch der Schutz der Zukunft zu den Grund-
bedürfnissen eines Kindes zählt. Kinder sind insbesondere auch darin verletzlich, 
ob sie ihre Talente in einer auf die Zukunft bezogenen Perspektive entwickeln 
können. Es geht bei diesem Grundbedürfnis aber um noch mehr. Denn auch 
die Personen, zu denen Kinder in Zukunft werden, haben Interessen. Diese In-
teressen gilt es ebenso zu schützen wie die Interessen der Eltern oder der Kin-
der in ihrer jeweiligen Lebensphase. 

Der Grundbedürfnis-Ansatz von Brazelton und Greenspan erlaubt es, dem 
Prinzip der Verletzlichkeit einen empirischen Rahmen zu geben. Das heißt, es 
kann anhand empirischer Evidenzen begründet werden, inwiefern Kinder in ih-
ren Grundbedürfnissen verletzlich sind. Dennoch können immer noch norma-
tive Fragen über den richtigen Umgang mit Kindern aufgeworfen werden. Mit 
anderen Worten: die normative Dimension der Pflichtbegründung mittels des 
Prinzips der Verletzlichkeit ist noch unbestimmt. 

Inwiefern begründen kindliche Grundbedürfnisse Pflichten gegenüber Kin-
dern? Manche Grundbedürfnisse haben eine vitale Funktion, wie bspw. das Be-
dürfnis nach Nahrung. Die Pflicht, einem hungernden Menschen Nahrung zu 
geben, kann mit dem Wert des menschlichen Lebens begründet werden. Aller-
dings ist die Liste der sieben Grundbedürfnisse von Brazelton und Greenspan 
zu umfassend, um mit einem so allgemeinen Wert wie dem Wert des menschli-
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chen Lebens begründet zu werden. Bedürfnisse wie das Bedürfnis nach indivi-
dueller Differenzierung, nach altersgemäßen Erfahrungen und nach dem Schutz 
der Zukunft weisen auf wesentlich spezifischere Werte hin. Es wurde bereits 
erwähnt, dass Brazelton und Greenspan auf ein medizinisches Modell einer gu-
ten Entwicklung zurückgreifen, welches allerdings ebenfalls nicht spezifisch ge-
nug ist, um zu erklären, warum diese Bedürfnisse eine normative Dimension 
haben und Pflichten gegenüber Kindern rechtfertigen. 

An dieser Stelle ist es hilfreich, zwischen der Ursache und dem Gegenstand 
der Verletzlichkeit von Kindern zu unterscheiden. Der Gegenstand der Verletz-
lichkeit von Kindern besteht in den kindlichen Grundbedürfnissen. Hierzu ist 
gleich noch mehr zu sagen. Die Ursache der Verletzlichkeit von Kindern liegt 
dagegen in der Abhängigkeit von Kindern. Beide Aspekte sind notwendig, um 
zu erklären, wie kindliche Grundbedürfnisse Pflichten gegenüber Kindern be-
gründen. Wenn Kinder aufgrund ihrer Abhängigkeit selbst nicht dazu in der 
Lage sind, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, so kommt die Pflicht dies zu 
tun den erwachsenen Bezugspersonen der Kinder zu. Die Frage lautet dann na-
türlich, wie weit der hier zu steckende Rahmen zu ziehen ist. Drei moralische 
Grundwerte können uns dabei helfen, die Grundbedürfnisse von Kindern in ei-
nem gehaltvollen Sinn zu bestimmen: 

1. Autonomie 
2. Subjektives Wohlergehen 
3. Gerechtigkeit 

Ad 1.: Autonomie ist ein moralischer Grundwert in dem Sinn, dass er die indi-
viduellen Rechte einer Person schützt. Es ist zwar umstritten, was hierbei genau 
unter Autonomie zu verstehen ist, man kann aber einen Bedeutungskern des 
Autonomiebegriffs ausmachen, nämlich, dass eine Person selbständig und ohne 
externen Druck handeln kann. Wenn wir davon ausgehen, dass Kinder sich zu 
autonomen Personen entwickeln sollen, dann kann man solche Bedürfnisse von 
Kindern als Grundbedürfnisse bezeichnen, die für eine solche Entwicklung not-
wendig sind. Der normative Gehalt dieser Grundbedürfnisse wird also vom 
Wert der Autonomie abgeleitet. Am deutlichsten wird dies beim Bedürfnis nach 
dem Schutz der Zukunft. Hiermit ist gemeint, dass Kinder als Erwachsene die 
Möglichkeit haben sollen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Der ameri-
kanische Philosoph Joel Feinberg spricht in diesem Zusammenhang auch von 
einem Recht von Kindern auf eine offene Zukunft. Dieses Recht ist von der zu-
künftigen Autonomie des Kindes abgeleitet, indem der erwachsenen Person, zu 
der das Kind einmal heranwächst, möglichst viele Optionen offen stehen sollen 
(Feinberg 1980). Feinberg diskutiert bspw. den vor allem in den USA bekann-
ten Gerichtsfall Yoder vs. Wisconsin, bei dem die Amish-Familie Yoder gegen 
den Staat Wisconsin klagte, damit ihre Kinder keine öffentlichen Schulen be-
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suchen müssen. Feinberg argumentiert hier mit dem Recht der Kinder auf eine 
offene Zukunft, dass es nicht legitim ist, die Kinder von öffentlichen Schulen 
fernzuhalten. Hiermit korreliert die Befürchtung, dass die Kinder der Amish in 
die Lehren ihrer Gemeinde indoktriniert werden, was aber unvereinbar damit 
ist, dass man als erwachsene Person noch echte alternative Optionen zur Verfü-
gung hat. Der Wert der Autonomie spielt auch bei dem Bedürfnis nach Begren-
zung, Struktur und Erwartung eine rechtfertigende Rolle. Kinder können nur 
zu autonomen Personen heranwachsen, wenn ihnen die für die Selbststeuerung 
relevanten Fähigkeiten vermittelt werden. Hierzu ist es notwendig, dass andere 
ihnen Grenzen und Struktur vermitteln. Das Bedürfnis nach sozialer und kultu-
reller Kontinuität kann ebenfalls in dieser Weise mit dem Wert der Autonomie 
in Verbindung gebracht werden. Kinder entwickeln ihre Persönlichkeiten letzt-
lich in sozialen und kulturellen Kontexten. Dies widerspricht nicht dem Wert 
der Autonomie, sondern ist sogar eine Bedingung für die Entwicklung zu einer 
autonomen Person. Zu beachten ist allerdings, dass der soziale und kulturelle 
Kontext eines Kindes diesem ermöglichen muss zu lernen, seine eigenen Ent-
scheidungen zu treffen. Fazit: Grundbedürfnisse wie das Bedürfnis nach Regeln 
und Struktur, nach kultureller und sozialer Kontinuität und nach dem Schutz 
der Zukunft generieren Pflichten von Erwachsenen gegenüber Kindern, weil die 
(adäquate) Befriedigung dieser Bedürfnisse notwendig dafür ist, dass Kinder 
sich zu autonomen Personen entwickeln können. 

Ad 2.: Andere der oben genannten Bedürfnisse von Kindern sind deshalb 
Grundbedürfnisse, weil ihre Befriedigung für das subjektive Wohlergehen der 
Kinder notwendig ist. Da Kinder, wie erwachsene Personen, über ein solches 
Wohlergehen verfügen (indem sie z. B. Glück empfinden können), zählen ihre 
diesbezüglichen Bedürfnisse zur gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt. Betrach-
ten wir bspw. das erste genannte Grundbedürfnis nach einer verlässlichen und 
unterstützenden Beziehung: hier gibt es deutliche Bezüge zur Bindungstheorie, 
die zwar zum einen Prognosen über die Entwicklung von Kindern macht. Das 
heißt, dieses Grundbedürfnis kann auch mit Bezug zum Wert der Autonomie 
gerechtfertigt werden. Eine sichere Bindung ist aber, zum anderen, auch direkt 
für das subjektive Wohlergehen von Kindern relevant, etwa in der Hinsicht, 
dass sie eine wichtige Grundlage für die Selbstwirksamkeit, Explorationsfreu-
digkeit und auch in einem basalen Sinn für das Glück eines Kindes ist. Bei-
spielsweise machen Vertreter der sogenannten „Positiven Psychologie“, wie 
Martin Seligman, in der Bindung der Kinder an ihre Eltern einen wichtigen 
Faktor für die Herstellung von kindlichem Glück (happiness) aus (vgl. Seligman 
2002). Das Bedürfnis nach individuellen Differenzen und nach entwicklungs-
bedingt angemessenen Erfahrungen kann ebenfalls in diesem auf das subjektive 
Wohlergehen bezogenen Sinn als Grundbedürfnis betrachtet werden. Zum ei-
nen ist bereits jeder Säugling in der Hinsicht individuell, dass er nicht verallge-
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meinerbare Bedürfnisse hat (etwa mehr oder weniger lärmempfindlich ist, oder 
mehr oder weniger Ruhe braucht). Es gibt daher wohlfahrtsethische Pflichten, 
die auf die individuelle Natur des Kindes bezogen sind. Es sollte hierbei beson-
ders hervorgehoben werden, dass Kinder auch dafür verletzlich sind, nicht ih-
ren individuellen Bedürfnissen gemäß angesprochen zu werden. Zum anderen 
hat es einen maßgeblichen Einfluss auf das Wohlergehen von Kindern, ob sie 
mit altersgemäßen Situationen und Erfahrungen konfrontiert werden. Es ist 
wichtig zu sehen, dass dies nicht nur solche unkontroversen Fälle betrifft wie 
die Vermeidung der Konfrontation mit expliziten sexuellen oder gewalttätigen 
Inhalten. Kinder können bspw. auch in ihrem Spiel- und Freizeitverhalten mehr 
oder weniger adäquate, d. h. ihrem Alter angemessene, Erfahrungen machen. 
Der Aspekt des subjektiven Wohlergehens kann hierbei als ein Kriterium dafür 
herangezogen werden, ob Kinder ihrem Alter gemäße Erfahrungen machen. 
Eine zunehmende Zahl von Studien untersucht mit den Mitteln der empiri-
schen Glücksforschung auch das Wohlergehen von Kindern. Diese Evidenzen 
sind in der Hinsicht normativ relevant, dass sich hiermit Pflichten von Erwach-
senen gegenüber Kindern begründen lassen. Brazelton und Greenspan weisen 
in diesem Zusammenhang bspw. auf eindeutige Korrelationen zwischen dem 
Fernsehkonsum von Kindern und auffälligen Verhaltensweisen wie aggressi-
vem Verhalten oder Antriebslosigkeit hin (Brazelton/Greenspan 2000). 

Ad 3.: Neben dem Wert der Autonomie und dem Wert des subjektiven Wohl-
ergehens ist noch auf den Wert der Gerechtigkeit einzugehen. Gerechtigkeit be-
deutet allgemein, dass jedem zukommt, was er verdient bzw. was die anderen 
Menschen ihm schulden. Der Inhalt des Begriffs der Gerechtigkeit wird in der 
philosophischen Debatte kontrovers diskutiert. Hier soll mit John Rawls davon 
ausgegangen werden, dass Gerechtigkeit eine Eigenschaft sozialer Institutionen 
ist, die darin besteht, alle Menschen in ihren grundlegenden Interessen gleich 
zu behandeln (vgl. Rawls 1971). Allen Menschen steht in diesem Sinn eine Min-
destversorgung mit Grundgütern zu, die ihnen erlauben, ihre eigenen Lebens-
entwürfe zu verwirklichen (oder, wie Rawls es formuliert, nach ihrer eigenen 
Konzeption des Guten zu leben). Hiermit kann man bspw. wohlfahrtsethische 
Maßnahmen wie Sozialleistungen oder eine gesicherte Gesundheitsversorgung 
rechtfertigen. Kinder sind auch in dieser Hinsicht besonders verletzlich, weil 
sie, im Gegensatz zu Erwachsenen, nicht einfordern können, was ihnen unter 
dem Aspekt der Gerechtigkeit zusteht. Kindern fehlt das hierzu nötige institu-
tionelle ‚Standing‘. Das heißt, wenn Kinder aufgrund ihres familiären Hinter-
grundes gegenüber anderen Kindern benachteiligt werden, stellt sich die Frage, 
wie diese ungleiche Behandlung ausgeglichen werden kann. Dies bedeutet zu-
mindest, dass allen Kindern ein Mindestmaß an Unterstützung zukommen 
muss, um eine benachteiligte Versorgung mit Gütern auszugleichen, die not-
wendig für die Befriedigung von kindlichen Grundbedürfnissen sind. 
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Fazit: Grundbedürfnisse begründen Pflichten, weil grundlegende moralische 
Werte wie Autonomie, Wohlbefinden und Gerechtigkeit betroffen sind, und 
weil Kinder abhängig von erwachsenen Personen darin sind, die mit diesen 
Werten verbundenen Ziele zu erreichen. Diese Pflichten umfassen in vielen Fäl-
len auch die Bevormundung von Kindern in ihrem besten Interesse – also Pa-
ternalismus. Mit anderen Worten: Paternalismus gegenüber Kindern ist ge-
rechtfertigt, weil Kinder in einer spezifischen Weise verletzlich sind. 

3.1.2  Kindheit und Autorität 

In Abschnitt 3.1.1 wurde die Rechtfertigung von Paternalismus gegenüber Kin-
dern auf das Prinzip der Verletzlichkeit zurückgeführt. Paternalismus gegen-
über Kindern ist in dem Sinn gerechtfertigt, dass Kinder in ihren Interessen be-
sonders verletzlich sind. Diese Verletzlichkeit von Kindern ist nicht einfach in 
mangelnder Kompetenz begründet, sondern darin, dass Kinder bei der Ver-
wirklichung dieser Interessen abhängig von erwachsenen Personen sind. Diese 
Abhängigkeit gemeinsam mit dem normativen Wert der Interessen (Autono-
mie, subjektives Wohlergehen, Gerechtigkeit) rechtfertigt, dass Erwachsene die 
Autorität dazu haben, Kinder in ihrem besten Interesse zu bevormunden. Der 
Einfachheit halber können wir auch von Autorität hinsichtlich der Erziehung 
von Kindern – der Erziehungsautorität – sprechen. 

a) Erziehungsautorität oder Erziehungsautoritäten? 
Dies führt uns zur nächsten wichtigen normativen Frage: Welche erwachsenen 
Personen haben die Erziehungsautorität über die Kinder? Verschiedene Perso-
nen kommen hier infrage: Eltern, Erzieher, Lehrer, Experten, Institutionen und 
letztlich (zumindest in gewisser Hinsicht) sogar die Kinder selbst. Platon ist ei-
ner der frühesten Autoren, welche die Erziehungsautorität auf der Seite des 
Staates sehen. In seiner Politeia entwickelt Platon das Modell eines idealen ge-
rechten Staates, bei dem alle Autorität auf der Seite wohlmeinender, weiser und 
gerechter Herrscher, den in der Literatur manchmal so bezeichneten „Philoso-
phenkönigen“, liegt (vgl. Platon 1989). In diesem Modell übernehmen Experten 
unter der Leitung der Philosophenkönige die Erziehung der Kinder, was letzt-
lich in deren bestem Interesse sein soll, weil sie von den am besten qualifizier-
ten Personen betreut werden. Diese Idee einer Expertenerziehung der Kinder 
wurde in neuerer Zeit von Francis Skinner in seinem utopischen Werk Walden 
Two aufgegriffen, wo Skinner ein Modell der Erziehung entwickelt, bei dem die 
Kinder von Psychologen erzogen werden (vgl. Skinner 2005). Es gibt mehrere 
starke Bedenken gegen ein solches kollektivistisches und ‚expertokratisches‘ 
Modell der Erziehung. Erstens muss man Platons Optimismus nicht teilen, dass 
selbst weise Herrscher ihre Autorität immer im besten Interesse der Kinder ein-



110 

setzen. Zweitens ändern sich die wissenschaftlichen Modelle, was in der Natur 
des wissenschaftlichen Fortschritts liegt. Drittens sind aus einer liberalen Per-
spektive absolute Annahmen über das gute oder richtige Leben grundsätzlich 
zweifelhaft. Dies betrifft auch die Frage danach, wie die Erziehung der Kinder 
zu gestalten ist. 

Insbesondere nach den Erfahrungen mit den totalitären politischen Syste-
men in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in denen die staatliche Autorität 
auch auf Fragen der Erziehung ausgedehnt wurde, erscheint der Gedanke an 
eine richtige Art zu leben nicht mehr attraktiv. Dies ist einer der Hauptgründe, 
warum sich in den meisten liberalen Gesellschaften auch eine liberale Konzep-
tion der Erziehung durchgesetzt hat, die den Eltern der Kinder die Erziehungs-
autorität zuspricht (David Archard spricht in diesem Zusammenhang vom libe-
ralen Standard der Kindererziehung; vgl. Archard 2004, S. 153 ff.). Die liberale 
Konzeption der Erziehungsautorität besagt, dass Eltern die Autorität in Erzie-
hungsfragen haben. Am deutlichsten war diese Konzeption im Grundsatz der 
Väterlichen Gewalt rechtlich implementiert – dem Vorläufer des heutigen Sorge-
rechts. Unter Väterlicher Gewalt verstand der Gesetzgeber hierbei in erster 
Linie den Schutz der Familie vor der Ausübung staatlicher Gewalt, z. B. bei Er-
ziehungsfragen. Der Grundsatz der Väterlichen Gewalt ist somit der Vorläufer 
unseres heutigen Sorgerechtes, das die Autorität in Erziehungsfragen ebenfalls 
auf der Seite der Eltern sieht. Allerdings wird im heutigen Sorgerecht das Kon-
zept der elterlichen Autorität auf das Kindeswohl bezogen. Im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) ist daher in § 1666 klar formuliert, dass Eingriffe in die elter-
liche Autorität, respektive elterliche Sorge, gerechtfertigt sind, wenn die Eltern 
das Wohlergehen ihres Kindes gefährden. Einen ähnlichen Passus finden wir 
heute in fast allen Gesetzgebungen liberaler Staaten, was zeigt, dass Kinder als 
Rechtssubjekte wahrgenommen werden. Mit anderen Worten: die Erziehungs-
autorität der Eltern hat Grenzen. Damit haben wir eine normativ nicht ganz 
einfach zu bestimmende Situation: auf der einen Seite wird die Erziehungsauto-
rität der Eltern in liberalen Gesellschaften als grundsätzlich wertvolles Gut be-
trachtet. Man sieht dies deutlich im deutschen Grundgesetz in Artikel 6, wo so-
gar von einem natürlichen Recht der Eltern zum Erziehen der eigenen Kinder 
die Rede ist. Hiermit ist zumindest gemeint, dass es eine (rechtlich gesehen) 
vorpositive Legitimation der Erziehungsautorität der Eltern gibt, die der Staat 
lediglich anerkennen kann. Auf der anderen Seite kann dieses normative Kon-
zept eines natürlichen Rechts nicht bedeuten, dass Eltern eine uneingeschränkte 
Erziehungsautorität über ihre Kinder haben. Kinder haben als Personen Rechte, 
und wenn die Erziehungsziele der Eltern diese Rechte verletzen, ist die norma-
tive Legitimation der Erziehungsautorität der Eltern nicht mehr gegeben. Eltern 
haben bspw. weder das Recht, ihrem Kind medizinisch notwendige Hilfe zu 
verweigern, noch dürfen sie ihre Kinder von Schulen fernhalten. In beiden Fäl-
len kann man argumentieren, dass wichtige Grundbedürfnisse von Kindern 
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nicht befriedigt werden, nämlich das Bedürfnis nach Bildung und das Bedürfnis 
nach Sicherheit und Gesundheit. Das heißt, dass das Recht der Eltern, ihre Kin-
der nach ihren Wertevorstellungen zu erziehen, bereits unter einem erhebli-
chen öffentlichen Druck steht. Fest steht auf jeden Fall, dass es eine zunehmen-
de öffentliche Sensibilisierung für Fragen des Kinderschutzes, auch innerhalb 
von Familien, gibt. Diverse Debatten der vergangenen Jahre machen dies deut-
lich. Denken wir z. B. an die Debatte um das sogenannte „Kölner Beschnei-
dungsurteil“, wo diskutiert wurde, ob die Erziehungsautorität der Eltern solche 
Entscheidungen wie die Ausführung von medizinisch nicht notwendigen Maß-
nahmen enthält. Ein anderes Beispiel ist die zunehmende Ausweitung von ver-
bindlichen medizinischen Voruntersuchungen (den sogenannten U-Untersu-
chungen). Die normative Bewertung dieser Themen ist ein komplexer Gegen-
stand und kann hier nur angedeutet werden (für eine vertiefte Analyse vgl. 
Bagattini 2014). 

Die Autorität von Eltern über ihre Kinder ist in der Verletzlichkeit der Kin-
der begründet. Daher umfasst die Elternautorität wesentlich mehr Pflichten als 
Rechte (vgl. § 1626 BGB). Gemeint sind hiermit die auf die Befriedigung der 
Grundbedürfnisse ausgerichteten Pflichten der Eltern. Es ist wichtig, an dieser 
Stelle einem Missverständnis vorzubeugen: wenn man behauptet, dass die Er-
ziehungsautorität der Eltern in der Verletzlichkeit der Kinder begründet ist, be-
deutet dies nicht, dass Eltern gewissermaßen nur an ihre Kinder denken müssen 
bzw. ihre eigenen Erziehungsinteressen vernachlässigen sollen. Dieser Vorwurf 
ist unbegründet, weil es ein wechselseitiges Verhältnis zwischen den Erzie-
hungsinteressen der Eltern und den Grundbedürfnissen der Kinder gibt. Weil 
Kinder ein Grundbedürfnis nach Anerkennung (Bindung) und vor allem auch 
nach Regeln und Struktur haben, ist eine Erziehung nach den jeweils eigenen 
Wertvorstellungen der Eltern kompatibel damit, ja sogar notwendig dafür, die 
Grundbedürfnisse von Kindern zu befriedigen. Allerdings scheint die klassisch 
liberale Konzeption der Elternautorität, die Eingriffe in die elterliche Sorge erst 
bei (bzw. nach) einer Kindeswohlgefährdung zulässt, angesichts zunehmender 
Einsichten in die Verletzlichkeit von Kindern als prinzipiell reformbedürftig. 
Denn Kinder sind vor allem auch in ihrem Bedürfnis nach einer gerechten Ver-
teilung von Gütern wie Bildung und Gesundheit verletzlich, weil sie abhängig 
davon sind, dass Erwachsene die für sie richtigen Entscheidungen treffen. 

Im letzten Abschnitt wurde bereits auf das Buch zur kindlichen Sprachent-
wicklung von Hart und Risley, Meaningful Differences (1995), hingewiesen, in 
dem empirisch fundiert dargestellt wird, wie Kinder aus sozial schwachen Fa-
milien in ihrer Sprachentwicklung benachteiligt werden, was wiederum dazu 
führt, dass sie in den höheren Schulklassen oftmals nicht ausreichend über das 
für das Verständnis der Schulbücher nötige Vokabular verfügen. Ähnliche Zu-
sammenhänge kann man auch bei der motorischen Entwicklung, bei der Ent-
wicklung der logischen Fähigkeiten und bei der generellen körperlichen Ent-



112 

wicklung von Kindern beobachten. So wurde in einer Studie des Robert-Koch-
Instituts ermittelt, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien drei Mal 
häufiger fettleibig sind als Kinder mit einem sozial privilegierten Status (KIGGS 
2007). Diese Beispiele machen uns auf einen Grundkonflikt aufmerksam, der 
durch den derzeitigen rechtlichen Standard im Sorgerecht erzeugt wird: auf der 
einen Seite wird die Erziehungsautorität der Eltern (u. a. gegenüber der Aus-
übung staatlicher Autorität) geschützt. Auf der anderen Seite entsteht auf diese 
Weise ein normativer Raum, in dem Kinder systematisch benachteiligt werden. 
Wenn man dies nicht akzeptieren möchte, dann muss man die Frage aufwerfen, 
wie man Kinder aus sozial benachteiligten Familien besser schützen kann. Al-
lerdings kann man diese Frage auch radikaler formulieren, wenn man das Kin-
deswohl stärker mit egalitaristischen Gerechtigkeitsforderungen in Verbindung 
bringt. Nicht nur Kinder aus sozial deprivilegierten Familien können davon be-
troffen sein, dass ihre Grundbedürfnisse nicht adäquat befriedigt werden. Auch 
in diesen Fällen sind Kinder aufgrund ihrer Abhängigkeit besonders verletzlich 
dafür, in fundamentaler Weise ungerecht behandelt zu werden, etwa wenn sie 
von ihren Eltern nicht genügend Unterstützung bekommen, aber auch, wenn 
den Eltern gar nicht klar ist, welche Probleme ihr Kind hat. Wenn man den 
universalistischen Charakter der Chancengleichheit ernst nimmt, dann muss in 
diesem Zusammenhang die Frage diskutiert werden, ob neben den Eltern an-
dere Autoritäten die Erziehung der Kinder mitgestalten sollten. Diese Aussage 
muss sofort relativiert werden: es geht nicht darum, den liberalen Grundsatz 
der Erziehungsautorität der Eltern grundsätzlich in Frage zu stellen. Vielmehr 
soll diskutiert werden, ob dieser Grundsatz nicht vereinbar damit ist, dass andere 
Autoritäten, wie Psychologen, Pädagogen oder Ärzte die Erziehung der Kinder 
mit beeinflussen. Dies könnte etwa im Rahmen von ausgeweiteten U-Unter-
suchungen (die auch die sprachliche, emotionale und motorische Entwicklung 
von Kindern stärker berücksichtigen) und einem stärkeren ‚Monitoring‘ in 
Kindergärten und Schulen stattfinden. Fällt auf, dass ein Kind übergewichtig 
ist, dass es sich motorisch oder in seiner sprachlichen Ausdrucksfähigkeit nicht 
adäquat entwickelt, sollten Mittel bereitgestellt werden, um diesem Kind zu hel-
fen. Die Frage, wie weit an dieser Stelle in die Erziehungsautorität der Eltern 
eingegriffen werden darf, ist zu komplex, um hier diskutiert zu werden (für eine 
ausführliche Diskussion im Rahmen medizinischer Kontexte vgl. Bagattini 
2014). 

Die Autorität von Erwachsenen über Kinder ist in der Verletzlichkeit von 
Kindern begründet. Das heißt, es gibt gute Gründe, die Autorität von Personen 
über Kinder dort einzuschränken, wo ihre Verletzlichkeit besonders proble-
matisch ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Grundbedürfnisse von Kindern 
betroffen sind. Hier ist abschließend darauf hinzuweisen, dass der Kindeswille 
in Erziehungsfragen relativ zur abnehmenden Verletzlichkeit von Kindern zu 
berücksichtigen ist. Man sollte den Begriff der Kindheit als Rechtfertigungs-
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grundlage für paternalistisches Handeln betrachten, was bedeutet, dass es Per-
sonen geben muss, die die Autorität über Kinder haben. Wenn Kinder älter 
werden, zählt ihr Wille zunehmend und muss demgemäß auch berücksichtigt 
werden. Das heißt, Kinder kommen selbst in die Rolle, Autorität über ihr Leben 
auszuüben, z. B. bei der Partnerwahl, Berufswahl, bei politischen Wahlen oder 
bei der Durchführung medizinischer Maßnahmen. Es ist wichtig zu sehen, dass 
die Bevormundung von Kindern letztlich das Gut des Schutzraums der Kind-
heit sichert. Wann Kinder diesen Raum verlassen sollten, kann hier nicht ab-
schließend diskutiert werden. Vielmehr müssen hier die relevanten normativen 
Gesichtspunkte (hinsichtlich dessen, wovor Kinder geschützt werden sollen) 
und empirische Evidenzen (darüber, welche Kompetenzen Kindern ab welchem 
Alter haben) sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. 

b) Die Erziehungsautorität in Institutionen 
Die Konsequenzen der rechtlichen Regelungen im Sorgerecht wurden im letz-
ten Abschnitt kritisch beleuchtet. Da das deutsche Recht das Sorgerecht der El-
tern als ein natürliches Recht versteht, sind staatliche Eingriffe in die Erzie-
hungsautorität der Eltern begründungsbedürftig und daher notorisch problema-
tisch. Die entsprechenden familienrechtlichen Regelungen schützen prinzipiell 
die Privatheit der Familie (und damit die Erziehungsautorität der Eltern) und 
erst bei einer Kindeswohlgefährdung tritt der Staat für die Interessen des Kin-
des ein. Es wurde dargestellt, dass dies aus einer ethischen Perspektive kritisch 
zu sehen ist, weil Kinder aufgrund ihrer Abhängigkeit in moralisch relevanter 
Weise vernachlässigt werden können, wenn sie in Familien aufwachsen, in de-
nen sie nicht adäquat gefördert werden. Mit anderen Worten: Kinder, die in 
problematischen Familien aufwachsen, sind besonders verletzlich dafür, nicht 
mit den Gütern versorgt zu werden, die für die Befriedigung ihrer Grundbe-
dürfnisse relevant sind. Wenn man eine Lösung für diese Situation sucht, stößt 
man auf Vorbehalte, die vor allem mit der Befürchtung zusammenhängen, dass 
zu sehr in die Privatheit der Familie eingegriffen wird. Möchte man bspw. Kin-
der vor den Auswirkungen von Fettleibigkeit schützen, so kann man nicht ein-
fach nur in Familien einer bestimmten sozialen Schicht eingreifen. Es scheint 
also, als ob man Kinder aus problematischen Familien nur schützen kann, 
wenn man gleichzeitig das Aufwachsen der Kinder allgemein stärker in öffentli-
chen Institutionen begleitet. Dies ist ein berechtigtes Bedenken. Im letzten Ab-
schnitt wurden daher einige mögliche Maßnahmen skizzenhaft dargestellt, wie 
man hier vorgehen könnte, ohne die liberale Idee der Elternautorität zu unter-
höhlen. Allerdings muss festgehalten werden, dass eine zufriedenstellende Ant-
wort auf die Frage danach, wie man schlechter gestellte Kinder besser fördern 
kann, ohne die Erziehung von Kindern zu sehr zu einer Sache des Staates zu 
machen, im Rahmen dieser Darstellung nur problematisiert und nicht umfas-
send beantwortet werden kann. 
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Die Situation verändert sich kategorisch, wenn Kinder in institutionellen 
Kontexten des Kinderschutzes, wie Kinderheimen, aufwachsen. Hier haben an-
dere Personen, wie Pädagogen, Psychologen, Ärzte, als die Eltern die Erziehungs-
autorität, die dann im Auftrag der jeweiligen Institution agieren und deren päd-
agogische Ziele vertreten. Im Gegensatz zur Erziehungsautorität der Eltern gibt 
es hier andere normative Bedingungen, weil der Standardfall nicht im Schutz 
individueller Rechte (der Eltern eines Kindes) besteht, die eben auch gegen den 
Staat zu verteidigen sind. Wenn Kinder in Kinderheimen aufwachsen, dann 
sind dies keine privaten Kontexte in dem Sinn, wie Familien private Kontexte 
sind. Selbst wenn es sich hierbei um private Träger handelt, etwa konfessionelle 
Kinderheime, so sind diese nicht im gleichen Sinn vor öffentlicher Einflussnah-
me geschützt wie dies bei Familien der Fall ist. Dies hat zwei wesentliche Kon-
sequenzen: Erstens kann das öffentliche Verlangen nach Transparenz nicht mit 
den gleichen Gründen zurückgewiesen werden wie im Bereich der Familie. Das 
entscheidende Kriterium dafür, in welchem Maße Kinderheime bei ihrer Arbeit 
öffentlich transparent sein müssen, ist das Kindeswohl. Dies führt zur zweiten 
Konsequenz: Im Familienrecht wird deshalb nicht vom Kindeswohl im positi-
ven Sinn gesprochen (sondern nur von einer Kindeswohlgefährdung), um die 
Erziehungsautorität der Eltern zu schützen. Wachsen Kinder dagegen in Kin-
derheimen auf, entfällt dieser Grund. Das heißt, dass für die Arbeit in Kinder-
heimen stärker von einem positiven Kindeswohlbegriff ausgegangen werden 
sollte, der sich, wie oben dargestellt, an den Grundbedürfnissen der Kinder ori-
entiert. Dies hat natürlich auch zur Konsequenz, dass markante Abweichungen 
von einer in diesem Sinn positiven Entwicklung von Kindern in der Verantwor-
tung der entsprechenden Institutionen liegen. Wenn Kinder z. B. bedenklich 
adipös sind oder sich sprachlich oder motorisch langsam entwickeln, kann in 
Kinder- und Jugendheimen frühzeitiger die Frage aufgeworfen werden, wie 
man das entsprechende Kind adäquat fördert. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: die Erziehungsautorität in In-
stitutionen ebenfalls durch das Prinzip der Verletzlichkeit begründet. Dies be-
deutet aber nicht, dass Institutionen nicht auch andere Prinzipien in der Erzie-
hung verfolgen dürfen (etwa weltanschauliche Formen der Erziehung). Wichtig 
ist, dass diese anderen Prinzipien demjenigen der Verletzlichkeit nicht wider-
sprechen dürfen. Keine Institution hat das Recht die Förderung von Kindern 
hinsichtlich ihrer Grundbedürfnisse zugunsten anderer Ziele zu vernachlässi-
gen. 

3.2  Kindeswohl und Gesellschaft 

In Abschnitt 3.1 wurden die normativen Implikationen des Kindeswohlbegriffs 
besprochen. Das Kindeswohl erfordert zum einen paternalistische Maßnah-
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men, weil Kinder in spezifischer Weise verletzlich sind. Zum anderen definiert 
die Verletzlichkeit von Kindern auch die Legitimität von Autorität über Kinder, 
wie sie bspw. von Eltern, aber auch in Kinderheimen ausgeübt wird. Kinder 
sind abhängig von der Hilfe erwachsener Personen, um ihre Grundbedürfnisse 
zu befriedigen. Es wurde weiterhin dargestellt, dass kindliche Grundbedürfnisse 
auch die Entwicklung zu einer autonomen Person und ein adäquates Maß an 
subjektivem Wohlergehen umfassen. In diesem Abschnitt soll auf die gesell-
schaftliche Bedeutung des Kindeswohls eingegangen werden. Hierbei beschränkt 
sich die Darstellung auf zwei Aspekte: zum einen auf die Frage nach der ethi-
schen Bewertung der Berufsrollen der in Kinderheimen arbeitenden Personen 
und zum anderen auf normative Probleme, die mit der Forderung nach mehr 
Transparenz im Umgang mit Kindern in institutionellen Kontexten verbunden 
sind. 

3.2.1  Berufsethik 

a) Berufsrollen und spezielle Pflichten 
Wenn sich die Erziehungsautorität von Erwachsenen gegenüber Kindern aus 
der Verletzlichkeit von Kindern ableitet, dann kann man auch das Verhalten 
der für die Kinder verantwortlichen Erwachsenen unter diesem Aspekt kritisch 
betrachten. Ein Konzept, das sich hierzu besonders eignet, ist das der sozialen 
Rollen.4 Soziale Rollen sind Positionen, die Menschen in der Gesellschaft ein-
nehmen, die mit Erwartungshaltungen korrelieren und daher auch der Bewer-
tung durch andere unterliegen. Eine Ethik der sozialen Rollen fragt an dieser 
Stelle nach der moralischen Bewertung von sozialen Rollen. Das heißt, wir fra-
gen danach, welche Pflichten mit diesen Rollen verbunden sind. Pflichten sind 
praktische Gründe, d. h. sie sind normativ darüber bestimmt, wie Menschen 
handeln sollen. In diesem Sinn geht es bei einer Ethik der sozialen Rollen dar-
um, zu bestimmen, wie Menschen, die diese Rollen ausüben (in ihren Rollen) 
handeln sollen. Viele unserer moralischen Pflichten sind in dem Sinn allge-
mein, dass wir sie allen Personen gegenüber haben. Es gibt allerdings auch 
Pflichten, die wir anderen Personen gegenüber haben, weil wir in einer speziel-
len sozialen Beziehung zu ihnen stehen. Im Gegensatz zu allgemeinen Pflichten 
(wie der Pflicht, Menschen in schwerer Not zu helfen) handelt es sich hierbei 
um spezielle Pflichten. Ärzte haben bspw. spezielle Pflichten ihren Patienten ge-
genüber, die andere Menschen nicht haben. Im gleichen Sinn kann man bspw. 
auch bei Eltern davon sprechen, dass sie spezielle Pflichten ihren Kindern ge-
genüber haben, weil sie ihre Eltern sind. In der Rolle der Elternschaft sind spe-

                                                                                 

4  Zu den folgenden Überlegungen vgl. auch Krämer und Bagattini 2016. 
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zielle Pflichten begründet, die mit der besseren oder schlechteren Ausübung 
dieser Rolle zusammenhängen (vgl. hierzu auch Hannan/Vernon 2008). Wenn 
die Erziehungsautorität der Eltern in der Verletzlichkeit der Kinder begründet 
ist, dann kann man die Rollenpflichten der Eltern hierüber bestimmen. In Ab-
schnitt 3.1.1 wurde die Verletzlichkeit von Kindern normativ auf den Entwick-
lungsaspekt der Autonomie, auf das subjektive Wohlergehen des Kindes und 
auf den Begriff der Gerechtigkeit zurückgeführt. Dies sind die normativen Hin-
sichten, in denen Kinder in besonderer Weise verletzlich sind. Relativ dazu 
kann man Pflichten ableiten, die mit der Rolle der Elternschaft zusammenhän-
gen. Diese Pflichten haben Eltern qua ihres Elternseins. Eltern haben ihren eige-
nen Kindern andere (d. h. spezifischere) Pflichten gegenüber als anderen Kin-
dern. Hier gibt es weitere zu diskutierende Fragen, etwas darüber, was Eltern 
anderen Kindern (als ihren eigenen) schulden. Diese Pflichten (etwa Geld für 
notleidende Kinder zu spenden) sind dann aber keine Elternpflichten, sondern 
Bürgerpflichten bzw. allgemeine moralische Pflichten (vgl. hierzu Brighouse/ 
Swift 2014). 

Das Modell der Rollenpflichten lässt sich auch auf Berufsgruppen anwen-
den. Man kennt dies bspw. aus der Medizinethik, wo die Rolle des Arztes über 
spezielle Pflichten der Hilfeleistung definiert ist. Ärzte sind bspw. auch in au-
ßermedizinischen Kontexten dazu verpflichtet, in medizinischen Notfällen Hil-
fe zu leisten. Dies trifft auf Personen ohne medizinische Ausbildung nur be-
dingt (etwa im Rahmen der allgemeinen Pflicht zur Hilfeleistung) zu. Analog 
zum normativen Prinzip „Sollen impliziert Können“ gehen mit bestimmten 
Kompetenzen spezielle Pflichten einher. Weitere spezielle Pflichten eines Arztes 
sind u. a. die gründliche Ausübung seiner Tätigkeit, die Pflicht zur minimalen 
Invasivität eines Eingriffs (möglichst geringe Schädigung), die Schweigepflicht 
und die Respektierung der Autonomie des Patienten. Vernachlässigt ein Arzt 
diese Pflichten, drohen ihm oftmals rechtliche Konsequenzen. Ein besonders 
schwerer Vorwurf gegenüber Ärzten ist der oftmals auch als ärztlicher Kunst-
fehler bezeichnete (schwere) Behandlungsfehler. Hierbei geht es um die fahrläs-
sige Vernachlässigung der Standards der Medizin (als Wissenschaft). Allgemein 
kann man sagen, dass Ärzte spezielle Pflichten ihren Patienten gegenüber ha-
ben, weil sie erstens spezielle Kompetenzen haben, und weil die Patienten zwei-
tens in einer verletzlichen Position gegenüber den Ärzten sind. 

Personen, die in pädagogischen Kontexten arbeiten, haben ebenfalls spe-
zielle Pflichten. Gemeint sind hier z. B. Erzieher, Lehrer und Sozialarbeiter. Der 
Einfachheit halber wird im Folgenden allgemein von Pädagogen gesprochen. 
Pädagogen haben spezielle Pflichten Kindern gegenüber, weil die beiden Bedin-
gungen der speziellen Kompetenz und der Verletzlichkeit der anderen Person 
ebenfalls zutreffen. Pädagogen verfügen über spezielle Kompetenzen im Um-
gang mit Kindern, bspw. diese zu motivieren, sie mental aufzubauen, sie in ih-
rer Selbstwirksamkeit und ihrem Selbstbild zu bestärken und sie in bestimmten 
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Bereichen zu unterrichten. Es ist sinnvoll, an dieser Stelle zwischen zwei Arten 
von pädagogischen speziellen Pflichten zu unterscheiden: zum einen personen-
bezogene spezielle Pflichten und zum anderen gegenstandsbezogene spezielle 
Pflichten. Gegenstandsbezogene spezielle Pflichten sind relativ einfach zu be-
stimmen. Sie betreffen den jeweiligen Gegenstandsbereich, auf den sich ein 
Pädagoge fokussiert. Dies können bspw. bestimmte Fachrichtungen wie die 
Mathematik oder der Sportunterricht in der Schule sein. Die personenbezoge-
nen speziellen Pflichten sind schwieriger zu bestimmen, weil sie sich teilweise 
übergreifend auf die pädagogische Tätigkeit an sich beziehen, andererseits aber 
auch spezifisch auf eine bestimmte pädagogische Tätigkeit bezogen sein kön-
nen. Letzteres ist der Fall, wenn bspw. Förderschullehrer einen bestimmten 
Förderaspekt (wie die motorische Entwicklung) abdecken. Allerdings gibt es 
auch personenbezogene Pflichten, die generell mit der Ausübung pädagogi-
scher Berufe korrelieren. Alle Pädagogen arbeiten mit Kindern und damit mit 
sich entwickelnden Personen. Hierbei können Entwicklungsziele formuliert 
werden, auf deren Verwirklichung jedes Kind ein Recht hat. Dies beginnt bei 
der Entwicklung grundlegender Fähigkeiten wie Sprache, Motorik oder auch 
die emotionale Entwicklung. Sie umfasst zusätzlich auch Bereiche wie die Ent-
wicklung einer stabilen Identität und die Ausbildung einer autonomen Persön-
lichkeit. Weil Pädagogen mit Kindern arbeiten, haben sie die spezielle per-
sonenbezogene Pflicht, Kinder in ihrer Entwicklung in diesen Hinsichten zu 
unterstützen. Darüber hinaus sind Pädagogen bei ihrer Arbeit mit Personen 
konfrontiert, die von ihnen abhängig und damit verletzlich für pädagogisches 
Fehlverhalten sind. Ähnlich wie beim ärztlichen Kunstfehler kann man also 
auch in pädagogischen Kontexten von einem pädagogischen Kunstfehler (Pren-
gel 2013; Krämer/Bagattini 201) sprechen, nämlich dann, wenn pädagogisches 
Handeln die Verletzlichkeit von Kindern nicht angemessen berücksichtigt. Mit 
anderen Worten: die speziellen Pflichten des Pädagogen sind darauf bezogen, 
die von ihnen abhängigen, verletzlichen Kinder zu schützen und in ihrer Ent-
wicklung zu begleiten (wie dies auch etymologisch im Begriff der Pädagogik 
durch die Begriffe „pais = Kind“ und „ágein = führen“ angelegt ist). Die päd-
agogischen Pflichten sind in diesem Sinn moralische Pflichten, da sie auf die 
Herstellung moralisch relevanter Güter (Autonomie, subjektives Wohlergehen 
und Gerechtigkeit) bezogen sind. Dieser Zusammenhang lässt sich folgender-
maßen abbilden: 

 Autonomie: Kinder sollen sich zu autonomen Personen entwickeln. Daher 
sollen alle hierzu notwendigen Grundbedürfnisse (z. B. Begrenzung, Schutz 
der Zukunft) angemessen befriedigt werden. 

 Subjektives Wohlergehen: Kinder haben ein Recht darauf, als Kinder glück-
lich zu sein. Hierzu sind sie in ihren individuellen Persönlichkeiten zu un-
terstützen. 
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 Gerechtigkeit: Alle Kinder haben das gleiche Recht darauf, in ihrer Entwick-
lung gefördert zu werden. 

Auch Eltern haben die Pflicht, Kinder in diesen drei Hinsichten zu unterstüt-
zen, etwa durch ihre Zuneigung, die Unterstützung mit ökonomischen Res-
sourcen und durch die Auseinandersetzung mit der jeweiligen individuellen 
Persönlichkeit ihres Kindes. Pädagogen haben diese Pflichten auch, weil die 
Kinder von ihrem Handeln abhängig sind. Es ist wichtig, beide Seiten zu beto-
nen: die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zur Eltern-Kind-Beziehung. 
Pädagogen sollen nämlich eine professionelle Distanz zu den Kindern haben, 
für die sie verantwortlich sind. Das heißt, sie sollen diese Kinder nicht wie ihre 
eigenen Kinder behandeln. Allerdings gibt es auch interessante Gemeinsamkei-
ten, die man an den drei Aspekten der Autonomie, des Wohlergehens und der 
Gerechtigkeit deutlich machen kann. 

Kinder sollen sich zu autonomen Personen entwickeln. Es ist schwierig, aus 
dieser allgemeinen, normativen Aussage direkt Pflichten für den Umgang mit 
Kindern abzuleiten. Man kann die Aussage jedoch weiter analysieren, indem 
man die Bedingungen dafür angibt, wie ein Kind sich zu einer autonomen Per-
son entwickeln kann. Wichtig in diesem Zusammenhang sind natürlich kogni-
tive Fähigkeiten, die es einem Kind erlauben, seine eigene Position zu beziehen. 
Relevant sind aber auch psychologische Faktoren, wie die Ausbildung einer sta-
bilen Identität, und soziale Faktoren, wie die Fähigkeit, soziale Beziehungen 
einzugehen. Pädagogisches Handeln sollte Kinder in diesen Bereichen stärken. 
Ein von Annedore Prengel verwendetes Beispiel für die Vernachlässigung päd-
agogischer Pflichten ist der Lehrer, der Kinder vor einer Klasse herablassend 
behandelt, wenn sie eine Aufgabe nicht lösen können (Prengel 2013, S. 77 ff.). 
Lehrer haben es bei Kindern natürlich immer mit Personen zu tun, die sie her-
ausfordern und oftmals auch provozieren. Allerdings gehört es auch zur päd-
agogischen Tätigkeit, Kinder vor den Konsequenzen ihres eigenen, herausfor-
dernden Handelns zu schützen. Die Pädagogik bietet viele diverse, teilweise 
stark voneinander abweichende, Konzepte (Methodenvielfalt), um sich auf ver-
schiedene Situationen einzustellen. Die Hattie-Studie belegt am Beispiel der Ar-
beit von Lehrern, dass Pädagogen ihre Methoden den jeweiligen Jugendlichen 
und Kindern anpassen müssen, um effizient zu arbeiten (vgl. Hattie 2013). 

Wie oben bereits dargestellt wurde, sind Kinder nicht nur in ihrer Entwick-
lung zu einer autonomen Person verletzlich, sondern auch darin, dass sie oft die 
direkten Auswirkungen ihres Handelns für ihr eigenes Wohlergehen nicht ein-
schätzen können. Es gibt daher spezielle pädagogische Pflichten, Kinder kurz- 
und langfristig darin zu stärken, in ihrem eigenen Wohlergehen zu handeln. 
Hinsichtlich des kurzfristigen Wohlergehens von Kindern gibt es einige offen-
sichtliche spezielle Pflichten, die sich für Pädagogen ergeben, nämlich immer 
dann, wenn ein Kind sich durch riskantes Verhalten in Gefahr begibt. Weniger 
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offensichtlich sind Fälle, in denen ein Kind bestimmte Präferenzen hat, deren 
Erfüllung sehr wahrscheinlich nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Wenn 
ein Kind bspw. Computerspiele spielen möchte, anstelle sich sportlich oder so-
zial zu betätigen, kann dies dazu führen, dass es emotional unausgeglichen 
wird. Dies können Erwachsene oft besser einschätzen als die Kinder selbst. 
Wenn wir das kurzfristige Wohlergehen des Kindes hier als Kriterium nehmen, 
dann ist klar, dass eine Lösung (Verbot, Erlaubnis, beschränktes Spielen usw.) 
immer auf das individuelle Kind abgestimmt werden muss. Das Beispiel des 
Computerspielens kann man auch auf das langfristige Wohlergehen von Kin-
dern anwenden. Wenn ein Kind nicht (auch) diszipliniert Hausaufgaben macht 
und bestimmte andere Projekte (Sport, Musik, Freundschaften) verfolgt, kann 
das langfristige Wohlergehen des Kindes in der Hinsicht gefährdet sein, dass 
ihm bestimmte Optionen in der Zukunft schwerer zugänglich sind. Hier gibt es 
Bezüge zum Wert der Autonomie, weil man diesen Punkt auch so formulieren 
kann, dass die zukünftige Autonomie des Kindes eingeschränkt wird (vgl. Fein-
berg 1980, der, wie in Abschnitt 3.1.1 bereits dargestellt wurde, in diesem Zu-
sammenhang von einem Recht von Kindern auf eine offene Zukunft spricht). 
Man kann hier allerdings auch konsequentialistisch argumentieren und auf das 
zukünftige Wohlergehen (im Sinn des subjektiven Glücks) des Kindes Bezug 
nehmen. 

Kinder sind aufgrund ihrer Abhängigkeit auch darin verletzlich, dass sie oft-
mals nicht einfordern können, was ihnen zusteht. In diesem Sinn beziehen sich 
manche pädagogische Pflichten auf den Wert der Gerechtigkeit. Dies betrifft 
zum einen, Kinder darin zu bestärken, ihre Rechte einzufordern. Interessant in 
diesem Zusammenhang ist die hessische „Makista“-Initiative,5 die an Schulen 
Kinder darüber informiert, welche Rechte (Kinderrechte) sie haben. Zum ande-
ren gibt es spezielle pädagogische Pflichten im Umgange mit Kindern, die sich 
aus dem Wert der Gleichheit ableiten. Pädagogische Beziehungen sind mensch-
liche Beziehungen und daher auch von Gefühlen wie Sympathie und Antipathie 
geprägt. Kinder gleich zu behandeln, bedeutet jedoch auch, sich von diesen Ge-
fühlen nicht unangemessen leiten zu lassen. 

b) Einschränkungen durch situative Faktoren 
Pflichten sind praktische Gründe, also Gründe, aus denen Pädagogen handeln 
sollen. Allerdings gibt es situative Faktoren, die dies erschweren können. Hierzu 
zählen Ressourcen, psychologische Faktoren, moralische Konflikte und Rollen-
konflikte. Bei diesen Faktoren handelt es sich ebenfalls um Gründe, die das 
pädagogische Handeln beeinflussen und die daher bei der ethischen Bewertung 

                                                                                 

5  www.makista.de/home.html (Abfrage: 29. 08. 2015). 

http://www.makista.de/home.html
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dieses Handelns berücksichtigt werden müssen. Betrachten wir zunächst, in-
wiefern dies für Ressourcen zutrifft. 

Unter Ressourcen werden hier Mittel verstanden, die für die Umsetzung  
pädagogischer Pflichten notwendig sind. Zwei Beispiele hierfür sind zum einen 
Zeit und zum anderen ökonomische Mittel. Wenn Pädagogen unter Zeitknapp-
heit agieren müssen, besteht immer ein großes Risiko, dass sie nicht oder nicht 
angemessen, auf die Grundbedürfnisse der von ihnen betreuten Kinder einge-
hen. Die psychologischen Wirkungen von Zeitknappheit sind in diversen so-
zialpsychologischen Experimenten ausführlich untersucht worden. Ein Beispiel 
hierfür ist das sogenannte „Gute Samariter-Experiment“, bei dem Studenten 
unter unterschiedlich großer Zeitknappheit einen bestimmten Weg auf ihrem 
Universitäts-Campus zurücklegen sollten. Auf dem Weg imitierte ein Schau-
spieler einen Schwächeanfall, indem er um Hilfe rief. Während die Studenten 
unter Zeitdruck nur in wenigen Fällen halfen, waren die Studenten mit wenig 
Zeitdruck überwiegend hilfsbereit (vgl. Doris 2002, S. 33 ff.). Experimente wie 
das „Gute Samariter-Experiment“ zeigen, dass Menschen unter Zeitdruck dazu 
disponiert sind, grundlegende moralische Pflichten nicht wahrzunehmen. Da es 
sich hierbei um eine anthropologische Konstante handelt, kann man Zeit-
knappheit als normativ relevanten Grund heranziehen, der Pflichtverletzungen 
zumindest in gewisser Hinsicht rechtfertigt. Pädagogen können zwar auch un-
ter Bedingungen der Zeitknappheit ihr Handeln optimieren. Es muss allerdings 
konstatiert werden, dass die Verantwortung für die Konsequenzen eines dauer-
haften Handelns unter Zeitknappheit eine gesellschaftliche (kollektivethische) 
Komponente hat. Hiermit hängt natürlich eng die Bereitstellung von ökonomi-
schen Ressourcen zusammen. Wenn nur unzureichend ökonomische Mittel be-
reitgestellt werden, führt dies u. a. auch dazu, dass Zeit als Ressource knapp 
wird. Zu den weiteren negativen Effekten gehört, dass Pädagogen auf lange 
Sicht frustrierende Erfahrungen machen, wenn sie feststellen, dass sie Kinder 
nicht in dem Maß fördern können, wie es ihnen angemessen erscheint. Eine 
wichtige Frage ist auch die nach angemessenen „Incentives“ für Mitarbeiter 
pädagogischer Institutionen. Auch hier muss die Frage gesellschaftlich disku-
tiert werden, was die Ausübung pädagogischer Berufe wert sein soll. 

Andere situative Faktoren können dazu führen, dass die Ausübung pädago-
gischer Pflichten erschwert wird, obwohl Ressourcen zur Verfügung stehen. Ein 
Beispiel hierfür sind psychologische Reaktionen, die mit der Ausübung von Au-
torität und mit der Arbeit in Gruppen zusammenhängen. Im Folgenden wird 
von psychologischen Faktoren gesprochen, die die Ausübung pädagogischer 
Pflichten behindern können. Zunächst zur Ausübung von Autorität: Wie leicht 
Menschen durch Autoritäten dazu beeinflussbar sind, grundsätzliche morali-
sche Pflichten nicht wahrzunehmen, wurde eindrucksvoll (und Besorgnis erre-
gend) durch die „Milgram-Experimente“ aufgezeigt. Es gibt aber gewisserma-
ßen auch das umgekehrte Problem, nämlich dass das Haben von Autorität dazu 
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führt, dass Personen nicht mehr verantwortungsbewusst handeln. Im „Stan-
ford-Prison-Experiment“ wurden an dem Experiment teilnehmende Probanden 
in Wärter und Gefangene eingeteilt. Nach kurzer Zeit begannen die Wärter, die 
Gefangenen zu misshandeln, was zum einen auf Gruppendruck, zum anderen 
aber auch auf die neu gewonnene Autorität der Probanden zurückgeführt wird 
(vgl. Doris 2002, S. 51 ff.). Faktoren wie Autorität und Gruppendruck können in 
diesem Sinn zur Vernachlässigung von Pflichten im Allgemeinen führen (wie 
im „Stanford-Prison-Experiment“). Die Ausübung von Autorität führt natür-
lich nicht notwendig dazu, dass Menschen ihren Einfluss missbrauchen, schon 
gar nicht in dem Ausmaß, der beim „Stanford-Prison-Experiment“ zu beobach-
ten war. Dennoch gibt es diesen Zusammenhang. Daher sollte die pädagogische 
Arbeit (als Ausübung von Autorität) immer von Supervisionen und anderen 
Kontroll-Mechanismen begleitet werden. Ein anderer psychologischer Faktor, 
der die Ausübung pädagogischer Pflichten erschweren kann, ist die Routine. 
Ein gutes Beispiel ist der Lehrer, der eine bestimmte Lektion so oft unterrichtet 
hat, dass seine Motivation zum Unterrichten darunter leidet. Dem kann durch 
Maßnahmen wie Fortbildungen und die Wahl neuer Vermittlungsmethoden 
vorgebeugt werden. Allerdings sollte auch hier institutionell dafür gesorgt wer-
den, dass es zumindest angemessene „Incentives“ für Pädagogen gibt, die an 
solchen Maßnahmen teilnehmen. 

Eine dritte Gruppe von situativen Faktoren, die die Ausübung pädagogi-
scher Pflichten behindern kann, stellen moralische Konflikte dar. Für morali-
sche Konflikte kann es mehrere Ursachen geben. Eine Ursache stellen mitein-
ander inkompatible Werte dar, wie man es aus Kants Diskussion der Frage 
kennt, ob man lügen darf, um einem Menschen in Not zu helfen (Kant 1999). 
Solche moralischen Konflikte können in pädagogischen Kontexten notorischer 
Weise vorkommen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn ein Pädagoge den Ein-
druck hat, einen Jugendlichen wegen Handlungen ‚decken‘ zu müssen, die ge-
gen die Regeln der jeweiligen Einrichtung verstoßen (z. B. wegen Marihuana-
Konsums). Der moralische Konflikt besteht hier darin, dass der Pädagoge sich 
einerseits unter Umständen solidarisch mit dem Jugendlichen fühlt, mit dem er 
vielleicht seit Jahren arbeitet, während er andererseits seine professionelle 
Pflicht darin sieht, das abweichende Verhalten der Heimleitung zu melden. 
Eine weitere Ursache für moralische Konflikte ist die normative Überkomplexi-
tät einer Situation, was oftmals dazu führen kann, dass nicht klar ist, welche 
moralischen Werte an einer Stelle relevant sind. Angenommen ein Jugendlicher 
mit Migrationshintergrund verstößt aufgrund bestimmter kultureller Unter-
schiede gegen die Auflagen eines Kinderheims. Hier kommt neben dem Kon-
flikt Solidarität vs. professionelle Pflichtauffassung noch hinzu, dass die kultu-
rellen Unterschiede unter Umständen die eigenen Normalitätsstandards infrage 
stellen. Eine weitere Ursache für moralische Konflikte sind Schamgefühle und 
Tabus, die dazu führen können, dass einem Pädagogen nicht klar ist, wie er sich 
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Kindern und Jugendlichen gegenüber verhalten soll. So ist bspw. bekannt, dass 
das Tabu, über Sexualität zu reden, in vielen Fällen von Missbrauch in Heimen 
dazu führte, dass diese Sachverhalte nicht oder erst sehr viel später aufgedeckt 
wurden. Weitere Beispiele für solche schambesetzten Tabus betreffen soge-
nannte „Gender-Stereotypen“, die unterschiedliche Bedingungen dafür schaf-
fen können, wie mit (vermeintlichen) sexuellen Übergriffen auf Mädchen oder 
Jungen umgegangen wird. 

Eine vierte und letzte Gruppe situativer Faktoren, die die Ausübung päd-
agogischer Pflichten behindern können, sind Rollenkonflikte. Manche Rollen-
konflikte hängen damit zusammen, dass Pädagogen in ihrer Rolle einander 
widerstreitende Erwartungen erfüllen sollen. Ein Beispiel für solche Intrarollen-
konflikte ist die Forderung der Heimleitung nach effektivem Zeitmanagement 
vs. den (zeitintensiven) Bedürfnissen der Kinder nach Zuwendung. Neben die-
sen Intrarollenkonflikten kann es auch zu Interrollenkonflikten kommen, etwa 
zwischen der privaten Rolle als Vater oder Mutter und der beruflichen Rolle als 
Pädagoge. Rollenkonflikte sind bisher vor allem aus soziologischer Perspektive 
thematisiert worden (vgl. hierzu z. B. Dahrendorf 2010). Der ethisch relevante 
Aspekt an dieser Stelle ist, dass Institutionen, in denen Pädagogen tätig sind, 
eine Mitverantwortung dafür tragen, die Möglichkeit von Rollenkonflikten zu 
minimieren. 

In diesem Abschnitt über die einschränkenden Bedingungen durch situative 
Faktoren sollte dargestellt werden, dass eine vollständige ethische Bewertung 
pädagogischen Handelns nicht auf der individualethischen Stufe – bei der 
Pflichtausübung durch die Pädagogen – stehen bleiben darf. Vielmehr hat das 
pädagogische Handeln eine psychologische und soziale Komponente, die zum 
einen kollektivethisch zu betrachten ist, etwa hinsichtlich der Frage, welche ge-
sellschaftlichen Faktoren mit verantwortlich dafür sind, dass Pädagogen ihre 
Arbeit gut ausführen können (Stichwort: Ressourcen). Zum anderen ist es wich-
tig, dass Pädagogen in ihrer Ausbildung für die psychologischen Faktoren sen-
sibilisiert werden, die bei der Ausübung ihrer Arbeit auf sie zurückwirken kön-
nen (Stichwort: Autorität). 

3.2.2  Transparenz 

Abschließend soll auf einige ethische Aspekte der Forderung nach mehr Trans-
parenz in öffentlichen und privaten pädagogischen Institutionen hingewiesen 
werden. Nach den Kindesmissbrauchsskandalen der letzten Jahre ist diese For-
derung verständlich, sie birgt allerdings auch große, auf den ersten Blick nicht 
unbedingt ersichtliche Probleme. Transparenz bedeutet etymologisch zunächst 
einfach, dass etwas durchsichtig (transparens = durchscheinend) ist. Im Fall 
von institutionellen Kontexten haben wir es hierbei offensichtlich mit einer 
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Metapher des Gesichtssinns zu tun. Institutionen sind nicht durchsichtig, wie 
dünnes Papier oder Fensterscheiben. Transparenz bedeutet in diesen Kontexten 
vielmehr, dass die Prozesse, nach denen diese Institutionen organisiert sind, für 
die Öffentlichkeit prinzipiell nachvollziehbar sind. In diesem Sinn wird der Be-
griff auch von verschiedenen NGOs wie etwa „Transparency International“ ver-
wendet. Was spricht nun zunächst dafür, dass pädagogische Institutionen wie 
Kinderheime aber auch Schulen in diesem Sinn der öffentlichen Zugänglichkeit 
transparent sein sollen? Ein wichtiges Argument ist sicherlich, dass Kinder ein 
Recht darauf haben, in ihren Interessen gefördert zu werden. Der Rechtsstaat 
hat dies durch angemessene Maßnahmen zu gewährleisten. Hierzu ist es not-
wendig, dass die entsprechenden Fördermaßnahmen in öffentlichen Kontexten 
durchgeführt werden, weil der Rechtsstaat selbst in dieser Weise legitimiert ist. 
Ein Beispiel ist die Überprüfung von konfessionellen Schulen dahingehend, ob 
Kinder in solchen Einrichtungen indoktriniert werden, oder ob sie die für die 
allgemeine Schulpflicht gültigen Standards einhalten. Im gleichen Sinn kann 
man bei weltanschaulich orientierten Kinderheimen argumentieren, dass die 
öffentliche Zugänglichkeit der dortigen Arbeit die Kinder vor nicht-legitimen 
Einflüssen auf ihre Entwicklung schützen soll. 

Allerdings gibt es auch berechtigte moralische Bedenken vor einer strikten 
Anwendung des Transparenz-Begriffs in pädagogischen Kontexten. Betrachten 
wir zunächst den Fall der Kindererziehung in Familien: die Familie ist im deut-
schen Recht als privater Raum definiert. Dies bedeutet u. a., dass innerfamiliäre 
Tätigkeiten vor öffentlichem Einfluss geschützt werden. Wie Beate Rössler in 
ihrem Buch Der Wert der Privatheit (2001) schreibt, bedeutet Privatheit zu-
nächst die Kontrolle über Bereiche des Lebens, die man selbst als wichtig erach-
tet. In diesem Sinn ist der Wert der Privatheit ein zumindest instrumentell 
nützlicher Wert einer liberalen Gesellschaft. Zumindest ist es kaum vorstellbar, 
dass eine liberale Gesellschaft ohne private Räume auskommt. Weil die Erzie-
hung der Kinder zu den klassischen Freiheitsrechten gehört, wird dieses Recht 
normalerweise auch vor öffentlicher Einflussnahme geschützt. Die Erziehung 
der Kinder ist in diesem Modell im Normalfall Elternsache, wie dies bspw. im 
deutschen Sorgerecht (§§ 1626 ff. BGB) aber auch im deutschen Grundgesetz 
(Art. 6) bestimmt wird. Die Forderung nach Transparenz muss aus dieser libe-
ralen Perspektive kritisch gesehen werden. Denn Transparenz bedeutet ja gera-
de, dass die Öffentlichkeit zumindest die Möglichkeit erhält, sich in familiäre 
Beziehungen einzumischen, was wiederum der modernen liberalen Konzeption 
der Familie widerspricht. Es gibt, wie in Abschnitt 3.1.2 dargestellt wurde, gute 
Gründe, die Familie als privaten Raum zu akzeptieren, wobei diese Gründe 
auch die Interessen der Kinder umfassen. Die verlässliche Bindung an seine El-
tern, ist ein kindliches Grundbedürfnis und sollte nicht durch öffentliche Ein-
flussnahme gestört werden. Gleichwohl gibt es auch Gründe, dieses klassisch li-
berale Konzept der Elternautorität infrage zu stellen. Denn es benachteiligt Kin-
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der, die in desolaten Familienverhältnissen aufwachsen. Allerdings erscheint es 
kaum plausibel, das eine Gut, nämlich den Schutz der benachteiligten Kinder, 
durch die Zerstörung eines anderen Gutes, nämlich die öffentliche Überwa-
chung der Familie an sich, anzustreben. Aus Platzgründen kann hier nur darauf 
hingewiesen werden, dass ein öffentlicher Diskurs darüber wichtig ist, wie pro-
blematische Kinderschutzverläufe verhindert werden können, ohne gleichzeitig 
die Familie an sich durch öffentliche Einflussnahme zu gefährden. 

Es ist wichtig zu sehen, dass diese Argumentation für den Fall institutio-
neller Einrichtungen wie Kinderheimen nicht gültig ist. Diese Einrichtungen 
sind normativ kategorisch anders zu bewerten als Familien, weil sie nicht im 
gleichen Sinn als private Räume definiert sind. Dies bedeutet zunächst, dass 
nicht die gleichen normativen Bedenken geltend gemacht werden können wie 
im Bereich der Familie. Allerdings wäre es zu vorschnell, die Forderung nach 
Transparenz in Kinderheimen als unproblematisch anzusehen. Überall, wo 
pädagogisch gearbeitet wird, geht es um den Aufbau von sensiblen, vertrauten 
Beziehungen. Wenn Pädagogen bei ihrer Arbeit dazu angehalten werden, ge-
wissermaßen katalogartig und unter Beobachtung Arbeitsprozesse auszuführen, 
kann die pädagogische Beziehung geschädigt werden, auch wenn auf diese Wei-
se bestimmte Formen des Missbrauchs ausgeschlossen werden können. Auch 
hier besteht also die Gefahr, dass ein Gut durch die Gefährdung eines anderen 
Gutes verwirklicht wird. 
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Kapitel 4 
Entwicklungspsychologische Grundlagen 

Franziska Köhler-Dauner, Manuela Gulde,  
Jörg M. Fegert, Ute Ziegenhain 

4.1  Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung 

Der Begriff Kindeswohl stammt aus dem rechtlichen Bereich und prägt in 
Deutschland schon seit über einem Jahrhundert sowohl die Gesetzgebung als 
auch die Rechtsprechung im Kinderschutz. Aus juristischer Sicht handelt es 
sich dabei um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Der Begriff des Kindeswohls 
wird insbesondere gebraucht, um in der Gegenüberstellung zur Kindeswohl-
gefährdung Hinweise und Definitionen für eine mögliche Gefährdung des Kin-
des zu liefern. In diesem Zusammenhang beschreibt Kindeswohl das körperli-
che, geistige und seelische Wohlergehen eines Kindes oder Jugendlichen wie 
auch dessen gesunde Entwicklung. Insofern lässt sich Kindeswohlgefährdung 
als negatives Pendant zum Kindeswohlbegriff darstellen und dient in der Recht-
sprechung als Schwelle zur Entscheidung über einen Eingriff in das Erziehungs-
recht der Sorgeberechtigten sowie auch als Legitimationsgrundlage für staatli-
che Eingriffe (siehe hierzu auch Kapitel 3). 

Entwicklungspsychologisch ist der Begriff Kindeswohl eher ungebräuchlich 
beziehungsweise im entwicklungspsychologischen Kontext auch nicht konzep-
tualisiert. Eine Annäherung an der im Begriff Kindeswohl vertretenen Idee von 
körperlichem, geistigem und seelischem Wohlergehen, gelingt dabei am ehes-
ten über Befunde und Konzepte „gelingender beziehungsweise misslingender 
Entwicklung“, welche von unterschiedlichen Autoren diskutiert beziehungswei-
se explizit konzeptualisiert werden. 

Gemäß moderner Entwicklungskonzepte und empirischer Befunde lässt 
sich übereinstimmend festhalten, dass sich Entwicklung in Beziehungskontexten 
vollzieht. Dieser Aspekt wird am ehesten in der Bindungstheorie abgebildet, aus 
der sich die Bedeutung positiver, stabiler und zuverlässiger Beziehungen mit en-
gen Bezugspersonen für eine gelingende Entwicklung am umfassendsten kon-
zeptualisiert (Ziegenhain 2014). Gemäß dieser Annahme sind es überwiegend 
und besonders im Säuglings- und Kleinkindalter die Eltern, die diesen Bezie-
hungskontext gestalten und zur Verfügung stellen. Neben den Eltern, können 
aber auch andere nahestehende Bezugspersonen wie etwa Lehrer oder auch 
pädagogische Fachkräfte für Heranwachsende bedeutungsvolle Beziehungsper-
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sonen darstellen. Darüber hinaus spielen über die Entwicklung hinweg auch 
Gleichaltrige (Peers) eine wesentliche Rolle für die Entwicklung. 

Neben diesen allgemeinen entwicklungspsychologischen Voraussetzungen 
der Angewiesenheit auf Beziehung, liegen besonders in der Bindungsforschung 
empirische Befunde über interindividuelle Unterschiede von Kindern in der 
Gestaltung dieses Beziehungskontextes vor. Darüber hinaus liegen viele Befun-
de zur Bedeutung von Eltern-Kind-Interaktionen vor, welche zeigen, dass die 
Qualität des Beziehungsverhaltens in Zusammenhang mit positiven Entwick-
lungskonsequenzen wie beispielsweise positiver sozial-emotionaler Entwick-
lung steht (Baumrind 1967; Baumrind 1989) bis hin zu Befunden aus der Neu-
rologie zum Umgang mit Stress und Belastung. Insofern wären diese Aspekte 
eine Annäherung an das Verständnis von Kindeswohl. Auf der anderen Seite 
finden sich Entsprechungen oder Annäherungen an den Begriff der Kindeswohl-
gefährdung auch im kritischen Elternverhalten aber auch konkret in Forschungs-
befunden zu Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch. 

4.2  Bedeutung der Qualität von Beziehungsverhalten  
für die Entwicklung 

Faktoren, die gelingende Entwicklung positiv beeinflussen, wurden übereinstim-
mend und überwiegend in Forschungen zu elterlichem Verhalten gefunden und 
finden sich in zahlreichen Konzepten und Befunden wieder. Danach sind es über-
wiegend Komponenten von Wärme, Akzeptanz, Feinfühligkeit, aber auch Struk-
turierung und Unterstützung des Autonomiebestrebens. In entwicklungspsycho-
logischen Befunden wurden klassische und traditionelle Stile von Erziehungs-
verhalten herausgearbeitet. Dabei erweist sich beispielsweise ein warmes, klar 
kommuniziertes und kontrolliertes Beziehungsverhalten als besonders entwick-
lungsförderlich. Die Kombination von Wärme, Unterstützung und Strukturie-
rung finden sich dabei in den Stilen von autoritativer, autoritärer mit fehlender 
Wärme und restriktiv kontrollierendem Verhalten und permissiven Erziehung 
mit Wärme und klarer Kommunikation bei fehlender Kontrolle wieder (Baum-
rind 1967; Baumrind 1989) und stehen im Zusammenhang mit einer gelingenden 
Entwicklung. Maccoby und Martin (1983) ergänzen dabei einen vierten Stil, der 
sich aus permissivem und vernachlässigendem Verhalten zusammensetzt. Die-
ser wird aufgrund fehlender emotionaler Beteiligung mit Bindungsproblemen 
und -störungen assoziiert (Kochanska 1991; Thompson 1998). Daneben wird in 
bindungstheoretischen Forschungen überwiegend die elterliche Feinfühligkeit 
konzeptualisiert und als eine Voraussetzung für einen gelingenden Entwick-
lungsverlauf beim Kind herausgearbeitet (DeWolff/van IJzendoorn 1997). 

Forschungsbefunde vor allem innerhalb des Säuglings- und Kleinkindalters 
untergliedern Erziehungs- und Beziehungsanforderungen für eine gelingende 
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Entwicklung in vier voneinander unabhängige Funktionsbereiche. Diese wer-
den als versorgend (nurturant), sozial (social), didaktisch (didactic) und materiell 
(material) systematisch skizziert und charakterisiert (Bornstein 2002). Diese 
Funktionsbereiche sind universell beobachtbar, auch wenn Verhalten von Be-
ziehungspersonen im Hinblick auf kulturelle Gegebenheiten in Häufigkeit und 
Dauer variiert. Im Einzelnen lässt sich in diesen Bereichen Erziehungs- und Be-
ziehungsverhalten nach Variationen, Stabilität, entwicklungsabhängigen Verän-
derungen sowie über unterschiedliche Interaktionskontexte beziehungsweise 
über die Zeit hinweg unterscheiden (vgl. Ziegenhain 2008). 

Aus transaktionalem Verständnis ist die Entwicklung von Heranwachsenden 
das Ergebnis aktiver und zielgerichteter Interaktion, durch die sich beteiligte 
Interaktionspartner im Sinne organisierter Anpassungsprozesse fortlaufend be-
einflussen und dadurch verändern (Sroufe 1996). Das Konzept illustriert dabei, 
dass sich Veränderungen beziehungsweise Entwicklungen im Bereich sozial-
emotionaler Entwicklung zwar im Kontext von Beziehungen vollziehen, jedoch 
nicht ohne Einbezug kognitiver, emotionaler, motorischer oder neurobiologi-
scher Aspekte erklären lässt. 

Tatsächlich belegen zahlreiche Forschungsbefunde den Zusammenhang 
zwischen der Qualität des Beziehungsverhaltens von Bezugspersonen und posi-
tiven Entwicklungskonsequenzen auf die sozial-emotionale, kognitive sowie auf 
die gesundheitliche Entwicklung von Heranwachsenden (Thompson 2008; Ja-
cobsen/Hofmann 1997). Studien über die Entwicklung von Kindern zeigen bei-
spielsweise einen positiven Zusammenhang zwischen Gehirnentwicklung und 
der Qualität früher Beziehungserfahrungen. Demzufolge fördert elterliche Un-
terstützung von Autonomie, altersangemessene Strukturierung von Anforde-
rungen und Stärkung der Metakognition beziehungsweise der Mentalisierungs-
fähigkeit durch Vermittlung sprachlicher Bezeichnungen für innere psychische 
Prozesse eine eigenständige Handlungsfähigkeit bei Kindern (Bernier/Carlson/ 
Whipple 2010). In Forschungen der Entwicklungspsychologie und Neurokogni-
tion wurde der Zusammenhang von frühem Elternverhalten und kognitiver 
Prozesse beziehungsweise exekutiver Funktionen bei Kleinkindern erforscht. 
Weitere Befunde zeigten den Zusammenhang der Qualität elterlichen Verhal-
tens und der Stressreaktion von Heranwachsenden auf. Danach moderiert el-
terliches Verhalten maßgeblich die Bewältigung belastender Situationen und 
kann zu einer Regulierung und Reduzierung der Stressreaktionen wie der Herz-
frequenzanstieg oder des Anstiegs des Stresshormons Cortisol beitragen. Dem-
nach kann die Qualität von Beziehungsverhalten als Moderator beziehungs-
weise protektiver Faktor für die kindliche Entwicklung auch im Kontext von 
sozialökonomischen Situationen betrachtet werden. 

Demgegenüber wird Kindeswohlgefährdung in entwicklungspsychologisch 
orientierten Konzepten enger gefasst und im klinischen Bereich überwiegend 
über Befunde und Konzepte der Forschung im Kontext von Vernachlässigung, 
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Misshandlung und sexuellem Missbrauch konzeptualisiert. Tatsächlich werden 
in psychologischen Konzepten vier Formen von Kindeswohlgefährdung unter-
schieden, nämlich a) körperliche Misshandlung, b) psychologische Misshand-
lung, c) Vernachlässigung und d) sexueller Missbrauch. Bezüglich der Unter-
scheidung dieser vier Typen besteht weitestgehend Konsens, die Formen selbst 
werden jedoch unterschiedlich definiert (siehe Tabelle 1) (Leeb et al. 2008). 

Tabelle 1: Formen von Kindeswohlgefährdung (vgl. Ziegenhain 2008) 
 

körperliche  
Misshandlung 

… ist „jede Ausübung von physischem Zwang oder Gewalt gegen ein Kind durch 
einen Elternteil, eine Betreuungs- oder Erziehungsperson, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu erheblichen körperlichen oder seelischen Schäden des Kindes 
und seiner Entwicklung führt oder die ein erhebliches Risiko solcher Schäden 
birgt“ (Hagemann-White et al. 2010 S. 38) 

psychische  
Misshandlung 

… ist „kontinuierliches oder wiederholtes feindseliges Verhalten gegenüber ei-
nem Kind durch einen Elternteil, eine Betreuungs- oder Erziehungsperson, von 
dem angenommen werden kann, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit nachtei-
lige Auswirkungen auf die seelische Gesundheit und Entwicklung des Kindes  
hat, wie etwa Herabsetzungen, Demütigungen, Verspottungen des Kindes, 
Einschüchterung und Ablehnung.“ (Hagemann-White et al. 2010 S. 52 ) 

Vernachlässigung … ist „andauerndes oder wiederholtes Unterlassen fürsorglichen Handelns bzw. 
Unterlassen der Beauftragung geeigneter Dritter mit einem solchen Handeln 
durch Eltern oder andere Sorgeberechtigte, das für einen einsichtigen Dritten 
vorhersehbar zu erheblichen Beeinträchtigungen der physischen und/oder psy-
chischen Entwicklung des Kindes führt oder vorhersehbar ein hohes Risiko sol-
cher Folgen beinhaltet.“ (Kindler 2006 S. 41) 

sexueller  
Missbrauch 

… ist eine „geltende Generationsschranken (unter Ausnutzung einer Macht- und 
Autoritätsposition) überschreitende sexuelle Aktivität eines Erwachsenen mit 
Minderjährigen in der Form der Belästigung, der Masturbation, des oralen, ana-
len oder genitalen Verkehrs oder der sexuellen Nötigung bzw. der Vergewaltigung 
sowie der sexuellen Ausbeutung durch Nötigen von Minderjährigen zu pornogra-
phischen Aktivitäten und Prostitution, wodurch die körperliche und seelische 
Entwicklung, die Unversehrtheit und Autonomie, die sexuelle Selbstbestimmung 
der Minderjährigen gefährdet und beeinträchtigt werden und die Gesamtpersön-
lichkeit nachhaltig gestört wird. Sexueller Missbrauch ist oft mit emotionalen 
Misshandlungen und in schweren Fällen häufig mit Vernachlässigungen ver-
knüpft.“ (Maywald 2013 S. 39) 

Tatsächlich ist in Fällen von misshandelndem und vernachlässigendem Bezie-
hungsverhalten die Prognose einer gelingenden Entwicklung am kritischsten. 
Gemäß der Kinder- und Jugendhilfe handelt es sich dabei um in ihrem Wohl 
gefährdete Kinder. Laut Befunden der klinischen Bindungsforschung zeigen 
misshandelte und vernachlässigte Kinder häufig gravierende Bindungsproble-
me wie die sogenannte hochunsichere-desorganisierte Bindung und Bindungs-
störung sowie ein hohes Maß an früher Traumatisierung. 

Die Folgen von Gewalterfahrungen im Kindesalter werden dabei von meh-
reren Faktoren beeinflusst wie beispielsweise die Art und Häufigkeit der Ge-
walterfahrung, der Dauer und dem Alter des Kindes. Insgesamt sind Gewalt-
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erfahrungen mit zahlreichen negativen Folgen und einer instabilen psychischen 
Entwicklung assoziiert (Widom 2014). Empirisch gut abgesichert ist der Zu-
sammenhang von Gewalterfahrung und aggressivem beziehungsweise sozial zu-
rückgezogenem Verhalten. Gemäß internationaler Befunde entwickeln 40 bis 
80 % der Betroffenen psychische Störungen, welche nahezu die gesamte Band-
breite psychiatrischer Störungsbilder abdeckt (z. B. Ängste, Essstörungen, De-
pression) (Heim et al. 2010; Norman et al. 2012). Symptome einer Posttrau-
matischen Belastungsstörung wurde bereits bei jungen Kindern mit häuslichen 
Gewalterfahrungen diagnostiziert. Zudem ist die kognitive Entwicklung der 
Kinder häufig beeinträchtigt. Hierbei zeigten sich negative Auswirkungen auf 
die kognitive Leistungsfähigkeit, die Gedächtnisleistung wie auch die exekuti-
ven Funktionen (Perez/Windom 1994; Jonson-Reid et al. 2004). Negative Aus-
wirkungen lassen sich häufig auch in Bezug auf die körperliche Entwicklung 
festmachen. Dabei reichen die Folgen von leichten körperlichen Verletzungen, 
anhaltenden Gesundheitsproblemen (z. B. Krebs, Hepatitis, Autoimmunkrank-
heiten) bis hin zum vorzeitigen Tod (Felitti 1998; Felitti 2009). Tatsächlich ber-
gen Gewalterfahrungen in der Kindheit auch das Risiko, in der weiteren Ent-
wicklung erneut Opfer von Misshandlung oder Vernachlässigung zu werden. 
Insgesamt stellen Gewalterfahrungen von Kindern einen nichtspezifischen Ri-
sikofaktor für psychiatrische und körperliche Erkrankungen dar (Ziegenhain 
2015). 

Wenn Kinder jedoch bereits in frühen Jahren Missbrauch oder Vernach-
lässigung erfahren, findet diese Gewalt am häufigsten im häuslichen Umfeld, 
durch die Eltern beziehungsweise nahestehende Familienmitglieder statt (Zie-
genhain/Künster/Besier, 2016). Gemäß neueren Zahlen der WHO (2012) er-
streckt sich die Prävalenz von Gewalt gegen Kinder im europäischen Raum von 
9,6 % bei sexuellem Missbrauch über 22,9 % bei körperlicher und 29,1 % bei 
emotionaler Misshandlung (Ziegenhain, 2015). Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche kommt jedoch auch im pädagogischen Kontext vor, beispielsweise 
durch Fürsorgepersonen im Rahmen ihrer Erziehungsverantwortung. In die-
sem Fall verliert die Beziehung zu nahestehenden Bezugspersonen ihren Ent-
wicklungsvorteil und die biologisch angelegte Angewiesenheit auf stabile und 
verlässliche Beziehungspersonen birgt das Risiko schwerwiegender Entwick-
lungskonsequenzen (Ziegenhain, 2015). 

Zusammenfassend lässt sich der Begriff des Kindeswohls beziehungsweise 
der Kindeswohlgefährdung gut aus entwicklungspsychologischer Perspektive 
herleiten beziehungsweise annähern. Das Konzept einer gelingenden Entwick-
lung ist jedoch sehr breit angelegt, mit einer hohen Flexibilität über familiale, 
ökonomische und kulturabhängige Faktoren hinweg (Leyendecker/Driesen, 
2002). Dies zeigt sich auch dadurch, dass Kinder in unterschiedlichen Kulturen 
und Gesellschaften mit jeweils spezifischen Erziehungsvorstellungen und -zie-
len überwiegend gut aufwachsen. Letztlich lässt sich das Beziehungsverhalten 
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von Bezugspersonen psychopathologisch dimensional auf einem Kontinuum 
von sehr gutem bis extrem gefährdendem Verhalten abbilden. Bindungsperso-
nen mit Erziehungs- und Beziehungskompetenzen am oberen Ende des Konti-
nuums erfüllen die Bedürfnisse des Kindes feinfühlig, angemessen, empathisch 
und kompetent. Hinzuzufügen ist jedoch, dass selbst Bindungspersonen am 
oberen Ende des Kontinuums nicht stets perfektes Erziehungs- und Bezie-
hungsverhalten, sondern „good enough“ parenting zeigen (Scarr 1992; Winni-
cott 1949). 

Bindungspersonen am unteren Ende des Kontinuums misshandeln und ver-
nachlässigen typischerweise ihre Kinder. Eine Annäherung an den rechtlichen 
Begriff der Kindeswohlgefährdung ist dabei über die Konzepte von Vernachläs-
sigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch möglich, dennoch ist die 
rechtliche Schwelle von Kindeswohlgefährdung in Deutschland gegenüber dem 
Verständnis einer misslingenden Entwicklung immer noch höher. Tatsächlich 
lässt sich dabei adäquates Beziehungsverhalten mit angemessener Versorgung 
und Unterstützung des Heranwachsenden oft nicht von mangelnder Zuwen-
dung beziehungsweise Empathiedefiziten der Beziehungsperson trennen (Zie-
genhain 2015). 

Im Rahmen von „good enough“ parenting kommen Kinder auch mit nicht 
„perfektem“ Beziehungsverhalten seitens der Bezugsperson zurecht. Es gibt Be-
funde, denen zufolge ein perfektes Beziehungsverhalten gegenüber dem „good 
enough“ parenting nicht unbedingt die besseren Entwicklungsvorteile mit sich 
bringen. Allerdings dürfte es eine Verhaltensschwelle beziehungsweise Bedin-
gungen im Beziehungskontext geben, die für Kinder bei hoher Flexibilität und 
Variabilität nicht mehr kompensierbar sind, beziehungsweise wo Beziehungs-
verhalten dann auch subjektives Leid erzeugt sowie sehr negative Entwicklungs-
folgen haben kann. Hier lassen sich als Richtschnur oder auch Anker durchaus 
die auch in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegten Grundbedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen im Sinne von Minimalstandards für eine gelin-
gende Entwicklung anführen. Autoren wie Maslow (1978) machten sich bereits 
früh Gedanken zu Elementar- und Grundbedürfnissen, welche als Basis einer 
gelingenden Entwicklung zu betrachten sind. Diese Bedürfnisse können dabei 
als Mindeststandards für eine gelingende Entwicklung kulturübergreifend be-
trachtet werden und fanden dabei als solche auch Eingang in die UN-Kinder-
rechtskonvention. Mit ihren drei Schwerpunkten Schutz-, Versorgungs- sowie 
Informations- und Beteiligungsrecht werden dort in insgesamt 54 Artikeln die 
Hauptaspekte der Bedürfnisdebatte als Recht des Kindes beschrieben und pos-
tuliert. Die Grundbedürfnisse sind dabei nach Maslow’schen Überlegungen im 
Sinne einer Pyramide angeordnet, wonach zunächst die Bedürfnisse der unte-
ren Ebenen der Pyramide befriedigt werden müssen, um Anforderungen und 
Bedürfnissen auf höherliegenden Ebenen nachkommen zu können. Je jünger 
die Kinder sind, desto biologischer verhalten sich dabei die Bedürfnisse. 
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Abbildung 1: Bedürfnispyramide in Anlehnung an Abraham Maslow (1978) 
 

Die Verletzung dieser Grundbedürfnisse durch eine Beziehungsperson lässt 
sich dabei entwicklungspsychologisch tatsächlich als grundlegendes Risiko für 
die Entwicklung von Heranwachsenden beschreiben, welches sich auch bei ho-
her Resilienz von Kindern und Jugendlichen nicht mehr kompensieren lässt. 

4.3  Praktische Implikationen im Kontext  
von gelingender Entwicklung 

Für den alltäglichen Umgang mit Kindern und Jugendlichen außerhalb der Fa-
milie in pädagogischen Einrichtungen lassen sich durchaus praktische Implika-
tionen ableiten. Grundbedürfnisse, wie die Angewiesenheit auf Liebe, auf Zu-
wendung und Schutz vor Verletzungen sind für Kinder im Hinblick auf eine 
gelingende Entwicklung unabdingbar. Dieselbe Angewiesenheit kann für Kin-
der mit Blick auf ihre Entwicklung extrem kritisch werden, wenn die Bezugs-
personen gerade auch die Personen sind, die die Kinder missbrauchen oder ver-
nachlässigen. Die Abhängigkeit birgt dabei zugleich auch großes Gefährdungs-
potential im Kontext einer Gefährdung des Kindeswohls. Hier nimmt uns die 
biologische Basis von Entwicklung durchaus in die Pflicht. 

Tatsächlich wird dies im pädagogischen Alltag unter dem Aspekt der Nähe- 
und Distanzregulation diskutiert (Ziegenhain 2013). Auf der einen Seite muss 
innerhalb pädagogischen Handelns gewährleistet sein, dass Heranwachsende 
genügend Zuwendung, Nähe und Regelmäßigkeit erfahren und in ihrer Person 

Individual-Bedürfnis
Anerkennung,

Geltungsbedürfnis

physiologische Bedürfnisse 
nach einem regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus, 

nach Ernährung, Körperpflege

Bedürfnis nach Liebe, Akzeptanz und Zugehörigkeit sowie
das Bedürfnis nach einfühlendem Verständnis und sozialer Bindung 
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wahr- und ernstgenommen werden. Auf der anderen Seite dürfen jedoch keine 
Grenzen überschritten und damit Vertrauen verletzt werden. Das ist tatsächlich 
tägliche Erziehungsarbeit, aber auch die Haltung pädagogischer Fachkräfte. Zum 
Umgang mit Nähe und Distanz in Schulen und Kinder- und Jugendhilfeein-
richtungen bedarf es daher zum Schutz aller, Standards und Leitlinien, an wel-
chen sich sowohl pädagogische Fachkräfte als auch Kinder und Jugendliche 
orientieren können. Dies stellt die Herausforderung in der professionellen Päd-
agogik dar. Neben der Nähe- und Distanzregulation sind auch die Autonomie 
und Partizipation gut abgesicherte Entwicklungsziele in der Entwicklung eines 
Kindes, welche sich gut in pädagogische Implikationen ableiten lassen. 
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Kapitel 5 
Rechtliche Grundlagen für den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 

Reinhard Wiesner 

5.1  Einführung 

5.1.1  Einrichtungen und Kinderschutz 

Einrichtungen kommen im Zusammenhang mit dem Kinderschutz in zwei 
Kontexten in den Blick 

 zum einen als Orte der Aufdeckung und Abwendung von Formen der Ge-
fährdung oder Schädigung des Wohls einzelner Kinder oder Jugendlicher, 
die von Personen außerhalb der Einrichtung zu verantworten sind (Einrich-
tung als Ort des Schutzes, der Hilfe, der Therapie). 

 zum anderen als Orte von Übergriffen und Grenzverletzungen durch in der 
Einrichtung tätige Personen (Einrichtung als Tatort). 

Dabei ist auch eine Kombination beider Varianten im Einzelfall nicht ausge-
schlossen. Die Unterscheidung hat Folgen für die rechtliche Bewertung bzw. die 
Zuweisung der Verantwortung für das Kindeswohl, aber auch für die Relevanz 
von Prävention und Intervention und die dabei zu ergreifenden Maßnahmen. 
In der nachfolgenden Betrachtung wird der Begriff Einrichtungen weit gefasst 
und schließt neben allen Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche 
zur Betreuung, Krankenbehandlung und/oder Erziehung (über Tag und Nacht) 
aufhalten, auch die Schulen ein. Welche Akteure hier jeweils Verantwortung 
tragen und welche Rechtsfolgen sich daraus für den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen ergeben, soll nachfolgend näher erläutert werden. 

5.1.2  Kinderschutz im Dreieck Eltern – Kind – Staat 

Kinderschutz findet im „Dreieck Eltern – Kind – Staat“ statt. Der Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl ist in erster Linie Aufgabe 
der Eltern im Rahmen ihrer Erziehungsverantwortung (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG). 
Eltern können einzelne Befugnisse der ihnen obliegenden elterlichen Sorge 
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(§§ 1626 ff. BGB) zur Ausübung an dritte Personen übertragen, was im Rahmen 
der Kinderbetreuung, der Internatserziehung aber auch im Fall eines Kranken-
hausaufenthalts in der Regel durch formlosen Vertrag geschieht. Im Hinblick 
auf die Pflichtgebundenheit des Elternrechts sind solche Vereinbarungen aber 
jederzeit widerruflich. Auch in den Fällen, in denen die Eltern beim Aufenthalt 
ihres Kindes oder Jugendlichen in einer Einrichtung Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe oder der Sozialversicherung usw. in 
Anspruch nehmen, leiten die in den Einrichtungen verantwortlichen Personen 
ihre sorgerechtlichen Befugnisse von den Eltern, nicht von einer Behörde, wie 
etwa dem Jugendamt, oder einem Leistungsträger (Träger der Sozialhilfe, der 
Krankenversicherung) ab. 

Kinderschutz ist darüber hinaus auch Aufgabe des Staates im Rahmen seines 
Wächteramtes (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG). Das staatliche Wächteramt ist strikt 
auf die Elternverantwortung ausgerichtet: im Verhältnis zu ihr ist es sowohl 
subsidiär als auch akzessorisch. Als „Wacht über fremde Rechtsausübung“ ak-
tualisiert es sich deshalb nur in dem pathologischen Fall, dass die elterliche Er-
ziehungsverantwortung ausfällt, und auch nur dann, wenn und soweit die Kin-
deswohlbeeinträchtigung mit dem Ausfall der Elternverantwortung in Zusam-
menhang steht (Jestaedt 2011, S. 110). Diesem staatlichen Schutzauftrag tragen 
das Verfahren der Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII, die Abwehr 
einer Kindeswohlgefährdung durch das Familiengericht nach § 1666 BGB sowie 
die Inobhutnahme des Kindes oder Jugendlichen in einer akuten Krisensitua-
tion durch das Jugendamt nach § 42 SGB VIII Rechnung. 

Der Kinderschutz ist auch Aufgabe des staatlichen Erziehungsauftrags in der 
Schule (Art. 7 GG), der nicht vom elterlichen Erziehungsmandat abgeleitet ist, 
aber auf eine Zusammenarbeit mit den Eltern ausgerichtet ist. Damit über-
nimmt die Schule eigenständig Schutzpflichten gegenüber den Schüler/innen. 

Der Kinderschutz ist darüber hinaus auch Ausfluss des (staatsgerichteten) 
Grundrechts des Kindes und Jugendlichen auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 GG). Dieses Grundrecht wird (vor allem) im Hinblick auf die 
Abwehr von Gefahren relevant, die außerhalb des Verantwortungsbereiches der 
Eltern und der Schule liegen, also insbesondere Gefahren in der Öffentlichkeit 
bzw. in solchen privaten Settings, die von den Eltern nur begrenzt einsehbar 
und kontrollierbar sind. Dazu zählt auch die Abwehr von Gefahren für Kinder 
und Jugendliche in Einrichtungen im Rahmen der so genannten Heimaufsicht 
durch die Landesjugendämter (§§ 45 ff. SGB VIII). 

Schließlich ist die Position des Kindes oder Jugendlichen zwischen Schutz-
bedürftigkeit und Autonomie in den Blick zu nehmen. Kern und Ziel des (elter-
lichen) Erziehungsauftrags ist die Hinführung des Kindes oder Jugendlichen 
zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Der sachliche Schutzbereich 
kann deshalb nicht starr und unabhängig vom Entwicklungsstand des jungen 
Menschen bestimmt werden, sondern steht in einer Wechselwirkung zur 
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Schutz- und Hilfebedürftigkeit des Kindes oder Jugendlichen. Die Art und Wei-
se der Wahrnehmung des Schutzauftrags der Eltern bzw. des Staates hängt da-
mit vom Alter, dem Entwicklungsstand, dem Charakter des Kindes oder Ju-
gendlichen, seinen geistigen Fähigkeiten, aber auch von situativen Faktoren ab. 

So ist zum Beispiel das Selbstbestimmungsrecht einwilligungsfähiger Kinder 
und Jugendlicher als Grenze der ärztlichen Offenbarungsbefugnis nach § 4 KKG 
im Blick zu behalten (Weber/Duttge/Höger 2014, S. 777). 

Das Selbstbestimmungsrecht des Kindes oder Jugendlichen setzt auch der 
Beaufsichtigung Grenzen. Das Kind oder der/die Jugendliche muss vor Gefah-
ren geschützt werden, aber auch lernen, mit ihnen umzugehen, sodass Kontrol-
le, Aufklärung und Information erforderlich sind. Eine lückenlose Beaufsichti-
gung widerspräche dem Erziehungsziel, andererseits können im Einzelfall aber 
auch erhöhte Anforderungen hinsichtlich der Aufsicht und Kontrolle bestehen. 
Ob und ab welchem Alter Kinder und Jugendliche über ihre sexuellen Aktivitä-
ten selbst bestimmen können, hängt von ihrem Alter und Entwicklungsstand 
ab. Eine abstrakte Mündigkeitsregelung im Hinblick auf die sexuelle Selbstbe-
stimmung – wie etwa die Religionsmündigkeit ab dem 14. Lebensjahr – kennt 
unsere Rechtsordnung nicht. Dennoch ist die Vollendung des 14. Lebensjahres 
heute ein Indikator für eine (zumindest) sektorale Einsichts- und Urteilsfähig-
keit, was etwa an der Fähigkeit, in den ärztlichen Heileingriff einzuwilligen, 
deutlich wird. Andererseits kennt unser Strafrecht Vorschriften, die Kinder und 
Jugendliche generell bis zum Alter von 16 Jahren als schutzbedürftig gegenüber 
sexueller Fremdbestimmung ansehen (§ 180 StGB – sogenannter Kuppeleipara-
graph). 

So ist bereits im Innenverhältnis zwischen Eltern und Kindern – trotz der 
abstrakten Regelung zur Volljährigkeit mit der Vollendung des 18. Lebensjah-
res – im Hinblick auf konkrete Handlungen eine eindeutige Bestimmung des 
Zeitpunkts, zu dem die Erziehungsbedürftigkeit endet und die Urteilsfähigkeit 
des/der Jugendlichen beginnt, nicht möglich. Diese Unsicherheiten verstärken 
sich noch, wenn Kinder und Jugendliche nicht im Elternhaus leben, sondern 
außerhalb stationär untergebracht sind. Dort leben Kinder und Jugendliche 
meist in Gruppen. Während die einen bereits ein Alter erreicht haben, in dem 
sie zur Selbstbestimmung fähig sind, müssen andere noch geschützt werden. 
Damit kann den individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen des einzelnen 
Kindes oder Jugendlichen im Rahmen einer stationären Betreuung nur in 
Grenzen Rechnung getragen werden. 

Schließlich ist auch zu bedenken, dass die verantwortliche Erzieherperson in 
der Einrichtung (der Jugend- oder der Behindertenhilfe) Angelegenheiten der 
elterlichen Sorge nicht nur innerhalb der Einrichtung wahrnimmt, sondern im 
Rahmen ihrer von den Eltern abgeleiteten Aufsichtspflicht auch Verantwortung 
trägt, wenn Kinder oder Jugendliche sich im Rahmen ihres Heimaufenthalts 
etwa zum Treffen mit Freunden, für Besuche oder für Ausflüge außerhalb der 
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Einrichtung aufhalten. Andererseits wird daraus deutlich, welche zentrale Be-
deutung der Kommunikation zwischen Eltern und den Bezugspersonen in der 
Einrichtung – und damit der Personalausstattung in einer Einrichtung zu-
kommt, um den individuellen Ansprüchen auf Förderung, Schutz und Eigen-
verantwortung gerecht zu werden. 

5.1.3  Einrichtung als Ort der Gefährdung (Tatort)  
und als Ort der Aufdeckung externer Gefährdung 

Einrichtungen kommen im Kontext des Kinderschutzes in unterschiedlichen 
Zusammenhängen ins Visier. In dem einen Fall (Aufdeckung externer Gefähr-
dung) befindet sich die Quelle für die Gefährdung des Kindeswohls außerhalb 
des Einflussbereichs der Einrichtung, Hinweise auf eine Gefährdungssituation 
werden aber in der Einrichtung festgestellt (diagnostiziert). Diese Konstellation 
kennzeichnet den Anwendungsbereich der Vorschrift zur Gefährdungsein-
schätzung für Träger von Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche im 
Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden (§ 8a Abs. 4 SGB VIII), 
aber auch der Vorschrift für das Verfahren der Zusammenarbeit der sogenann-
ten Berufsgeheimnisträger, zu denen sowohl Lehrkräfte aber auch die Ange-
hörigen medizinischer Berufe gehören, mit dem Jugendamt (§ 4 KKG). An-
knüpfend an die Erziehungsverantwortung der Eltern ist Ziel dieses Verfahrens 
primär nicht nur die Information der Eltern über die erste Einschätzung der 
Situation des Kindes/Jugendlichen, sondern deren weitere Beteiligung an dem 
Prozess der Klärung der Situation und ihre Motivierung zur Inanspruchnahme 
von Hilfen als für die Erziehung und den Schutz primär verantwortliche Perso-
nen. Dies gilt auch und gerade in den Fällen, in denen die Gefährdung von den 
Eltern verursacht wird oder von ihnen nicht abgewendet wird. Erscheinen sol-
che Hilfen zur Abwehr einer (weiteren) Kindeswohlgefährdung notwendig und 
sind die Eltern nicht bereit oder in der Lage Hilfen in Anspruch zu nehmen, so 
ist die Anrufung des Familiengerichts vorgesehen, damit dieses die erforderli-
chen Maßnahmen zur Abwehr der Kindeswohlgefährdung treffen kann, indem 
es zum Schutz des Kindes oder Jugendlichen den Eltern Auflagen erteilt oder 
die elterliche Sorge ganz oder teilweise anderen Personen überträgt (§§ 1666, 
1666a BGB). Die Vorschriften sind damit auf die aus der Erziehungsverantwor-
tung folgende Pflicht der Eltern zur Gefahrenabwehr bezogen. 

Die zweite Variante des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Einrich-
tungen erfasst die Konstellation, in der die Gefährdung des Kindes oder Ju-
gendlichen innerhalb des Einflussbereichs der Einrichtung – durch das dort 
tätige Personal oder andere dort untergebrachte Kinder oder Jugendliche – und 
damit in einer Situation erfolgt, die von den Eltern nur begrenzt einsehbar und 
überprüfbar ist. In diesem Fall trifft den Träger der Einrichtung eine weiter-
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gehende Verantwortung: Er hat neben Schutzmaßnahmen für die betroffenen 
Kinder oder Jugendlichen und Informationspflichten gegenüber Eltern vor al-
lem arbeits- und gegebenenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen gegenüber 
dort tätigen Personen zu prüfen bzw. dafür Sorge zu tragen, dass keine Gefähr-
dung von anderen Kindern und Jugendlichen innerhalb der Einrichtung aus-
geht. Zentrale Bedeutung kommt bei dieser Thematik der Entwicklung und 
Anwendung von Präventionskonzepten in der Einrichtung sowie – im Hinblick 
auf die Intervention – der Entwicklung und Anwendung gestufter Handlungs-
pläne mit Orientierungshilfen zu. Dazu zählen auch leicht zugängliche Mög-
lichkeiten der Beschwerde für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen. 

5.1.4  Rechtsgrundlagen für die Unterbringung von Kindern  
und Jugendlichen in Einrichtungen 

Auch wenn der Auftrag zur Erziehung, Bildung und Aufsicht in der Einrich-
tung sich (außerhalb der Schule) immer von der elterlichen Sorge (Erziehungs-
verantwortung der Eltern, gegebenenfalls eines bestellten Vormunds oder Pfle-
ger) ableitet (§§ 1626 ff. BGB), so erfolgt die Betreuung und Versorgung oder 
Behandlung des Kindes oder Jugendlichen in einer Einrichtung häufig im Zu-
sammenhang mit der Inanspruchnahme einer Sozialleistung. 

In Betracht kommen dabei zunächst Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhil-
fe. Dazu zählen neben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, die 
nicht im Fokus dieser Betrachtung steht, vor allem Hilfen zur Erziehung, die 
wegen mangelnder Erziehungskompetenz der Eltern eine Förderung des Kindes 
oder Jugendlichen in stationärer Form (Heimerziehung, sonstige betreute Wohn-
formen – § 34 SGB VIII) erforderlich machen sowie die Eingliederungshilfe für 
junge Menschen mit einer seelischen Behinderung nach § 35a SGB VIII in einer 
Einrichtung über Tag und Nacht oder sonstigen Wohnform (§ 35a Abs. 2 Nr. 4 
SGB VIII). Mit dem Begriff der seelischen Behinderung knüpft die Vorschrift 
an den Behinderungsbegriff im SGB IX an. Danach sind Kinder oder Jugendli-
che seelisch behindert, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrschein-
lichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand 
abweicht und daher ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 
ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (§ 35a Abs. 1 SGB VIII, § 2 
Abs. 1 SGB IX). 

Eine weitere Kategorie einschlägiger Sozialleistungen bilden darüber hin-
aus – jedenfalls bis zur Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes und bis 
zur Realisierung der sogenannten großen Lösung, also der Zuweisung der Ge-
samtverantwortung für alle jungen Menschen mit Behinderung zur Kinder- 
und Jugendhilfe – die Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen 
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mit einer körperlichen, geistigen oder Mehrfachbehinderung in der Verantwor-
tung der Träger der Sozialhilfe nach den Vorschriften der §§ 53 ff. des Sozial-
gesetzbuches (SGB) Zwölftes Buch (XII). 

Schließlich sind in diesem Kontext auch Aufenthalte von Kindern oder Ju-
gendlichen in Krankenhäusern zur Diagnostik, Behandlung oder medizinischen 
Rehabilitation auf der Grundlage der gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V), 
der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) oder der gesetzlichen Unfallver-
sicherung (SGB VII) zu nennen. 

Ob dabei neben den Trägern der Einrichtungen auch die im Einzelfall zu-
ständigen jeweiligen Leistungsträger (§ 18 ff. SGB I: Jugendhilfe, Sozialhilfe oder 
Sozialversicherung) bestimmte Schutzpflichten für die einzelnen Kinder und 
Jugendlichen übernehmen, ist dem jeweiligen Sozialleistungsbereich und den 
dort geltenden Strukturprinzipien zu entnehmen. So kennt zum Beispiel das 
Kinder- und Jugendhilferecht die Erfüllungs- und Steuerungsverantwortung 
des für die Leistungsgewährung im Einzelfall zuständigen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe – unabhängig davon, ob die Leistung selbst von einem Träger 
der freien Jugendhilfe oder von ihm selbst erbracht wird (§ 3 Abs. 2 Satz 2, 
§§ 36, 36a, § 79 SGB VIII; Näheres dazu auch unter Abschnitt 5.2). 

Unabhängig von der Rechtsgrundlage für die Deckung des Hilfebedarfs und 
die Finanzierung des Aufenthalts des einzelnen Kindes oder Jugendlichen in 
einer Einrichtung, ist schließlich zu prüfen, ob für die gewählte Einrichtung die 
Vorschriften über den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen  
– die sogenannte Heimaufsicht – (§§ 45 ff. SGB VIII) – Anwendung finden (Nä-
heres dazu unter Abschnitt 5.4). 

Für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung bedeu-
tet dies, dass – neben den Eltern – mehrere Akteure mit unterschiedlichen Auf-
trägen involviert sind und dabei die jeweiligen Aufgaben- und Verantwortungs-
bereiche häufig nicht eindeutig voneinander abgegrenzt und damit nicht trans-
parent sind, was in der Praxis zu Schutzlücken oder im Einzelfall auch zu einem 
unabgestimmten Aktionismus führt. 

5.1.5  Kinderschutz durch Arbeitsrecht 

Für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen kommt der 
Qualifikation des Personals sowie den Anforderungen an sein Verhalten gegen-
über Kindern und Jugendlichen und damit dem Arbeitsrecht besondere Bedeu-
tung zu. Dies gilt sowohl für die präventiven Aspekte (Personalauswahl) als 
auch die Konsequenzen bei einem Tatverdacht gegen Mitarbeiter/innen in der 
Einrichtung (Näheres dazu unter Abschnitt 5.7). 
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5.1.6  Kinderschutz durch Strafrecht 

Schließlich ist im Hinblick auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen auch die Funktion des Strafrechts im Sinne von Prävention, aber 
vor allem als Instrument der Intervention bei Rechtsgutsverletzungen in den 
Blick zu nehmen. Im Zentrum stehen dabei die Frage nach der Anzeige von 
Straftaten und den Wirkungen eines Strafverfahrens für den Schutz des einzel-
nen Kindes/Jugendlichen, die Risiken einer Verleumdungsklage bei Verdachts-
meldungen, aber auch Fragen der sogenannten Garantenhaftung von Fachkräften 
wegen Unterlassens gebotener Handlungen (Näheres dazu unter Abschnitt 5.8). 

5.2  Kinderschutz im Rahmen der Steuerung  
des individuellen Hilfeprozesses (Verantwortung für  
das einzelne Kind, den/die einzelne Jugendliche(n)) 

5.2.1  Rechtsgrundlagen für den Aufenthalt des Kindes/ 
Jugendlichen in Einrichtungen zur Erziehung,  
Behandlung, Therapie 

Schutzpflichten im Hinblick auf das einzelne Kind, den einzelnen Jugendlichen 
und die einzelne Jugendliche ergeben sich in erster Linie aus der Ausübung el-
terlicher Sorge, die kraft vertraglicher Regelung oder kraft Gesetzes auf die Ein-
richtung bzw. auf die dort für die Betreuung verantwortliche Person übertragen 
wird. Die Ausübungsermächtigung durch Vertrag ist (auf Seiten der Eltern) je-
derzeit widerruflich. Geht der Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen in 
der Einrichtung ein ganzer oder teilweiser Entzug der elterlichen Sorge durch 
das Familiengericht voraus (weil das Kindeswohl gefährdet ist und die Eltern 
nicht bereit oder in der Lage sind an der Abwendung mitzuwirken – §§ 1666, 
1666a BGB), so treten als Vertragspartner an die Stelle der Eltern der Vormund 
bzw. Pfleger. 

Instrument für eine vertragliche Regelung ist der Erziehungsvertrag, den die 
Eltern – bzw. der Vormund/Pfleger – mit der Einrichtung abschließen. Für 
diesen Vertrag ist keine besondere Form vorgeschrieben. Auch wenn er nicht 
schriftlich abgeschlossen wird, kommt er durch so genanntes konkludentes 
Handeln zu Stande. Ein wichtiges Merkmal beim konkludenten Handeln ist die 
„Schlüssigkeit“. Ein Verhalten ist nur dann „schlüssig“, wenn es zuverlässig  
auf einen bestimmten Rechtsfolgewillen schließen lässt (vgl. BGH vom 21. 11.  

1985 – VII ZR 305/84, NJW 1986, 977). Es ist somit erforderlich, dass ein nach 
außen hervortretendes Verhalten vorliegt, aus dem sich die Willenserklärung 
für den Adressaten eindeutig – auch aus den Umständen oder dem Verhalten 
der erklärenden Person – ergibt (vgl. BGH vom 7. 5. 1979 II ZR 210/78). Sind 
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also Eltern/Vormund/Pfleger mit der Unterbringung/Versorgung/Behandlung 
eines Kindes oder Jugendlichen in einer bestimmten Einrichtung einverstan-
den, so kommt damit (automatisch) ein Vertrag mit dieser Einrichtung (über 
die Ausübung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge) zu Stande. 

Das Problem liegt allerdings darin, dass in solchen Fällen häufig keine Klar-
heit über die in der Einrichtung übernommenen Rechte und Pflichten hinsicht-
lich der Versorgung, Betreuung, Erziehung bzw. Behandlung des einzelnen 
Kindes/Jugendlichen besteht. Deshalb ist der Abschluss einer schriftlichen Ver-
einbarung dringend anzuraten. Dies gilt in besonderer Weise für die Themati-
sierung sensibler Fragen, wie etwa der Sexualerziehung gegebenenfalls unter 
Bezugnahme auf das sexualpädagogische Konzept der jeweiligen Einrichtung. 
Gleichzeitig ist aber zu konstatieren, dass sich die meisten Eltern, wenn ihr Kind 
oder Jugendlicher in einer Einrichtung untergebracht werden muss, in einer 
Not- und Zwangslage befinden und diese Situation keine günstige Ausgangs-
lage für eine privatautonome Ausgestaltung der künftigen Lebensverhältnisse 
ihres Kindes/Jugendlichen darstellt (Salgo 2014 zur vergleichbaren Situation 
der Inpflegegabe eines Kindes/Jugendlichen in Staudinger/Salgo § 1688 Rn. 8). 

Während im Bereich der Altenheime und der Pflege der Abschluss schriftli-
cher Verträge zwischen der Einrichtung und den betreuten Personen gesetzlich 
gefordert wird (Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz – WBVG), sind solche 
Verträge im Zusammenhang mit einer stationären Betreuung/Erziehung/Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen nicht einmal gängige Praxis. Dabei 
stellt sich die Situation im Fall von Kindern und Jugendlichen deshalb komplex 
dar, weil sie ihre Rechte mangels Volljährigkeit bzw. Selbstbestimmungsfähig-
keit nicht selbst ausüben können und deshalb die Eltern/der Vormund/Pfleger 
eine zentrale Rolle bei der Entscheidung, welche Aufgaben in welcher Weise in 
der Einrichtung für das einzelne Kind bzw. den/die Jugendlichen(n) wahrzu-
nehmen sind, spielen. Ein Beispiel für einen Mustervertrag im Bereich der Heim-
erziehung nach § 34 SGB VIII enthält der Aufsatz von Peter Frings (2015). 

Für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen stationä-
rer Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 
34, 35 bzw. oder Eingliederungshilfe wegen einer seelischen Behinderung nach 
§ 35a SGB VIII) hat der Gesetzgeber eine gesetzliche Regelung über die Ent-
scheidungsbefugnisse der in einer Einrichtung verantwortlichen Person ge-
schaffen (§ 1688 Abs. 2 BGB). In diesem Fall erhalten die in der Einrichtung 
verantwortlichen Personen (kraft Gesetzes) die Befugnis, im Hinblick auf das 
einzelne Kind bzw. den/die Jugendliche(n) „in Angelegenheiten des täglichen 
Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber der elterlichen Sorge in solchen An-
gelegenheiten zu vertreten“. Dazu zählt auch das Recht, bei „Gefahr im Verzug“ 
alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder Jugendli-
chen notwendig sind. Die Eltern sind in diesem Fall unverzüglich von den ver-
anlassten Handlungen zu unterrichten – so genannte Notvertretung (§ 1688 
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Abs. 2 i. V. mit Abs. 1 Satz 3, § 1629 Abs. 1 Satz 4 BGB). Damit erhalten in die-
sem Fall die in der Einrichtung verantwortlichen Personen die notwendigen 
Handlungs- und Entscheidungskompetenzen „in Angelegenheiten des täglichen 
Lebens“ kraft Gesetzes – also ohne vertragliche Vereinbarung. Für die prakti-
sche Umsetzung und im Interesse von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit be-
deutet dies nicht nur, dass die Eltern über diese Regelung informiert werden 
müssen, sondern auch, dass ihnen anhand von Beispielen der unbestimmte 
Rechtsbegriff „Angelegenheiten des täglichen Lebens“ erläutert werden muss. 
Darüber hinaus müssen sie darüber aufgeklärt werden, dass diese gesetzliche 
Regelung disponibel ist, also durch vertragliche Regelungen davon abgewichen 
werden kann (§ 1688 Abs. 3 BGB) bzw. in eine vertragliche Regelung noch wei-
tere Gegenstände der Ausübung elterlicher Sorge – über Angelegenheiten des 
täglichen Lebens hinaus – aufgenommen werden können. 

Abweichend von dieser Grundkonstellation (Ausübung der elterlichen Sor-
ge in der Einrichtung kraft vertraglicher Regelung bzw. Befugnis zur Alltags-
sorge kraft Gesetzes) gestaltet sich die Rechtslage im Rahmen der Inobhutnah-
me als Form einer akuten Krisenintervention (§ 42 SGB VIII). (Nur) dort wird 
das elterliche Sorgerecht für die Dauer der Inobhutnahme von einer öffentlich-
rechtlichen Notkompetenz des Jugendamts überlagert und insoweit verdrängt 
(Wiesner 2015 in Wiesner SGB VIII § 42 Rn. 31). (Nur) in diesem Fall leitet die 
Einrichtung ihre Rechtsmacht zur Versorgung und zum Schutz des Kindes oder 
Jugendlichen vom Jugendamt als Behörde ab. Entsprechendes gilt seit 1. 11.  

2015 für die vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugend-
lichen nach unbegleiteter Einreise, wo das Jugendamt – bis zur Bestellung eines 
Vormunds – kraft Gesetzes eine öffentlich-rechtliche Notbefugnis zur Vornah-
me aller notwendigen Rechtshandlungen erhält (§§ 42, 42a SGB VIII). 

In der Praxis wird diesem Thema – also der Klärung der Rechtslage bei der 
Betreuung/Erziehung/Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Einrich-
tungen – nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt: Eltern sehen sich in einer 
Not- und Konfliktlage, die sie davon abhält, selbstbewusst ihre Rechte wahrzu-
nehmen. Vielfach dürfte ihnen gar nicht bewusst sein, dass sie – nicht das Ju-
gendamt – auch bei einer Betreuung ihres Kindes oder Jugendlichen in einer 
Einrichtung die elterliche Sorge wahrnehmen (müssen). Einrichtungen bzw. die 
für die Leistungsgewährung im Einzelfall verantwortlichen Stellen (Jugendäm-
ter, Sozialämter) sehen sich (häufig) überfordert, Eltern die Problematik näher 
zu erläutern und sie bei der Ausübung ihrer Rechte zu beraten. 
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5.2.2  Verantwortungsverteilung bei stationärer Unterbringung  
im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (§ 36a SGB VIII): 
Dreiecksverhältnis/Steuerungsverantwortung/ 
Erfüllungsverantwortung des Jugendamtes (§ 36a SGB VIII) 

Weitere Pflichten ergeben sich (im Bereich der Leistungserbringung der Kin-
der- und Jugendhilfe) aus der sogenannten Steuerungsverantwortung des Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe. Zwar entscheiden die Eltern im Rahmen ihres 
Wunsch- und Wahlrechts (§ 5 SGB VIII) über die Inanspruchnahme einer be-
stimmten Einrichtung, die den zuvor im Rahmen des Hilfeplanverfahrens (§ 36 
SGB VIII) festgestellten Bedarf deckt, und die in der Einrichtung verantwortli-
chen Personen leiten ihre Befugnisse/Pflichten im Hinblick auf die Erziehung 
des einzelnen Kindes/Jugendlichen aus dem Betreuungsvertrag mit den Eltern 
bzw. aus der gesetzlichen Befugnis zur Alltagssorge (§ 1688 BGB) ab. 

Das Jugendamt bleibt aber den Eltern (als leistungsberechtigten Personen 
oder als Vertretern des Kindes oder Jugendlichen) und damit auch dem Kind 
oder Jugendlichen für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erzie-
hung bzw. auf Eingliederungshilfe wegen einer seelischen Behinderung verant-
wortlich. Daraus folgt zwar keine Pflicht zur Überwachung des Hilfeablaufs. 
Vielmehr kommt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe seiner Verantwortung 
dadurch nach, dass er die Gesetzeskonformität der Hilfeleistung sicherstellt. 
Dies kann bei der Hilfe zur Erziehung bzw. der Eingliederungshilfe so gesche-
hen, dass im Hilfeplan (§ 36 SGB VIII) festgelegt wird, wie der Hilfebedarf zu 
befriedigen ist und wann eine Überprüfung der Eignung und Erforderlichkeit 
der Hilfe stattfinden soll. Hilfeplangespräche, an denen immer auch Personen 
aus der Einrichtung teilnehmen, in der das Kind bzw. der/die Jugendliche be-
treut wird, sollen dabei auch in der Einrichtung selbst stattfinden (Kunkel 2016 
in Kunkel/Kepert/Pattar LPK-SGB VIII § 79 Rn. 15). 

Damit übernimmt das Jugendamt als für die Erfüllung des Rechtsanspruchs 
verantwortliche Behörde auch eine Mitverantwortung für den Hilfeablauf und 
die Erreichung des Hilfeerfolgs. Für die (fallverantwortliche) Fachkraft im Ju-
gendamt (Allgemeiner Sozialer Dienst – ASD) folgt daraus die Pflicht, ihre 
Steuerungsverantwortung in einem regelmäßigen Kontakt mit allen am Hilfe-
prozess beteiligten Personen, also auch dem Kind oder Jugendlichen in der Ein-
richtung wahrzunehmen. 

Kooperationspflichten des Trägers der Einrichtung 
Den Träger der Einrichtung als Leistungserbringer trifft durch die Einbindung 
in das „sozialrechtliche Dreiecksverhältnis“ (Jugendamt – Eltern – Leistungs-
erbringer) nicht nur die Pflicht gegenüber den Eltern zur sachgemäßen Aus-
übung der Personensorge und gegenüber dem Kind oder Jugendlichen zu sei-
ner Beteiligung an Entscheidungen in der Einrichtung, sondern auch die Pflicht 
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zur Kooperation mit dem im Einzelfall zuständigen Jugendamt. Dazu zählt 
auch die (durch Vereinbarung mit dem Jugendamt) übernommene Verpflich-
tung zur Gefährdungseinschätzung bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohl-
gefährdung (§ 8a Abs. 4 SGB VIII). 

Weitere Pflichten für die Ausgestaltung der Hilfe im Einzelfall können sich 
aus den vom Träger der Einrichtung mit dem Jugendamt abzuschließenden 
(fallunabhängigen) Verträgen über Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungs-
angebote (Leistungsvereinbarung), über die Grundsätze und Maßstäbe für die 
Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie über geeignete Maßnah-
men zu ihrer Qualitätsgewährleistung (Qualitätsentwicklungsvereinbarung) er-
geben (§ 78b Abs. 1 Nr. 1 und 3 SGB VIII). 

5.2.3  Eingliederungshilfe nach den §§ 53 ff. SGB XII 

Für Leistungen an junge Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinde-
rung bzw. einer Mehrfachbehinderung sind die Träger der Sozialhilfe zustän-
dig (§§ 53 ff. SGB XII). Während für die Leistungsgewährung im Rahmen des  
SGB VIII – Kinder und Jugendhilfe – immer die örtlichen Träger (Kreise, kreis-
freie Städte, kreisangehörige Gemeinden) zuständig sind, sind für die Gewäh-
rung der der Eingliederungshilfe – je nach landesrechtlicher Regelung – örtliche 
und/oder überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig (§ 97 SGB XII). Die Zu-
weisung der Aufgaben der Eingliederungshilfe zu den Trägern der Sozialhilfe 
soll durch zwei grundsätzliche Reformschritte des Gesetzgebers verändert wer-
den: 

 die Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes, mit dem die Eingliede-
rungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als „Besondere Leistungen zur 
selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ im 
SGB IX geregelt werden soll. 

 die Zuweisung der Leistungen zur Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen 
mit Behinderung zur Kinder- und Jugendhilfe im SGB VIII (die sogenannte 
Große Lösung). 

Das Bundesteilhabegesetz (Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen – BTHG) ist am 29. Dezember 2016 
verkündet worden und tritt in drei Reformstufen (1. 1. 2018/1. 1. 2020/1. 1. 2023) 
in Kraft. Eine bundesgesetzliche Regelung zur Zuweisung der Leistungen zur 
Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen mit Behinderung zur Kinder- und Ju-
gendhilfe im SGB VIII wird nach einer kontroversen Diskussion in die neue 
Legislaturperiode (Beginn September 2017) verschoben. Damit stehen die nach-
folgenden Erläuterungen unter dem Vorbehalt einer gesetzlichen Änderung. 
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Nach der geltenden Rechtslage ist für die Ausübung der Erziehungsverant-
wortung im Hinblick auf das einzelne Kind/den einzelnen Jugendlichen bei In-
anspruchnahme stationärer Leistungen der Eingliederungshilfe nach den §§ 53 
SGB XII/künftig §§ 90 ff. SGB IX immer der Vertrag mit den Eltern/Vormund/ 
Pfleger über die Ausübung der elterlichen Sorge maßgeblich. Anders als bei 
Leistungen nach dem Recht der Kinder- und Jugendhilfe (§ 1688 Abs. 2 BGB) 
erhalten die in der Einrichtung verantwortlichen Erziehungspersonen keine ge-
setzliche Befugnis zur Ausübung der Alltagssorge, sondern leiten alle ihre Ent-
scheidungen von den vertraglichen Vereinbarungen mit den Eltern/Vormund/ 
Pfleger ab. 

Für die Leistungsabwicklung im sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis (leistungs-
berechtigte Person – Träger der Sozialhilfe – freier Träger) sieht das SGB XII 
die Aufstellung eines Teilhabeplans vor (§§ 19 SF). Daraus ergeben sich sowohl 
Verpflichtungen für die Rehabilitationsträger zur Aufstellung und Fortschrei-
bung wie auch für die im Einzelfall beteiligten Institutionen und Personen (Ein-
richtung) zur Kooperation. Eine sich aus der Gesamtverantwortung für den 
Einzelfall ergebende Steuerungsverantwortung des zuständigen Trägers der So-
zialhilfe, wie sie das SGB VIII für den Träger der öffentlichen Jugendhilfe regelt 
(§ 79 SGB VIII), kennt das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung – jedoch nicht. 

Analog zu den Regelungen im SGB VIII werden die Träger von Einrichtun-
gen zum Abschluss von Leistungsvereinbarungen und von Vereinbarungen zur 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen verpflichtet (§ 38 
SGB IX ), aus denen sich im Einzelfall weitere Vorgaben für die Qualität der zu 
erbringenden Leistung sowie Pflichten für die Zusammenarbeit zwischen Ein-
richtungen und dem zuständigen Träger der Sozialhilfe ergeben können. 

Eine Verpflichtung zur Gefährdungseinschätzung, wie sie das SGB VIII für 
die Träger von Einrichtungen vorsieht, die Leistungen der Kinder- und Jugend-
hilfe erbringen (§ 8a Abs. 4 SGB VIII), kennt das SGB IX – Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung – nicht. Entgegen dem (überzeugen-
den) Vorschlag des Bundesrates bei der parlamentarischen Beratung des Bun-
deskinderschutzgesetzes, das Verfahren der Gefährdungseinschätzung nach 
§ 8a SGB VIII auch auf Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger 
Behinderung auszudehnen, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, hielt 
der Bundestag an der Formulierung des Regierungsentwurfs fest. Danach wer-
den die Rehabilitationsträger verpflichtet, im Rahmen der Vereinbarungen mit 
den Trägern von Rehabilitationseinrichtungen auf das Beratungsangebot der 
Jugendämter bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 
(§ 8b Abs. 1 SGB VIII) hinzuweisen (§ 38 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX). Nach dieser 
Vorschrift haben Personen, die beruflich im Kontakt mit Kindern oder Jugend-
lichen stehen, bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall 
gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung 



148 

durch eine insoweit erfahrene Fachkraft (§ 8b Abs. 1 SGB VIII), werden aber 
nicht zu einer Gefährdungseinschätzung und nicht zur Inanspruchnahme einer 
insoweit erfahrenen Fachkraft verpflichtet. 

5.2.4  Aufenthalt in Internaten 

Die Rechtsgrundlage für den Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen in In-
ternaten bildet die Vereinbarung mit den Eltern/dem Vormund/dem Pfleger, 
die in der Praxis in Schriftform erfolgt. Dort werden die näheren Einzelheiten 
über die Aufgaben und Pflichten der Einrichtung im Zusammenhang mit dem 
Aufenthalt, der Erziehung und der Aufsicht sowie Informationspflichten für 
beide Vertragsparteien geregelt. Sofern der Aufenthalt im Internat gleichzeitig 
einen vom Jugendamt anerkannten erzieherischen Bedarf deckt und damit eine 
Hilfe zur Erziehung in der Einrichtung gewährt wird, gelten die oben unter 
5.2.2 gemachten Ausführungen. 

5.2.5  Aufenthalt in Krankenhäusern 

Der Entscheidung über den Aufenthalt eines Kindes oder Jugendlichen im 
Krankenhaus liegt ebenfalls eine Entscheidung der Eltern im Rahmen der Aus-
übung der elterlichen Sorge (Pflege, Erziehung, Betreuung, Aufenthaltsbestim-
mung) zu Grunde. Zum Vertrag mit dem Träger des Krankenhauses treten ge-
gebenenfalls Vereinbarungen mit behandelnden Ärzten und die Abrechnung 
der Kosten mit der jeweiligen Krankenversicherung hinzu. 

Werden im Krankenhaus Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
bekannt, so kommt das Verfahren nach § 4 KKG zur Anwendung, dass die Ein-
zelheiten zur Gefährdungseinschätzung und zur Befugnis der Weitergabe von 
Informationen an das Jugendamt regelt. Zum Vorgehen bei Kindesmisshand-
lung und -vernachlässigung sind verschiedene Empfehlungen für den Kinder-
schutz in Kliniken entwickelt worden (siehe dazu Deutsche Akademie für Kin-
der- und Jugendmedizin e. V., DAKJ) und Arbeitsgemeinschaft Kinderschutz in 
der Medizin (AG KiM) sowie die Ausführungen zum Kinderschutz in Kranken-
häusern (siehe auch Abschnitt 5.6). 

5.3  Kinderschutz durch das Familiengericht 

Die Tätigkeit des Familiengerichts zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
erfolgt im Rahmen des staatlichen Wächteramts und konzentriert sich damit 
sehr stark auf die Abwehr von Gefahren für das Kindeswohl, die im Verantwor-
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tungsbereich der Eltern liegen und von ihnen selbst geschaffen und/oder nicht 
abgewendet werden (§§ 1666, 1666a BGB). Mit der Wahrnehmung des staatli-
chen Wächteramts (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG) zeigt das Gericht die Grenzen für 
die elterliche Erziehungsverantwortung auf. Die klassischen Reaktionen des Fa-
miliengerichts sind deshalb Einschränkungen oder der Entzug der elterlichen 
Sorge und die Bestellung eines Vormunds bzw. Pflegers für die Wahrnehmung 
der den Eltern entzogenen Aufgaben. 

Daneben hat das Gericht aber auch die Möglichkeit, gerichtliche Maßnah-
men direkt an dritte Personen zu richten, die das Kindeswohl beeinträchtigen 
(§ 1666 Abs. 4 BGB). Kommt es also zu sexualisierter Gewalt in Institutionen, 
so kann gerade diese Ausrichtung des Kinderschutzes eine wesentliche Rolle 
spielen. Die möglichen Maßnahmen gegenüber dritten Personen werden in der 
Vorschrift nicht näher konkretisiert oder inhaltlich begrenzt. So kann das Fa-
miliengericht etwa ein Näherungs-, Umgangs-oder ein Kontaktverbot – bezo-
gen auf das zu schützende Kind oder den Jugendlichen – aussprechen oder Re-
gelungen vornehmen, um den Kontakt der das Kindeswohl gefährdenden Person 
zu dem Kind zu reglementieren. Auch können Anordnungen getroffen werden, 
die die Anwendung von Gewalt oder von entwürdigenden Erziehungsmaßnah-
men unterbinden (OLG Düsseldorf NJW 1995, S. 1970; OLG Köln FamRZ 
2001, S. 37). Befindet sich das Kind im Handlungsbereich einer Einrichtung, so 
können Maßnahmen sowohl gegenüber einem einzelnen Mitarbeiter, als auch 
gegenüber der Institution in Kraft gesetzt werden. 

Die Maßnahmen beziehen sich aber immer auf den Schutz eines konkreten 
Kindes oder Jugendlichen, nicht auf die Art der Tätigkeit des Mitarbeiters in 
der Einrichtung. In der Praxis spielt die Tätigkeit des Familiengerichts im Zu-
sammenhang mit dem Schutz eines Kindes bzw. Jugendlichen in einer Einrich-
tung keine nennenswerte Rolle. 

5.4  Kindesschutz durch Aufsicht von Einrichtungen 
(§§ 45 ff. SGB VIII) 

5.4.1  Zweck der Aufsicht 

Im Hinblick auf den besonderen Schutzbedarf von Kindern und Jugendlichen 
in Einrichtungen (siehe dazu die Einführung unter Abschnitt 5.1) hat der Ge-
setzgeber ein rechtliches Instrumentarium zur Abwehr von Gefahren in der 
Einrichtung geschaffen, das umgangssprachlich als „Heimaufsicht“ bezeichnet 
wird, und bundesrechtlich dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe (Behörde: 
Landesjugendamt) übertragen worden ist (§ 85 Abs. 2 Nr. 6 SGB VIII). 

Diese Aufgabe ist als sog. andere Aufgabe der Jugendhilfe (§ 2 Abs. 3 Nr. 4 
und 5 SGB VIII) inhaltlich und vom Anwendungsbereich her streng von den 
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Leistungsverpflichtungen der Jugendhilfe (§ 2 Abs. 2 SGB VIII), also der Ge-
währung von Hilfen für einzelne Kinder/Jugendliche und ihre Eltern, zu unter-
scheiden. Ziel der Aufsicht ist die Gewährleistung des Wohls der in der Einrich-
tung untergebrachten Kinder und Jugendlichen – unabhängig vom Grund und 
der Finanzierung des Aufenthalts. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage für die Heimaufsicht bildet nicht das 
sogenannte Wächteramt des Staates (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG), das der elter-
lichen Erziehungsverantwortung Grenzen setzt, sondern das grundgesetzlich 
verbürgte Recht des Kindes oder Jugendlichen auf körperliche Unversehrtheit 
(Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG). Die gesetzlichen Vorschriften zur Heimaufsicht be-
gründen weder eine Aufsicht über die Eltern noch über die Kinder und Jugend-
lichen, sondern nur über die Träger von Einrichtungen und damit indirekt über 
das von ihnen eingesetzte Personal (Mörsberer 2015 in Wiesner SGB VIII vor 
§ 43 Rn. 29). 

5.4.2  Anwendungsbereich der Vorschriften zum Schutz  
von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen  
nach den §§ 45 ff. SGB VIII 

Dabei ist zu beachten, dass der Anwendungsbereich dieser Vorschriften nicht 
auf Einrichtungen begrenzt ist, in denen Kinder oder Jugendliche Leistungen 
auf der Grundlage des SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe – vom Jugendamt 
erhalten („Jugendhilfeeinrichtungen“). Ebenso wenig ist von Bedeutung, ob der 
Träger der Einrichtung eine juristische Person des öffentlichen Rechts (zum 
Beispiel Stadt oder Kreis) ist oder ein sogenannter freier Träger, also eine pri-
vate Person oder eine juristische Person des Privatrechts (Verein, Aktiengesell-
schaft, Stiftung etc.). Vielmehr bedarf jeder Träger einer Einrichtung, in der 
Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut werden 
oder Unterkunft erhalten, für den Betrieb der Einrichtung einer Erlaubnis (§ 45 
Abs. 1 Satz 1 SGB VIII). 

Allerdings nimmt das Gesetz bestimmte Arten von Einrichtungen vom Er-
laubnisvorbehalt aus. So bedarf nach § 45 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII keiner Er-
laubnis, wer 

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbildungseinrichtung, eine Ju-
gendherberge oder Schullandheim betreibt, 

2. ein Schülerheim betreibt, dass landesgesetzlich der Schulaufsicht untersteht, 
3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der Jugendhilfe liegende Aufgaben 

für Kinder oder Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie eine entsprechende 
gesetzliche Aufsicht besteht oder sie im Rahmen des Hotel- und Gaststät-
tengewerbes der Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen dient. 
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Gründe für die Ausnahmen vom Erlaubnisvorbehalt sind das geringere Gefähr-
dungspotential oder das Bestehen einer anderen Aufsicht oder vergleichbaren 
Schutzvorkehrung. So fallen neben Jugendfreizeitstätten oder Jugendherbergen 
etwa Flüchtlings- und Asylbewerberheime nicht unter den Erlaubnisvorbehalt. 
Die Anwendung der §§ 45 ff. SGB VIII für Aufnahmeeinrichtungen wird in 
§ 44 Abs. 3 AsylG und § 8 Abs. 7 BVFG ausdrücklich ausgenommen. Diese Ent-
scheidung des Gesetzgebers stößt in der Kommentarliteratur zu Recht auf Kri-
tik und wird als Verstoß gegen internationales Recht angesehen (Hofmann 2016, 
§ 44 AsylVfG Rn. 3). Der Forderung nach einem besseren Schutz von Kindern 
in Flüchtlingsheimen, wie sie 2015/2016 angesichts der steigenden Flüchtlings-
zahlen und der häufig kritischen Formen der Unterbringung im politischen 
Raum erhoben worden sind, wurde jedoch im Rahmen des sogenannten Asyl-
pakets II nicht Rechnung getragen. Das Thema bleibt aber weiter auf der politi-
schen Agenda. 

Bei Internaten kommt es hinsichtlich der Anwendung der Vorschriften zum 
Schutz von Kindern in Einrichtungen darauf an, ob sie landesgesetzlich der 
Schulaufsicht unterliegen (§ 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bzw. 3 SGB VIII). Dabei ist 
zunächst zu differenzieren zwischen der Erlaubnis zum Schulbetrieb und der 
Erlaubnis für das Internat. Selbst wenn sich die Schulaufsicht landesrechtlich 
auf das Internat erstreckt, so ist jeweils zu prüfen, ob die Schulaufsicht normativ 
und funktional tatsächlich die in § 45 SGB VIII erfassten Funktionen ein-
schließt, also insbesondere auf die fachlichen Anforderungen in den Bereichen 
Unterbringung und Betreuung bezogen ist. Als erlaubnisfrei im Sinne des § 45 
Abs. 1 Satz 2 SGB VIII dürften allenfalls solche Internate gelten, bei denen die 
Schulaufsicht ausdrücklich durch Landesrecht ermächtigt und verpflichtet ist, 
spezifische Schutzfunktionen in dieser Hinsicht wahrzunehmen (Mörsberger 
2015 in Wiesner SGB VIII § 45 Rn. 48). Es bedarf also für die Feststellung, ob 
die Vorschriften des SGB VIII über die Heimaufsicht Anwendung finden, einer 
genauen Prüfung der jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zur Schulauf-
sicht. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass es – je nach landesrecht-
licher Ausgestaltung der Schulaufsicht – angesichts der Interpretationsspiel-
räume im Hinblick auf die staatliche Aufsicht über Internate zu Schutzlücken 
kommt, weil zwar eine Schulaufsicht besteht und damit eine Befreiung vom 
Erlaubnisvorbehalt nach § 45 SGB VIII angenommen wird, die Schulaufsicht 
sich aber nicht spezifisch auf die Gewährleistung des Wohls der dort unterge-
brachten Kinder und Jugendlichen bezieht. 

Der Ausnahmeregelung unterliegen auch Kliniken und Kinderabteilungen 
von Krankenhäusern. Da der Zweck der Heilbehandlung im Vordergrund steht, 
handelt es sich um Aufgaben außerhalb der Jugendhilfe. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass der Schutz des Kindeswohls durch die Krankenhausaufsicht si-
chergestellt wird. Auch hier sind Zweifel angebracht, ob dies tatsächlich immer 
der Fall ist. 
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5.4.3  Instrumente der Aufsicht 

Erteilung/Entzug der Betriebserlaubnis/Auflagen (§ 45 SGB VIII) 
Die Grundlage bildet der sogenannte Erlaubnisvorbehalt als präventives Instru-
ment der Gefahrenabwehr. Die Voraussetzungen für die Erteilung der Betriebs-
erlaubnis (§ 45 Abs. 2 SGB VIII) sind im Rahmen des Bundeskinderschutz-
gesetzes (2012) und zuletzt des Präventionsgesetzes (2015) erweitert und kon-
kretisiert worden (BAGLJÄ 2013 S. 4 ff.). Dabei sind die Kriterien, die zur 
Erfüllung des Tatbestands „Gewährleistung des Wohls der Kinder und Jugend-
lichen in der Einrichtung“ heranzuziehen sind, erweitert worden. 

So ist eine Gewährleistung des Wohls der Kinder und Jugendlichen in der 
Einrichtung „in der Regel anzunehmen“ (und deshalb die Erlaubnis zu ertei-
len), „wenn 

1. die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden räum-
lichen, fachlichen, wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für 
den Betrieb erfüllt sind, 

2. die gesellschaftliche und sprachliche Integration und ein gesundheitsförder-
liches Lebensumfeld in der Einrichtung unterstützt werden sowie die ge-
sundheitliche Vorsorge und die medizinische Betreuung der Kinder und Ju-
gendlichen nicht erschwert werden sowie 

3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung 
geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde 
in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden.“ (§ 45 Abs. 2 SGB VIII) 

Die Funktion des Erlaubnisvorbehalts als präventivem Instrument der Gefah-
renabwehr ermöglicht es einerseits, bereits vor der Betriebsaufnahme die Le-
bens- und Erziehungsbedingungen in der Einrichtung zu prüfen. Andererseits 
sind die zuständigen Behörden aber auf die Vorlage von Konzepten und Quali-
fikationsnachweisen angewiesen, deren tatsächliche Relevanz sich erst im All-
tagsbetrieb (also nach Erteilung der Erlaubnis) erweist. Die Erkenntnis- und 
Prüfmöglichkeiten der Behörde sind daher im Stadium der Erlaubniserteilung 
begrenzt und partiell eine Sache des Vertrauens auf die (spätere) Realisierung 
der eingereichten Konzepte. Umso bedeutsamer sind daher Instrumente wie die 
örtliche Prüfung (§ 46 SGB VIII), um die tatsächliche Umsetzung der vorgeleg-
ten Konzepte überprüfen zu können. 

§ 45 SGB VIII regelt in den weiteren Absätzen auch die Voraussetzungen 
für den Entzug der Erlaubnis (§ 45 Abs. 7 SGB VIII) und für die Erteilung von 
Auflagen als milderes Mittel (§ 45 Abs. 4, 6 SGB VIII). Danach ist die Erlaubnis 
zu entziehen, wenn das Wohl der Kinder oder Jugendlichen in der Einrichtung 
gefährdet und der Träger der Einrichtung nicht bereit oder in der Lage ist, die 
Gefährdung abzuwenden. Derzeit ist umstritten, ob die Rücknahme bzw. der 
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Widerruf eine konkrete Gefährdung eines bestimmten Kindes oder Jugendli-
chen oder „nur“ eine „strukturelle“ Gefährdung des Wohls der Kinder oder Ju-
gendlichen in der Einrichtung verlangt. Hintergrund sind die unterschiedlichen 
Bezugspunkte, die der Gesetzgeber einerseits für die Versagung der Betriebs-
erlaubnis (keine Gewährleistung des Wohls) und andererseits für Rücknahme 
und Widerruf der Erlaubnis (Gefährdung des Wohls) gewählt hat. 

Nach der Rechtsprechung (OVG Hamburg, Beschluss vom 14. Dezember 
2012 – 4 Bs 248/12; Sächsisches OVG, Urteil vom 08. Mai 2015 – 1 A 238/13) 
besteht eine Gefährdung des Kindeswohls nicht schon dann, wenn die Erlaub-
nis zu Recht erteilt worden ist und zu einem späteren Zeitpunkt die Vorausset-
zungen für die Erteilung entfallen sind. Vielmehr knüpfe der Gesetzgeber beim 
Entzug der Erlaubnis an den Begriff der Kindeswohlgefährdung des § 1666 
BGB an. Während für die Versagung der Betriebserlaubnis genüge, dass unter 
dem Blickwinkel einer Gefahrenvorsorge Bedenken dahingehend bestünden, 
dass in der Einrichtung das Wohl von Kindern und Jugendlichen Schaden neh-
men könnte, sei für die spätere Aufhebung eine konkrete Gefahr für das Kin-
deswohl zu fordern. Diese setze voraus, dass aufgrund von Tatsachen im Ein-
zelfall die hinreichende Wahrscheinlichkeit bestünde, dass das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl des Kindes Schaden nehmen werde. 

Die Konsequenz dieser Rechtsauslegung – eine höhere rechtliche Schwelle 
für eine Rücknahme bzw. einen Widerruf der (erteilten) Erlaubnis als für die 
Versagung der beantragten Erlaubnis – ist mit einem wirksamen Schutz von 
Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen nicht zu vereinbaren. Einer Ein-
richtung, in der das Wohl der Kinder und Jugendlichen nicht gewährleistet ist 
und der folglich die Betriebserlaubnis zu versagen wäre, muss auch eine bereits 
erteilte Betriebserlaubnis entzogen werden können. Gesichtspunkte des Kin-
deswohls müssen hier Vorrang vor dem Vertrauensschutz des Trägers der Ein-
richtung haben. Deshalb votiert die Jugend- und Familienministerkonferenz in 
ihrem Umlaufbeschluss 1/2016 vom 27. 01. 2016 für eine entsprechende Geset-
zesänderung (JFMK 2016). 

Örtliche Prüfung (§ 46 SGB VIII) 
Die Vorschrift ergänzt bzw. „verlängert“ die Bestimmung über den Erlaubnis-
vorbehalt (§ 45 SGB VIII) und legt die einzelnen Befugnisse der Aufsichts-
behörde zur Durchführung der örtlichen Prüfung fest. Der Schutz der Kinder 
und Jugendlichen ist durch die Feststellung der Voraussetzungen zur Erteilung 
der Betriebserlaubnis nicht ausreichend gesichert. So kann eine Änderung der 
baulichen oder personellen Verhältnisse nach der Erteilung der Erlaubnis mit 
Gefahren für das Wohl der Kinder oder Jugendlichen verbunden sein, denen 
möglichst frühzeitig begegnet werden soll, um repressive Maßnahmen der Ge-
fahrenabwehr, wie eine Tätigkeitsuntersagung (§ 48 SGB VIII) oder den Wider-
ruf der Erlaubnis (§ 45 Abs. 7 SGB VIII) zu vermeiden und damit die Kontinui-
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tät des Betriebes der Einrichtung im Interesse der Kinder und Jugendlichen zu 
sichern. In Betracht kommt die Anwendung des § 46 SGB VIII aber ebenso, 
wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die der Erlaubnis zugrunde gelegten 
Voraussetzungen (zum Teil) von vorneherein nicht bestanden hatten, die Be-
hörde bei der Erteilung der Erlaubnis also möglicherweise von falschen Voraus-
setzungen ausgegangen ist (Mörsberger 2015 in Wiesner SGB VIII § 46 Rn. 2). 

Die Vorschrift verlangt eine örtliche Prüfung nach den Erfordernissen des 
Einzelfalls. Dieses bedeutet eine Abkehr von Regel- bzw. Routinebesuchen nach 
schematischen Grundsätzen. Andererseits setzt § 46 SGB VIII keinen akuten 
Anlass (etwa in Form von konkreten Anhaltspunkten für eine Kindeswohl-
gefährdung) voraus. Kriterien für die zeitlichen Abstände können die Aufga-
benstellung der Einrichtung, aber auch die Umstände beim Erlaubnisertei-
lungsverfahren sein (Einhaltung von Absprachen oder Auflagen). 

Auch wenn der Aufsichtsbesuch generell darauf auszurichten ist, beratende 
Hilfestellung zu leisten, so können je nach Lage des Einzelfalles zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen auch unangemeldete Kontrollbesuche notwendig 
sein. Anlass für die Überprüfung kann eine aus der Sicht der Aufsichtsbehörde 
notwendige Nachschau aufgrund der bisherigen Erfahrungen bei örtlichen Prü-
fungen in dieser Einrichtung sein. Anlass zur Überprüfung können jedoch auch 
Beschwerden oder Mitteilungen sein, die vermuten lassen, dass Mängel in der 
Einrichtung bestehen, die ein Tätigwerden erfordern (Mörsberger 2015 in 
Wiesner SGB VIII § 46 Rn. 4 mit weiteren Nennungen). Da in der Kommentar-
literatur und auch in der Praxis strittig ist, ob örtliche Prüfungen auch unab-
hängig von einem konkreten Prüfungsanlass jederzeit zulässig sind, wird von 
der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend- und Familienbehörden 
(AGJF) in ihrem Umlaufbeschluss 1/2016 vom 27. 01. 2016 eine Klarstellung im 
Gesetzestext vorgeschlagen, die örtliche Prüfungen jederzeit unangemeldet zu-
lässt. 

Der Träger der Einrichtung soll bei der örtlichen Prüfung mitwirken (§ 46 
Abs. 1 Satz 2 SGB VIII). Darüber hinaus soll die Aufsichtsbehörde (Landes-
jugendamt) sowohl das Jugendamt, in dessen Bereich die Einrichtung gelegen 
ist, als auch einen zentralen Träger der freien Jugendhilfe, wenn diesem der 
Träger der Einrichtung angehört, an der Überprüfung beteiligen (§ 46 Abs. 1 
Satz 3 SGB VIII). Beide Verpflichtungen beziehen sich auf angemeldete Prü-
fungen. 

Meldepflichten des Trägers der Einrichtung (§ 47 SGB VIII) 
Zur Gewährleistung des Wohls der Kinder und Jugendlichen in der Einrich-
tung ist der Träger der Einrichtung verpflichtet, „Ereignisse und Entwicklungen 
zu melden, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beein-
trächtigen“ (§ 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII). Die Melde- und Anzeigepflichten die-
nen der Effektivität der Aufgabenwahrnehmung durch die zuständige Auf-
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sichtsbehörde (vgl. Mann 2012 in Schellhorn et al. § 47 SGB VIII Rn. 1; ähnlich 
Gerstein 2016 in Wabnitz/Fieseler/Schleicher GK-SGB VIII, § 47 SGB VIII 
Rn. 1) und sollen sichern, dass der Aufsichtsbehörde aktuelle Basisinformatio-
nen zur Verfügung stehen. Die übermittelten Informationen können Anlass da-
für sein, eine Prüfung an Ort und Stelle vorzunehmen (§ 46 SGB VIII). Ver-
pflichtet wird der Träger, nicht die einzelne Einrichtung (Lakies 2013 in Mün-
der/Meysen/Trenczek FK SGB VIII, § 47 Rn. 1). 

Dieser Tatbestand wurde erst im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes 
(2012) in den Katalog der Meldepflichten eingefügt. Damit sollte eine Klarstel-
lung gegenüber der bis dahin bestehenden Pflicht zur Meldung „besonderer 
Vorkommnisse“ erreicht werden, wie sie häufig in Form einer standardisierten 
Aufl in die Betriebserlaubnis aufgenommen worden ist. 

Dennoch ergeben sich bei der Umsetzung des Meldetatbestands weiterhin 
rechtliche Probleme wegen der fortbestehenden Unbestimmtheit der Norm, die 
zudem bußgeldbewehrt ist, also bei Verstößen als Ordnungswidrigkeit geahn-
det wird (§ 104 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII). Einen Eindruck von der Vielzahl der 
Tatbestände, die unter die Sammelbegriffe „Ereignisse“ bzw. „Entwicklungen“, 
„die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen“, 
fallen (können), vermitteln die zahlreichen Beispiele in den Handlungsleitlinien 
der BAG der Landesjugendämter (BAGLJÄ 2013, S. 9–11). 

Zu den meldepflichtigen Ereignissen zählen auch „Fehlverhalten von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern und durch diese verursachte Gefährdungen der 
zu betreuenden Kinder und Jugendlichen“(BAGLJÄ 2013, S. 9). Gibt es Hin-
weise, Gerüchte und Vermutungen, die sich aber noch nicht weiter erhärtet ha-
ben, so ist in der Praxis die Frage zentral, wie mit dem Verdacht/der Vermu-
tung, dass ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin Kinder und/oder Jugendliche in 
der Einrichtung sexuell missbraucht hat, umzugehen ist. Dabei gilt es, zwischen 
Grenzverletzungen, Übergriffen und strafrechtlich relevanten Formen der Ge-
walt im pädagogischen Alltag zu differenzieren (Enders et al. 2010) und zum 
anderen zwischen verschiedenen Verdachts- bzw. Vermutungsstufen zu unter-
scheiden. 

Rechtsprechung liegt zu diesen für die Praxis wichtigen Fragen, die auch Re-
levanz für arbeitsrechtliche Konsequenzen (siehe dazu Abschnitt 5.7) haben 
(können), noch nicht vor. Es gibt aber in den zahlreichen Empfehlungen einen 
weitgehenden Konsens dahingehend, dass ein begründeter Verdacht („die vor-
liegenden Verdachtsmomente sind erheblich und plausibel“) – unbeschadet der 
fortbestehenden Pflicht zur weiteren Aufklärung – dazu verpflichtet, die Auf-
sichtsbehörde zu informieren (Bange 2015, S. 442). Zu informieren sind dar-
über hinaus auch die Eltern des betroffenen Kindes oder Jugendlichen und das 
örtlich zuständige Jugendamt, soweit der Aufenthalt im Rahmen einer vom Ju-
gendamt gewährten Hilfe zur Erziehung oder Eingliederungshilfe wegen einer 
seelischen Behinderung erfolgt. 
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Tätigkeitsuntersagung (§ 48 SGB VIII) 
Die zuständige Behörde kann dem Träger einer erlaubnispflichtigen Einrich-
tung die weitere Beschäftigung des Leiters, eines Beschäftigten oder sonstigen 
Mitarbeiters ganz oder für bestimmte Funktionen oder Tätigkeiten untersagen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er die für seine Tätigkeit er-
forderliche Eignung nicht besitzt (§ 48 SGB VIII). 

Die Tätigkeitsuntersagung ist eine besondere Form der nachträglichen Auf-
lagen, die wegen ihrer speziellen Bedeutung im Zusammenhang mit der Betreu-
ung von Kindern und Jugendlichen ausdrücklich geregelt worden ist. Im Ver-
hältnis zum Entzug der Betriebserlaubnis ist sie die mildere Maßnahme. Das 
Tätigkeitsverbot richtet sich an den Träger der Einrichtung, nicht an die be-
schäftigte Person selbst. Es ist kein allgemein wirkendes Beschäftigungsverbot 
(„Berufsverbot“), sondern die Untersagung einer spezifischen Tätigkeit in der 
Einrichtung. Die Tätigkeitsuntersagung kann sich generell auf die Beschäfti-
gung in der konkreten Einrichtung beziehen, kann sich aber auch auf bestimm-
te Funktionen oder Tätigkeiten beschränken. Die Aufsichtsbehörde muss je-
weils nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit prüfen, welche Maßnahme 
geeignet und erforderlich ist. Dabei hat sie auch zu berücksichtigen, dass es aus-
schließlich um das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung ge-
hen darf, also nicht etwa um das Interesse eines Trägers, sich durch eine Tätig-
keitsuntersagung bessere Voraussetzungen in einem Kündigungsschutzverfahren 
zu verschaffen. Je nach dem Umfang des Tätigkeitsverbots in der Einrichtung 
(total oder funktionsbezogen) verbleibt dem Träger der Einrichtung ein Ent-
scheidungsspielraum hinsichtlich der arbeitsrechtlichen Umsetzung. Er muss des-
halb prüfen, ob der Einsatz des Beschäftigten auch ohne Kündigung in einem 
anderen Tätigkeitsbereich oder gegebenenfalls in einer anderen Einrichtung in 
Betracht kommt. Die Tätigkeitsuntersagung ist nur dann ein objektiver Grund 
für eine ordentliche Kündigung, wenn der/die Beschäftigte mit einer anderen 
Arbeit, die nicht dem Verbot unterliegt, nicht betraut werden kann. (Mörsber-
ger 2015 in Wiesner SGB VIII § 48 Rn. 7, 8; siehe dazu auch die Ausführungen 
unter Abschnitt 5.7). 

Beratung des Trägers der Einrichtung  
(§ 85 Abs. 2 Nr. 7, § 8b Abs. 2 SGB VIII) 
Zu den Aufgaben der Heimaufsicht gehört als mildestes Mittel auch die Bera-
tung der Träger von Einrichtungen. Diese Aufgabe ist in allgemeiner Form in 
§ 85 Abs. 2 Nr. 7 SGB VIII geregelt und wurde im Rahmen des Bundeskinder-
schutzgesetzes durch eine spezielle Norm ergänzt (§ 8b Abs. 2 SGB VIII). 

Nach § 8b Abs. 2 SGB VIII haben „Träger von Einrichtungen, in denen sich 
Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten oder 
in denen sie Unterkunft erhalten Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung 
und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 
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1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturel-

len Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in 
persönlichen Angelegenheiten.“ 

Wie sich bereits aus dem Wortlaut der Vorschrift ergibt, ist der Anwendungs-
bereich dieser Vorschrift nicht auf solche Einrichtungen begrenzt, für die der Er-
laubnisvorbehalt gilt. Er umfasst daher auch solche Einrichtungen, für deren 
Betrieb keine Erlaubnis notwendig ist (§ 45 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII). Im Hin-
blick auf Sinn und Zweck der Vorschrift wird man den Anspruch auch all jenen 
Trägern zu erkennen müssen, deren Einrichtungen einer anderweitigen Auf-
sicht als derjenigen durch das Landesjugendamt unterstehen (§ 45 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3 Alt. 1 SGB VIII), also z. B. Schulen, Krankenhäusern und Therapieeinrich-
tungen der Gesundheitshilfe (Meysen 2013 in FK SGB VIII § 8b Rn. 11 mit wei-
teren Nachweisen). Damit die Beratung aber auch in den Fällen ihren Zweck 
erfüllen kann, in denen das Landesjugendamt als beratende Behörde nicht zu-
gleich diejenige ist, die die Aufsicht führt, muss es über eine genaue Kenntnis 
der rechtlichen Bedingungen und fachlichen Potentiale sowie der Handlungs-
abläufe in diesen Einrichtungen, wie in Schulen oder in Krankenhäusern, ver-
fügen. In der Evaluation zum Bundeskinderschutzgesetz kommt die Bundesregie-
rung zu der Einschätzung, dass es zwar keinen gesetzgeberischen Handlungs-
bedarf gebe, die Normadressaten aber noch nicht flächendeckend Kenntnis von 
ihrem Anspruch auf Beratung hätten (Bundestags-Drucksache o. J. 18/7100, 
S. 67). 

5.4.4 Anforderungen an die Träger von Einrichtungen 

Aus den bisher dargestellten gesetzlichen Vorschriften über den Erlaubnis-
vorbehalt (§ 45 SGB VIII), in Verbindung mit der örtlichen Prüfung (§ 46  
SGB VIII), den Meldepflichten (§ 47 SGB VIII) und der Tätigkeitsuntersagung 
(§ 48 SGB VIII), die alle dem Ziel dienen, das Wohl der untergebrachten Kin-
der und Jugendlichen zu gewährleisten und eine Kontinuität der Hilfebezie-
hung zu sichern, ergeben sich umfangreiche Anforderungen an die Träger von 
Einrichtungen. 

Vorlage- und Nachweispflichten 
So hat der Träger der Einrichtung bereits mit dem Antrag auf die Erteilung der 
Betriebserlaubnis 

 die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch Auskunft über Maß-
nahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung gibt, sowie 
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 im Hinblick auf die Eignung des Personals nachzuweisen, dass die Vorlage 
und Prüfung von aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen sowie von 
erweiterten Führungszeugnissen sichergestellt sind (§ 45 Abs. 3 SGB VIII). 

Implementierung von Mindeststandards 
Der Schwerpunkt der Handlungspflichten liegt aber in der (tatsächlichen) Ge-
währleistung des Wohls der Kinder und Jugendlichen im Rahmen des Betriebs 
der Einrichtung. Die zu entwickelnden und anzuwendenden Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Qualität (§ 79a Satz 2 SGB VIII) werden maßgeblich be-
stimmt von den Rahmenbedingungen des vorgehaltenen Angebots, das heißt 
von der Zweckbestimmung der jeweiligen Einrichtung und dem Alter und den 
Bedürfnissen der dort zu betreuenden Kinder und Jugendlichen. Die abstrakten 
rechtlichen Vorgaben zur Qualitätsentwicklung müssen deshalb im Hinblick 
auf die jeweilige Einrichtung konkretisiert werden. 

Mindeststandards und Leitlinien für einen besseren Kinderschutz wurden un-
ter anderem von der Unterarbeitsgruppe I des Runden Tisches Sexueller Kin-
desmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öf-
fentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich (RTKM) erarbeitet (Wolf/ 
Fegert/Schröer 2012, S. 121). 

Dazu zählen: 

1. Vorlage eines trägerspezifischen Kinderschutzkonzepts, 
2. Implementierung kinderschutzorientierter Personalentwicklungsmaßnah-

men, 
3. Erstellung einer einrichtungsinternen Analyse zu arbeitsfeldspezifischen 

Gefährdungspotentialen und Gelegenheitsstrukturen, 
4. Implementierung von Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche, 
5. Implementierung eines internen und externen Beschwerdeverfahrens, 
6. Vorlage eines Managementplanes bei Verdachtsfällen, 
7. Hinzuziehen einer/eines externen Berater/in bei Verdachtsfällen (Kinder-

schutzfachkraft). 

Die Implementation dieser Mindeststandards ist aber nur insoweit verpflich-
tend, als dafür eine gesetzliche Grundlage besteht. Im Übrigen muss die Siche-
rung durch organisationale und professionelle Selbstverpflichtung des jeweili-
gen Trägers erfolgen. Eine unmittelbare rechtliche Verpflichtung zur Imple-
mentation kann im Zusammenhang mit der Erteilung der Betriebserlaubnis 
nur im Hinblick auf Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche sowie in-
terne und externe Beschwerdeverfahren identifiziert werden (§ 45 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 3 SGB VIII). 

Darüber hinaus kann die Sicherung von Mindeststandards und Leitlinien 
für einen besseren Kinderschutz Gegenstand der Qualitätsentwicklungsverein-
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barungen (§ 78 b Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII) und damit der Aushandlung zwischen 
dem Jugendamt, in dessen Bereich die Einrichtung gelegen ist, und dem Träger 
der Einrichtung sein. Entsprechendes gilt für die Entwicklung und Anwendung 
von fachlichen Standards in Behinderteneinrichtungen auf der Grundlage der 
Vereinbarungen zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistun-
gen nach § 75 Abs. 3 Satz 1 SGB XII. Da die Qualität aber (zu Recht) Auswir-
kungen auf die Höhe der Entgelte hat, werden sich die kommunalen Gebiets-
körperschaften wohl kaum zu Qualitätsanforderungen bereitfinden, die deut-
lich über die Anforderungen für die Betriebserlaubnis hinausgehen. In diese 
Richtung deuten auch die Forderungen von Seiten der Länder zur Qualitäts-
absenkung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, wie sie im Jahre 2016 im 
Zusammenhang mit der Gestaltung des Finanzausgleichs zwischen Bund und 
Ländern erhoben werden. Insofern bleibt die Entwicklung und Umsetzung von 
Mindeststandards und Leitlinien für einen besseren Kinderschutz weiterhin 
eine zentrale Herausforderung für die Praxis. 

5.5  Kinderschutz in der Schule 

Aus dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, der aus Art. 7 GG abge-
leitet wird, ergibt sich auch für die Schule eine (originäre) Fürsorgepflicht bzw. 
eine Pflicht zur Gefahrenabwehr. So heißt es zum Beispiel in § 1 Abs. 2b SchoG 
Saarland 

„2b) Im Rahmen ihres Unterrichts- und Erziehungsauftrages trägt die Schule in 
Wahrnehmung ihrer Fürsorgepflicht für den Schutz der Kinder vor Gewalt, Ver-
nachlässigung, Ausbeutung sowie leiblicher, geistiger oder sittlicher Verwahrlosung 
Sorge.“ 

Der Kinderschutz in der Schule wird allerdings hauptsächlich im Hinblick auf 
die Wahrnehmung und Aufdeckung von Gefahrenquellen außerhalb der Schule 
diskutiert und aktiviert. Deshalb konzentrieren sich viele Arbeitshilfen darauf, 
Hinweisen auf eine externe Gefährdung des Wohls eines Schülers/einer Schüle-
rin nachzugehen und dabei fachliche Standards einzuhalten (Kooperation mit 
dem Jugendamt). Die Schule nimmt sich aber offensichtlich selber nicht als 
möglicher Gefährdungsort für Kinder und Jugendliche wahr (Greese 2011, 
S. 79). So wird auch ein erweitertes Führungszeugnis, wie es im Hinblick auf 
das Personal in Einrichtungen gefordert wird, die den Erlaubnisvorbehalt nach 
§ 45 SGB VIII unterliegen (siehe dazu Abschnitt 5.4.2), noch nicht in allen Län-
dern von den Lehrer/innen verlangt (Vorlagepflicht in Berlin, Brandenburg, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen). In diesem Zusammenhang sei 
auch daran erinnert, dass Gewalt in der Schule und daraus abgeleitet ein Züch-
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tigungsrecht der Lehrer/innen über lange Zeit hin akzeptiert worden ist (siehe 
dazu die Ausführungen im Kapitel 2). In einer Studie des Deutschen Jugend-
instituts im Auftrag der UBSKM (Deutsches Jugendinstitut 2011), in der auch 
Schulleitungen und Lehrkräfte befragt worden sind, werden zum ersten Mal 
auch Befunde zu sexualisierter Gewalt in Schulen veröffentlicht. 

Je nachdem, ob die Schule als Tatort oder als Ort der Entdeckung externer 
Gefahren für das Kindeswohl fungiert, kommen im Hinblick auf Prävention 
und Intervention unterschiedliche rechtliche Schritte in Betracht: 

Für die Prävention ist der Rechtsanspruch von Trägern von Einrichtung auf 
Beratung (§ 8b Abs. 2 SGB VIII) von zentraler Bedeutung (im Hinblick auf den 
Wortlaut und die Ausgestaltung der Regelung wird auf die Ausführungen unter 
Abschnitt 5.4.3 verwiesen). 

Ob dieser Anspruch auf Beratung auch der Schule bzw. den Lehrer/innen 
zusteht, ist strittig (siehe dazu die Ausführungen unter Abschnitt 5.4). Auf die 
rechtlichen Bedingungen für die Abläufe in Schulen (Beteiligung, Beschwerde) 
hat der überörtliche Träger der Jugendhilfe als Adressat des Rechtsanspruchs 
auf Beratung keinen Einfluss. Will man auch der Schule bzw. den Lehrer/innen 
den Rechtsanspruch auf Beratung zu bestehen, so setzt die Erfüllung dieses An-
spruchs eine genaue Kenntnis der rechtlichen Bedingungen und fachlichen Po-
tentiale in Schulen bei den Landesjugendämtern voraus. Dafür kann der fachli-
che Austausch zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen infor-
meller Kooperation, beispielsweise im Rahmen der Netzwerke Kinderschutz 
nach § 3 KKG, hilfreich sein. 

Auch Internate unterfallen dem Anwendungsbereich der Vorschrift. Soweit 
sie der Schulaufsicht unterliegen, ist bei der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf 
Beratung den zu den Schulen geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen. 

Im Hinblick auf die Intervention ist auf das Verfahren der Gefährdungs-
einschätzung für die sogenannte Berufsgeheimnisträger hinzuweisen, zu denen 
auch Lehrer/innen an öffentlichen und staatlich anerkannten privaten Schulen 
gehören (§ 4 Abs. 1 Nr. 7 KKG). So sollen Lehrer/innen bei der Wahrnehmung 
gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung (im schulischen 
Kontext) zunächst mit dem Kind bzw. dem/der Jugendlichen und den Perso-
nensorgeberechtigten die Situation erörtern und falls erforderlich auf die In-
anspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit der wirksame Schutz des Kindes 
bzw. des/der Jugendlichen dadurch nicht infrage gestellt wird. Erst wenn dieses 
Vorgehen ausscheidet oder der Lehrer/die Lehrerin dieses Vorgehen als erfolg-
los bewertet und das Tätigwerden des Jugendamts für erforderlich hält, ist er/sie 
nach § 4 Abs. 3 KKG befugt, dieses zu informieren. Darauf müssen Lehrkräfte 
die Betroffenen vorab hinweisen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes bzw. des/der Jugendlichen nicht infrage gestellt wird. 

Lehrer/innen stehen bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung also vor 
der Aufgabe, mit dem Kind/Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten 
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ins Gespräch zu gehen – sei es, um die Situation zu erörtern, auf die Inan-
spruchnahme von Hilfen hinzuwirken oder sie ggf. über eine bevorstehende In-
formationsweitergabe an das Jugendamt zu informieren. Um Lehrer/innen bei 
dieser komplexen und verantwortungsvollen Aufgabe zu unterstützen, haben 
sie zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) Anspruch auf Beratung durch eine inso-
weit erfahrene Fachkraft (§ 4 Abs. 2 KKG). 

Im Hinblick auf den Schutz vor sexueller Gewalt und Missbrauch in schu-
lischen Einrichtungen durch Lehrkräfte oder Mitschüler/innen bedarf es ent-
sprechender Initiativen seitens der Kultusministerien und der Schulverwaltun-
gen zur Etablierung von präventiven Kinderschutzkonzepten und Verfahren 
zur Intervention bei Fehlverhalten und sexuellen Übergriffen (z. B. Bezirks-
regierung Arnsberg 2012). Dabei sind im Hinblick auf das Fehlverhalten von 
Lehrer/innen auch arbeits- bzw. beamtenrechtliche Konsequenzen im Blick zu 
behalten. 

5.6  Kinderschutz in Krankenhäusern 

Die Rechtsgrundlage für den Aufenthalt von Kindern oder Jugendlichen im 
Krankenhaus bildet die Ausübung der elterlichen Sorge – insbesondere die Auf-
enthaltsbestimmung – durch die Eltern (gegebenenfalls den Vormund oder 
Pfleger). Damit übernimmt der Träger des Krankenhauses die Aufsicht und 
Fürsorge für das dort untergebrachte Kind/den Jugendlichen. Hinzu kommen 
weitere Vereinbarungen über die ärztliche Behandlung und – je nach Alter und 
Reife des Kindes oder Jugendlichen – dessen Einwilligung. 

Ähnlich wie im Hinblick auf die Schule wird das Thema „Kinderschutz“ in 
Kliniken vor allem im Hinblick auf das Erkennen von Merkmalen, die auf eine 
außerhalb der Einrichtung verursachte Kindeswohlgefährdung hindeuten 
(„Verdacht“ bzw. „Vermutung“) behandelt (siehe exemplarisch die Arbeitshilfe 
der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ/AG KiM 
2015): Arbeitshilfe zum Vorgehen bei Kindesmisshandlung und -vernachlässi-
gung – Empfehlungen für den Kinderschutz an Kliniken). Die aktuelle Version 
der Arbeitshilfe enthält auch einen „Leitfaden zum Aufbau eines Präventions-
konzepts gegen sexuellen Kindesmissbrauch in Kinderkliniken“. Da Kranken-
häuser nicht der Aufsicht nach § 45 SGB VIII unterliegen, bleibt es im Wesent-
lichen eine Frage der Selbstverpflichtung des Krankenhausträgers, inwieweit er 
Kinderschutzkonzepte entwickelt und zur Anwendung bringt und kinder-
schutzorientierte Personalentwicklungsmaßnahmen implementiert. 

Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes zum 1. Januar 2012 
hat der Gesetzgeber in Anlehnung an das Modell des § 8a SGB VIII ein speziel-
les Verfahren für die Gefährdungseinschätzung und die Übermittlung von Infor-
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mationen durch so genannte Berufsgeheimnisträger an das Jugendamt geregelt 
(§ 4 KKG). So sollen Ärzt/innen oder Hebammen und Entbindungspfleger oder 
Angehörige eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Füh-
rung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, bei 
der Wahrnehmung gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
zunächst mit dem Kind bzw. dem/der Jugendlichen und den Personensorge-
berechtigten die Situation erörtern und falls erforderlich auf die Inanspruch-
nahme von Hilfen hinwirken, soweit der wirksame Schutz des Kindes bzw. des/ 
der Jugendlichen dadurch nicht infrage gestellt wird. 

Erst wenn dieses Vorgehen ausscheidet oder die nach Absatz 1 genannten 
Personen dieses Vorgehen als erfolglos bewerten und das Tätigwerden des Ju-
gendamts für erforderlich halten, sind sie nach § 4 Abs. 3 KKG befugt, dieses zu 
informieren. Darauf müssen sie die Betroffenen vorab hinweisen, soweit hier-
durch der wirksame Schutz des Kindes bzw. des/der Jugendlichen nicht infrage 
gestellt wird. 

Berufsgeheimnisträger des Gesundheitswesens stehen – wie Lehrkräfte an 
Schulen – bei vermuteter (externer) Kindeswohlgefährdung also vor der Aufga-
be, mit dem Kind/Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten ins Ge-
spräch zu gehen, sei es, um die Situation zu erörtern, auf die Inanspruchnahme 
von Hilfen hinzuwirken oder sie ggf. über eine bevorstehende Informationswei-
tergabe an das Jugendamt zu informieren. Um Berufsgeheimnisträger bei dieser 
komplexen und verantwortungsvollen Aufgabe zu unterstützen, haben sie zur 
Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fach-
kraft (§ 4 Abs. 2 KKG). 

Erste Ergebnisse einer nicht repräsentativen Befragung zeigen allerdings, 
dass das Potential der Beratung bislang noch nicht ausgeschöpft wird (Bertsch/ 
Ziegenhain/Künster 2016, S. 54 unter Verweis auf Bertsch 2015 S. 54 ff.). Da-
nach ist die Inanspruchnahme der Fachberatung durch Ärzt/innen aus Kliniken 
besonders gering (Bertsch/Ziegenhain/Künster 2016, S. 56). Gefordert wird für 
die beratenden Fachkräfte der Erwerb von Kenntnissen über Strukturen, Rah-
menbedingungen, rechtliche Regelungen und Abläufe in der Arbeit verschiede-
ner Berufsgruppen im System des Gesundheitswesens, um im Fall einer Bera-
tung deren Sicht- und Vorgehensweisen verstehen und diese tatsächlich auch 
unter Berücksichtigung der jeweiligen berufsspezifischen Rahmenbedingungen 
kompetent beraten zu können. Darüber hinaus sollten bisherige Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten, die sich im Gesundheitswesen – auch unabhän-
gig von der Kinder- und Jugendhilfe – entwickelt und etabliert haben, genutzt 
und systematisch in die interdisziplinäre Kinderschutzarbeit zwischen Gesund-
heitswesen und Kinder- und Jugendhilfe eingebunden werden (Bertsch/Ziegen-
hain/Künster 2016, S. 57). 



163 

Geht die Kindeswohlgefährdung auf das Verhalten von Personal in der Ein-
richtung zurück, so sind – neben der Information der Personensorgeberechtig-
ten – arbeitsrechtliche Maßnahmen in Betracht zu ziehen. 

5.7  Kinderschutz im Arbeitsrecht 

„Der Betrieb der Einrichtung steht und fällt mit dem eingesetzten Personal.“ 
Dieses auf Einrichtungen, die der Heimaufsicht nach §§ 45 SGB VIII unterlie-
gen, bezogene Zitat aus einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Nord-
rhein-Westfalen (OVG NW vom 27. 11. 2007) gilt in gleicher Weise für das 
Personal in anderen Institutionen wie Schulen oder Krankenhäusern. Die Trä-
ger von Einrichtungen haben sicherzustellen, dass das Wohl der dort betreuten 
Kinder und Jugendlichen gewährleistet ist (§ 45 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII). Für 
Schulen kann beispielhaft auf § 1 Abs. 2b des Schulgesetz in im Saarland ver-
wiesen werden (siehe dazu die Ausführungen unter Abschnitt 5.5). 

Die Auswahl und die Führung des Personals in einer Einrichtung sind zen-
trale Aufgaben für die Gewährleistung des Kindeswohls in den Einrichtungen. 
Gleichzeitig ist ein Fehlverhalten des Personals eine zentrale Gefahrenquelle für 
das Kindeswohl und die Kindesentwicklung. 

Besondere Anforderungen ergeben sich bei einem Verdacht auf strafbares 
Verhalten. In diesem Fall sind die Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeiter/innen, 
institutionelle Interessen des Trägers der Einrichtung und der Schutz der Kin-
der und Jugendlichen in den Blick zu nehmen. Dabei kommt dem nachhaltigen 
Schutz der Kinder und Jugendlichen Vorrang zu. Bei der Auswahl der notwen-
digen Schritte ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel zu beach-
ten: so viel Kinderschutz wie nötig, so wenig Eingriff in die Rechte der Beteilig-
ten wie möglich (Zinsmeister 2015, S. 403). 

Eine zentrale Aufgabe der Einrichtungsleitungen ist es, sozialpädagogische 
Handlungskonzepte (Prävention und Intervention) zu entwickeln sowie ein 
Klima der Beteiligung und Transparenz zu fördern. 

Die Sicherung der Qualifikation des Personals umfasst auch die Vorlage 
entsprechender Nachweise. So sind die Träger der Einrichtung zur Prüfung der 
Voraussetzungen für die Erteilung der Betriebserlaubnis verpflichtet, gegenüber 
dem Landesjugendamt nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von aufga-
benspezifischen Ausbildungsnachweisen sowie von erweiterten Führungszeug-
nissen sichergestellt sind. Dem Träger der Einrichtung obliegt es, Führungs-
zeugnisse in regelmäßigen Abständen erneut anzufordern und zu prüfen (§ 45 
Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII). 

Träger von Einrichtungen haben zudem das Recht, Bewerber/innen nach 
laufenden Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs zu fragen. Bei 
längeren Bewerbungsverfahren sind sie auch berechtigt, den Bewerber/innen 
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aufzuerlegen, ein bis zum Vertragsabschluss noch anhängig werdendes Ermitt-
lungsverfahren von sich aus mitzuteilen (BAG vom 20. 5. 1999 – 2 AZR 320/98; 
BAG vom 15. 11. 2012 – 6 AZR 339/11). 

Erhalten beschäftigte Personen Hinweise auf Grenzverletzungen durch Kol-
legen oder Vorgesetzte, so geraten sie häufig in einen Loyalitätskonflikt. Sie 
müssen jedoch aufgrund ihrer Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber dro-
hende oder bereits eingetretene Schäden anzeigen, damit die Einrichtungslei-
tung tätig werden kann (BAG vom 18. 06. 1970 – 1 AZR 520/69 Haftung des Ar-
beitnehmers). 

Im Verdachtsfall kommen verschiedene Maßnahmen in Betracht. Welche 
Maßnahmen der Träger der Einrichtung im Einzelfall ergreifen kann bzw. er-
greifen muss, richtet sich nach dem Grad des Verdachts, der Art und Dring-
lichkeit der mutmaßlichen Gefahr und dem Ausmaß des drohenden Schadens 
(Zinsmeister 2015, S. 409). Das Spektrum der Reaktionsweisen reicht von Er-
mahnungen über die vorübergehende Freistellung von der Arbeitspflicht, die 
Um- oder Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz bis hin zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses (Zinsmeister 2015, S. 409). 

In Betracht kommen kann auch eine so genannte Verdachtskündigung. So 
kann bereits der dringende und schwerwiegende Verdacht einer strafbaren 
Handlung oder einer ähnlich schweren Pflichtverletzung einen wichtigen Grund 
für eine außerordentliche Kündigung des Arbeitnehmers darstellen. Als „drin-
gend“ wird ein Verdacht bezeichnet, wenn konkrete Anhaltspunkte (Tatsachen) 
es sehr wahrscheinlich erscheinen lassen, dass der Arbeitnehmer eine schwere 
Verfehlung begangen hat. Voraussetzung für eine wirksame Verdachtskündi-
gung ist zudem, dass der bestehende dringende Verdacht das für das Arbeits-
verhältnis erforderliche Vertrauen zerstört hat. 

Verstößt das Fehlverhalten eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin weder ge-
gen eine Strafnorm, noch gegen ein anderes gesetzliches Verbot, so sind rechtli-
che Reaktionen wie eine Abmahnung der Umsetzung nur möglich, wenn zu-
mindest eine vertragliche Pflichtverletzung vorliegt (Zinsmeister 2015, S. 416). 

Verhaltenspflichten sind aber im Arbeitsvertrag in der Regel nicht geregelt. 
Deshalb erscheint es sinnvoll, die Pflichten der Mitarbeitenden in Verhaltens-
kodizes festzulegen. Diese können im Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen auf-
genommen werden oder auch als Weisungen der Arbeitgeber rechtliche Bin-
dungswirkung entfalten. Die Akzeptanz solcher Vereinbarungen wird erhöht, 
wenn sie das fachliche Verständnis der Mitarbeitenden widerspiegeln und an 
ihrer Entwicklung auch die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden (Zins-
meister 2015, S. 417; zu den strafrechtlichen Folgen eines falschen Verdachts 
siehe auch die weiteren Ausführungen unter Abschnitt 5.8). 
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5.8  Kindesschutz durch Strafrecht 

Auch strafrechtliche Normen zielen darauf ab, das Wohl von Kindern und Ju-
gendlichen zu schützen. Besondere Bedeutung haben dabei die Straftatbestände 

 zum Schutz des Lebens (§§ 211 ff. StGB) und der körperlichen Unversehrt-
heit (§§ 223 ff. StGB). 

 zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung (§§ 174 ff. StGB). 

Allerdings fokussiert das Strafrecht auf die Bestrafung des Täters und nicht  
– primär – auf den Schutz des Opfers bzw. die Hilfe für das Kind oder den Ju-
gendlichen. Aus sozialpädagogischer bzw. medizinisch/therapeutischer Sicht 
richtet sich die primäre Frage darauf, was der jeweils beste Weg zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen ist. Im Hinblick auf das Wohl des Kindes oder 
Jugendlichen ist ein kinder- und familienzentrierter Weg der Intervention, der 
sozialpädagogisches, psychosoziales und gegebenenfalls medizinisches Handeln 
kombiniert, in der Regel die wirkungsvollere Strategie zum Schutz der Opfer. 
Deshalb sind in Einrichtungen organisatorische, arbeitsrechtliche, pädagogi-
sche, ggf. psychologische oder beraterische Wege zu gehen, um den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. 

5.8.1  Strafanzeige 

Relevant wird die Frage der strafrechtlichen Ahndung insbesondere im Zusam-
menhang mit der Frage, ob bei sexuellem Missbrauch die Strafverfolgungs-
behörden eingeschaltet werden sollen. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass 
das deutsche Strafrecht eine Pflicht zur Strafanzeige nur unter sehr strengen 
Voraussetzungen kennt, und diese zudem nur die Konstellation betreffen, dass 
die Straftat noch nicht zur Ausführung gelangt ist (§ 138 StGB). So gibt es keine 
strafbewehrte Anzeigepflicht für den Fall, dass jemand von einer Kindesmiss-
handlung erfahren hat oder von Kindeswohlgefährdung weiß. Deshalb ist ge-
nau abzuwägen, ob zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im konkreten 
Einzelfall die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden sollten. 
Vorausgesetzt, dass datenschutzrechtliche Gründe einer Einschaltung dieser 
Stelle nicht entgegenstehen, kommt im Zweifel dem Kinderschutz vorrangige 
Bedeutung zu. Ein Dilemma entsteht dann, wenn eine strafrechtliche Verfol-
gung nicht im Sinne des Opfers ist, aber ein „Vertuschen“ zu einer dauerhaften 
Gefährdung (auch anderer Personen) führen kann. Dieses Dilemma ist nicht 
durch pauschale – vermeintlich entlastende – Handlungsanweisungen aufzulö-
sen, sondern muss jeweils in fachkompetenter Weise bearbeitet werden, also 
auch unter Inanspruchnahme von kollegialer oder auch externer Beratung. 
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In den Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden (Bundes-
regierung 2012 Anl. 4) ist in Nummer 3a bei tatsächlichen Anhaltspunkten, die 
darauf hindeuten, dass eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung eines 
Minderjährigen/einer Minderjährigen in der Einrichtung oder durch Angehö-
rige der Institution begangen worden sein könnte, die kategorische Einschal-
tung der Strafverfolgungsbehörden vorgesehen. Dieser Ansatz stellt die Interes-
sen der Strafverfolgung vor das Kindeswohl und ist mit der UN- Kinderrechts-
konvention nicht vereinbar (siehe dazu Kliemann/Fegert 2012, S. 127 sowie 
Kliemann 2015, S. 122). Dennoch haben die Kultusressorts einzelner Länder die 
Schulen zur Anwendung der Leitlinien verpflichtet, sodass in den Schulen die-
ser Länder eine kategorische Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden vor-
geschrieben ist. Allerdings gelten auch für die Lehrkräfte dieser Länder wie für 
alle anderen Berufsgeheimnisträger die gesetzlichen Vorgaben zur Schweige-
pflicht sowie zum Daten-/Vertrauensschutz. Zu diesen zählt auch § 4 KKG, der 
zwar unter den dort geregelten Voraussetzungen zur Information des Jugend-
amtes, nicht aber der Strafverfolgungsbehörden befugt. 

Ein kinder- und familienzentrierter Weg der Intervention, der sozialpädago-
gisches und medizinisches Handeln kombiniert, ist die in der Regel wirkungs-
vollere Strategie zum Schutz des Kindes bzw. Jugendlichen. Das Strafrecht stellt 
höchste Ansprüche an die Beweiskraft der Befunde. Somit kann trotz vorliegen-
der Misshandlung ein Freispruch aus Mangel an Beweisen erfolgen oder weil 
eine Tat nicht eindeutig zuzuordnen ist. Dies kann schwerwiegende Folgen für 
den Opferschutz, aber auch das Gefühl der fehlenden Glaubwürdigkeit bei se-
xuellem Missbrauch haben. Demgegenüber ermöglicht es das Familienrecht 
(Entscheidung des Familiengerichts nach §§ 1666, 1666a BGB) im Gegensatz 
zum Strafrecht Maßnahmen zum Opferschutz auch bei „nur“ begründetem 
Verdacht auf strafbares Handeln zu ergreifen, ohne eine Verurteilung eines Tä-
ters herbeiführen zu müssen. Die akute, forensisch korrekte Befunderhebung 
und Sicherung ermöglicht zudem auch eine spätere Strafanzeige, da alle „Be-
weismittel“ gesichert sind. 

5.8.2  Gefahr einer Verleumdungsklage bei Verdachtsmeldungen 

Im Zusammenhang mit Meldungen an die Leitung über Hinweise/Vermutun-
gen/Informationen über Grenzverletzungen sind auch die Risiken einer Straf-
barkeit wegen übler Nachrede (§ 186 StGB) zu prüfen, wenn sich diese Vermu-
tungen als haltlos herausstellen. 

Tatbestand der üblen Nachrede 
Objektiver Tatbestand. Der objektive Tatbestand der üblen Nachrede nach 
§ 186 StGB erfordert das Behaupten oder Verbreiten einer Tatsache in Bezie-
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hung auf einen anderen, die geeignet ist, diesen verächtlich zu machen oder in 
der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Unter einer Tatsache versteht man 
konkrete Vorgänge oder Zustände der Vergangenheit oder Gegenwart, die dem 
Beweis zugänglich sind, da sie sinnlich wahrnehmbar in die Wirklichkeit ge-
treten sind (Lenckner/Eisele 2014 in Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl, § 186 
Rn. 3). Abzugrenzen sind Tatsachen von Werturteilen oder allgemein gehalte-
nen Meinungsäußerungen, die dem Tatbestand nicht unterfallen (Lenckner/Ei-
sele 2014, § 186 Rn. 3). Die Grenze zwischen Werturteil und Tatsachenaussage 
ist häufig fließend: Eine Tatsachenbehauptung kann zugleich eine Bewertung 
enthalten, umgekehrt können Äußerungen, die aufgrund ihrer Formulierung 
als Werturteil erscheinen, Angaben tatsächlicher Art beinhalten (Lenckner/Ei-
sele 2014, § 186 Rn. 4). Auch auf Werturteilen beruhende Äußerungen sind als 
Tatsachenbehauptungen anzusehen, wenn und soweit gleichzeitig die Vorstel-
lung von konkreten, in die Wertung eingekleideten Vorgängen, die als solche 
mit Mitteln des Beweises überprüfbar sind, beim Adressaten hervorgerufen 
wird (Lenckner/Eisele 2014, § 186 Rn. 4). 

Eine Information an die Leitung über den Verdacht/die Vermutung einer 
Grenzverletzung ist ein konkreter Vorgang, der dem Beweis zugänglich ist: die 
Anwendung von sexualisierter Gewalt gegenüber einem Kind bzw. Jugendli-
chen. Damit ist in solchen Fällen das Tatbestandsmerkmal „Tatsache“ zu beja-
hen. Diese Information ist auch dazu geeignet, den/die Betroffene/n verächtlich 
zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. 

Die Person muss die Tatsache behauptet oder verbreitet haben. Verbreiten 
einer Tatsache liegt vor, wenn diese an zumindest eine/n Dritte/n als Gegen-
stand fremden Wissens bzw. fremder Wahrnehmung oder Überzeugung wei-
tergegeben wird (Schneider 2013 in Dölling/Duttge/Rössner, Gesamtes Straf-
recht, 3. Aufl, § 186 Rn. 9). Auch die Wiedergabe eines Gerüchts kann die Tat-
handlung des Verbreitens erfüllen, wobei auch nicht erkennbar sein muss, von 
wem die wiedergegebene Behauptung stammt (Schneider 2013, § 186 Rn. 10). 

Subjektiver Tatbestand. Die Person muss zumindest mit bedingtem Vorsatz 
im Hinblick auf die Merkmale des objektiven Tatbestands gehandelt haben, 
d. h., sie muss billigend in Kauf genommen haben, dass sie eine Tatsache ver-
breitet, die dazu geeignet ist, einen anderen verächtlich zu machen oder in der 
öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Zur Erfüllung des subjektiven Tatbe-
stands ist eine Schädigungsabsicht oder Ähnliches nicht erforderlich. 

Objektive Bedingung der Strafbarkeit. Als sogenannte objektive Bedingung 
der Strafbarkeit muss hinzukommen, dass die verbreitete Tatsache nicht erweis-
lich wahr ist. Eine objektive Bedingung der Strafbarkeit muss nicht vom Vor-
satz umfasst sein. Der Gesetzgeber setzt hiermit bewusst frühzeitig mit der 
Strafbarkeit an: Da die Ehre als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
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(Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit. Artikel 1 Abs. 1 GG) auch durch das GG 
geschützt wird und ehrverletzende Behauptungen oft schwerwiegende Konse-
quenzen für den/die Betroffene/n haben können („etwas bleibt immer hän-
gen“), soll jede/r sich genau überlegen, was er/sie über eine/n andere/n sagt. 

Dabei ist das Gericht verpflichtet, den Wahrheitsbeweis zu erheben. Dieser 
ist dann geführt, wenn die verbreitete Tatsache in ihrem ehrverletzenden Kern 
(in allen wesentlichen Punkten) nach Überzeugung des Gerichts zutreffend ist 
(Schneider 2013, § 186 Rn. 14). Dann läge die objektive Bedingung der Straf-
barkeit nicht vor, eine Strafbarkeit wegen übler Nachrede wäre mithin nicht ge-
geben. 

Rechtswidrigkeit. Nur wenn der Wahrheitsbeweis nicht geführt werden kann, 
ist im nächsten Schritt zu prüfen, ob die Person rechtswidrig handelte. Dies ist 
nicht der Fall, wenn ein Rechtfertigungsgrund zu ihren Gunsten eingreift. In 
Betracht kommt hier der spezielle Rechtfertigungsgrund im Rahmen der Belei-
digungstatbestände in § 193 StGB, nämlich die Wahrnehmung berechtigter In-
teressen. Hiernach sind Äußerungen, welche zur Wahrnehmung berechtigter 
Interessen gemacht werden, nur insofern strafbar, als das Vorhandensein einer 
Beleidigung aus der Form der Äußerung oder aus den Umständen, unter wel-
chen sie geschah, hervorgeht. Berechtigt ist das Interesse, wenn rechtlich bzw. 
nach der Werteordnung unserer Verfassung schutz- und förderungswürdig ist, 
dass es verfolgt wird (Schneider 2013, § 193 Rn. 15). Wenn etwa ein/e Mitarbei-
ter/in im Rahmen seiner Treuepflicht handelt bzw. im Interesse des Schutzes 
eines Kindes oder der Kinder in einer Einrichtung vor Gewalt, dann nimmt er 
berechtigte Interessen wahr. 

Eine Rechtfertigung nach § 193 StGB kommt weiter nur in Betracht, wenn 
eine Interessenabwägung ergibt, dass das Interesse der mitteilenden Person ge-
genüber dem Interesse der beleidigten Person am Schutz seiner Ehre überwiegt 
oder zumindest ebenso hoch zu bewerten ist (Schneider 2013, § 193 Rn. 16). Bei 
einer Meldung an die Leitung überwiegt das Kinderschutzinteresse, insbeson-
dere wenn die Person Informationen in gutem Glauben bzw. in ehrlicher Sorge 
um ein Kind oder die Kinder in der Einrichtung weitergegeben hat. 

Die Tathandlung muss schließlich zur Verfolgung des berechtigten Inter-
esses zumindest erforderlich und angemessen sein (Schneider 2013, § 193 
Rn. 16 f.). So ist eine Mitteilung nur erforderlich, wenn sie das mildeste Mittel 
ist. Davon wird man im Hinblick auf die der Leitung obliegenden Aufklärungs-
pflicht ausgehen können. Dies bedeutet, dass im Ergebnis die Meldung eines 
Verdachts keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich zieht. 
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5.8.3  Strafbarkeit wegen Unterlassens: Garantenpflicht 

Personen, die in einer persönlichen Beziehung (Betreuung, Behandlung, Erzie-
hung, Therapie) zu einer anderen Person stehen, können unter bestimmten 
Voraussetzungen auch für ein Unterlassen strafrechtlich zur Verantwortung ge-
zogen werden. Die Rede ist dann von einer strafrechtlichen Garantenhaftung. 
Von der strafrechtlichen Haftung zu unterscheiden ist die zivilrechtliche Haf-
tung auf Schadensersatz aufgrund einer unerlaubten Handlung (§ 823 BGB), 
die anderen Prinzipien folgt. 

Was ist rechtssystematisch im Strafrecht überhaupt der Anknüpfungspunkt 
dafür, dass die Pflichtverletzung, die im „Nichthandeln“ besteht und eine 
Rechtsgutsverletzung zu Folge hat, als Straftat gewertet werden kann? Zunächst 
einmal richtet sich der Vorwurf gegen ein aktives Handeln, das zu einer Rechts-
gutsverletzung führt. Wie aber kann jemand für ein Unterlassen verantwortlich 
gemacht werden oder wen trifft eine Pflicht zum Tätigwerden, eine – wie die 
Juristen sagen – Erfolgsabwendungspflicht? 

Eine erste Antwort auf diese Frage gibt § 13 StGB, wo es heißt: „Wer es un-
terlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes ge-
hört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzu-
stehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Ver-
wirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.“ Diese 
Formulierung ist sehr abstrakt und bedarf für die praktische Anwendung der 
Konkretisierung. Wer hat nun rechtlich dafür einzustehen, dass der „Erfolg“ 
(eine für den Nichtjuristen verwirrender Begriff, weil damit ein negatives Ereig-
nis, nämlich eine Rechtsgutsverletzung gemeint ist) nicht eintritt? Die Antwort 
auf diese Frage ergibt sich nicht aus einer gesetzlichen Vorschrift, sondern muss 
der Rechtsprechung – bisher liegen nur wenige Entscheidungen der ersten und 
zweiten Instanz vor – und der Rechtslehre entnommen werden (vgl. Mörsber-
ger 2013, S. 61). 

Zunächst gilt es, begrifflich zwischen der Garantenstellung und der daraus 
abzuleitenden Garantenpflicht zu unterscheiden. Mit Garantenstellung sind die 
tatsächlichen Umstände angesprochen, aus denen sich dann eine Rechtspflicht 
zum Handeln, die so genannte Garantenpflicht ergibt. Mit dem Begriff Garan-
tenstellung ist also die rein tatsächliche, mit dem Begriff „Garantenpflicht“ die 
normative, also rechtliche Seite der Garantenhaftung beschrieben. 

Während es relativ leicht ist, diejenigen Personen zu identifizieren, die 
durch aktives Tun eine Rechtsgutsverletzung, etwa den Tod oder die Misshand-
lung einer Person, herbeigeführt haben oder daran beteiligt waren, ist dies im 
Bereich des Unterlassens nicht ohne weiteres möglich. Hinzu kommt das Pro-
blem, dass die Formulierung der meisten Straftatbestände im Strafgesetzbuch 
an einem aktiven Handeln orientiert ist. Nehmen wir zum Beispiel den Tatbe-
stand der Körperverletzung (§ 223 StGB), wo es heißt: „Wer eine andere Person 
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körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“. Menschen können aber 
sowohl durch aktives Tun, also zum Beispiel durch körperliche Misshandlung 
oder mit Hilfe von Waffen geschädigt werden, aber auch dadurch, dass ihnen 
jemand bei einem Unfall nicht Hilfe leistet oder jemand sich nicht einschaltet, 
wenn er feststellt, dass dritte Personen den Körper oder die Gesundheit eines 
Menschen verletzen. Gerade für (kleinere) Kinder übernehmen andere Perso-
nen – allen voran die Eltern, aber auch Personen in Einrichtungen – Aufsichts- 
und Obhutspflichten, aus denen sich im Einzelfall konkrete Pflichten zum Ein-
schreiten ergeben, wenn andernfalls Kinder oder Jugendliche Schaden erleiden. 
Die Bezugnahme auf den Straftatbestand der so genannten unterlassenen Hilfe-
leistung (§ 323c StGB) hilft hier meist nicht weiter, weil die dort formulierten 
Voraussetzungen (Unglücksfall oder gemeine Gefahr oder Not) meist (noch) 
nicht vorliegen dürften (vgl. Mörsberger 2013, S. 61–63). 

Während früher als Entstehungsgründe für eine Garantenstellung gesetz-
liche Pflichten, vertragliche Vereinbarungen, vorausgegangenes gefährdendes 
Tun und enge Beziehungen (zwischen Täter und Opfer) anerkannt waren, führt 
die neuere Strafrechtslehre die Garantenverhältnisse auf zwei Grundpositionen 
zurück: 

 auf die Übernahme besonderer Schutzpflichten für bestimmte Rechtsgüter 
und 

 auf die Verantwortung für bestimmte Gefahrenquellen. 

Fachkräfte und Angehörige der Heilberufe als Beschützergaranten 
Anknüpfend an diese neuere Lehre kommt für die Soziale Arbeit aber auch für 
die Tätigkeit als Lehrer/in oder als Arzt/Ärztin die erste Alternative in Betracht, 
also die Übernahme besonderer Schutzpflichten für bestimmte Rechtsgüter im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit – nämlich für Leben und Gesundheit des zu 
betreuenden, erziehenden, behandelnden Kindes oder Jugendlichen. 

Dabei ist aber zugleich darauf hinzuweisen, dass mit dem Begriff Garanten-
stellung keine „Garantiefunktion“ impliziert wird. Die Übernahme bzw. der 
Eintritt in eine Garantenstellung hat nicht zur Folge, dass diese Fachkraft für je-
des künftige schädigende Ereignis, das sie nicht abgewendet hat, haftet. 

Ein strafrechtlicher Vorwurf wegen Unterlassens kann nur dann erhoben 
werden, wenn 

 es zu einer Rechtsgutsverletzung („Erfolg“) gekommen ist, 
 die Person eine Pflicht zur Abwendung einer Rechtsgutsverletzung (Garan-

tenstellung) trifft, 
 sie diese Pflicht, deren Inhalt noch näher beschrieben werden muss, verletzt 

hat, 
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 die Pflichtverletzung ursächlich für die Rechtsgutsverletzung ist (Kausalität) 
und 

 die Person im Hinblick auf die Rechtsgutsverletzung vorsätzlich oder fahr-
lässig gehandelt hat. 

Handlungspflichten bei Anhaltspunkten  
für eine Kindeswohlgefährdung in der Einrichtung 
Anknüpfungspunkt für strafrechtlich relevante Handlungspflichten bei An-
haltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung in der Einrichtung sind insbe-
sondere die Vorgaben in den §§ 45 und 47 SGB VIII (soweit die Einrichtung 
der Heimaufsicht unterliegt) sowie die in den Einrichtungen entwickelten und 
praktizierten Schutzkonzepte. Da die Heimaufsicht träger- bzw. institutions-
bezogen ist, die strafrechtlichen Handlungspflichten sich aber auf konkrete Per-
sonen im unmittelbaren Kontakt zum Kind/Jugendlichen beziehen, muss in-
nerhalb der Einrichtung die individuelle Verantwortung für die einzelnen Kin-
der und Jugendlichen geklärt sein. 

Das Bekanntwerden von Hinweisen auf Ausübung sexualisierter Gewalt im 
Hinblick auf ein bestimmtes Kind/einen Jugendlichen begründet für die ver-
antwortliche Person in der Einrichtung eine Garantenstellung, die zur Einhal-
tung eines in der Einrichtung etablierten Verfahrens verpflichtet. 

Dabei ist hinsichtlich des anzuwendenden Verfahrens zu differenzieren, ob 
die Gefährdung in den Verantwortungsbereich der Eltern fällt (von ihnen aus-
geht bzw. geduldet wird) oder in den Verantwortungsbereich der Einrichtung 
(Übergriffe durch Personal oder andere Kinder oder Jugendliche). Die zentrale 
Frage wird sich also darauf richten, den Anhaltspunkten nachzugehen, um un-
ter Beachtung der fachlich angezeigten Verfahren und Methoden zu einer qua-
lifizierten Einschätzung zu kommen, die dann – je nachdem, ob eine Kindes-
wohlgefährdung festgestellt wird oder nicht und wen die Pflicht zur Abwen-
dung trifft – zu unterschiedlichen Handlungspflichten führt. 

Kausalität und Sorgfaltspflichtverletzung im Einzelfall 
Aus der Garantenposition folgt nicht automatisch auch eine Strafbarkeit wegen 
Verletzung der Garantenpflicht, wenn das betreute Kind oder der Jugendliche 
eine Rechtsgutsverletzung erfährt. Sie setzt voraus, dass die jeweilige Rechts-
gutsverletzung bzw. Gefährdung eine Folge der konkreten Pflichtverletzung ist 
(Kausalität).Voraussetzung ist darüber hinaus, dass die Abwendung einer sol-
chen Rechtsgutsverletzung tatsächlich und konkret möglich und zumutbar ist 
bzw. aus vorausschauender Sicht möglich und zumutbar gewesen wäre. 

Bei fahrlässiger Deliktsverwirklichung durch Unterlassen ist überdies erfor-
derlich, dass mit der Verletzung von Garantenpflichten zugleich eine Sorgfalts-
pflichtverletzung einhergeht. Insoweit kommt es darauf an, ob der Fachkraft bei 
objektiver, genereller Erkennbarkeit der Tatbestandsverwirklichung einschließ-
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lich der objektiven Voraussehbarkeit des tatbestandlichen Erfolgs „die Außer-
achtlassung der im Rechtsverkehr erforderlichen Sorgfalt“ (§ 276 Abs. 2 BGB) 
vorgeworfen werden kann. 

Die Garantenstellung und die daraus abzuleitenden Garantenpflichten en-
den mit dem Betreuungs-, Behandlungs-, Erziehungsverhältnis des Mitarbei-
ters/der Mitarbeiterin in der Einrichtung, was im Einzelfall auch eine geordnete 
Übergabe an die Eltern bzw. andere für die Behandlung/Therapie usw. verant-
wortlichen Personen einschließen kann. 

5.9  Fazit 

Aus rechtlicher Sicht ist im Hinblick auf die Verwirklichung des Kindeswohls 
und den Schutz des Kindes oder Jugendlichen vor Gefahren in Einrichtungen 
zwischen den Verantwortungsbereichen der Eltern und dem der Institutionen 
zu unterscheiden. Im Hinblick auf das einzelne Kind, den/die einzelne/n Ju-
gendliche/n leiten die in der Einrichtung verantwortlichen Personen ihre Rech-
te und Pflichten von der Personensorge der Eltern/des Vormunds/des Pflegers 
ab. Nur der Schule obliegt ein originärer Erziehungs- und damit auch Schutz-
auftrag. Hinzu kommt für den Träger der Einrichtung die Verantwortung für 
den Betrieb der Einrichtung und damit die Gewährleistung des Schutzes der 
dort betreuten bzw. behandelten Kinder und Jugendlichen, deren Ausübung 
bzw. Wahrnehmung (meist) durch eine staatliche Aufsicht überwacht wird. 

Damit können Einrichtungen neben der ggf. unmittelbar notwendigen Si-
cherung des Wohls des Kindes oder Jugendlichen – je nach Gefährdungssitua-
tion – sowohl den Eltern, als auch den Aufsichtsbehörden gegenüber zu Schutz-
maßnahmen verantwortlich sein. Hinzukommen können schließlich weitere 
Verpflichtungen etwa gegenüber der für die Gewährung einer Einzelfallhilfe zu-
ständigen Leistungsbehörde (Jugendamt). 

Einrichtungen kommen im Zusammenhang mit dem Kinderschutz in zwei 
Kontexten in den Blick 

 als Orte der Aufdeckung/Diagnose von Hinweisen auf eine Gefährdung des 
Kindeswohls, die von außerhalb droht. 

 als Orte von Übergriffen und Grenzverletzungen. 

Dies hat auch Folgen für die rechtliche Betrachtung bzw. die Verantwortung für 
das Kindeswohl, aber auch für die Relevanz von Prävention und Intervention 
und die dabei zu ergreifenden Maßnahmen. 

Werden in Einrichtungen Hinweise/Anhaltspunkte für eine Kindeswohl-
gefährdung bekannt, die auf Einwirkungen außerhalb der Einrichtung zurück-
zuführen sind, dann steht grundsätzlich die Kooperation mit den Eltern und 
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deren primäre Verantwortung für die Abwehr einer Gefährdung des Kindes-
wohls, sekundär die Einschaltung des Jugendamtes und gegebenenfalls des Fa-
miliengerichts im Vordergrund. Diesem Zweck dienen in den Einrichtungen 
die Verfahren der Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII bzw. – für die 
Berufsgeheimnisträger – nach § 4 KKG. Die Schutzmaßnahmen konzentrieren 
sich insoweit auf die Intervention im Hinblick auf ein konkret betroffenes Kind, 
auf eine/n betroffene/n Jugendliche/n. 

Richtet man den Blick auf Einrichtungen als Orte von Übergriffen und 
Grenzverletzungen, so sind sowohl Maßnahmen der Prävention als auch der In-
tervention angezeigt. Im Blickpunkt steht dabei nicht (nur) das Wohl des ein-
zelnen Kindes bzw. Jugendlichen, sondern die Strukturen/Abläufe in der Ein-
richtung (struktureller Kinderschutz). Im Hinblick auf Grenzverletzungen und 
Übergriffe in Einrichtungen ist der Träger der Einrichtung 

 als Anbieter spezifischer Betreuungs-, Versorgungs- und/oder Erziehungs-
leistungen für Kinder und Jugendliche 

 als Arbeitgeber und damit zur Erfüllung der sich aus den Arbeitsverhältnis-
sen ergebenden Rechte und Pflichten 

 zur Gewährleistung des Wohls der einzelnen betreuten Kinder und Jugend-
lichen 

 sowohl den Kindern und Jugendlichen selbst, aber darüber hinaus den El-
tern dieser Kinder und Jugendlichen sowie staatlichen Aufsichtsbehörden 
verpflichtet. 

Hatte sich die öffentliche Aufmerksamkeit über lange Zeit auf sexualisierte Ge-
walt in Familienkontexten konzentriert, so kam mit der Aufdeckung von Miss-
brauchstaten im Jahre 2010 und der Diskussion am „Runden Tisch Sexueller 
Missbrauch“ der Missbrauch in Institutionen (Institutionen als Tatort) stärker 
in den Blick. Daraus hat der Gesetzgeber für den Bereich der Einrichtungen, die 
der Heimaufsicht nach § 45 ff. SGB VIII unterliegen, (erste) Konsequenzen ge-
zogen – ohne aber alle in diesem Kontext entwickelten Mindeststandards recht-
lich verpflichtend festzuschreiben. Die gesetzlichen Änderungen im Rahmen 
des Bundeskinderschutzgesetzes beziehen sich insbesondere auf die Etablierung 
von Verfahren zur Beteiligung und Beschwerde für Kinder und Jugendliche in 
Einrichtungen – und erfassen damit vor allem den präventiven Bereich. Vor 
dem Hintergrund eklatanter Fälle von Kindeswohlgefährdung hat der Gesetz-
geber darüber hinaus im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes die Koope-
ration zwischen Gesundheitswesen und Schule einerseits und den Jugendäm-
tern anderseits durch die Etablierung des Verfahrens der Gefährdungseinschät-
zung zu verbessern versucht. 

In dem Bericht der Bundesregierung zur Evaluation des Bundeskinder-
schutzgesetzes (BMFSFJ 2015) wird deutlich, dass die Umsetzung des Gesetzes 
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zwar Fortschritte macht, aber noch wesentliche Schritte erforderlich sind. Dies 
betrifft vor allem die Kooperation der verschiedenen Professionen. Auch wenn 
das Bundeskinderschutzgesetz den Kinderschutz weit versteht und als Quer-
schnittsaufgabe begreift, so wird dort die Organisationsentwicklung in Schulen 
oder in Krankenhäusern nicht erfasst. Zwar haben sich inzwischen viele Institu-
tionen auf dem Weg gemacht und Konzepte der Prävention und Intervention 
etabliert, dennoch kann noch lange nicht von einer umfassenden Gewährleis-
tung des Kindeswohls in Einrichtungen gesprochen werden. 

5.10  Hinweis Mustervertrag stationäre Heimerziehung 
nach § 34 SGB VIII 

Ein Mustervertrag stationäre Heimerziehung findet sich zusammen mit einer 
Kommentierung als Aufsatz von Peter Frings in der Zeitschrift Das Jugendamt: 
Zeitschrift für Jugendhilfe und Familienrecht, Heft 10/2015, S. 474–480. 
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Kapitel 6 
Governance und system(at)isch  
erzeugte Handlungsprobleme 

Harald Hofer 

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie mit der Problematik se-
xuellen Missbrauchs in Internaten und Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe vor dem Hintergrund des Missbrauchsskandals von 2010 politisch um-
gegangen wurde und welche Auswirkungen im Handeln von Leiter/innen und 
Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen zu beobachten sind. Politisch wird da-
bei im Sinne einer von mehreren Akteuren bestimmten, polyzentrischen Go-
vernance, d. h. Kooperations- und Entscheidungsstrukturen zum Zwecke der 
Regierung bzw. Regulierung, verstanden (vgl. Wehling/Viehöver 2012), der ge-
mäß nicht nur Politiker/innen im engeren Sinne (z. B. Regierungsmitglieder, 
Abgeordnete in Parlamenten usw.), sondern auch Wissenschaftler/innen, Jour-
nalist/innen, zivilgesellschaftliche Organisationen, Verbände und Vereine, so-
ziale Initiativen und viele mehr an politischen Entscheidungsprozessen mitwir-
ken. In dieser Perspektive lässt sich ermitteln, welche Akteure in welcher Weise 
politisches Handeln beeinflusst haben oder nicht. Der institutionelle Rahmen, 
der durch diese Art von Governance zur Bewältigung des Problems sexuellen 
Missbrauchs in Internaten und anderen Einrichtungen geschaffen wurde, gibt 
ferner Aufschluss darüber, welche Folgen im Handeln von Akteuren vor Ort 
einerseits quasi systemisch erzeugt werden, indem etwa bestimmte Zuständig-
keiten (nicht) festgelegt werden, oder andererseits im weiteren Sinne systema-
tisch, indem ein bestimmtes Handeln durch explizite oder implizite Aufforde-
rungen dauerhaft und wiederkehrend nahegelegt wird. 

6.1  Die mediale Debatte um Missbrauchsfälle  
in pädagogischen Einrichtungen seit 2010  
und ihre institutionellen Folgen 

Im Frühjahr 2010 erschütterte eine Welle von Missbrauchsskandalen in Inter-
naten die Bundesrepublik Deutschland. Ausgelöst wurde die Aufdeckung zahl-
reicher Fälle körperlicher und sexueller Gewalt in pädagogischen Einrichtungen 
durch den offenen (und öffentlichen) Umgang des Schulleiters am Canisius-
Kolleg in Berlin mit Missbrauchsfällen aus der Vergangenheit. Das mediale 
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Echo auf diesen Fall und die große Anzahl der in den folgenden Wochen und 
Monaten bekannt gewordenen Fälle war enorm und führte zu einer Reihe von 
bedeutsamen Reaktionen in Politik, Wissenschaft, pädagogischen Einrichtun-
gen und ihren Trägern sowie bei Betroffenen. 

Die Debatte um sexuellen Missbrauch war zu diesem Zeitpunkt in der Bun-
desrepublik Deutschland dabei keineswegs neu. Bereits seit den 1960er Jahren 
und verstärkt seit den 1980er Jahren stand das Thema auf der Agenda wissen-
schaftlicher und öffentlicher Diskussionen (Fegert/Wolff 2015b, S. 15). Maß-
geblichen Anteil hieran hatten Barbara Kavemann und Ingrid Lohstöter mit ih-
rem Buch „Väter als Täter“ (1984), das erstmals wissenschaftliche Daten zur 
Verbreitung sexuellen Missbrauchs in der Familie zur Verfügung stellte. Seither 
lassen sich Schwerpunkte vor allem in der medialen Auseinandersetzung beob-
achten, in denen bestimmte auslösende Ereignisse wie z. B. die Wormser Pro-
zesse1 in den 1990er Jahren, eine wichtige Rolle spielen. Insgesamt lässt sich die 
bundesrepublikanische Missbrauchsdebatte in vier Phasen untergliedern (Fe-
gert/Wolff 2015b): Die erste Phase von den 1960er bis in die 1980er Jahre stand 
im Zeichen der Enttabuisierung des Themas sexueller Missbrauch, insbesonde-
re in Familien. Die zweite Phase, die um 1990 begann und sich etwa bis zur 
Jahrtausendwende erstreckte, brachte eine Reform des Sexualstrafrechts und 
neue Opferschutzrechte hervor, wurde aber wesentlich von der Diskussion um 
die Glaubwürdigkeit von Kinderaussagen bestimmt, so etwa in Folge der 
Wormser Prozesse, in deren Rahmen katastrophale Falschbeschuldigungen und 
Fehlgutachten aufgedeckt wurden. Die mediale Auseinandersetzung fand in 
dieser Zeit häufig in Anknüpfung an das Schlagwort vom „Missbrauch mit dem 
Missbrauch“ (Rutschky/Wolff 1999) statt. Gleichzeitig schritt in dieser Phase 
die klinische Erfahrung mit Traumata und Traumatherapien voran und auch 
die systematische Erforschung des Dunkelfelds auf kriminologischer Basis be-
gann (Fegert/Wolff 2015b, S. 16). 

In einer dritten Phase nach der Jahrtausendwende wurde das „Recht auf ge-
waltfreie Erziehung“ im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 1631) verankert, während 
das elterliche Züchtigungsrecht im Gegenzug endgültig aufgehoben wurde. For-

                                                                                 

1  Bei den Wormser Prozessen handelt es sich um Strafprozesse, in denen zwischen 1993 
und 1997 mehr als zwei Dutzend Angeklagten massenhafter Kindesmissbrauch vorge-
worfen wurde. Die Verfahren endeten für alle Beschuldigten mit einem Freispruch, aller-
dings hatten mangelhafte Beweisaufnahme, Fehlgutachten und Fehlentscheidungen des 
Jugendamts schwerwiegende Folgen für die Angeklagten ebenso wie die involvierten Kin-
der. Diese reichten von zerbrochenen Ehen über finanziellen Ruin wegen hoher Anwalts-
kosten und Entfremdung der Kinder von ihren Eltern bis hin zu Todesfällen während der 
Haftzeit und sexuellem Missbrauch in einer Einrichtung, in die Kinder auf richterliche 
Anordnung hin fremduntergebracht wurden. Eine Konsequenz aus den Wormser Prozes-
sen und ihrer schwerwiegenden Folgen war, dass der Bundesgerichtshof im Jahr 1999 
Mindestanforderungen an Glaubhaftigkeitsgutachten in Strafprozessen festlegte. 
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schungsprojekte zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem 
Missbrauch wurden vermehrt gefördert und dabei auch bislang vernachlässigte 
Gruppen wie z. B. Behinderte einbezogen. Die klinische Versorgung und Be-
handlung von Traumata erhielt zudem entscheidende Impulse im Gefolge in-
ternationaler Katastrophen wie insbesondere dem 11. September 2001 (Fegert/ 
Wolff 2015b, S. 16 ff.). 

Die vierte Phase schließlich begann mit den Missbrauchsskandalen von 
2010. Auch wenn zumindest Insidern längst bekannt war, dass Gewalt und 
Missbrauch in Internaten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vor 
allem zwischen den 1950er und 1980er Jahren keine Seltenheit darstellten, so 
führte doch nicht zuletzt das schiere Ausmaß der ans Tageslicht einer medialen 
Öffentlichkeit getretenen Fälle von sexueller Gewalt zu einer breiten gesell-
schaftlichen Debatte, die letztlich auch Reaktionen in betroffenen Einrichtun-
gen, bei Trägern und Dachverbänden, aber auch in der Politik nach sich zogen. 
Als erste und wesentliche politische Maßnahme im Rahmen einer prozeduralen 
Lösung wurde per Kabinettsbeschluss vom 24. 03. 2010 der „Runde Tisch Sexu-
eller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten 
und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ (RTKM 2011, S. 5) 
ins Leben gerufen sowie eine „Unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des 
sexuellen Kindesmissbrauchs“ (UBSKM) eingesetzt. 

6.2  Wissenschaftliche Rezeption und Reaktionen  
auf die Missbrauchsfälle 

In der Wissenschaft führte der Missbrauchsskandal 2010 zu einer spürbaren 
Zunahme an Forschung und Publikationen, was nicht zuletzt auf eine deutliche 
Erhöhung staatlicher Förderungsetats zur Thematik des sexuellen Missbrauchs 
zurückzuführen ist. Seit 2010 sind eine Reihe von Titeln erschienen, die sich 
mit sexueller Gewalt in Institutionen beschäftigen. Zu nennen sind hier bspw. 
das von Sabine Andresen und Wilhelm Heitmeyer (2012) herausgegebene Buch 
„Zerstörerische Vorgänge: Missachtung und sexuelle Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche in Institutionen“, Helmut Willems (Hrsg.) (2013): „Macht und 
Missbrauch in Institutionen. Interdisziplinäre Perspektiven auf institutionelle 
Kontexte und Strategien der Prävention“ sowie das Kompendium „Sexueller 
Missbrauch in Institutionen. Entstehungsbedingungen, Prävention und Inter-
vention“ (2015a), das von Jörg M. Fegert und Mechthild Wolff herausgegeben 
wurde. Neben Ursachen und Folgen sexuellen Missbrauchs gehen alle drei 
Sammelbände auf Ansätze und Herausforderungen von Intervention und Prä-
vention bei (Verdachts-)Fällen sexuellen Missbrauchs ein. 

In Fegert/Wolff (2015a) finden sich außerdem zahlreiche Artikel zur politi-
schen und öffentlichen Debatte sowie die seit 2010 beobachtbaren Reaktionen 
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und getroffenen Maßnahmen bei Kirchen, Politik, Verwaltung und Betroffe-
nen. Auf institutionelle und professionelle Herausforderungen gehen Böllert/ 
Wazlawik (2014) in ihrem Buch „Sexualisierte Gewalt“ ein. Professions- und 
organisationstheoretische Aspekte im Verhältnis von sexualisierter Gewalt, 
Macht und Pädagogik stehen im Zentrum des von Werner Thole et al. (2012) 
herausgegebenen Sammelbandes. Ein vom Institut zur Prävention von sexuel-
lem Missbrauch, AMYNA e. V. (2011), herausgegebenes Werk befasst sich mit 
der „Wirksamkeit von Maßnahmen zur Prävention und Intervention im Fall 
sexueller Gewalt“, worin Ergebnisse aus dem Projekt „Sexuelle Gewalt gegen 
Mädchen und Jungen in Institutionen“ des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 
vorgestellt werden. Dabei zeigte sich bspw., dass sich bei Präventionsmaßnah-
men mit Kindern, in denen mit Fallvignetten oder Fragebögen gearbeitet wur-
de, durchaus positive Effekte im Hinblick auf das Wissen der Kinder in Bezug 
auf sexuellen Missbrauch, gefährliche Situationen und Möglichkeiten der Kom-
munikation feststellen lassen. Schwieriger wird es jedoch bei Kindern mit geis-
tigen Behinderungen, wo die Prävention stark individualisiert, strukturiert und 
repetitiv erfolgen sollte (AMYNA e. V. 2011, S. 41). 

Insgesamt erfuhr die Wissenschaft zu sexuellem Missbrauch in Folge der öf-
fentlich bekannt gewordenen Skandale wichtige Impulse, wobei aufgrund der 
Betroffenheit vor allem der Odenwaldschule auch stärker als zuvor reformpäd-
agogische Konzepte auf den Prüfstand kamen (Miller/Oelkers 2014; Andresen 
2015). Gleichzeitig wurde die Wissenschaft auch zu einem zentralen Player in 
der Governance der Problematik sexuellen Missbrauchs in Institutionen bezüg-
lich deren Aufarbeitung sowie Möglichkeiten der Prävention. 

6.3  Die politischen Reaktionen und die neue 
Governance des Missbrauchsproblems 

Wichtigste politische Maßnahme als Reaktion auf die Missbrauchsskandale 
2010 war die Einrichtung des Runden Tisches (RTKM) und die Berufung einer 
Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM). Am Runden Tisch waren drei Ministerien beteiligt (BMFSFJ, BMJ 
und BMBF). Neben Veränderungen im Strafrecht bildete die Ausweitung der 
Forschung zu sexuellem Missbrauch ein zentrales Resultat aus dem RTKM. 

In dem Ende 2011 erschienenen Abschlussbericht des Runden Tisches sind 
zahlreiche Empfehlungen für die Verbesserung des Kinderschutzes in Institu-
tionen enthalten. Eine zentrale Rolle spielen hierbei die „vom Runden Tisch 
erarbeiteten Leitlinien zur Prävention, zur Intervention sowie zur Aufarbeitung 
und zukunftsgerichteten Veränderung“ (RTKM 2011, S. 21), die „in allen Insti-
tutionen des Bildungs-, Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialsektors, die mit 
Kindern und mit Jugendlichen arbeiten, fest verankert, konkretisiert, regelmä-
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ßig überprüft und weiterentwickelt werden“ (ebd.) sollen. Dabei betont der Be-
richt, dass aufgrund der höchst unterschiedlichen Einrichtungen, die mit den 
Leitlinien adressiert werden, „keine überkomplexen und zu detailreichen Stan-
dards […] entwickel[t werden sollten], die in der Praxis nicht umgesetzt wer-
den können und damit ohne Wirkung bleiben“ (ebd.). Vielmehr, heißt es, lie-
ferten die Leitlinien ein „Gerüst, an dem sich Institutionen orientieren sollen“ 
(ebd.), womit ihnen einerseits ein „Handlungs- und damit auch Verantwor-
tungsspielraum“ (ebd.) eingeräumt, andererseits jedoch auch Klarheit darüber 
verschafft wird, „wann die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden sol-
len“ (ebd.). 

Im Folgenden werden die vorgeschlagenen Maßnahmen des Runden Ti-
sches anhand ausgewählter Beispiele näher erläutert. Ihre Umsetzung in den 
adressierten Institutionen wird in den Blick genommen und es werden er-
wünschte wie unerwünschte Konsequenzen und Probleme für die Arbeit in 
pädagogischen Einrichtungen erörtert, die sich in Folge der medialen Aufmerk-
samkeit und der politischen Intervention durch die Empfehlungen des Runden 
Tisches ergeben haben. Die Ausführungen beruhen auf der Auswertung von 
qualitativen Interviews und Dokumenten. 

6.4  Zentrale Ergebnisse und Empfehlungen  
des Runden Tisches 

Im Abschlussbericht wird zunächst auf die Ursache und die Ziele des Runden 
Tisches eingegangen. Im einleitenden Abschnitt heißt es hierzu: 

„Kaum jemand hatte es für möglich gehalten, wie häufig, manchmal sogar alltäglich, 
sexuelle Übergriffe in Schulen, Heimen, Internaten, kirchlichen und sonstigen Ein-
richtungen sich ereignet haben und ereignen. Die Schilderungen tausender Betroffe-
ner über sexuellen Missbrauch und Gewalt in Institutionen haben Anfang des Jahres 
2010 die Gesellschaft schockiert. Dass Täter so zahlreich Übergriffe begehen konn-
ten, zeigt ein kollektives, aber vor allem auch institutionelles Versagen. Hundertfach 
nahmen die Institutionen ihre Verantwortung für den Schutz der Betroffenen nicht 
oder zumindest nicht ausreichend wahr. Die Leitungen von Einrichtungen und wei-
tere Verantwortliche fanden es allzu oft wichtiger, den Ruf ihres Hauses zu wahren 
statt das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Viele Taten wur-
den ermöglicht oder zumindest begünstigt in einer Gesellschaft, die wegschaute oder 
die Taten bagatellisierte, während die Aufsicht führenden Stellen ihre Pflichten nicht 
angemessen erfüllten. Und auch diejenigen, die sich ernsthaft um ihre Schützlinge 
bemühen wollten, übersahen oft Warnsignale und die Zeichen der Hilfsbedürftig-
keit. Selbst Eltern wollten nicht glauben, was nicht sein durfte“ (RTKM 2011, S. 5). 
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In dieser Einleitung kommen gleich mehrere zentrale Aspekte des Entstehungs-
kontextes sowie der Ausrichtung des Runden Tisches zum Ausdruck. Anlass 
der Konstitution des Runden Tisches waren, wie hier noch einmal bestätigt 
wird, die Missbrauchsfälle in pädagogischen Einrichtungen und die über die 
mediale Berichterstattung hervorgerufene gesellschaftliche Reaktion. Von ent-
scheidender Bedeutung war dabei das quantitative Ausmaß der sexuellen Über-
griffe. Für den Runden Tisch ist dies ein Beleg für „kollektives, aber vor allem 
auch institutionelles Versagen“, also für ein systemisches Problem insbesondere 
in den betroffenen Einrichtungen, das über individuelles Versagen hinausgeht. 
Individuelles Fehlverhalten lässt sich demgegenüber nach Ansicht des Runden 
Tisches niemals vollständig eliminieren.2 Gleichwohl wird auch mangelnde in-
dividuelle Verantwortungsübernahme, vor allem der Leitungs- und Aufsichts-
ebene, aber auch von Eltern, konstatiert, sodass sich das Ziel der Verhinderung 
sexuellen Missbrauchs in Einrichtungen nicht auf institutionelle Maßnahmen 
und Verantwortlichkeiten reduzieren lässt. Was den ursächlichen Kontext der 
Missbrauchsfälle angeht, wird neben der individuellen und institutionellen Ebe-
ne der Einrichtungen, zusätzlich auf ein gesellschaftliches Klima des Wegschau-
ens und der Bagatellisierung verwiesen, das als ermöglichender oder begünsti-
gender Rahmen der sexuellen Übergriffe zu berücksichtigen sei. Unmissver-
ständlich wird darauf hingewiesen, dass für die pädagogischen Einrichtungen 
„das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen“ primäres Interes-
se zu sein hat und nicht etwa eine makellose Außendarstellung. 

Ziel der Bemühungen des Runden Tisches ist – in Ergänzung zur Aufarbei-
tung der öffentlich gewordenen Skandale durch die bzw. den UBSKM –, „se-
xuellen Missbrauch in der Gegenwart zu bekämpfen: durch umfassende Prä-
vention und Intervention, leicht zugängliche Hilfen sowie konsequente Straf-
verfolgung der Täter“ (RTKM 2011, S. 5). Dies sei jedoch „kein Grund, Nähe zu 
vermeiden und jeden zu verdächtigen, der Zeit mit einem Kind verbringt. Aber 
es ist ein Anlass, wachsam zu sein“ (ebd.). Die politische Agenda des Runden 
Tisches lässt sich in der Maxime bündeln, Bedingungen „für eine Kultur des 
Hinsehens und Eingreifens“ (RTKM 2011, S. 6) schaffen zu wollen, was als „ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, der sich Bund, Länder, Kommunen, Institutionen 
und jede und jeder Einzelne stellen müssen“ (RTKM 2011, S. 5), gesehen wird. 

Seiner Zielsetzung entsprechend formuliert der Runde Tisch auch soge-
nannte „Leitlinien zur Prävention und Intervention sowie zur langfristigen Auf-
arbeitung und Initiierung von Veränderungen nach sexualisierter Gewalt durch 

                                                                                 

2  Dies wird wenige Zeilen später im Abschlussbericht noch einmal bemerkt: „Denn nir-
gends, wo Erwachsene und Kinder zusammenleben, zusammenkommen, zusammen ler-
nen, sind sexuelle Übergriffe ausgeschlossen“ (RTKM 2011, S. 5). In der Formulierung 
„ereignet haben und ereignen“ (ebd.) wird zudem deutlich, dass sexueller Missbrauch in 
Institutionen keineswegs nur für ein Phänomen der Vergangenheit gehalten wird. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (RTKM 2011, S. 125; vgl. hierzu auch Wolff/ 
Fegert/Schröer 2015). Diese Leitlinien werden „als Minimalanforderungen an den 
Kinderschutz in Institutionen angesehen, d. h. es geht hier um basale Präven-
tionsmaßnahmen im Rahmen eines trägerspezifischen Kinderschutzkonzepts, 
im Sinne eines Handlungskonzepts“ (RTKM 2011, S. 125). Hier wird bereits 
deutlich, dass letztlich die Träger – im Sinne einer Governance der Führung zur 
Selbstführung – aufgerufen werden, diese Mindeststandards zusammen mit den 
Einrichtungen zu konkretisieren und umzusetzen (vgl. RTKM 2011, S. 125 f.). 
Entsprechend vage fallen so auch die Empfehlungen des Runden Tisches aus, 
etwa wenn unter „spezifische[n] Präventionsmaßnahmen“ folgende Punkte 
aufgeführt werden: 

1. „Entwicklung von geschlechts- und zielgruppenspezifischen Angeboten und 
Aufklärung sowie eine diversitätsorientierte Ausdifferenzierung aller genannten 
Präventionsmaßnahmen“ (RTKM 2011, S. 128) 

2. „Implementierung von adäquaten Partizipations- und Beteiligungsformen für 
alle Beteiligten (Kinder, Jugendliche, Eltern, Ehrenamtliche, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter) bei der Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, 
Verfahren und Angeboten“ (ebd.) 

3. „Implementierung und nachweisliche Information über interne Beschwerdever-
fahren und externe Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Kinder, Ju-
gendliche und Eltern“ (ebd.) 

4. „Nachweisliche Verankerung der Trägerhaltung in der Gestaltung der Dienst-
verhältnisse (Ansprechen der Trägerhaltung in Einstellungsgesprächen, (Zusatz-) 
Vereinbarung zum oder im Arbeitsvertrag, Vorlage eines polizeilichen Füh-
rungszeugnisses in regelmäßigen Abständen)“ (ebd.) 

Wirklich konkret ist an diesen Vorschlägen streng genommen kein einziger 
Punkt, denn selbst die Vorlage des Führungszeugnisses „in regelmäßigen Ab-
ständen“ ist interpretationsbedürftig. Dies gilt auch für weitere, noch ver-
gleichsweise klare Vorschläge wie die Generierung externer Ansprechpartner 
(welcher Personenkreis kommt hierfür in Frage?) und erst recht für die allge-
mein gehaltenen (und eben nicht, wie angekündigt, spezifischen) Empfehlun-
gen in den ersten beiden Punkten. Denn was genau unter „zielgruppenspezifi-
schen Angeboten und Aufklärung“ oder „adäquaten Partizipations- und Betei-
ligungsformen“ zu verstehen ist, bleibt im Bericht offen. Es ist somit auch für 
die Forschung interessant, danach zu fragen, in welcher Weise diese Empfeh-
lungen, die, positiv gewendet, einen großen Handlungsspielraum für Träger 
und Einrichtungen eröffnen, diese jedoch andererseits unter Handlungsdruck 
setzen, ohne ihnen konkrete, d. h. für den praktischen Gebrauch übernehmbare 
Beispielkonzepte an die Hand zu geben, in den einzelnen Institutionen ‚umge-
setzt‘ wurden. 
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6.5  Die Reaktionen der von sexuellem Missbrauch 
Betroffenen 

Die Missbrauchsskandale 2010 wirkten sich auf bestehende Betroffenenorgani-
sationen zunächst in Form einer deutlich gestiegenen Frequentierung durch 
Opfer sexuellen Missbrauchs aus. Viele Betroffene wagten erstmals den Schritt 
an die Öffentlichkeit und der Konfrontation mit ihren ehemaligen pädagogi-
schen Einrichtungen oder gründeten eigene Hilfsvereine. Beispielsweise grün-
deten ehemalige Schüler der Odenwaldschule den Verein Glasbrechen e. V. 
(Grah 2015, S. 146). Ähnliche Vereine gründeten Missbrauchsopfer aus dem 
Kloster Ettal (vgl. Keupp et al. 2013) und dem Canisius-Kolleg. Die Hotline der/ 
des UBSKM wurde ebenfalls stark in Anspruch genommen. 

Gleichzeitig führte der Missbrauchsskandal zu einer erneuten und intensi-
vierten Mobilisierung von Betroffenenorganisationen, die als zivilgesellschaftli-
che Akteure aktiv den politischen Prozess zu beeinflussen versuchten. Auf Un-
verständnis bzw. Kritik stieß in diesem Zusammenhang die späte und nicht 
unproblematische Partizipation am RTKM (Kappeler 2015). Bereits bestehende 
Vereine wie Tauwetter e. V., eine Beratungsstelle für männliche Missbrauchs-
opfer, engagieren sich weiter für Betroffene und arbeiten für Verbesserungen 
im Strafrecht, für Prävention und Intervention in den Einrichtungen und su-
chen die Diskussion mit Politik und Wissenschaft. Ihre Praxiserfahrung in der 
Beratung von Missbrauchsopfern ist dabei für die Governance der Problematik 
sexuellen Missbrauchs, ob in der Familie oder in Institutionen, unerlässlich, da 
sie häufig über ein genaueres Wissen hinsichtlich der Problemstellen auf dem 
Weg zu einer ‚Kultur des Hinsehens‘ verfügen als Politik und Wissenschaft. 

6.6  Reaktionen der betroffenen Institutionen  
und Einrichtungsträger 

Die Reaktionen unter den Trägern pädagogischer Einrichtungen variierten je 
nach Betroffenheit. Da katholische Einrichtungen in hervorgehobenem Maße 
in die Missbrauchsfälle verwickelt waren und sich stärkerem öffentlichen Druck 
zur Aufarbeitung gegenübersahen, sie sich daher besonders gut eignen, die 
Wirkungen dieses Drucks nachzuvollziehen, konzentrieren sich die folgenden 
Ausführungen im Wesentlichen auf sie. Die katholische Kirche reagierte u. a. 
am 31. 08. 2010 mit einer Verschärfung ihrer Leitlinien für den Umgang mit se-
xuellem Missbrauch an Minderjährigen durch Geistliche. In ihrer Erstfassung 
aus dem Jahr 2002 bestehen die Leitlinien aus insgesamt neun Abschnitten, die 
den innerkirchlichen Ablauf im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs an 
Minderjährigen regeln (Deutsche Bischofskonferenz 2002). Geistliche, die be-
reits kirchenrechtlich für entsprechende Vergehen bestraft worden sind, sollen 
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demnach nicht mehr in Bereichen eingesetzt werden, in denen sie mit Minder-
jährigen in Kontakt kommen. Im ersten Abschnitt wird festgelegt, dass jede 
Diözese einen durch den Bischof ernannten Beauftragten erhält, der als An-
sprechpartner für (Verdachts-)Fälle sexuellen Missbrauchs ebenso wie als Kon-
taktperson für die Strafverfolgungsbehörden fungiert. Die Prüfung und Bewer-
tung des Falles ist laut zweitem Abschnitt der Leitlinien ebenfalls durch den 
Diözesanbeauftragten vorzunehmen, der hierzu auch Kontakt mit dem Ver-
dächtigen ebenso wie dem mutmaßlichen Opfer aufnehmen soll. Im dritten 
Abschnitt ist das kirchenrechtliche Verfahren einer Voruntersuchung durch 
eine vom Bischof bestimmte Person beschrieben (Deutsche Bischofskonferenz 
2002). 

Der vierte Abschnitt der Leitlinien regelt die Zusammenarbeit mit den Be-
hörden der Strafverfolgung. Betont wird dabei stets, dass damit nur „erwiese-
ne“, d. h. innerkirchlich als ‚erwiesen‘ angesehene Fälle gemeint sind: „In erwie-
senen Fällen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger wird dem Verdächtigen zur 
Selbstanzeige geraten und ggf. das Gespräch mit der Staatsanwaltschaft ge-
sucht“ (Deutsche Bischofskonferenz 2002, Abruf: 30. 10. 2016). Ganz deutlich 
wird hier, dass die katholische Kirche sich durchaus vorbehält, ob und wie sie 
mit den Behörden kooperieren will. Abschnitt fünf schließlich sieht vor, dass 
der Beauftragte des Bischofs mit Opfern und Angehörigen spricht, Bedauern 
zum Ausdruck bringt, Hilfsangebote unterbreitet und dass der Täter sich einer 
therapeutischen Behandlung zu unterziehen hat. Die folgenden vier Abschnitte 
befassen sich mit kirchlichen Strafmaßnahmen, dem Umgang mit der Öffent-
lichkeit, Präventionsmaßnahmen und dem Vorgehen bei anderen, d. h. nicht-
geistlichen kirchlichen Mitarbeitern (Deutsche Bischofskonferenz 2002). 

Die Erweiterung und Verschärfung der Leitlinien vom August 2010 sieht 
u. a. vor, dass nur noch dann auf eine Strafanzeige durch die Kirche verzichtet 
werden soll, wenn dies von Seiten des Opfers ausdrücklich gewünscht wird, 
rechtlich zulässig ist und keine weiteren möglichen Opfer bekannt sind. Auch 
wird deutlich, dass die innerkirchliche Untersuchung der strafrechtlichen Ver-
folgung nicht vorgeordnet ist noch diese behindern darf. Zudem müssen von 
allen kirchlichen Mitarbeitern, sofern sie mit Kindern und/oder Jugendlichen 
zu tun haben, seither erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse eingeholt wer-
den. Außerdem sollen die Diözesanbeauftragten für Fragen sexuellen Miss-
brauchs an Minderjährigen nicht mehr der Leitung des Bistums angehören, um 
ihre Unabhängigkeit sicherzustellen (Deutsche Bischofskonferenz 2010). 

Im September 2013 wurden die Leitlinien dann durch eine „Rahmenord-
nung“ zur „Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und er-
wachsenen Schutzbefohlenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ 
abermals ergänzt und verschärft. Prävention wird darin als „Grundprinzip päd-
agogischen Handelns“ bezeichnet, dessen Ziel es sei, „eine neue Kultur des acht-
samen Miteinanders zu entwickeln“, wofür „transparente, nachvollziehbare, 
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kontrollierbare und evaluierbare Strukturen und Prozesse“ (Deutsche Bischofs-
konferenz 2013, S. 1) erforderlich seien. Die neue Rahmenordnung bezieht erst-
mals Grenzverletzungen und sexuelle Übergriffe unterhalb der Strafbarkeit als 
Formen sexualisierter Gewalt mit ein (Deutsche Bischofskonferenz 2013, S. 2). 

Die Träger von Einrichtungen und Diensten werden mit der Rahmenord-
nung angehalten, ein institutionelles Schutzkonzept in Abstimmung mit der 
Diözese und unter Einbezug der Schutzbefohlenen zu erstellen. Als Bestandteile 
eines solchen Schutzkonzeptes werden aufgeführt: 

a) Personalauswahl und -entwicklung (Thematisierung von Prävention sexua-
lisierter Gewalt in Vorstellungsgespräch, Einarbeitungsphase und weiter-
führenden Mitarbeitergesprächen, Vorlage eines erweiterten Führungszeug-
nisses gemäß gesetzlichen Vorgaben), 

b) Verhaltenskodex und Verpflichtungserklärung (fachlich adäquates Nähe-
Distanz-Verhältnis und respektvoller Umgang mit Schutzbefohlenen, offene 
Kommunikationskultur, schriftliche Anerkennung des Verhaltenskodex 
durch die Mitarbeiter/innen als Beschäftigungsvoraussetzung, Veröffentli-
chung des Kodex und Bekanntgabe der Sanktionen bei Nichteinhaltung ge-
genüber den Mitarbeiter/innen), 

c) Dienstanweisungen und hausinterne Regelungen (Möglichkeit arbeitsrecht-
licher Ergänzungen durch die Träger), 

d) Beratungs- und Beschwerdewege (Bestimmung interner und externer Bera-
tungs- und Beschwerdemöglichkeiten durch die Träger), 

e) nachhaltige Aufarbeitung (Nachsorge „in einem irritierten System bei einem 
aufgetretenen Vorfall“ (Deutsche Bischofskonferenz 2013, S. 4), entspre-
chende Maßnahmen für einen solchen Fall sind im Schutzkonzept festzu-
halten), 

f) Qualitätsmanagement (in jeder Einrichtung muss eine „für Präventionsfra-
gen geschulte Person zur Verfügung stehen, die den Träger bei der Umset-
zung des institutionellen Schutzkonzepts beraten und unterstützen kann“ 
(Deutsche Bischofskonferenz 2013, S. 4), Supervision für Personen mit Kon-
takt zu Opfern und/oder Beschuldigten), 

g) Aus- und Fortbildung (u. a. zu angemessener Nähe/Distanz, Täterstrategien, 
Institutionsdynamiken, Strafrecht, Kommunikations- und Konfliktfähig-
keit). Darüber hinaus regelt die Rahmenordnung die Einrichtung von diö-
zesanen Koordinationsstellen mit qualifizierten Präventionsbeauftragten 
(Deutsche Bischofskonferenz 2013). 

Bereits im März 2011 kam der Verband katholischer Internate und Tagesinter-
nate (V.K.I.T.) den Forderungen der Deutschen Bischofskonferenz durch die Er-
stellung einer Handreichung „zur Prävention und Intervention bei sexualisier-
ter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene“ (V.K.I.T. 
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2011) nach. Sie lehnt sich neben den Vorgaben der Bischofskonferenz an Emp-
fehlungen der Deutschen Ordensoberenkonferenz sowie des Deutschen Cari-
tasverbandes an. Die Definitionen von „sexualisierter Gewalt“, welche wieder-
um in „Grenzverletzungen“, „sexuelle Übergriffe“ und „strafrechtlich relevante 
Formen sexualisierter Gewalt“ (V.K.I.T. 2011, S. 4) untergliedert wird, werden 
dabei von einer Vorlage der Deutschen Bischofskonferenz übernommen. Grob 
gliedert sich die Handreichung in einen Teil zur Personalführung, einen zur In-
stitutionenkultur sowie insgesamt vier Abschnitte zum Vorgehen bei Hinwei-
sen bzw. tatsächlichen Anhaltspunkten für sexualisierte Gewalt, zum Umgang 
mit (möglichen) Opfern sowie sexualisierter Gewalt unter Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen. 

Auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) formulierte erstmals 
2002 „Hinweise für den Umgang mit Fällen von Pädophilie und sexuellem 
Missbrauch Minderjähriger bei Mitarbeiter/innen der evangelischen Kirche“, 
welche 2010 um Hinweise zum Umgang mit Kinderpornographie erweitert 
wurden (vgl. EKD 2010). 2012 schließlich folgte eine Überarbeitung der Leit-
linien vor dem Hintergrund der Empfehlungen des Runden Tisches. Die erneu-
erten Leitlinien tragen den Titel „Hinschauen – Helfen – Handeln. Hinweise 
für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung durch be-
ruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende im kirchlichen Dienst“ (EKD 2012). 
Gegliedert sind die Leitlinien in einen begrifflich-juristischen Teil, einen Ab-
schnitt über Ansprechpartner für Betroffene, Zeugen und Angehörige sowie 
Grundsätze und Vorgehen bei Verdacht auf eine Straftat und einige Hinweise 
zum Vorgehen bei sexueller Belästigung sowie zu Hilfe und Unterstützung. 

Die Konkretisierung und praktische Umsetzung der Leitlinien wird den 
kirchlichen und diakonischen Leitungsverantwortlichen bzw. den Gliedkirchen 
übertragen (die bspw. dienstlich Zuständige für Fragen sexualisierter Gewalt er-
nennen müssen und Krisenpläne erstellen sollen, vgl. EKD 2012, S. 16). Freie 
Träger haben ganz unterschiedliche Vorkehrungen für Prävention und Inter-
vention als Reaktion auf die Missbrauchsskandale getroffen, manche auch gar 
keine. Im Gegensatz zur katholischen Kirche führt die mangelnde Einbettung 
in übergeordnete Strukturen bei privaten Trägern zu einem uneinheitlicheren 
Stand im Hinblick auf die Umsetzung von Präventionskonzepten. 

6.7  Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches 
in den Internaten 

Im Rahmen des Verbundprojekts „Kindeswohl als kollektives Orientierungs-
muster?“ wurden Interviews mit Leiter/innen und Mitarbeiter/innen von Inter-
naten durchgeführt, in denen u. a. die Umsetzung von Empfehlungen des Run-
den Tisches eruiert wurde. Die Internate unterschieden sich dabei hinsichtlich 
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ihrer Größe, der Trägerschaft, der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft nach 
Geschlecht (m/w/gemischt) sowie der Kosten für einen Internatsplatz. Die hier-
aus ablesbaren Entwicklungen seit 2010 lassen sich auf drei Ebenen beschrei-
ben: a) der institutionellen Ebene, b) hinsichtlich der Konsequenzen im päd-
agogischen Alltag, also auf der Interaktionsebene sowie c) bezüglich der jeweili-
gen Kindeswohlkonzepte. 

Auf institutioneller Ebene lassen sich eine Reihe von Veränderungen beob-
achten, wobei sich die Internate sowohl im Hinblick auf die Qualität als auch 
den Umfang der Maßnahmen beträchtlich unterscheiden. Hierbei spielt nach 
unseren Erkenntnissen eine bedeutende Rolle, in welcher Weise die Internate 
von den Missbrauchsskandalen betroffen waren oder einen erhöhten Hand-
lungsdruck aufgrund der medialen Fokussierung auf bestimmte Träger (vor al-
lem die katholische Kirche) oder auch Pädagogikkonzepte (vor allem Reform-
pädagogik) wahrgenommen haben. Ein katholisches Internat bspw. reagierte 
durch eine ganze Reihe institutioneller Maßnahmen. Als wichtigste Verände-
rung ist hier die Erneuerung der Betreuungssituation und der Teamstruktur zu 
nennen. Statt wie vorher nur einer, sind seit 2010 jeweils zwei Erzieher/innen 
für eine Jahrgangsstufe zuständig. Zudem gibt es Teams, die sich entlang der 
gymnasialen Stufen (Ober-, Mittel-, Unterstufe) formiert haben und sich regel-
mäßig, zusätzlich zu den bereits vor 2010 etablierten Erzieherkonferenzen, in 
kleinen Runden treffen. In diesen Teamrunden werden nicht nur genuin erzie-
herische Fragen, sondern insbesondere auch die Zusammenarbeit im Team re-
flektiert. Das Personal wurde insgesamt aufgestockt und den einzelnen Mit-
arbeiter/innen wurden längere Freizeiten und Erholungsphasen eingeräumt. 
Einige getroffene Maßnahmen auf institutioneller Ebene sind schließlich bau-
licher Art, etwa Sichtschutz in Toiletten oder Einzelkabinen in den Umkleide-
räumen zum Schwimmbad. Zudem steht den Kindern, Jugendlichen und Mit-
arbeiter/innen ein externer Ansprechpartner (Ombudsleute, z. B. Rechtsanwälte) 
für Fragen sexualisierter Gewalt zur Verfügung. 

Andere Veränderungen beziehen sich auf die Interaktionsebene, also das 
Verhalten in bestimmten sozialen Situationen oder die konkrete Ausübung der 
Rolle der Erzieher/innen im pädagogischen Alltag. Derlei Maßnahmen betreffen 
somit vor allem die Gestaltung der sozialen Beziehung Erzieher vs. Kind/Jugend-
licher. So werden bspw. in dem zuvor erwähnten katholischen Internat Gesprä-
che zwischen einem Erzieher und einem Kind oder Jugendlichen nach Aussage 
des Leiters nur noch bei offener Tür geführt oder generell keine Kinder auf den 
Schoß genommen. Für Prävention und Intervention in Verdachtsfällen auf sexu-
ellen Missbrauch wurde ferner die zuvor erwähnte allgemein zugängliche Hand-
reichung des Verbandes katholischer Internate und Tagesinternate eingeführt. 

Die Kindeswohlkonzepte der Leiter/innen und Mitarbeiter/innen in den be-
fragten Internaten zeichnen sich durch die Dominanz von Vorstellungen aus, 
die das Selbstbewusstsein der Kinder und die Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
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ins Zentrum stellen (vgl. Kapitel 7). ‚Starke Kinder‘ werden folglich auch als das 
wirksamste ‚Mittel‘ zur Prävention von sexuellem Missbrauch bzw. jeglicher 
Form von Viktimisierung betrachtet. Die Aufgabe der pädagogischen Einrich-
tungen wird primär darin gesehen, einen geeigneten Rahmen zur Verfügung zu 
stellen, der die Erziehung zu selbstbewussten Menschen ermöglicht. Dieser 
Rahmen muss insbesondere den Schutz der Privat- und Intimsphäre der Kinder 
gewährleisten, die als quasi ‚geheiligte‘ Sondersphären dem Zugriff der Institu-
tion entzogen bleiben müssen oder nur in wenigen, gut begründbaren Ausnah-
men betreten werden dürfen. Der Anspruch auf Entfaltung der Persönlichkeit 
folgt zudem einem Optimierungsgebot, wonach optimale Förderung ange-
strebt, aber nie ganz erreicht werden kann. Stets können die Erziehung und 
Entwicklung eines Kindes noch verbessert werden und müssen dementspre-
chend auch immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. 

Gleichzeitig wird die Frage nach Kindeswohlgewährleistung und insbeson-
dere auch Kindeswohlverletzung höchst individuell verstanden. Was für das 
eine Kind gut ist, muss es für das andere noch lange nicht sein, und was dem 
einen Kind kein Problem bereitet, kann beim anderen zu einer schweren psy-
chischen Belastung führen. Diese Individualisierung des Kindeswohls führt in 
Kombination mit dem Optimierungsgebot und situationsgebundenen Unter-
schieden zu einer enormen Ausweitung des alltagspraktisch relevanten Defini-
tionsraumes sowohl für die Erfüllung als auch für die Verletzung dessen, was 
mit dem Begriff ‚Kindeswohl‘ gemeint sein kann (vgl. Kapitel 7). 

6.8  Blinde Flecken der politisierten Debatte  
und neue Handlungsprobleme 

Die Debatte um sexuellen Missbrauch in Institutionen und nicht zuletzt die 
mediale Skandalisierung bewirkten nicht nur – wie zuvor skizziert – eine Reihe 
von Veränderungen in den pädagogischen Einrichtungen, sondern sorgten 
auch für bestimmte Formen der Fokussierung bei gleichzeitiger Ausblendung 
anderer Aspekte. Rollentheoretisch bedingte die Fixierung auf das Erzieher-
Kind-Verhältnis eine gewisse Vernachlässigung anderer (potentieller) Gewalt-
beziehungen, insbesondere von Kindern bzw. Jugendlichen untereinander. In 
den von uns geführten Interviews wurden Grenzverletzungen auf dieser Ebene 
als weit problematischer und umfangreicher eingestuft als jene im Verhältnis 
von Erwachsenen und Kindern. Durch die Fokussierung auf sexuelle Übergriffe 
traten zudem häufig andere Formen von Machtmissbrauch und Gewaltaus-
übung, wie etwa Mobbing, in den Hintergrund, obwohl sie im Alltag ein viel 
häufiger zu beobachtendes Phänomen darstellten. 

Mit Blick auf (potentielle) Täter zeigte sich, dass in der Debatte zweifellos 
die Vorstellung eines männlichen Täters vorherrscht. Dies ist nicht weiter über-
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raschend, da der bei weitem überwiegende Teil der Fälle sexuellen Missbrauchs 
tatsächlich von Männern verübt wird. Gleichzeitig führt dies zu einer Ausblen-
dung weiblicher Personen als mögliche Täterinnen. Auch innerhalb des männ-
lichen potentiellen Täterspektrums werden jedoch Unterschiede gemacht. So 
zeigen unsere Interviews, dass die Annahme verbreitet ist, Familienvätern wer-
de mit wesentlich weniger Misstrauen von Eltern, Leitungen oder Kollegen be-
gegnet als alleinstehenden Männern, wobei hier wiederum vor allem Homosexu-
elle und Geistliche mit besonderem Misstrauen konfrontiert sind. Dies bleibt 
nicht ohne Auswirkungen auf die Gestaltung des Nähe-/Distanzverhältnisses 
zwischen (männlichen) Erziehern und Kindern bzw. Jugendlichen. Körperli-
cher Kontakt wird von den Erziehern nach Möglichkeit vermieden und über 
allem schwebt mithin ein gesellschaftlicher Generalverdacht, der in den Hand-
lungen von Erziehern sichtbar wird (vgl. Kapitel 7). Neben der Vermeidung 
körperlicher Nähe zeigt sich dies auch in einer Sehnsucht nach Rechtssicherheit 
und klarer Reglementierung, um die Gefahr von Graubereichen oder falscher 
Anschuldigungen zu bannen. Die gleiche Sorge führt bei den Erziehern aber 
auch zum Wunsch nach mehr Handlungsautonomie und mehr Vertrauen von-
seiten der Leitung. In jedem Fall hat jedoch die Orientierung des Handelns an 
Rechtssicherheit gegenüber jener an einer optimalen Gewährleistung des Kin-
deswohls Vorrang. Dies kommt in beispielhaften Situationen, wie etwa dem 
Trösten eines Kindes, zum Ausdruck. Bevor eine körperliche Berührung vorge-
nommen wird (indem das betreffende Kind z. B. in den Arm genommen wird), 
findet vor allem bei männlichen Erziehern tendenziell ein Zögern und/oder 
eine Reflexion statt, um die Angemessenheit der Reaktion zu prüfen, wobei 
mitunter zur Absicherung auch das Kind gefragt wird, ob es denn in den Arm 
genommen werden möchte. Eine solche Vorgehensweise wird jedoch von vie-
len (Kindern, Eltern, Kollegen) als distanziert oder unnatürlich wahrgenom-
men und ist somit gerade nicht primär am Wunsch bzw. am Wohl des Kindes 
ausgerichtet, sondern an der (Selbst-)Sorge, ja nichts falsch zu machen. 

6.9  Fazit 

Das Kindeswohl dient insofern als Orientierungsmuster, als es in Form eines 
impliziten individualistischen Konzepts das Handeln von Mitarbeitern in In-
ternaten beeinflusst. In Verbindung mit Handlungsunsicherheit als Folge poli-
tischer und medialer Beobachtung dominiert jedoch letztlich die Orientierung 
des Handelns an rechtlicher Sicherheit. In Bezug auf die Governance der Prä-
vention sexualisierter Gewalt in Institutionen zeichnet sich seit 2010 ein Ver-
ständigungsprozess über zu ergreifende Maßnahmen und Schutzsphären des 
Kindeswohls ab. 
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Kapitel 7 
Konzeptionen des Kindeswohls  
in institutionellen Kontexten  
und ihre Handlungsrelevanz 

Harald Hofer 

7.1  Institutionelle Kontexte und Kindeswohl 

Das Kindeswohl als zentraler Begriff des Kinderschutzes muss als Folge des 
Missbrauchsskandals stärker als zuvor in den Blick genommen werden, waren 
doch mit Internaten gerade jene Einrichtungen am stärksten betroffen, die 
nicht zuletzt deshalb existieren, weil sie das Kindeswohl gewährleisten sollen, 
wenn dies entweder in der Familie nicht in gleicher Weise der Fall sein kann 
oder aus anderen Gründen Kinder Internaten anvertraut werden. Möglicher-
weise ist der maßgeblich im Familienrecht verankerte Kindeswohlbegriff nicht 
oder nur begrenzt mit den Bedingungen in Institutionen vereinbar. Zumindest 
scheint die Einflusslosigkeit von (wenn überhaupt vorhandenen) Schutzange-
boten in pädagogischen Einrichtungen der Vergangenheit dies zu bestätigen 
und zweifellos gab es erhebliche Schwachstellen in der Operationalisierung von 
Kindeswohlkonzepten. Unabhängig davon stellt sich die Frage, welchem Ver-
ständnis, welcher Konzeption von Kindeswohl pädagogische Einrichtungen 
sich verpflichtet fühlen. Die These des Verbundprojekts „Kindeswohl als kol-
lektives Orientierungsmuster?“ war diesbezüglich, dass sich hinter dem Begriff 
Kindeswohl ein insgesamt unscharfes, im Zweifel eher ex negativo (über die Be-
stimmung dessen, was unter Kindeswohlverletzung verstanden wird) definier-
tes Konzept verbirgt, das folglich einen durchaus weiten Handlungsspielraum 
eröffnet, gleichzeitig aber auch aufgrund dieser Offenheit ein nicht zu vernach-
lässigendes Potential an Handlungsunsicherheit enthält. 

Interessant ist nämlich die Frage, woran sich das Handeln derjenigen, die 
mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Internaten und stationä-
ren Jugendhilfeeinrichtungen betraut sind, im Alltag orientiert. An welchen 
Kriterien bemisst sich, ob eine bestimmte Praxis oder ein bestimmtes Setting als 
dem Kindeswohl dienlich bewertet wird oder nicht? Welche Aspekte stehen au-
ßer Frage, welche zur Disposition? Welche Konstellationen in der Bestimmung 
des Kindeswohls bergen Rollenkonflikte oder Handlungsblockaden in sich? Um 
auf diese Fragen Antworten zu finden, wurden im Forschungsverbund „Kin-
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deswohl als kollektives Orientierungsmuster?“ insgesamt 20 Interviews mit Lei-
ter/innen und Mitarbeiter/innen in pädagogischen Einrichtungen geführt. 

7.2  Der methodologische Individualismus  
in den Kindeswohlkonzepten 

In den vergangenen 100 Jahren erlebte der Kindeswohlbegriff im deutschen 
Recht einen Wandel von einem kollektivistischen zu einem individualistischen 
Konzept. Stand einst das Ziel der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
im Vordergrund, dass sich also der Einzelne in die Gesellschaft möglichst ‚stö-
rungsfrei‘ einfügen sollte, so sind es heute eine optimale Förderung des Kindes 
sowie individuelle Entfaltungsmöglichkeiten, die den Kern der (rechtlichen) 
Gewährleistung des Kindeswohls bilden (vgl. Wiesner 2006). Beispielhaft hier-
für steht Artikel 2 des Grundgesetzes (‚Jeder hat das Recht auf die freie Entfal-
tung seiner Persönlichkeit‘). Der Wandel vom kollektivistischen zum indivi-
dualistischen Kindeswohlbegriff fand erst zu Zeiten der Bundesrepublik, also 
seit 1949, statt. Dies vollzog sich in mehreren Schritten: 1968 stellte das Bundes-
verfassungsgericht fest, dass auch Kinder als Grundrechtsträger zu betrachten 
seien, denen eine „eigene Menschenwürde und ein eigenes Recht auf Entfaltung 
seiner Persönlichkeit im Sinne des Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG zu-
kommt“ (BVerfG 1968). In der Folge gab es eine Reihe rechtsgeschichtlicher 
Veränderungen, die hieran anschließen und insbesondere körperliche Gewalt 
gegen Schutzbefohlene zunehmend ächteten. So wurden in den 1990er Jahren 
im Zuge einer Änderung des Kindschaftsrechts „entwürdigende Erziehungs-
maßnahmen“ als „unzulässig“ eingestuft und schließlich im Jahr 2000 das elter-
liche Züchtigungsrecht ganz abgeschafft. Seitdem heißt es in § 1631 BGB: „Kin-
der haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seeli-
sche Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig“. 

Das individualistische Kindeswohlmodell zeigt sich auch in den Antworten 
der von uns interviewten Belegschaft von Internaten und stationären Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtungen.1 Man könnte diese Art des Kindeswohlver-
ständnisses als „methodologischen Individualismus“ verstehen. Diese Begriff-
lichkeit wird in der Soziologie Max Webers verwendet und meint, dass alles 
Handeln (aus methodologischen Gründen) vom Individuum aus betrachtet 
wird. In den Kindeswohlkonzepten der Einrichtungen und ihres Personals ist 

                                                                                 

1  Im Verbundprojekt „Kindeswohl als kollektives Orientierungsmuster?“ wurden u. a. zwölf 
qualitative Interviews mit Leiter/innen von Internaten und stationären Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie acht mit Mitarbeiter/innen von Internaten geführt. In den 
Zitatangaben steht der Buchstabe „L“ jeweils für Leiter/in und der Buchstabe „M“ für 
Mitarbeiter/in. 
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dies ganz ähnlich. Was dem Wohl des Kindes dient und was ihm entgegensteht, 
wird nahezu ausschließlich vom Individuum, also vom einzelnen Kind aus be-
trachtet. Dies äußert sich bspw. in einer besonderen Betonung der Entfaltungs-
möglichkeiten des Kindes: „[D]as Kind soll sich im Internat so entfalten kön-
nen, wie es sich entfalten möchte“ (M2, S. 26), oder: „[D]ass man die Bedürfnisse 
des Kindes erkennt und entsprechend handelt. Dass es nach seinen Fähigkeiten 
entsprechend unterstützt wird, seinen Fertigkeiten. Ja, dass es sich halt wohl 
fühlt. Das sagt’s ja, ‚Kindeswohl‘“ (M5, S. 18). 

Im letzten Zitat kommt eine allgemein in den Interviews zu beobachtende 
Deutung von Kindeswohl im Sinne von ‚Wohlfühlen des Kindes‘ durch, die 
sich – mangels situativ vorhandenen definitorischen Wissens, was angesichts 
der Interviewsituation normal ist – an einer wörtlichen Übersetzung oder Um-
schreibung des vorgegebenen Begriffs orientiert. Wichtiger an den Beispielen 
ist jedoch, dass das Kindeswohl eindeutig aus der Perspektive des Kindes gefasst 
wird. Es geht um die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Kindes, die zur Entfal-
tung kommen sollen. Und noch wichtiger ist, dass diese Fähigkeiten individuell 
zu verstehen sind, also je nach Kind variieren. 

Mit der Betonung der Individualität des Kindes gehen die Sorge und die 
Forderung nach entsprechend ‚selbstbewussten‘ (im doppelten Wortsinne) Kin-
dern und Jugendlichen einher. Das Kindeswohl ist dann gewährleistet, wenn 
„ein Kind selbstbewusst ist, weiß wo’s steht, wo’s hin will“ (L4, S. 16), wenn es 
„in seiner Entwicklung unterstützt wird, gestärkt wird“ (M5, S. 18). Der metho-
dologische Individualismus in den Kindeswohlkonzepten bringt es fast zwangs-
läufig mit sich, dass ‚gut‘ entwickelte Kinder nur als ‚starke Kinder‘ gedacht 
werden können, weil eine schwache Persönlichkeit bzw. eine gering ausgeprägte 
Individualität quasi per definitionem dem Kindeswohl entgegenstehen. 

Welche Rolle kommt bei der Umsetzung dann den Internaten und seinen 
Mitarbeiter/innen zu? Auch dies ergibt sich beinahe logisch aus dem individua-
listischen Kindeswohlverständnis. Institutionen wie Schulen und Internate bil-
den den Rahmen für die Entfaltung des Kindes nach seinen je individuellen 
Neigungen und Fähigkeiten, so „dass es einen geschützten Rahmen gibt für die-
ses Kind, in dem sich das Kind entwickeln […] und Selbstvertrauen gewinnen 
kann. Wo es wachsen kann, wo es zu einer Persönlichkeit heranwachsen kann. 
Und zwar zu einer stabilen Persönlichkeit“ (M7, S. 21), oder, anders gewendet, 
„dass ein Kind die Möglichkeit hat, sich in einem geschützten Rahmen zum Er-
wachsenen zu entwickeln und zu diesem geschützten Rahmen gehört die schu-
lische Bildung dazu, da gehört emotionale Geborgenheit, Sicherheit der Familie 
dazu, dass man dieses Kind schützt vor Einflüssen, die ihm schaden könnten“ 
(L1, S. 26). 

Die Institution des Internats wird somit als Rahmen, als Membran gesehen, 
die nur gute, nicht aber schädliche Impulse ‚von außen‘ durchlässt, um eine 
möglichst ‚störungsfreie‘ Entwicklung des Kindes zu ermöglichen. An dieser 
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Stelle wird bereits deutlich, worin eine Gefahr der individualistischen Kindes-
wohlkonzepte liegt: Die Zentralität des Kindes stellt die anderen Akteure prak-
tisch systematisch in eine Rand- oder Beobachterposition, von der aus sie zwar 
das Kind und ‚das Kindeswohl‘ im Blick haben, weniger jedoch die eigene Rolle 
sowie deren Möglichkeiten und Grenzen, also z. B. eigene Bedürfnisse oder ‚Ge-
wissheiten‘ über das, was gut oder schlecht für ein bestimmtes Kind ist. Glei-
ches gilt für institutionelle ‚Selbstverständlichkeiten‘. Die Perspektivierung in 
den Kindeswohlkonzepten weist den Leiter/innen und Mitarbeiter/innen päd-
agogischer Einrichtungen eine geradezu passive Rolle zu, die darin besteht, 
wachsam zu sein und möglichst wenig in den Entwicklungsprozess des Kindes, 
d. h. die Entfaltung seiner Persönlichkeit, einzugreifen. 

Das Bild von der Persönlichkeitsentfaltung legt außerdem ein Subjektkon-
zept nahe, das von bereits bei Geburt gewissermaßen angelegten Eigenschaften 
und Fähigkeiten ausgeht, die im Laufe der Sozialisation ans Licht gebracht wer-
den sollen. Zwar wird in den Interviews häufig auch von der ‚Entwicklung‘ des 
Kindes gesprochen, dies jedoch nicht in einer Weise, die Persönlichkeitsent-
wicklung als prinzipiell offen und frei gestaltbar begreift. Das mag der empiri-
schen Realität entsprechen, verweist aber auf eine Einstellung, die Entfaltungs-
möglichkeiten und vor allem -grenzen eines Menschen in einem nicht grund-
legend änderbaren Persönlichkeitskern und einem damit verbundenen Set von 
Fähigkeiten verortet. Hierin besteht die Gefahr, ein Kind zu rasch auf eine be-
stimmte ‚Persönlichkeit‘, auf ‚naturgegebene Wesenszüge‘ festzulegen und es 
dadurch in seiner Entwicklung einzuschränken. 

Weiteren Aufschluss über das in Internaten und stationären Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen verfolgte Kindeswohlkonzept liefert die Frage nach 
der Definition von Kindeswohlverletzung(en). Die Antworten aus unseren In-
terviews zielen dabei einerseits in Übereinstimmung mit den eben beschriebe-
nen Grundaussagen auf alle möglichen Hindernisse für die Entfaltung des Kin-
des, also wenn „irgendwas […] die Entwicklung des Kindes nachhaltig stört, 
dass es nicht der Erwachsene wird, der es werden könnte, oder der sein ganzes 
Leben damit Probleme hat“ (M3, S. 17). Andererseits werden einige Aspekte 
des Kindeswohlverständnisses in den befragten Einrichtungen über die Nega-
tivbestimmung des Kindeswohls wesentlich klarer. So etwa, wenn als Kin-
deswohlverletzung „jede Art von körperlichen Übergriffen, aber auch verbale 
Übergriffe über die Lautstärke […], Beschimpfungen“ (M8, S. 8) verstanden 
werden, oder „wenn das Kind physisch oder seelisch verletzt wird“ (L4, S. 20). 

Bedeutsam hierbei ist, dass in allen Interviews körperliche und verbale bzw. 
seelische Gewalt als Kindeswohlverletzung zur Sprache kommen, jedoch aus-
nahmslos in stets derselben Reihenfolge, d. h. zunächst wird auf körperliche 
Formen der Kindeswohlverletzung eingegangen und erst anschließend auf ver-
bale bzw. andere Formen. Dies mag einerseits wenig überraschen, haben doch 
schwerwiegende Kindesmisshandlungen in der Regel eine körperliche Kompo-
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nente. Gleichwohl lässt sich hieran ablesen, dass die körperliche Dimension von 
Gewalt in der Wahrnehmung der befragten Personen eine primäre Stellung 
einnimmt, der alle anderen Gewaltformen im Hinblick auf ihre perzeptive Re-
levanz nachgeordnet sind. 

Die Dominanz von Körperlichkeit in Assoziationen zu Gewalt hat auch Aus-
wirkungen auf das Nähe-/Distanzverhältnis von Mitarbeiter/innen in pädagogi-
schen Einrichtungen zu den ihnen anvertrauten Kindern. In diesem Zusam-
menhang zeigt sich auch beispielhaft und eindrucksvoll die Handlungsrelevanz 
von Kindeswohlkonzepten. Gerade männliche Mitarbeiter versuchen in für sie 
nicht eindeutig als unbedenklich wahrgenommenen Situationen körperlichen 
Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu vermeiden. Das dabei erlebte Dilem-
ma zwischen dem, was ‚gefühlsmäßig‘ für richtig gehalten wird und dem, was 
als ‚professionell‘ angeraten gilt, wird beispielhaft in folgender Äußerung deut-
lich: „Also bei mir ist das immer so, wenn ich sehe, dass jemand weint, dass es 
ihm total schlecht geht usw., dann ist so der erste Impuls, ‚okay, ich nehme ihn 
in den Arm, um ihn […] zu trösten‘. Aber ich stoppe meistens davor. […] [D]as 
ist dann meistens die Entscheidung zu sagen ‚okay, ich weiß nicht, wie ich mich 
jetzt in diesem Moment verhalten soll‘. Einerseits sagt mein Gefühl‚ […] nimm 
den […] in den Arm, […] der braucht diese Fürsorge. […] Andererseits sage ich 
‚okay, Professionalität, Beruf […]‘. Also da bin ich in so einem Dilemma, wenn 
so was passiert. Da ist die Distanz doch dann größer als sie vielleicht sein sollte 
oder […] der Jugendliche vielleicht es bräuchte. Also gerade als Mann. Ich den-
ke mal, die weiblichen Kollegen werden da vielleicht nicht ganz so viel Schwie-
rigkeiten haben […], aber als Mann, also für mich ist es schwierig“ (M3, S. 9). 

Hintergrund ist die weit verbreitete Angst insbesondere von männlichen 
Mitarbeitern in pädagogischen Einrichtungen vor Missinterpretationen und 
Falschbeschuldigungen, wie in einem weiteren Zitat deutlich wird: „Also ich 
hab für mich beschlossen, ich ziehe mich etwas weiter von den Schülern zurück 
und versuche quasi, jede Verhaltensweise zu vermeiden, für die ich irgendwas 
ins Teambuch schreiben muss. Weil meine Angst hier, […] was ist, wenn ir-
gendein Schüler halt einfach mal was über dich erzählt?“ (M4, S. 5). Dieser 
Rückzug geht mitunter so weit, dass sich die Frage stellt, ob dem Kindeswohl 
damit noch gedient ist oder eher das Gegenteil bewirkt wird, wie im Folgenden 
von einer weiblichen Internatsmitarbeiterin formuliert: „[A]lso ich persönlich 
würde mir einfach noch mehr Offenheit in Bezug auf diesen körperlichen Kon-
takt wünschen. Dass das einfach wieder freier wird […], weil ich einfach finde, 
[eine Umarmung] ist eine Gestik, die mit keinen Worten irgendwie zu sagen ist. 
[Ein Kind, ein Jugendlicher] spürt oder versteht mehr durch eine kleine Gestik 
wie durch viele Worte. Und das macht’s glaube ich nicht immer leicht, und vor 
allem bei den Männern“ (M2, S. 32). 

An den genannten Beispielen zeigt sich die Ambivalenz eines individualisti-
schen Kindeswohlverständnisses. Einerseits begreift es das Kindeswohl zurecht 
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als etwas, das individuelle Unterschiede berücksichtigen muss, woraus sich ent-
sprechend ergibt, dass das, was zum Wohl eines bestimmten Kindes beiträgt, 
nicht automatisch auch dem Wohl eines anderen Kindes dienen muss, von ei-
nigen grundlegenden Komponenten wie Freiheit von Gewalt, Nahrungsversor-
gung oder Obdach einmal abgesehen. Auf diese Weise wird der Möglichkeits-
raum dessen, was dem Wohl des Kindes dienen kann, gegenüber vergleichsweise 
starren, kollektivistischen Konzepten um ein Vielfaches multipliziert. Gleiches 
gilt jedoch auch für mögliche Kindeswohlverletzungen. Auch diese sind indivi-
duell zu interpretieren, hängen vom Empfinden des jeweiligen Kindes ab. Auf 
dieser Basis kommt das zuvor umrissene Dilemma zustande. Weil die Defini-
tion einer Kindeswohlverletzung immer auch individuell zu bewerten ist, d. h. 
vor allem vom subjektiven Empfinden des Kindes abhängt, und gleichzeitig  
– nicht zuletzt im Zuge der Debatten seit 2010 – eine zu große Nähe (und d. h. 
vor allem körperliche Nähe) zu Kindern institutionell und gesellschaftlich eher 
diskreditiert ist, vermeiden viele, die keinen falschen Verdacht auf sich ziehen 
wollen, körperlichen Kontakt gleich ganz. 

Es versteht sich von selbst, dass unter Professionalität in Reaktion auf die 
Missbrauchsdebatte von 2010 nur eine distanziertere Haltung von Mitarbei-
ter/innen in pädagogischen Einrichtungen gegenüber ihren Schützlingen ge-
meint sein kann, denn schließlich bildete zu große Nähe in Form von körperli-
chen Übergriffen, der Missachtung individueller Grenzen, aber auch der Ver-
mengung verschiedener Rollen, insbesondere der Erzieher- mit der Elternrolle, 
den Nährboden des Missbrauchsproblems. Es ist daher nur eine mehr oder 
weniger logische Folge, wenn im Zuge der angestrebten Professionalisierung er-
zieherischer Tätigkeiten mehr oder weniger ausgeprägte Distanzierungsstrate-
gien folgten. Dies betrifft zunächst die klare Sphärentrennung zwischen päd-
agogischen Einrichtungen und Familien. Damit geht die Forderung einher, 
pädagogisches Personal solle niemals die Rolle von Eltern einnehmen. Letzterer 
wird jedoch – wie aus unserer empirischen Forschung ablesbar – eine privile-
gierte Stellung in Bezug auf körperliche Nähe eingeräumt, die für Erzieher/in-
nen dann ‚automatisch‘ entfällt, sobald sie sich nicht in der Rolle von Ersatzel-
tern begreifen. 

Die eben beschriebene Form der Distanzierung (Ablehnung der Elternrolle 
durch Mitarbeiter/innen in pädagogischen Einrichtungen) ist eine nach den 
Missbrauchsfällen zu begrüßende Entwicklung. Die Verknüpfung der Eltern-
rolle mit einem Vorrecht körperlicher Nähe ist ebenfalls verständlich, wirft je-
doch die Frage auf, ob Professionalisierung notwendig dazu führen sollte, kör-
perliche Nähe in pädagogischen Institutionen zunehmend zu tabuisieren. Dass 
dies geschieht, lässt sich aus den Interviews einwandfrei herauslesen. Diese Ent-
wicklung geht sogar so weit, dass männliche Beschäftigte in pädagogischen Be-
rufen erst gar nicht eingestellt werden oder sich zunehmend einem General-
verdacht ausgesetzt fühlen, wobei innerhalb der Gruppe der männlichen Mitar-
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beiter noch einmal zu differenzieren ist zwischen Familienvätern einerseits, die 
sich weniger ‚verdächtigt‘ fühlen, sowie Geistlichen oder auch Homosexuellen 
andererseits, die sich den vergleichsweise stärksten Vorbehalten Dritter ausge-
setzt sehen. 

7.3  Prozesse der Verrechtlichung  
und Medikalisierung des Kindeswohls 

Wie bereits aus den vorhergehenden Ausführungen ersichtlich, stützen sich die 
Kindeswohlkonzepte in den von uns befragten Einrichtungen zweifellos erheb-
lich auf rechtliche Vorgaben. Dies kommt zum einen in der meist zur Sprache 
gebrachten Bezugnahme auf Art. 2 Abs. 1 GG und das dort verankerte Recht 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zum Ausdruck, häufig verbunden mit 
Formulierungen wie in § 1 SGB VIII („Jeder junge Mensch hat ein Recht auf 
Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“). Ein weiterer wichtiger Be-
zugspunkt sind Art. 2 Abs. 2 GG („Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit“) sowie § 1631 Abs. 2 BGB, der das Recht auf gewaltfreie Erziehung 
beinhaltet. Der Liste rechtlicher Framings von Kindeswohlkonzepten können 
auch Art. 1 Abs. 1 GG („Die Würde des Menschen ist unantastbar“), Art. 6 GG 
(Erziehung als ‚natürliches‘ Recht der Eltern sowie deren Pflicht; staatliches 
Wächteramt), § 1666 BGB, der gerichtliche Maßnahmen bei Kindeswohl-
gefährdung benennt (hier vor allem die Formulierung vom „körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Wohl des Kindes“ als verhältnismäßig klare juristische 
Definition des Kindeswohls) sowie entsprechende Abschnitte im Strafrecht, 
insbesondere §§ 174 ff. StGB, sofern es um Kindeswohlverletzungen durch 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung geht, zugerechnet werden (vgl. 
hierzu auch Schmid/Meysen 2006). 

Eine unserer Thesen im Vorfeld der Beforschung der Kindeswohlkonzepte 
in pädagogischen Einrichtungen war, dass dort möglicherweise eine zunehmen-
de Medikalisierung beobachtbar sein könnte. Medikalisierung bedeutet, dass 
gesellschaftliche Phänomene als medizinisches Problem betrachtet und in eine 
medizinische Terminologie überführt werden, bei denen dies zuvor nicht der Fall 
war (Conrad 2007). Ein Beispiel hierfür wäre das Phänomen der Schüchtern-
heit, das inzwischen häufig als ‚soziale Phobie‘ beschrieben wird und als Krank-
heit von Medizinern ‚diagnostiziert‘ wird, während es zuvor eher als Charakter-
eigenschaft eines Menschen betrachtet wurde (vgl. Wehling 2008). In Bezug auf 
Kindeswohldefinitionen und insbesondere die Einordnung von Missbrauchs-
fällen wird tatsächlich immer wieder auf medizinisches Vokabular zurückge-
griffen. Dies betrifft mehrere Ebenen: Zum einen die Kindeswohlkonzepte all-
gemein, die Diagnostik von Kindeswohlverletzungen und (Verdachts-)Fällen 
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auf Missbrauch, die Beschreibung und Behandlung von Tätern, die Therapie 
von Opfern sowie die Prävention in Form der Behandlung potentieller Täter 
oder des Empowerments potentieller Opfer. 

Häufig zeigt sich Medikalisierung in ganz alltäglichen Zusammenhängen, 
z. B. wenn ein bestimmtes Verhalten eines Kindes als Störung oder Krankheit 
bezeichnet wird, etwa wenn die Mutter eines Internatskindes als „suizidal-de-
pressiv“ (L4, S. 28) beschrieben wird. Dies ist bei geschultem pädagogischem 
Personal allerdings auch nicht überraschend. Wichtiger ist, dass Medikalisie-
rung im Zusammenhang mit Kindeswohl normalerweise der Verrechtlichung 
nachgeordnet ist. Um bspw. eine Kindeswohlverletzung einwandfrei festzustel-
len, wird (zwangsläufig auch) auf ärztliches, also medizinisches Wissen zurück-
gegriffen. Gleiches gilt für die Einschätzung bestimmter Verhaltensweisen, z. B. 
wenn von ADHS oder Autismus gesprochen wird. Interessanterweise wird da-
bei jedoch auch oft den Ärzten eine zu rasche oder gar unbekümmerte Diagnose-
leistung attestiert. Prozesse der Medikalisierung sind somit vorhanden, aller-
dings geht ihnen ein Prozess der Verrechtlichung voraus. Im Zuge der Profes-
sionalisierung sind auch Prozesse der Pädagogisierung und Psychologisierung 
feststellbar, wenngleich letztere häufig mit jenen der Medikalisierung einherge-
hen oder kaum von ihnen zu trennen sind. 

7.4  Fazit 

Die Analyse der Kindeswohlkonzepte in den von uns befragten Institutionen 
hat ergeben, dass die meisten Konzepte eher implizit vorliegen und sich an 
rechtlichen Vorgaben orientieren. Auch medizinische, psychologische und päd-
agogische Elemente sind enthalten, jedoch im Wesentlichen den rechtlichen 
Vorgaben nachgeordnet. Insgesamt lassen sich die Kindeswohlkonzepte als in-
dividualistisch bezeichnen. Sie folgen dem, was in der Soziologie unter metho-
dologischem Individualismus verstanden wird, weil die Frage des Kindeswohls 
immer individuell aus der (tatsächlichen oder vermeintlichen) Sicht des jeweili-
gen Kindes definiert wird. In Bezug auf diesen Aspekt stellt das Kindeswohl ein 
kollektives Orientierungsmuster dar. Es führt zu den beschriebenen Wirkun-
gen, d. h. eine begrüßenswerte Berücksichtigung individueller Bedürfnisse ei-
nerseits sowie eine Zunahme von Distanzierungsweisen bei Teilen des pädago-
gischen Personals andererseits, die zumindest ambivalent erscheinen. 



201 

Literatur 

BVerfG (1968): 1 BvL 20/63; 1 BvL 31/66; 1 BvL 5/67. www.opinioiuris.de/entscheidung/1563 
(Abruf: 29. 02. 2016). 

Conrad, Peter (2007): The Medicalization of Society. On the Transformation of Human 
Conditions into Treatable Disorders. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

Schmid, Heike/Meysen, Thomas (2006): Was ist unter Kindeswohlgefährdung zu verstehen? 
In: Kindler, Heinz/Lillig, Susanna/Blüml, Herbert/Meysen, Thomas/Werner, Annegret 
(Hrsg.): Handbuch Kindeswohlgefährdung. München: Verlag DJI, S. 2–9. 

Wehling, Peter (2008): Von der Schüchternheit zur Sozialen Angststörung. Die Medikalisie-
rung alltäglichen Verhaltens. In: WestEnd – Neue Zeitschrift für Sozialforschung 4(2), 
S. 151–161. 

Wiesner, Reinhard (2006): Was sagt die Verfassung zum Kinderschutz. In: Kindler, Heinz/ 
Lillig, Susanna/Blüml, Herbert/Meysen, Thomas/Werner, Annegret (Hrsg.): Handbuch 
Kindeswohlgefährdung. München: Verlag DJI, S. 1–5. 

  

http://www.opinioiuris.de/entscheidung/1563


  



Teil 2 
Kindeswohl als Orientierungsmuster 
für die Arbeit in Institutionen 
  



204 

Kapitel 8 
Ethische und offene Leitungs- und 
Führungsstile 

Christina Fuchs, Stepanka Kadera, Rudolf Tippelt 

Erfolgreiche und effektive Führung kann sowohl das Erreichen von Leistungs-
zielen als auch das Erreichen von Humanzielen wie Zufriedenheit oder Ge-
sundheit fördern. Hinsichtlich Kindeswohlgefährdung ist ein Führungsstil her-
vorzuheben, der in der psychologischen und pädagogischen Literatur als ethik-
orientierter Führungsstil benannt worden ist. 

Im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen ist davon auszugehen, 
dass dieser Führungsstil am ehesten der Förderung des Kindeswohls in pädago-
gischen Institutionen (z. B. Internate, stationäre Jugendhilfeeinrichtungen) ent-
spricht. Dies deshalb, weil es bei ethikorientierter Führung zu einer Überein-
stimmung des Handelns mit moralischen Standards und Werten sowie in der 
Konsequenz auch zu einer Berücksichtigung der Handlungen und der Bedürf-
nisse der Interaktionspartner kommt. Ein ethikorientierter Führungsstil stellt 
gezielt und willentlich die Befähigung der Mitarbeiter/innen und der Jugendli-
chen in das Zentrum des Interesses. Er fördert Fairness und Gerechtigkeit als 
zentrale Werte, was sich darin äußert, dass ein wertschätzendes, partizipatives 
und faires Umgehen miteinander den Orientierungsrahmen für das gemeinsa-
me Handeln bildet. Dieses humane Handeln ist also die Basis ethikorientierter 
Führung in Schulen und in stationären Jugendhilfeeinrichtungen. Wie die 
Übersicht 1 zum Ausdruck bringt, ist es möglich, ethikorientierte Führung ge-
genüber unethischer Führung zu charakterisieren (vgl. Schmidt-Huber/Tippelt 
2014). 

Bei ethikorientierter Führung spielen soziale und emotionale Kompetenzen 
eine besondere Rolle, denn moralisches Urteilsvermögen, Perspektivenüber-
nahmefähigkeit und Empathie, Ambiguitätstoleranz, Selbstreflexion und eigene 
Lernbereitschaft, Selbstwert und Selbstwirksamkeit sowie auch die Kreativität 
der Handelnden prägen einen ethikorientierten Führungsstil. Dies zeigt sich 
einerseits in den Persönlichkeitsdispositionen der Leitenden in Schulen, statio-
nären Jugendhilfeeinrichtungen und Internaten, andererseits zeigt sich ethik-
orientierte Führung auch in den Wirkungen und generellen Fördermöglichkei-
ten im pädagogischen Kontext. 
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Übersicht 1: Ethikorientierte vs. unethische Führung 
 

 Ethikorientierte Führung Unethische Führung

Ziel des Machteinsatzes  
und der Einflussnahme 

Im Dienst und zum Wohl der Ge-
führten, Beteiligten und der Orga-
nisation 

Befriedigung persönlicher Bedürf-
nisse und Ziele 

Umgang mit Interessen 
unterschiedlicher  
Adressaten 

Bemühen um Ausgewogenheit  
und Integration verschiedener 
Interessen 

Erzielung des größtmöglichen 
persönlichen Vorteils 

Integrität der Führungskraft Wertorientiertes Handeln; vertreten 
und leben eigener Werte 

Handeln wird von der Zweck-
dienlichkeit des eigenen Vorteils 
bestimmt 

Visionsarbeit Entwicklung der Vision mit Beteili-
gung der Betroffenen und Integra-
tion von deren Ideen, Werten und 
Bedürfnissen 

Vertreten der eigenen Vision als 
einzig wahren Weg für die Organi-
sation 

Risikoverhalten in  
Entscheidungssituationen 

Hohe Bereitschaft, auch persön-
liche Risiken in Kauf zu nehmen, 
um gemeinsame Visionen zu 
verwirklichen 

Vermeidung der Übernahme per-
sönlicher Risiken, die zum eigenen 
Nachteil sind 

Kommunikation  
von Informationen 

Zeitnahe und umfassende Infor-
mation über relevante Themen-
stellungen 

Manipulation des Umfelds durch 
gezielte Zurückhaltung und ausge-
wählte Weiterleitung von Informa-
tionen 

Umgang mit Kritik Ermutigung zum kritisch-
konstruktiven Diskurs 

Missbilligung und Ablehnung jeder 
Art von Kritik oder Rückmeldung 

Entwicklung anderer  
Personen (zum Beispiel 
Mitarbeiter) 

Aktiver Einsatz für die persönliche 
Entwicklung der Geführten 

Herunterspielen der Bedeutung 
persönlicher Entwicklung; Klein-
halten der Geführten  

Eigene Darstellung in Anlehnung an Yukl, 2013, S. 342 

Prävention sexualisierter Gewalt in Institutionen setzt ethikorientiertes Führen 
voraus, da dieses den Schüler/innen und Mitarbeiter/innen ermöglicht, durch 
Selbstbeteiligung und Miteinbezug aktiv am Einrichtungsgeschehen mitzuwir-
ken und somit verantwortliches Handeln im Sinne der Selbstfürsorge und des 
fürsorglichen Umgangs mit anderen zu entwickeln. Diese Kultur der Verant-
wortung, der Achtsamkeit für sich selbst und für das soziale Umfeld gilt es von 
der Einrichtungsleitung vorzuleben, und in der Einrichtung zu fördern. Durch 
die aufmerksame und kommunikative Haltung entsteht ein Dialog über per-
sönliche Grenzen und angemessene Nähe, in dem Schüler/innen und Mitar-
beiter/innen sich ernst genommen und respektiert fühlen. Dieser Dialog er-
möglicht es, dass Mitarbeiter/innen und Schüler/innen sich beim Äußern von 
beobachteten oder erlebten Grenzüberschreitungen selbstwirksam und ernst 
genommen fühlen und davon ausgehen können, auf ein verständnisvolles und 
unterstützendes Handeln seitens der Pädagogen zu stoßen. 
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8.1  Verantwortungsbereiche von Führungskräften  
in pädagogischen Einrichtungen 

Einrichtungsleitungen sind im Rahmen ihrer Tätigkeit für verschiedene Berei-
che verantwortlich. Nach Mengedoth (2004) bezieht sich diese Verantwortung 
auf sechs verschiedene Dimensionen, die auch im Rahmen der im Projekt 
durchgeführten Befragungen von Führungspersonal, Mitarbeiter/innen und 
Schüler/innen evident wurden. 

In Bezug auf Kinder und Jugendliche gilt es, eine dem Kindeswohl entspre-
chende Entwicklung zu ermöglichen (vgl. Kapitel 4), bei bedrohlichen Grenz-
überschreitungen für Schutz zu sorgen und die Kinder und Jugendlichen zur 
Partizipation anzuregen. Eine Internatsleitung konkretisiert ihre Verantwor-
tung für die Schüler/innen insofern, als sie zunächst besonders die eigene Ent-
faltung der Jugendlichen betont und die Bedeutung anteilnehmender Bezugs-
personen hervorhebt: 

„Also ich sehe unsere Aufgabe auch sehr stark darin, diese Kinder zu stützen und 
denen etwas zu geben, was sie daheim nicht bekommen. So, dass sie die Möglichkeit 
haben, einmal langfristig das Abitur zu schaffen. Als auch sich hier persönlich entfal-
ten zu können, Freunde zu finden. Eben auch Menschen zu haben, die auch für sie 
interessieren, mit ihnen Gespräche führen. Was vielleicht daheim dann nicht so ge-
macht wird. Also insofern ist Kindeswohl für ein Internat schon ein ganz wichtiges 
Thema.“ (Siehe E4, 18)1 

Auch auf der personellen Ebene geht es darum, Beteiligung zu ermöglichen und 
die Mitarbeiter/innen durch Personalentwicklung bestmöglich zu fördern. Füh-
rungspersonen sollten als Ansprechpartner/innen präsent und erreichbar sein, 
was ebenfalls im Rahmen der im Projekt durchgeführten Befragungen deutlich 
wurde. Neben der Offenheit für die Anliegen der Mitarbeiter/innen sollte auch 
durch kontinuierliche Besprechungstermine wie Teamtreffen oder Mitarbeiter-
gespräche ein verlässlicher Rahmen für den Gesprächsbedarf eingerichtet wer-
den. Den Mitarbeiter/innen ist dabei, mit Blick auf ihre Position, die Fähigkeit 
der Leitung zur Perspektivenübernahme wichtig. Sie wird als eine Bedingung 
dafür gesehen, den Vorgesetzten im wechselseitigen Austausch über die ange-
messene Erziehungsarbeit als hilfreich und unterstützend wahrnehmen zu kön-
nen (vgl. M3, 501)2. 

                                                                                 

1  Auszug aus einer Gruppendiskussion mit Erzieher/innen (E) einer Einrichtung in der sta-
tionären Jugendhilfe im Rahmen des Kindeswohl-Projekts im Jahr 2015. 

2  Auszug aus einer Gruppendiskussion mit pädagogischen Mitarbeiter/innen (M) einer 
Einrichtung in der stationären Jugendhilfe im Rahmen des Kindeswohl-Projekts im Jahr 
2015. 
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In Bezug auf die Organisation tragen die Einrichtungsleitungen besondere 
Verantwortung, weil ein klares, transparentes Bild der Arbeitsweise, des Selbst-
verständnisses und des Leitbildes der Einrichtung nach außen zu vermitteln ist. 
In Bezug auf das Thema Kinderschutz und Prävention sexualisierter Gewalt be-
deutet dies eine klare, offene Kommunikation nach außen, der eine Reflexion 
persönlicher Ängste und Tabus vorausgeht. 

Ein weiterer Verantwortungsbereich ist das Arbeitsfeld, der Ort der Institu-
tion an sich, in dem Kinder und Jugendliche einen zur Entwicklung und Bil-
dung förderlichen Raum vorfinden sollen. Auf Mitarbeiterebene ist die ethik-
orientierte Führung für die Gestaltung von Arbeitsbedingungen verantwortlich, 
in deren Rahmen die pädagogische Arbeit und die eigene Weiterentwicklung 
der Einrichtung bestmöglich unterstützt werden. Auch die Ermöglichung von 
Supervision und Fortbildung trägt hierzu bei und wird von den pädagogischen 
Mitarbeiter/innen explizit gewünscht. 

Pädagogische Einrichtungen, die für Erziehungsstandards und eine für das 
Kind positive Entwicklung und gute Ausbildung stehen, beruhen auf der au-
thentischen Einführung und Erhaltung moralischer Werte und Normen – und 
auch dies ist Aufgabe der Einrichtungsleitung. Durch die Einführung und das 
Vorleben eines institutionellen Leitbildes trägt die Führungskraft der Transpa-
renz dieser Handlungsmaximen Rechnung und schafft durch das eigene Vor-
leben Anreize für die konsequente Umsetzung. 

Nicht zuletzt ist es besonders wichtig, dass Führungskräfte – trotz der viel-
fältigen Aufgaben und institutionellen Verantwortungsbereiche – für sich selbst 
Verantwortung übernehmen und einen achtsamen Umgang mit den eigenen 
Ressourcen pflegen. Als hilfreich werden hier Absprachemöglichkeiten mit Co-
Leitungen oder Supervisoren gesehen, es ist jedoch essentiell, dass Strukturen 
geschaffen werden, die es ermöglichen, frühzeitig Schwierigkeiten zu erkennen 
und somit größeren Problemen bestmöglich vorzubeugen bzw. sich auf den an-
gemessenen Umgang mit ihnen vorzubereiten. 

Als zentrales Steuerungsorgan der Prävention sexuellen Missbrauchs in In-
stitutionen kann also die Entwicklung einer achtsamen Institutionenkultur ge-
sehen werden, die es ermöglicht, Anzeichen auf Fehlentwicklungen in der In-
stitution möglichst früh zu erkennen und anzusprechen (vgl. Weick/Suttcliffe 
2010). Weick und Sutcliffe postulieren für Einrichtungen die größtmögliche 
Gefährdung, wenn unberücksichtigt bleibt, dass sich bisweilen Probleme in 
Einrichtungen anbahnen. Übertragen auf unseren Themenkomplex ist also an-
zunehmen, dass es kein Konzept gibt, welches (sexualisierte) Gewalt in Einrich-
tungen mit absoluter Sicherheit verhindern kann. Organisationen, die Ver-
antwortung für Kinder und Jugendliche tragen, wird also ein kontinuierlich 
achtsamer Umgang mit Konfliktsituationen und Unsicherheiten empfohlen, um 
bei der Feststellung von Problemlagen präventiv handeln zu können. Es wird 
davon ausgegangen, dass massive Probleme hinsichtlich sexueller Übergriffe 
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meist einen langen Vorlauf haben und die tatsächliche Umsetzung solcher Ta-
ten sich längerfristig in Einrichtungen anbahnt. Zur bestmöglichen Verhinde-
rung von Übergriffen ist es daher notwendig, frühzeitig hinzuschauen und das 
Beobachtete zu thematisieren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, 
Möglichkeiten zu schaffen, mit Kindern und Jugendlichen über gewünschte 
Nähe und gewünschte Grenzen offen ins Gespräch zu kommen (vgl. Fastie 
2004). 

Im aktuellen Kapitel sollen, in Anlehnung an Fastie (2004), verschiedene 
Aufgaben von Einrichtungsleitungen zur Prävention sexualisierter Gewalt in 
Institutionen nacheinander beleuchtet werden. Fortlaufend finden sich dabei 
die eben beschriebenen Verantwortungsbereiche wieder. Im Anschluss daran 
wird das Potential des ethikorientierten Führungsstils für die Stärkung von 
Kindern und Jugendlichen zum Schutz vor sexuellen Übergriffen thematisiert 
und erläutert. 

8.2 Präventionsaufgaben von Einrichtungsleitungen 

8.2.1 Schaffen von klar differenzierten, partizipativen 
Einrichtungsstrukturen 

Friesa Fastie (2004) beschäftigt sich mit Faktoren, die beim pädagogischen Per-
sonal zu Fehlverhalten (Grenzüberschreitungen/sexuelle Übergriffe/Zurückhal-
ten von wichtigen Informationen, die Übergriffe abwenden könnten) führen 
können. So beschreibt sie die innerinstitutionellen Strukturen als einen maß-
geblichen Aspekt dafür, wie Mitarbeiter/innen in Verdachts- und Konfliktsitua-
tionen agieren. Unklare Strukturen, Beziehungsmuster und nicht definierte 
Hierarchien können bei Mitarbeiter/innen zu Schwierigkeiten bei der Suche 
nach hilfreichen Ansprechpartner/innen in Problemsituationen führen, da Ver-
antwortungen nicht klar verteilt sind bzw. kommuniziert werden. Ebenso kön-
nen sehr rigide, autoritäre Strukturen dazu führen, dass Mitarbeiter/innen Pro-
bleme oder Informationen zurückhalten, die bei einer Klärung von sich anbah-
nenden massiven Problemen dienen könnten, weil sie Sanktionen oder andere 
negative Auswirkungen fürchten. Einrichtungsleitungen sollten also darauf 
achten, dass sie partizipative Strukturen schaffen, die allen Einrichtungsmit-
gliedern die Möglichkeit zur Beteiligung geben und die das Gefühl, ernst ge-
nommen zu werden, stärken. Handlungen sollten transparent und nachvoll-
ziehbar erfolgen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar definiert sein. Dies 
bedeutet auch, berufliche Beziehungen gleichberechtigt, neutral und ungeachtet 
privater Beziehungen auszuleben. Gleichzeitig sollte durch innerorganisatori-
sche Demokratie jedes Einrichtungsmitglied die Möglichkeit zur Beteiligung 
haben. Mitarbeiter/innen und Schüler/innen sind so die Ansprechpartner und 
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das Vorgehen in Problemsituationen deutlich vor Augen. Im Rahmen unserer 
Mitarbeiterbefragungen (Gruppendiskussionen mit pädagogischen Fachkräf-
ten) wurde deutlich, dass besonders in Verdachtssituationen große Unsicherhei-
ten auftreten können. Da auch Ängste und Unsicherheiten bei Mitarbeiter/innen 
zu Fehlverhalten führen können, sollten Einrichtungsleitungen bereits vorbeu-
gend die Entwicklung von Bewältigungsstrategien und -konzepten in Krisen-
situationen und Verdachtsfällen fördern und deren Kenntnisnahme und Ein-
übung forcieren, sodass die Strukturen auch in Situationen mit hohem Hand-
lungsdruck klar definiert und transparent sind (vgl. auch Bundschuh 2011). 

8.2.2 Etablierung einer kommunikations- und 
konfliktfreundlichen Kultur 

Weiter ist die Förderung und Entwicklung einer Kommunikations- und Streit-
kultur eine der wichtigen Leitungsaufgaben, um Konflikte möglichst früh of-
fenzulegen und an Lösungsmöglichkeiten für die beteiligten Schüler/innen und 
Mitarbeiter/innen zu arbeiten. Durch die Etablierung einer für Kommunikation 
offenen Struktur werden Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten möglichst 
schnell thematisiert und können so frühzeitig ausgeräumt werden. Alle beteilig-
ten Akteure der Institution fühlen sich wahr- und ernstgenommen. Eine offene 
Kommunikationskultur trägt außerdem auf Mitarbeiterebene dazu bei, sich 
über angemessenes pädagogisches Handeln auszutauschen und somit einen 
professionellen Konsens zu schaffen und das eigene Handeln immer wieder mit 
anderen in Abgleich zu bringen. Im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen 
dient die Kommunikations- und Konfliktkultur dazu, über persönliche Gren-
zen, Nähe und Distanz, Wünsche an die Privatsphäre zu sprechen und somit in 
einen offenen Diskurs über die Beziehungsgestaltung zu treten. In den vorlie-
genden Befragungen wurden gute Kommunikations- und Konfliktstrukturen in 
den pädagogischen Einrichtungen sowohl von Schüler/innen als auch von Mit-
arbeiter/innen als wichtige Ressource im Umgang mit Problemen und Schwie-
rigkeiten bzw. zur Vorbeugung gegen und Vermeidung von Problemen und 
Zwischenfällen genannt. Zum Abbau von Unsicherheiten wurden von Mitar-
beiter/innen noch weitere Möglichkeiten zur team-internen Kommunikation 
sowie zur Supervision gefordert. Schüler/innen wünschten sich zur Konfliktklä-
rung solche Erzieher/innen, die Probleme oder Fehler klar ansprechen. In Kon-
fliktklärungsgesprächen war es ihnen wichtig, von Leitungspersonen ebenso ge-
hört zu werden, wie pädagogische Mitarbeiter/innen. Konfliktklärungsgesprä-
che sollten transparent mit allen Beteiligten geführt werden (vgl. Fastie 2004). 
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8.2.3 Unterstützung/Förderung als beziehungsweise  
durch Leitung 

Leitungspersonen sollten sich den Kindern und Jugendlichen in der Einrich-
tung sowie den Mitarbeiter/innen gegenüber stets unterstützend, ansprechbar, 
fördernd zeigen, das zeigten auch unsere Befragungen in pädagogischen Ein-
richtungen. Durch partizipative Strukturen, in denen es den Akteuren der Ein-
richtung möglich ist, ihre Wünsche und ihre Meinungen zu äußern, wird durch 
Schüler/innen und Personal Verantwortung sowohl für das Selbst als auch für 
die anderen Akteure der Institution übernommen. Eine Möglichkeit, Schü-
ler/innen an Entscheidungen partizipieren zu lassen, ist die Etablierung von 
Beteiligungsgremien, wie z. B. die Möglichkeit, als Schülersprecher/in zu agie-
ren. Deutlich wurde aus Sicht der Schüler/innen in den Gesprächen zudem, 
dass sie sich eine Präsenz der Einrichtungsleitung auch im pädagogischen All-
tagsgeschehen wünschen. 

Gefördert werden sollte von Seiten der Einrichtungsleitung auch die Mög-
lichkeit, Beschwerden von Kindern und Jugendlichen zu hören. Neben einem 
orientierenden Leitfaden zum Vorgehen in Verdachtsfällen, ist es wichtig, dass 
die Beschwerdemöglichkeiten nicht durch Sanktionsängste eingeengt werden 
und Beschwerdewege einfach und deutlich kommuniziert sind. Neben der Ein-
richtungsleitung als Ansprechperson sollten weitere Beschwerdewege wie z. B. 
eine unabhängige Ombudsstelle den Schüler/innen angeboten werden. Auch in 
diesem Fall ermöglicht die Einrichtungsleitung durch Offenheit und den trans-
parenten Umgang mit Kritik, dass Missstände und Probleme bereits im Entste-
hen aufgedeckt und bearbeitet werden können. 

Wie bereits erwähnt, können Unsicherheit und Angst nach Fastie (2004) 
ebenfalls zu Fehlverhalten führen. Hilfreich, so wurde aus den Befragungen 
deutlich, ist es in diesem Zusammenhang, Besprechungsmöglichkeiten im Kol-
legium einzuführen, um sich bei Unsicherheiten rückversichern zu können. 
Fachliche Kontrolle und Reflexion in gemeinsamen Teamsitzungen und Super-
vision sind zur Verankerung einer professionellen, von institutioneller Seite er-
wünschten Arbeitshaltung notwendig und sollten von Führungskräften auch 
bei bestehendem Zeitmangel als notwendig und wichtig angesehen werden, die 
institutionelle Kultur der Achtsamkeit auszuleben und zu kultivieren. So wird 
ein transparenter Handlungsrahmen geschaffen und Kommunikation in den 
Arbeitsalltag integriert. 

Auch fehlendes Fachwissen kann ein zu Fehlverhalten führender Faktor 
sein. Zugang zu Fort- und Weiterbildung ist daher ein zentraler Aspekt der 
Prävention. Fachwissen in Kombination mit der die Einrichtung prägenden Er-
ziehungshaltung und regelmäßiger Kommunikation fördert professionelles si-
tuatives Handeln bei den pädagogischen Mitarbeiter/innen und baut somit Un-
sicherheiten in pädagogischen Alltags- und Krisensituationen ab. 
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8.2.4 Entwicklung und Verkörperung ethischer Standards 

Als Repräsentant/in einer Einrichtung verkörpert der/die Leiter/in seinen/ihren 
Mitarbeiter/innen gegenüber eine Vorbildfunktion hinsichtlich der Arbeitshal-
tung und des kollegialen Umgangs. Durch gemeinsame Entwicklung und För-
derung eines Einrichtungsleitbildes, welches die in der Institution gewünschte 
Haltung widerspiegelt sowie ethische Standards zum pädagogischen Umgang 
definiert, wird die Grundlage einer achtsamen Einrichtungskultur gesetzt. Die 
Authentizität der Einrichtungsleitung durch das modellhafte Vorleben dieser 
Haltung sowie die Entwicklung nötiger Strukturen und Vorschriften für deren 
Umsetzung im Team können Mitarbeiter/innen und Schüler/innen motivieren, 
sich ebenfalls am Leitbild zu orientieren. Aus den Gesprächen wurde deutlich, 
dass Mitarbeiter/innen häufig auf der Suche nach einem Orientierungsrahmen 
für ihre Handlungen sind, das heißt nach Möglichkeiten, pädagogisches Han-
deln in ein handlungsleitendes Werte- und Normensystem einzuordnen. Da 
Kindeswohl und auch der Umgang mit Grenzen nicht für jeden Kontext ein-
deutig definierbar oder durch gesetzliche Normen bis ins Detail regelbar sind, 
können ein Leitbild sowie ein ausgearbeitetes und gelebtes pädagogisches Kon-
zept diesen Orientierungsrahmen für Mitarbeiter/innen greifbarer machen. 
Durch transparente Kommunikation von Schutzkonzepten, Einrichtungsleit-
bildern und institutionellen Haltungen, die (sexuelle) Übergriffe an Kindern 
und Jugendlichen grundsätzlich ablehnen und offene (Konflikt-)Kommunika-
tion befürworten, werden auch die Eltern und die Öffentlichkeit sensibilisiert. 
Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die offene Kommunikation ebendie-
ser Konzepte bei der Personalauswahl abschreckend auf potentielle Täter wirkt. 

8.2.5 Selbstreflexion und Abbau von Tabus 

Ein wichtiger Faktor zu einer achtsamen, ethikorientierten Führung ist schließ-
lich das Thema der Selbstreflexion. Fastie (2004) macht deutlich, dass das Auf-
rechterhalten von Tabus ebenfalls dazu führen kann, dass Fehlverhalten durch 
pädagogische Mitarbeiter/innen oder Einrichtungsleitungen in Einrichtungen 
entsteht. Durch Themen, die in Einrichtungen von der Kommunikation ausge-
schlossen werden, schützt diese sich zwar einerseits davor, in ihrem Selbstver-
ständnis infrage gestellt zu werden, andererseits werden dadurch auch Mög-
lichkeiten verhindert, Probleme vorzeitig erkennen und Abhilfe schaffen zu 
können. In den Befragungen der Institutionen zeigten sich Berührungsängste, 
die Prävention und konkrete Schutzmaßnahmen zu sexuellem Kindemiss-
brauch direkt anzusprechen insofern, dass beispielsweise der Zweck von bauli-
chen Maßnahmen, die zu mehr Transparenz führen sollten, nicht für alle Ein-
richtungsmitglieder offen und klar kommuniziert wurden. Ein weiteres Beispiel 
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ist die Angst, Präventionsveranstaltungen für Schüler/innen und Eltern anzu-
bieten, aus Furcht, dass Eltern und/oder Schüler/innen einen unbegründeten 
Verdacht zu erfolgten Übergriffen formulieren und äußern könnten. 

Es ist wichtig, dass Einrichtungsleitungen sich ihrer eigenen Haltung zu  
tabubehafteten Themen wie Sexualität, Macht oder Grenzsetzung bewusst wer-
den, um transparentes, offenes Handeln in Einrichtungen nicht zu blockieren 
und auch mit Mitarbeiter/innen und Schüler/innen offen in den Diskurs über 
ebendiese Themen treten zu können. 

Ethikorientierte Führung zielt auf ein ganzheitliches, konsequentes Ausle-
ben der institutionellen Kultur auf allen Einrichtungsebenen. Durch sie soll, wie 
eingangs erwähnt, allen der Einrichtung zugehörigen Akteuren ein hohes Maß 
an Selbstwirksamkeit zuerkannt werden. Auf der Ebene der Kinder und Ju-
gendlichen kann diese Selbstwirksamkeit als entscheidender Faktor im Hinblick 
auf den Selbstschutz vor grenzüberschreitenden Handlungen gesehen werden. 
Ethikorientierte Führung trägt somit auch direkt bei Kindern und Jugendlichen 
zur Prävention vor sexuellen Übergriffen bei (Bange/Körner/Lenz 2004). Im 
nachfolgenden Teil sollen nun daher Ziele, Umsetzung und Wirkung ethik-
orientierter Führung in Bezug auf die Förderung von Kindern und Jugendli-
chen beschrieben werden. 

8.3 Ethikorientierte Führung und Stärkung  
von Kindern und Jugendlichen 

Zunächst zielt ein ethikorientierter Führungsstil auf die Unterstützung der El-
tern und der Bezugspersonen in ihrer Erziehungsarbeit. Durch Information, 
Reflexion und spezielle Förderprogramme wird das explorative und kreative 
Handeln der Heranwachsenden und die dabei sichere Bindung im Kindes- und 
Jugendalter als Basis für die Gestaltung von tragfähigen Beziehungen und Bin-
dungen gefördert (Ziegenhain/Gloger-Tippelt 2013). Besonders wichtig ist es, 
dass es Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche gibt, sich mit den Werten 
und Zielen der Erwachsenen engagiert auseinanderzusetzen. Dies prägt einen 
autoritativen Erziehungsstil, der sich durch ein hohes Maß an Kontrolle sowie 
Liebe und emotionaler Unterstützung klar abhebt von laissez-fairen oder auch 
autoritären Formen der Auseinandersetzung mit Heranwachsenden (Baumrind 
1978; Maccoby/Martin 1983). Ethikorientierte Führung baut auch auf kulturelle 
Angebote, auf musische und sportliche Aktivitäten der Kinder und ist sehr gut 
mit Projektarbeiten in Familie, Heimen oder Schulen zu verbinden. Die Förde-
rung von ehrenamtlichem sozialem Engagement in Vereinen oder Clubs, aber 
auch von Auslandsaufenthalten von Schüler/innen ist bedeutsam, um deren 
Horizonte zu weiten. Ethikorientierte Führung benötigt die Partizipation so-
wohl des Personals als auch der Heranwachsenden im Internat und in den Hei-
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men und kann nicht nur auf vorgegebene Regelsysteme aufbauen. Man ist offen 
für die Bewältigung von kritischen Lebensereignissen und soziale und emotio-
nale Enttäuschungen sind keine Tabubereiche. 

Ethikorientierte Führung ist sich bewusst, dass Vorbilder, also Lehrer/in-
nen, Heimleiter/in, Sozialpädagog/innen, Jugendpädagog/innen, Präfekt/innen 
und Eltern eine große Bedeutung für die Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen haben. Dabei ist die Lernkultur einer Einrichtung durch einen Er-
ziehungsstil geprägt, der die Herausbildung von starken Persönlichkeiten be-
günstigt. Neben der Dimension Bindung ist der Erziehungsstil von Eltern, aber 
auch von Bezugspersonen in stationären Jugendhilfeeinrichtungen und Inter-
naten besonders relevant. Ein häufig rezipiertes Modell in der Erziehungsstil-
forschung kommt von der US-Amerikanerin Diana Baumrind (1989), die zwei 
Dimensionen der Erziehung differenziert: hohe und niedrige emotionale Un-
terstützung auf der einen Seite und hohe und niedrige Anforderungen und 
Kontrolle auf der anderen Seite. Aus der Kombination dieser beiden Dimensio-
nen ergeben sich vier Typen von Erziehungsstilen, wobei für die Bildung und 
Entwicklung starker Persönlichkeiten der autoritative Erziehungsstil mit einem 
hohen Ausmaß an Wärme, Liebe und gleichzeitig Kontrolle empfohlen werden 
kann, wie es auch zahlreiche empirische Studien belegen konnten (Beelmann  
et al. 2007; Franiek/Reichle 2007; Schneewind 2010). Kinder und Jugendliche 
werden hierbei unterstützt, aber gleichzeitig auch altersangemessen gefordert 
und eine hohe Sorge um die Kinder prägt diesen autoritativen Erziehungsstil. 
Der autoritäre Erziehungsstil ist dagegen durch unangemessene hohe Anforde-
rungen an das Kind zu charakterisieren und gleichzeitig ist er geprägt von sehr 
geringer Akzeptanz der Heranwachsenden. Der permissive Stil ist dann umge-
kehrt sehr libertär und insbesondere zu wenig fordernd. Der vernachlässigende 
Erziehungsstil ist durch Desinteresse am Kind und eine äußerst geringe emotio-
nale Unterstützung gekennzeichnet. Er ist insgesamt für die Entwicklung der 
problematischste Erziehungsstil. 

Es ist wichtig, dass der autoritative Erziehungsstil, der durch Führungsper-
sönlichkeiten gefördert werden kann, nicht nur im Leistungsbereich erfolgreich 
ist, sondern auch zu einem hohen Selbstwert der Heranwachsenden beiträgt. 
Kinder zeigen beim autoritativen Erziehungsstil neben besseren Schulnoten 
eine höhere Selbstwirksamkeit, eine geringere Delinquenz und geringere De-
pressivität (Belsky/Putnam/Crnic 1996; Gloger-Tippelt 2010). Die Empathie 
von pädagogischen Bezugspersonen, die Fähigkeit also, sich in Rollenerwartun-
gen der anvertrauten Kinder hineindenken zu können, aber auch deren Fähig-
keiten zu berücksichtigen, ist ein wichtiger Prädiktor für Lernmotivation auf 
der einen Seite aber auch für die positive Beziehung von Kindern und Pädago-
gen auf der anderen Seite. Im Rahmen der Schülerbefragungen des Projekts 
wurde von Seiten der Schüler/innen bekräftigt, dass eine empathische Haltung 
von Erzieher/innen zum Eingehen von Vertrauensbeziehungen essentiell ist. 
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Diese vertrauensvolle Beziehung wiederum kann von hoher Bedeutung sein, 
wenn es um das offene Gespräch über Übergriffe oder Grenzüberschreitungen 
geht. Eine entsprechende Empathie fördert auch die Sozialentwicklung, wobei 
hier die Peer-Beziehungen von großer Relevanz sind, denn auch die Peer-Ak-
zeptanz kann sich auf soziale Fähigkeiten sehr positiv auswirken (Krappmann 
2013). Dies muss ein ethisch orientierter Führungsstil im Blick haben. Bildung 
und Führung zielen bei diesem Leitungsverhalten auf die Innensteuerung und 
auf die Entwicklung der komplexen Fähigkeiten zur Rollen- und Perspektiven-
übernahme, damit die jeweils anderen in ihren Anliegen auch wirklich verstan-
den werden können. Moralisch geht es also darum, auch die alters- und ent-
wicklungsbezogene Formung der Verantwortung von einer zunächst partiku-
laren und später dann universalen Orientierung in einer sozialen Gemeinschaft 
zu fördern, zu verstehen und zu akzeptieren. Konkret kann hier auch Projekt-
arbeit mit Schüler/innen, z. B. zu der Thematik guter und unangemessener 
Nähe helfen, die eigene Wahrnehmung von Grenzen zu stärken und somit auch 
persönliche Grenzen benenn- und kommunizierbar zu machen. 

Für eine ethikorientierte Führung ist es unabdingbar, dass Bildung in einer 
pädagogischen Organisation dadurch geprägt ist, dass man rational miteinan-
der redet, dass Dinge ausgehandelt werden können, dass man wechselseitig auf-
einander eingeht, dass man Probleme ansprechen kann, um sie auch in Teams 
ergänzend zu besprechen. Dadurch werden sowohl soziale Integration als auch 
eine im Durkheimschen Sinne organische Zusammenarbeit gefördert (Durk-
heim 1977; Tippelt/Nittel 2014), also die vielfältigen Möglichkeiten koopera-
tiven Arbeitens und verständigungsorientierten Zusammenlebens erprobt. Es 
sind die Motive, die Werte und Haltungen von Führungskräften, die für die 
Umsetzung eines ethikorientierten Führungsstils in pädagogischen Einrichtun-
gen eine wichtige Rolle spielen. Bei aller Förderung der Selbstwirksamkeit und 
Eigenverantwortung der Kinder und Jugendlichen sowie der Mitarbeiter/innen 
sei jedoch abschließend noch der Schutzauftrag der Leitung hinsichtlich der 
einzelnen Mitglieder der Institution zu betonen. Ein entstehender Dialog über 
persönliche Grenzen sowie die Stärkung von Kindern und Jugendlichen ist 
wichtig, die Verantwortung und Konsequenzen bei Übergriffen und sexuellem 
Missbrauch zu ziehen muss der Einrichtungsleitung jedoch stets bewusst sein. 

8.4  Fazit 

Was ist also gefordert? Führungskräfte benötigen neben ausgeprägter Fachlich-
keit ein sensibles und starkes kreatives und soziales Potential. Sie benötigen eine 
hohe kommunikative Handlungskompetenz und es muss die moralische Be-
deutung von pädagogischen Handlungen reflexiv bewusst sein bzw. bewusst ge-
macht werden. Die individuelle und gemeinsame Selbstbestimmung sowie das 
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Hinterfragen auch intransparenter Regeln oder Normen gehören zu den Her-
ausforderungen in präventiv wirksamen modernen Bildungseinrichtungen. 
Ethikorientiertes Führen kann Lernende als eine Gemeinschaft handelnder und 
kommunizierender Menschen begreifen, deren Bildung als komplexe Gruppen-
aktivität verstanden wird. Hervorzuheben ist dabei die Fähigkeit und Kompe-
tenz, in unerwarteten und offenen Situationen gestaltend und selbstbestimmt 
zu handeln. Gestaltendes Handeln geht über die reine Verinnerlichung von Re-
gelsystemen weit hinaus und erfordert Handlungsspielräume für die Füh-
rungskraft, aber auch für die verantwortlich Geführten. 

Aus der Perspektive von Erziehung, Bildung und Entwicklung sind Füh-
rungsstile durchaus beeinflussbar, auch wenn es äußerst schwierig ist, personale 
Voraussetzungen für Führung im Erwachsenenalter zu verändern. Positive Ef-
fekte für das Führungshandeln ergeben sich vor allem aus organisatorischen 
und situativen Lernarrangements, die es zulassen den pädagogischen Raum 
kreativ zu konstruieren und nicht nur fortwährend unveränderbare Regeln um-
zusetzen. Daher lässt sich sagen, dass Führung einerseits auf breiter Fachkom-
petenz, aber dann eben auch auf hoher Methoden- und Sozialkompetenz wie 
auch auf starken personalen Kompetenzen beruht. Dies wiederum ist eine Vor-
aussetzung dafür, präventiv und sensibel den pädagogischen Raum im Interesse 
von Kindern und Jugendlichen gestalten zu können. 
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Kapitel 9 
Struktur und Haltung:  
Voraussetzung für professionelles Handeln 

Leonore Thurn, Franziska Köhler-Dauner, Manuela Gulde,  
Jörg M. Fegert, Ute Ziegenhain 

Die Auseinandersetzung mit Fragen zum Thema Kinderschutz betrifft jede 
pädagogische Institution oder Einrichtung und damit auch jedes Fachkräfte-
team, das mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Die Mitarbeiter/innen kön-
nen mit möglichen Gefährdungslagen der Kinder in ihrem Elternhaus konfron-
tiert werden oder müssen auf Übergriffe zwischen den betreuten Kindern und 
Jugendlichen untereinander reagieren. Darüber hinaus kann die Situation ent-
stehen, dass sich Fachkräfte mit dem Verdacht oder Tatbestand einer Kindes-
wohlgefährdung durch eine/n Kolleg/in innerhalb der eigenen Einrichtung aus-
einandersetzen müssen. 

Auf der Ebene der Fachkräfte geht es dabei jeweils um die Frage nach dem 
konkreten Verhalten im Umgang mit möglichen oder bestehenden Kindes-
wohlgefährdungen in Form von Misshandlungen, Vernachlässigungen oder se-
xuellem Missbrauch. Während Fälle von eindeutigen Gefährdungslagen im 
pädagogischen Alltag eher die Ausnahme bilden, sehen sich Fachkräfte weit 
häufiger mit Situationen konfrontiert, die sie als uneindeutig, unklar oder ri-
sikohaft erleben (Thurn 2015; Künster et al. 2011; Ziegenhain et al. 2011). Eine 
weitere Herausforderung besteht darin, dass sich eine mögliche Kindeswohl-
gefährdung auf einem Kontinuum mit schleichenden Übergängen und Grau-
zonen von grenzverletzendem Verhalten bis hin zu massiven psychischen und 
körperlichen Schädigungen des Kindes bewegen kann. 

Besonders durch die aktuelle Debatte um sexuellen Missbrauch innerhalb 
von Institutionen seit 2010 wächst der Druck auf pädagogische Einrichtungen, 
sich mit gegebenen Strukturen und Rahmenbedingungen der eigenen Einrich-
tung kritisch auseinanderzusetzen. Die Herausforderungen im Umgang mit 
möglichen oder bestehenden Kindeswohlgefährdungen für die Fachkräfte sind 
vielschichtig und lösen nicht selten dynamische und emotionale Prozesse so-
wohl in Hinblick auf die Teamstruktur als auch bei den Fachkräften selbst aus, 
sodass eine Umsetzung formaler Vorgaben nur einen Teil der Auseinanderset-
zung mit der Thematik darstellt. Als Grundlage für professionelles Handeln 
spielt neben einer Verankerung von Standards und Leitlinien zum Umgang mit 
möglichen oder bestehenden Kindeswohlgefährdungen auf struktureller Ebene 
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auch die Haltung innerhalb einer Institution eine entscheidende Rolle. Als Fun-
dament der Qualität einer Einrichtung kommt damit einem abgestimmten Zu-
sammenspiel aus institutionell-strukturellen Rahmenbedingungen und der ge-
lebten, vorherrschenden Haltung eine zentrale Rolle zu. Sowohl die Struktur als 
auch die Haltung sollten, in Bezug auf den Schutz der zu betreuenden Kinder 
und Jugendlichen, im Sinne eines umfassenden Qualitätsmanagements fortlau-
fend beleuchtet, kritisch reflektiert und diskutiert werden. 

9.1  Qualität und Qualitätsmanagement  
im pädagogischen Alltag 

Ursprünglich stammt die gezielte Auseinandersetzung mit Qualität und im 
Zuge dabei auch die Entwicklung von Qualitätsmanagement aus dem Bereich 
der Wirtschaft. Ein solches umfasst alle organisatorischen Maßnahmen und 
Prozesse, welche zur Verbesserung der Prozessqualität, der Leistungen und da-
mit der Produktion innerhalb eines Unternehmens beitragen. Aufgrund über-
greifender gesellschaftlicher Trends sehen sich die sozialpädagogischen Praxis-
felder der Kinder- und Jugendhilfe seit etwa Mitte der 19990er Jahre mit dem 
Diskurs über Qualitätsmanagement und Verfahren konfrontiert, welche auf 
eine Präzisierung von Wirkungszielen und eine Transparenz von institutionell 
zugrundeliegenden Gütekriterien und Vorgehensweisen abzielen. Tatsächlich 
besteht seit Beginn des Jahres 1999 für alle Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe, welche stationäre und teilstationäre Dienstleistungen im Rahmen des 
SGB VIII anbieten, die Verpflichtung zur Einführung eines Qualitätsentwick-
lungsverfahrens. Gegenüber dem Bildungssystem erscheint diese Auseinander-
setzung mit möglichen Qualitätsverfahren von einer durch Wettbewerb und 
Konkurrenz bestimmten Tendenz beeinflusst, da einzelne Träger, Einrichtun-
gen und Dienstleister Qualitätsverfahren für ihre jeweils spezifischen Institu-
tionsstrukturen adaptieren und implementieren (Olk/Speck 2008). Tatsächlich 
ist im Bereich der pädagogischen Praxis der Qualitätsbegriff als solcher schwe-
rer zu greifen, da sich dieser im Gegensatz zur Wirtschaft nicht an einem Pro-
dukt messen lässt. Donabedian verdeutlichte bereits 1966, dass die Erfassung 
von Qualität im Sozial- oder Gesundheitsbereich wie beispielsweise innerhalb 
einer stationären Jugendhilfeeinrichtung im Gegenzug zum Wirtschaftssektor 
weniger starr und zugleich an verschiedenen Qualitätsdimensionen festzuma-
chen ist. Hierzu plädierte er für eine dreigegliederte Erfassung von Qualität un-
ter Einbezug folgender Qualitätsdimensionen: der Struktur-, der Prozess- und 
der Ergebnisqualität (siehe Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Qualitätsdimensionen nach Donabedian (1966 S. 166 ff., 1980 S. 3 ff.) 

Strukturqualität umfasst die strukturellen Gegebenheiten einer pädagogischen 
Einrichtung wie beispielsweise den materiellen Rahmen einer Einrichtung, den Per-
sonalschlüssel oder auch das Vorhandensein von Ressourcen (vgl. Gerth/Menne/ 
Roth 1999). Die Strukturqualität beinhaltet damit bauliche, technische und räumli-
che Gegebenheiten einer Einrichtung sowie die materielle und fachliche Ausstat-
tung (Fachpersonal mit den differenten Qualifikationen). 

Prozessqualität beschreibt „auf welche Art und Weise die Arbeit abläuft bzw. wie 
das gewünschte Ergebnis ,erzeugt‘ wird. Nicht die Arbeitsbedingungen, sondern die 
Arbeitsprozesse sind hier Gegenstand der Betrachtung.“ (Gerth/Menne/Roth 1999, 
S. 51). Die Prozessqualität umfasst dabei alle Aspekte der Leistungserbringung von 
Hilfsprozessen wie Konzeption der Einrichtung, Fort- und Weiterbildungen, Super-
vision, Hilfeplanung, pädagogische Intervention bis hin zu Verwaltung und Wartung 
der materiellen Ausstattung (Gerull 1999b). 

Die Ergebnisqualität prüft, „ob durch die definierte Strukturqualität […] und die ein-
gehaltene Prozessqualität […] tatsächlich das angestrebte Resultat erreicht worden 
ist.“ (Gerth/Menne/Roth 1999) Diese kann zum einen über objektive Veränderun-
gen wie die Zunahme von Klienten, zum anderen aber auch über subjektive Krite-
rien wie die Zufriedenheit der Klienten festgemacht werden. 

Die Einführung von Verfahren zur Überprüfung der institutionellen Qualität 
unter Berücksichtigung der nach Donabedian definierten Dimensionen kann 
dabei als Grundlage für einen umfassenden interinstitutionellen Qualitätsent-
wicklungsprozess betrachtet werden, wonach sich innerhalb einer Einrichtung 
das Wissen über sich selbst verbessert und darüber hinaus eine realistische und 
reflexive Bestandsaufnahme der internen Strukturen, Rahmenbedingungen und 
Abläufe sowie des eigenen Wirkens angestoßen werden kann. 

Die in den Konzeptionen und Leitlinien einer Einrichtung festgeschrie-
benen strukturellen Standards und Richtlinien zur Risikominimierung von 
Grenzverletzungen und sexuellen Übergriffen lassen sich formal meist ebenfalls 
den oben genannten Qualitätsdimensionen zuordnen. Die Qualität innerhalb 
einer pädagogischen Einrichtung, wie bspw. einer stationären Jugendhilfeein-
richtung, lässt sich dabei an verschiedenen Qualitätsstandards wie Beschwerde- 
und Regelsystemen aber auch an Handlungsleitlinien bei Schichtwechseln usw. 
festmachen. Einzelne Elemente derartiger struktureller Standards werden in 
den nachfolgenden Kapiteln ausführlich vorgestellt und diskutiert. 
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9.2  Haltung und Struktur als Fundament  
pädagogischer Arbeit 

Vor dem Hintergrund des Umgangs mit möglichen oder bestehenden Kindes-
wohlgefährdungen innerhalb pädagogischer Institutionen lassen sich zur Siche-
rung der Qualität pädagogischer Arbeit neben verschiedenen Elementen auf der 
Ebene der Rahmenbedingungen und Strukturen auch solche auf der Ebene der 
gelebten und vorherrschenden Haltung innerhalb einer Einrichtung festma-
chen. All diese Elemente vereint, dass sie zu einer „guten Zusammenarbeit“ bei-
tragen, durch welche es den Fachkräften und Teams besser gelingen kann, mit 
den Herausforderungen, die durch die Konfrontation mit Kinderschutzfällen 
gegeben sind, professionell umgehen zu können. Auf struktureller Ebene geht 
es hierbei insbesondere um Klarheit, Offenheit und Transparenz. Elemente, die 
von der Haltung innerhalb der Einrichtung geprägt sind und denen in diesem 
Kontext hohe Relevanz zukommen, sind u. a. gegenseitige Wertschätzung, eine 
offene Austauschkultur und Fehlerfreundlichkeit, die Unterstützung des jewei-
ligen Teams, die Möglichkeiten zur Selbst- und Fremdreflexion sowie der Um-
gang mit individuellen Gefühlen. 

9.2.1  Klarheit, Offenheit und Transparenz 

Unabhängig davon, auf welche Art ein Team mit Verdachtsmomenten oder 
möglichen Gefährdungslagen von Kindern konfrontiert wird, sieht es sich 
(wenn auch verschiedenartigen) Handlungsanforderungen gegenüber. Um die-
sen professionell begegnen zu können, wird es als sinnvoll erachtet und von Sei-
ten vieler Praktiker/innen gefordert, im Rahmen des institutionellen Qualitäts-
management in den Einrichtungen und Teams bereits im Vorfeld verbindliche 
Verfahrenswege und Standards im Falle eines Verdachts oder Vorfalls festzu-
schreiben (Helming et al. 2011; Thurn 2015). Diese sollen z. B. über Leitlinien 
und Checklisten als Orientierung dienen, für Klarheit hinsichtlich der Zustän-
digkeiten und Verfahrenswege sorgen und Handlungssicherheit geben, wie es 
bspw. der in diesem Band vorgestellte Reflexionsbogen anbietet (siehe hierzu 
Kapitel 10). 

Kindesmisshandlungen, Vernachlässigungen oder sexuelle Übergriffe von 
Seiten der Mitarbeiter/innen gegenüber den betreuten Kindern oder Jugendli-
chen kann es prinzipiell innerhalb jeder Institution geben. In der Fachdiskus-
sion werden jedoch verschiedene institutionelle Rahmenbedingungen disku-
tiert, die als besondere Risikofaktoren für das Zustandekommen oder für eine 
erschwerte Aufdeckung von Gefährdungssituationen gegenüber den betreuten 
Kindern und Jugendlichen angesehen werden. Hierzu zählen zum einen über-
strukturierte Einrichtungen, in denen der Leitungsstil und die allgemeinen 
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Strukturen autoritär und von starken persönlichen Abhängigkeiten geprägt 
sind. Zum anderen Einrichtungen, die durch besonders geringe Strukturierung 
gekennzeichnet sind. Gerade in solchen kommt es leichter zu einer unzurei-
chenden Trennung zwischen fachlichem und persönlichem Kontakt, was Tä-
ter/innen nutzen und was das Aufdecken eines verübten Missbrauchs erschwe-
ren kann (Bange 2015; Conen 2005; Enders 2003). Darüber hinaus gelten weit-
gehend geschlossene Einrichtungen, d. h. Einrichtungen und Teams, die sich 
nicht nach außen öffnen, als gefährdeter als offene Institutionen und aufge-
schlossene, selbstreflexive Teams (Bange 2015; Helming et al. 2011) (zur Vertie-
fung siehe Kapitel 8). 

Im Sinne eines institutionellen Qualitätsmanagements im Kontext von Kin-
derschutzkonzepten kommt damit einer kritischen und reflexiven Auseinan-
dersetzung mit den eigenen team- und einrichtungsinternen Strukturen eine 
hohe Bedeutung zu. 

„Institutionen mit transparenten Leitungsstrukturen und klaren Arbeitsanforderun-
gen bieten sowohl Mädchen und Jungen, Müttern und Vätern als auch Kolleginnen 
und Kollegen ein relativ großes Maß an fachlicher und persönlicher Sicherheit, denn 
ihnen fällt es weniger schwer, sich einer Vermutung sexueller Übergriffe in den ei-
genen Reihen zu stellen und ggf. früher Grenzen zu ziehen, als Institutionen, in de-
nen aufgrund autoritärer Leitungsstrukturen starke persönliche Abhängigkeiten be-
stehen.“ (Enders 2003, S. 3) 

9.2.2  Gegenseitige Wertschätzung in der Zusammenarbeit 

Die innerhalb einer Einrichtung gelebte Haltung bedingt das Wie der Kommu-
nikation und der Handlungen. Sie stellt damit eine Grundlage für die Ausrich-
tung aller anderen Elemente, mit der innerhalb einer pädagogischen Institution 
die Zusammenarbeit ausgestaltet wird, dar und darf im Sinne von umfassenden 
Qualitätssicherungskonzepten nicht unreflektiert bleiben. Für eine gelingende 
Zusammenarbeit kommt einer von gegenseitiger Wertschätzung geprägten 
Grundhaltung besondere Bedeutung zu. Diese sollte sich dabei nicht nur auf die 
Zusammenarbeit einzelner Kolleg/innen beziehen, sondern auf die generelle 
Zusammenarbeit im Team, in der Einrichtung, mit den Kindern und Jugendli-
chen und ihren Angehörigen sowie mit anderen Institutionen. 

Verschiedene Haltungselemente, die einen positiven und von Wertschät-
zung geprägten Umgang sowohl zwischen den Fachkräften als auch gegenüber 
den betreuten Kindern und Jugendlichen begünstigen, zeigen u. a. traumapäd-
agogische Konzepte immer wieder auf (vgl. Schmid/Lang 2012). Dabei wird der 
Zusammenhang zwischen dem Wohlergehen der Kinder und dem Wohlerge-
hen der einzelnen Fachkräfte und dem gesamten Fachkräfteteam betont, was 
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gezielt die Stärkung der Teams und ihrer einzelnen Mitglieder in den Fokus 
nimmt (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 2: Zusammenspiel zwischen dem Wohlergehen von Fachkraft, Team  
und Kind/Jugendlicher 

 

Eine von gegenseitiger Wertschätzung geprägte Haltung zeigt sich innerhalb ei-
ner Institution u. a. durch die Möglichkeit zur Partizipation, was eine Möglich-
keit zur aktiven Teilhabe an Handlungen und Entscheidungen für alle Beteilig-
ten (Mitarbeiter/innen, wie auch betreute Kinder und Jugendliche sowie deren 
Angehörige) beinhaltet, Transparenz, was die Offenlegung von Strukturen, Ab-
läufen und Entscheidungen bedeutet und nicht zuletzt eine Orientierung an 
den Ressourcen der in die Institution eingebundenen Personen, was sowohl auf 
Seiten der Mitarbeiter/innen als auch bezogen auf die betreuten Kinder und 
Jugendlichen meint, deren persönliche Stärken und Fähigkeiten in den Mittel-
punkt zu stellen und Wege zu bieten, diese einzubringen und weiter auszubau-
en (vgl. Schmid/Lang 2012). 

9.2.3  Offene Austauschkultur und Fehlerfreundlichkeit 

Die Sprache und der Kommunikationsstil innerhalb eines Fachkräfteteams kön-
nen als Ausdruck der vorherrschenden Haltung verstanden werden (Schmid 
2015). Die gesamte pädagogische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
sowie die Zusammenarbeit der Fachkräfte im Team und damit auch die Aus-
einandersetzung mit möglichen Kinderschutzfällen vollziehen sich vor dem 
Hintergrund dieser Haltung. Dabei ist zum einen die Kommunikation der 
Teammitglieder untereinander gemeint, aber auch die Kommunikationswege 
über die verschiedenen Hierarchieebenen hinweg, zwischen Leitung und Team 
oder zwischen Fachkräften und Klient/innen. Eine von gegenseitiger Wert-
schätzung geprägte Haltung begünstigt eine offene Austauschkultur. Bezogen 

Wohlergehen
Fachkraft

Wohlergehen
Kind/Jugendlicher

Wohlergehen
Team
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auf die Herausforderungen mit denen Fachkräfte im Umgang mit möglichen 
oder bestehenden Kindeswohlgefährdungen konfrontiert werden und insbeson-
dere in Bezug auf Ängste und Hemmnisse, die gerade dann aufkommen kön-
nen, wenn die Kindeswohlgefährdung in Zusammenhang mit einem Verdachts-
moment gegenüber einem Kollegen oder einer Kollegin steht, ist eine offene 
Austauschkultur für gelingende Kinderschutzkonzepte ein Schlüsselelement. 

Hat innerhalb einer Institution ein Missbrauch stattgefunden, empfinden 
die Fachkräfte ihren Arbeitsplatz häufig nicht mehr als „sicheren Ort“ und viele 
Mitarbeiter/innen erleben einen Zustand der Sprachlosigkeit (Enders 2003, 
S. 11). Mittel der Kommunikation, wie Gesprächsrunden und Einzelgespräche 
oder auch Foren, in denen ein schriftlicher, anonymer Austausch möglich ist, 
sowie Supervisionen und in manchen Fällen auch therapeutische Angebote, 
können gezielt zur Verarbeitung eingesetzt werden und so die Basis dafür 
schaffen, „den inneren und äußeren Ort des Entsetzens wieder aufsuchen […] 
und gleichzeitig darüber mit anderen im Gesprächskontakt bleiben zu können.“ 
(Enders 2003, S. 22; Butollo/Krüsmann/Hagl 1998) 

Abbildung 3: Konstruktiver Umgang mit Konflikten 
 

Konstruktiver Umgang mit Konflikten 
Neben verlässlichen Kommunikationsstrukturen und einer offenen Austauschkultur 
bildet eine grundlegende Haltung der Fehlerfreundlichkeit einen wichtigen Aus-
gangspunkt für einen konstruktiven Umgang mit möglichen Differenzen innerhalb 
der Fachkräfteteams. Ein derart ausgerichtetes Konfliktmanagement versteht Kon-
flikte innerhalb von Teams als Interessensgegensätze, die als normales Geschehen 
zu betrachten sind, klar definiert werden müssen und über eine ehrliche Suche 
nach Übereinstimmung überwunden werden können (Ellebracht/Lenz/Osterhold 
2009 S. 257). 

Eine Haltung der Offenheit erlaubt es Fachkräften, eigene Unsicherheiten aus-
zusprechen und zu thematisieren, wodurch konstruktiv an der Wiederherstel-
lung von Sicherheit gearbeitet werden kann. Daneben können auch strukturelle 
Qualitätselemente auf der Ebene der Kommunikation diesen Prozess unterstüt-
zen, z. B. feste Zeitfenster und Gesprächsrunden, die sich explizit mit dem Aus-
tausch von Befindlichkeiten befassen oder auch Beschwerdesysteme und Mit-
arbeiterbefragungen, wenn die Ergebnisse mit einer entsprechenden Haltung 
genutzt werden können (Schmid 2015). 

In einem (Arbeits-)Klima, welches von der Haltung geprägt ist, dass Un-
sicherheiten beseitigt, Fehler geschehen und verbessert werden können und 
Konflikte als natürlicher Bestandteil zwischenmenschlicher Beziehungen gelten, 
die konstruktiv und sachlich gelöst werden können, fällt es Teammitgliedern 
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leichter, sich zu öffnen, eigene Unsicherheiten und Fehler zuzugeben und auch 
auf schwierige Situationen, wie den Umgang mit möglichen Kindeswohlgefähr-
dungen innerhalb der eigenen Institution, offen, konstruktiv und professionell 
zu reagieren. Auch mögliche teamdynamische Prozesse, die das Thema und die 
damit häufig einhergehende Emotionalität auslösen können, lassen sich durch 
eine solche Haltung leichter auflösen. 

Abbildung 4: Exkurs: Teamdynamische Prozesse 
 

Exkurs: Teamdynamische Prozesse 
Jede Gruppe, jedes Team, und damit auch jedes Fachkräfteteam, ist verschiedenen 
dynamischen Prozessen unterworfen. Diese beziehen sich zum einen auf das Team 
als ganzes System und werden zum anderen durch die dynamischen Entwicklungen 
bedingt, die jedes einzelne Teammitglied innerhalb des Teams durchläuft. Sich in 
diesen Prozessen zurechtzufinden und als Team zu organisieren, erfordert von den 
Fachkräften eine bewusste Auseinandersetzung mit den entstehenden Dynamiken. 
Bevor ein Team sich den Herausforderungen stellt, die sich mit Kinderschutzfragen 
für die Teamstruktur und die Teamkommunikation ergeben, ist eine Beleuchtung 
grundlegender Teamdynamiken sinnvoll. 

Dynamiken eines Teams – zwischen Weiterentwicklung und Kontinuität 
Jedes System, also auch jedes Team, ist nur dann „lebensfähig“ wenn es zu einem 
ständigen Entwicklungs- und Wachstumsprozess fähig ist und sich an veränderte 
Situationen und Bedingungen aktiv anpassen kann (Lohmer 2005). In diesem Sinne 
ist es für ein Team entscheidend, offen für Informationen und Veränderungen zu 
sein und aus Erfahrungen zu lernen. Andererseits strebt jedes System – und damit 
auch jedes Team – nach Kontinuität. Diese, auch als „Beharrungskräfte“ eines Sys-
tems bezeichneten Kräfte, tendieren dazu, an einmal gefundenen Lösungen festzu-
halten, nicht zuletzt, um Energie zu sparen. Das ist durchaus sinnvoll, denn diese 
Kontinuität ermöglicht es einem Team, auch bei Schwankungen der Umwelt funk-
tionsfähig zu bleiben. Zudem begründet sich über die Kontinuität, also über die Fä-
higkeit, an bewährten Abläufen und Ritualen festhalten zu können, auch die Identi-
tät eines Teams. Feste Abläufe, Prozesse und Rituale führen zu einer Vorhersehbar-
keit und Sicherheit und stiften eine Identität, indem sie zeigen, wie „wir als Team“ 
mit bestimmten Anforderungen umgehen (vgl. hierzu Lomer 2005) (siehe hierzu 
auch Kapitel 7 Institutionenkultur). 

9.2.4  Interne und externe Unterstützung 

Sollte sich ein Team mit der Situation konfrontiert sehen, dass der Verdacht auf 
grenzüberschreitendes oder gefährdendes Verhalten auf eine Kollegin oder ei-
nen Kollegen fällt oder gar ein Missbrauch innerhalb des Teams nachweislich 
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stattgefunden hat, sind die Belastungen und damit der Unterstützungsbedarf 
für die Fachkräfte besonders hoch. Angebote und Maßnahmen, die das Team in 
einer derartigen Situation unterstützen, können in direkte, kurzfristige Krisen-
interventionen und längerfristige Angebote zur Aufarbeitung eingeteilt werden. 
Kurzfristig brauchen die Fachkräfte neben einer Orientierungshilfe bezüglich 
der notwendigen Handlungsschritte und des Umgangs mit der Situation auch 
die Sicherheit und den Raum, eigene Ambivalenzen und Schockreaktionen in 
Bezug auf das Geschehen und dessen Bewertung zulassen zu können (Helming 
et al. 2011). Je nach Belastung des Teams und seiner einzelnen Mitglieder be-
darf es zur Aufarbeitung und gegebenenfalls Neuordnung bestehender Struktu-
ren längerfristige Angebote für das gesamte Team und – falls gewünscht – auch 
für einzelne Teammitglieder. 

Sowohl für die Einordnung vager Verdachtsmomente, uneindeutiger Hin-
weise oder schwer zu interpretierender Anhaltspunkte sowie für einen sach-
lichen, reflexiven Umgang mit eigenen Ambivalenzen und Loyalitätskonflikten 
– besonders wenn eigene Kolleg/innen betroffen sind – ist eine beratende In-
stanz von außen als Unterstützung wichtig. Eine solche ist in den Verfahrens-
wegen der öffentlichen und freien Jugendhilfe über den § 8a SGB VIII durch 
das beratende Hinzuziehen einer externen, erfahrenen Fachkraft geregelt. An-
onyme Fallberatung oder Supervision können jedoch auch in anderen Kontex-
ten oder zusätzlich herangezogen werden und für das Team unterstützend wir-
ken. Gerade die Inanspruchnahme anonymer Fallberatung ist als erster Schritt 
bei der Abklärung von Verdachtsmomenten geeignet, da hierbei Beobachtun-
gen gefahrlos benannt werden können und sich einige der beschriebenen in-
neren Hemmnisse beim Umgang mit ungewissen Hinweisen umgehen lassen. 
Eine außenstehende Beratung kann unabhängig von beeinflussenden Vorge-
schichten oder kollegialen Loyalitäten, Einschätzungen und Empfehlungen für 
das weitere Vorgehen abgeben (Helming et al. 2011). 

9.2.5  Reflexion und Umgang mit individuellen Gefühlen 

Die Auseinandersetzung mit möglichen Gefährdungen von Kindern und Ju-
gendlichen kann auch auf der persönlichen Ebene verschiedene, unterschied-
lich ausgeprägte Gefühle auslösen. Diese Gefühle sind sehr individuell und hän-
gen nicht zuletzt mit der Persönlichkeit und den Vorerfahrungen der jeweiligen 
Fachkraft zusammen. Sie können von Betroffenheit, Trauer und Hilflosigkeit 
über Zweifel, Wut und Ängste bis hin zu Ablehnung und Resignation reichen. 

Im Sinne einer offenen und wertschätzenden Haltung sollte innerhalb eines 
institutionellen Rahmens und innerhalb eines Fachkräfteteams das Aufkom-
men derartiger Gefühle berücksichtigt und Raum für deren Reflexion geschaf-
fen werden. Im Zuge eines umfassenden Qualitätsansatzes kann eine solche Re-
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flexion – z. B. im Rahmen von Supervisionen – auf generelle Fragen nach dem 
Umgang mit Nähe und Distanz, nach Sexualerziehung und Sexualpädagogik 
sowie dem Umgang mit Machtverhältnissen erweitert werden, denen in diesem 
Kontext hohe Relevanz zukommt (Helming et al. 2011). 

Die Herausforderungen, die sich auf der Ebene des Teams beim Umgang 
mit Kinderschutzfällen ergeben und die mögliche Krise, die sich auf institutio-
neller Ebene ergeben kann, können durch persönliche Krisen, die einzelne Mit-
arbeiter/innen durchlaufen, noch verstärkt werden. Begründet durch die Arbeit 
mit Fachkräften und Teams, in denen ein Missbrauch durch einen Kollegen 
oder eine Kollegin an einem betreuten Kind oder Jugendlichen verübt wurde, 
beschreibt Ursula Enders die Gefühlsreaktionen der Fachkräfte folgenderma-
ßen: 

„Die völlig unerwartete Konfrontation mit Aspekten der menschlichen Fähigkeit 
zum Bösen übersteigt die Vorstellungskraft der meisten Kolleginnen und Kollegen 
und löst bei vielen eine tiefe Erschütterung des eigenen Selbst- und Weltbildes aus. 
Andere erlebten eine Bestätigung einer lang befürchteten Vermutung. Vielleicht hat-
ten sie diese Vermutung sogar schon gegenüber Vorgesetzten und/oder Kollegin-
nen/Kollegen geäußert, wurden jedoch nicht ernst genommen oder gar gemobbt. 
Ein tiefes Gefühl von Unsicherheit bestimmt das Erleben vieler Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Durch den Missbrauch wurde für sie spürbar, dass der Alltag in der 
Institution nicht bis ins Letzte kontrollierbar ist. Vor allem institutionell Verant-
wortliche und unmittelbare Kolleginnen und Kollegen leiden unter Schuldgefühlen 
und wissen nicht, wem sie noch trauen können. Hatten Kolleginnen und Kollegen 
eine positive – womöglich private – Beziehung zum Täter (zur Täterin), so fühlen sie 
sich doppelt ‚verraten‘: als Mitglied der Institution und auf der persönlichen Ebene. 
Viele zweifeln am Sinn ihres beruflichen Handelns. Einzelne schämen sich, Mitglied 
der Institution zu sein; sie haben Angst, von Dritten auf das Verbrechen angespro-
chen zu werden und vor der Berichterstattung der Medien.“ (Enders 2003, S. 14) 

Die Konfrontation mit möglichen Grenzverletzungen oder Gefährdungen der 
betreuten Kinder oder Jugendlichen kann bei betroffenen Fachkräften Erinne-
rungen an selbst erlebte negative Erfahrungen in der eigenen Vergangenheit 
auslösen. In derartigen Fällen sowie bei möglichen Sekundärtraumatisierungen 
der Fachkräfte kann die Verankerung therapeutischer Angebote erforderlich 
werden. Um in Krisensituationen, wie sie das Aufkommen von Verdachts-
momenten oder Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen für ein Fachkräfte-
team auslösen können, handlungsfähig zu bleiben, benötigen die Fachkräfte 
innerpsychische Fertigkeiten, die es ihnen ermöglichen, ihre Emotionen zu re-
gulieren, ihre Ohnmacht zu überwinden und ihre Selbstwirksamkeit und Resi-
lienzfaktoren zu stärken (Schmid 2015). Diese Fähigkeiten bei den Fachkräften 
gezielt zu stützen und dabei auf den beschriebenen Kreislauf aus Wohlergehen 
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der einzelnen Fachkräfte, des Fachkräfteteams und der betreuten Kinder ein-
zuwirken, kann die Umsetzung und professionelle Ausgestaltung von Kinder-
schutzkonzepten sowie die Qualität der Einrichtung nachhaltig positiv fördern. 

9.3 Besondere Herausforderungen im Umgang  
mit möglichen Kindeswohlgefährdungen –  
weitere Bezugspunkte für ein umfassendes 
Qualitätsmanagement 

Jüngere Beispiele dafür, dass Institutionen und damit auch deren Mitglieder 
und Teams sich auch im Kontext von Kinderschutzfragen weiterentwickeln 
müssen, um „überlebensfähig“ zu bleiben und sich an Veränderungen, wie z. B. 
ein wachsendes gesellschaftliches Interesse an Aufklärung anzupassen, sind die 
Aufarbeitungsprozesse vergangener Missbrauchsereignisse in kirchlichen Ein-
richtungen (Abschlussbericht Runder Tisch 2011). Die Qualität einer Institu-
tion oder Einrichtung muss sich auch an der Frage messen lassen, was zur Ver-
hinderung derartiger Fälle getan wird und wie mit bereits geschehenen Fällen 
umgegangen wird. Übertragen auf die Konfrontation von Fachkräfteteams mit 
möglichen Kinderschutzfällen, können die von Lomer (2005) beschriebenen 
„Beharrungskräfte“ eine offene Herangehensweise an mögliche Gefährdungs-
fälle erschweren, da diese für die Mitarbeiter/innen mit vielen Fragen und Un-
sicherheiten einhergehen und das Team als System ins „Wanken“ bringen kön-
nen. Supervisionen und Weiterqualifizierungen als fester Bestandteil eines in-
stitutionellen Qualitätsmanagements, können diese Unsicherheiten auffangen 
und für die Weiterentwicklung aller Mitarbeiter/innen und somit der gesamten 
Institution genutzt werden (näheres hierzu auch in Kapitel 11 und 12). 

Auch wenn das Thema der Grenzverletzungen oder gar (sexualisierten) Ge-
walt unter Kindern und Jugendlichen innerhalb von Institutionen in der Fach-
diskussion und in der Forschung bislang deutlich weniger Berücksichtigung 
findet, als das des Missbrauchs und der Misshandlung von Erwachsenen an 
Kindern und Jugendlichen, kann davon ausgegangen werden, dass auch der-
artige Fälle mit besonderen Herausforderungen für das Fachkräfteteam ver-
bunden sind. Letztlich können hiervon nicht nur Institutionen mit stationärem 
Setting betroffen sein, sondern auch Schulen, Einrichtungen für Jugendfreizeit-
angebote usw. Bezogen auf teamdynamische Prozesse im Kreise der Fachkräfte 
werden hier vor allem Fragen nach einer möglichen Mitverantwortung einzel-
ner Teammitglieder relevant. Aber auch weiterführende Fragen betreffen das 
Team, wie bspw.: „Wie wäre das Opfer zu schützen gewesen? Ist der Täter, die 
Täterin selbst Opfer in einem anderen Kontext und welche Handlungsschritte 
und Maßnahmen machen diese Überlegungen in der Folge notwendig?“ Nicht 
immer, aber häufig sind Kinder, die gegenüber anderen Kindern (sexualisierte) 
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Gewalt ausüben, selbst Opfer derartiger Übergriffe geworden (Klees 2010; All-
roggen et al. 2011; Enders 2015). 

Die Arbeit und der Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die bereits im 
Vorfeld Misshandlungs- oder Missbrauchserfahrungen gemacht haben und da-
durch eventuell traumatisiert sind, stellen an die pädagogischen Fachkräfte-
teams besondere Anforderungen. Die Arbeit mit traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen in stationären Einrichtungen hat gezeigt, wie eng die Grenzen 
und Möglichkeiten der Intervention mit den Grenzen und Möglichkeiten der 
jeweiligen pädagogischen Teams verbunden sind (Schmid 2015). Traumapäd-
agogische Konzepte stellen in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit in 
den Mittelpunkt, für eine gelingende Arbeit mit traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen, die z. B. Kindeswohlgefährdungen erlebt haben, die pädagogische 
Beziehung konsequent auch von Seiten der einzelnen Fachkräfte und des gan-
zen Teams aus zu denken (Schmid 2015). Dieser Ansatz kann auch dahin-
gehend weitergedacht werden, dass das Wohlergehen der Fachkräfte und des 
Fachkräfteteams eine wichtige Grundlage dafür bildet, das Wohlergehen der 
Kinder und damit das Kindeswohl zum zentralen Ausgangspunkt pädagogi-
schen Handelns machen zu können. 

Eine der größten Herausforderung für Fachkräfte im Umgang mit Kindes-
misshandlung, Vernachlässigung oder sexuellem Missbrauch ergibt sich sicher-
lich in Bezug auf Übergriffe innerhalb der eigenen Institution. Besteht die Ver-
mutung missbräuchlicher Handlungen durch einen Kollegen oder eine Kollegin 
innerhalb eines Fachkräfteteams, kommt es neben den inneren Prozessen, die 
jedes einzelne Teammitglied betreffen können, auch zu teamdynamischen Pro-
zessen. Durch die Annahme einer Vermutung ändern sich zwischen den Mit-
arbeiter/innen eingespielte Verhältnisse und Positionierungen (Helming et al. 
2011). Nicht selten spaltet sich ein Team in zwei Lager: Eines, das den Verdacht 
ernst nimmt und die Aufklärung vorantreibt und eines, das sich gegen den Ver-
dacht und vor den verdächtigten Kollegen oder die Kollegin stellt (Enders 
2003). Häufig befinden sich die Leitungen solcher Teams in der Zwickmühle 
zwischen beiden Parteien, insbesondere dann, wenn es sich um einen (noch) 
sehr vagen Verdacht handelt, da sie der Fürsorge für alle Seiten verpflichtet sind 
(Helming et al. 2011). 

Kommt innerhalb eines Teams eine derartige Vermutung auf, wird in der 
Praxis häufig von einem bis dato im Team nicht da gewesenen generellen Miss-
trauen unter allen anderen Kolleg/innen berichtet sowie von einem Vertrau-
ensverlust in die eigene Institution, in die direkte Leitung und nicht zuletzt in 
die eigene Fachkompetenz (Enders 2003). War es vor einem solchen Zwischen-
fall für das Team und seine Mitglieder anstrebenswert, eine gemeinsame Team-
identität zu bilden, worüber die Teammitglieder ein Zugehörigkeitsgefühl ent-
wickeln konnten (Lohmer 2005), wird nun die eigene Bindung zum Team in 
Frage gestellt oder abgelehnt. 
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Der Verdacht oder die Vermutung, es komme durch einen Kollegen oder 
durch eine Kollegin innerhalb des eigenen Teams zu Übergriffen gegenüber ei-
nem betreuten Kind, wird selten leichtfertig gestellt (Helming et al. 2011). Meist 
ist der Ausgangspunkt ein nicht eindeutig zu erklärendes Verhalten des Kolle-
gen oder der Kollegin oder ein untypischer Umgang mit den Kindern und Ju-
gendlichen im Hinblick auf das Verhältnis von Nähe und Distanz oder in Bezug 
auf die Ausübung von Machtverhältnissen. Sexuelle Übergriffe oder auch an-
dere mögliche Misshandlungsformen als Deutungsmöglichkeit zuzulassen, trifft 
sehr häufig auf verschiedene innere Hemmnisse und Ängste, wie z. B. die Angst, 
jemanden falsch zu beschuldigen, was gerade im sozialen Bereich Karrieren für 
immer beenden kann (Helming et al. 2011, S 154). Da ein/e mögliche/r Täter/in 
in den meisten Fällen bis zuletzt Alternativerklärungen bietet, bleiben Zweifel 
oft lange bestehen. Nicht selten sind gerade direkte Kolleg/innen, selbst bei ei-
nem juristisch einwandfrei erwiesenen Tatbestand noch besorgt, einen falschen 
Verdacht auszusprechen (Enders 2003, S. 13). 

Auch die Möglichkeit, sich selbst in Verruf zu bringen, z. B. wenn sich der 
Verdacht als haltlos zeigt, begründet eine mögliche Angst, einen Verdacht aus-
zusprechen. Sich mit der Möglichkeit eines derartigen Verschuldens durch 
eine/n Kolleg/in auseinanderzusetzen, kann letztlich auch bedeuten, sich Über-
legungen zu eigenem Fehlverhalten stellen zu müssen. Auch dieser Punkt 
könnte als Hemmnis wirken, mögliche Verdachtsmomente genauer zu betrach-
ten. Zudem fällt es Teammitgliedern häufig schwer, bekannte Täterstereotype 
mit dem eigenen Bild von dem verdächtigen Kollegen oder der verdächtigen 
Kollegin in Einklang zu bringen, mit dem oder der man unter Umständen 
schon seit Jahren gut zusammenarbeitet (Helming et al. 2011, S. 155). 

Wird ein institutionelles Qualitätsmanagement konsequent auch auf Kin-
derschutzfragen hin ausgerichtet, dann muss es sich mit derartigen teamdyna-
mischen und innerpersonellen Prozessen befassen und zugunsten eines profes-
sionellen Umgangs berücksichtigen. Gewinnbringende Elemente können hier-
bei u. a. fest installierte Beschwerdeverfahren und -wege (z. B. interne/externe 
Kompetenzstellen, Ombudsmann/frau) sein, die es den Fachkräften aber auch 
den Kindern und Jugendlichen ermöglicht, auf anonymem Weg Beschwerden, 
Probleme, Missstände oder Fehlverhalten innerhalb der Einrichtung zu äußern. 

9.4  Fazit 

Eine Beschäftigung mit Verdachtsmomenten, möglichen Risikolagen und ent-
sprechenden Schutzkonzepten erfolgt in Institutionen immer auch auf der Ebe-
ne der einzelnen Mitarbeiter/innen und damit auch auf der des Fachkräfte-
teams. Dabei kann es zu Belastungen für die Teams kommen, die nicht selten 
Auswirkungen auf die gesamte Teamstruktur und -dynamik haben. Als Grund-
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lage für eine gute Zusammenarbeit im Team, die auch in derartigen Belastungs-
lagen tragfähig bleibt, ist eine Auseinandersetzung mit diesen möglichen Belas-
tungen und deren Auswirkungen auf das Fachkräfteteam besonders wichtig. 
Für eine, am Kindeswohl orientierte pädagogische Arbeit sowie für eine gute 
Zusammenarbeit im Team ist neben den dargelegten Punkten besonders eine 
wertschätzende und vertrauensvolle Haltung relevant. Gerade diese ist es, die in 
Fällen von Verdachtsmomenten innerhalb des eigenen Teams erschüttert wird 
oder die ein Aufdecken eines möglichen Missbrauchs- oder Misshandlungsfalls 
erschwert. Für ein angemessenes Maß zwischen vertrauensvoller Zusammen-
arbeit und einer offenen Haltung, die konstruktive Fremd- und Selbstkritik zu-
lässt, ist Raum für Reflexion in der Teamarbeit im Kontext von Kinderschutz 
besonders bedeutungsvoll. 

Alle Institutionen, die sich an Kinder und Jugendliche wenden und insbe-
sondere öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind, direkt 
oder indirekt, angehalten, sich im Rahmen ihres Qualitätsmanagements mit 
Schutzkonzepten zur Sicherung des Kindeswohls auseinanderzusetzen (Zins-
meister 2015). Neben einer grundlegenden Verankerung von Standards und 
Leitlinien innerhalb der Institution, die unabhängig und bestenfalls im Vorfeld 
eines konkreten „Falles“ erfolgen sollte, ist dabei eine kritische Auseinanderset-
zung mit internen Strukturen und der innerhalb der Einrichtung vorherrschen-
den Haltung Voraussetzung für professionelles und am Kindeswohl orientiertes 
Handeln. 
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Kapitel 10 
Krisenmanagement und Umgang  
mit schwierigen Situationen 

Stepanka Kadera, Rudolf Tippelt, Christina Fuchs 

Pädagogische Institutionen sind verpflichtet, für das Wohlergehen der Kinder 
und Jugendlichen zu sorgen sowie ihnen Sicherheit und Vertrauen zu vermit-
teln. Dennoch kam es vor, dass Kinder und Jugendliche (sexuelle) Gewalt in 
pädagogischen Institutionen erfahren mussten, weil es sogenannte Gelegen-
heitsstrukturen der Institutionen wie etwa Heime, Internate oder Kliniken er-
möglicht haben (Fegert 2015). In diesem Kapitel wird zunächst auf das Vorge-
hen in institutionellen Krisensituationen bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch 
sowie auf die Rolle der internen und externen Beratungsstellen eingegangen. 
Danach werden zentrale Charakteristika einer zielführenden und gleichzeitig 
emphatischen Gesprächsführung mit Jugendlichen in belastenden Situationen 
vorgestellt und es wird ein tragfähiges Beschwerdemanagement skizziert. Ab-
schließend wird der Umgang mit Öffentlichkeit und Justiz beleuchtet und ein 
Fazit gezogen. 

Der Begriff Krise lässt sich sprachwissenschaftlich auf das griechische Wort 
„krisis“ zurückführen und bezieht sich im Allgemeinen auf einen Wende- oder 
Höhepunkt einer bis dahin kontinuierlichen Entwicklung (Drosdowski 1989), 
wobei die Ambivalenz des Situationsverlaufs im Vordergrund steht. In der heu-
tigen Zeit ist der Begriff im Gegensatz zu früheren Begriffsbedeutungen fast 
ausschließlich negativ konnotiert. 

Es ist eher unwahrscheinlich, dass eine Krise ganz plötzlich auftrifft. Oftmals 
wird eine Krise durch jahrelang etablierte, schleichende, fehlerhafte Prozesse 
verursacht (Steinke 2014), d. h. der Grund ist oft, dass z. B. in einer Einrichtung 
nicht auf sogenannte harte Fakten und weiche Signale geachtet wird. Mit harten 
Fakten sind kritische Ereignisse gemeint, die z. B. aus dem Qualitäts- oder Be-
schwerdemanagement hervorgehen, bei weichen Signalen geht es insbesondere 
um aktuelle kritische Themen, die in der Gesellschaft diskutiert thematisiert 
werden und sich direkt oder indirekt auf das pädagogische Handeln auswirken 
(z. B. Cybermobbing oder sexualisierte Gewalt in pädagogischen Einrichtungen) 
(Immerschitt 2015). Zu einer Überforderung in Krisensituationen kommt es 
demzufolge aufgrund mangelhafter, diskontinuierlicher und unsystematischer 
Beobachtung der Situation in einer Einrichtung und ihrer Umwelt, insbesonde-
re mit Blick auf die interne Kommunikationskultur (Röttger/Preusse, 2008). 
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10.1  Vorgehen in institutionellen Krisensituationen  
bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch 

Institutionelle Krisensituationen sind auch für Kinder und Jugendliche spürbar: 
Kinder bemerken pädagogische Unsicherheiten seitens der Erzieher/innen und 
Betreuer/innen. Bei institutionellen Krisensituationen bleibt es die zentrale 
Aufgabe der pädagogischen Einrichtungen und stationären Jugendhilfeeinrich-
tungen, das Kindeswohl sicherzustellen und „im Zweifelsfalle für das Kindes-
wohl zu handeln“ (Enders 2015, S. 156). Bei diesem zentralen Auftrag werden 
pädagogische Mitarbeiter/innen im Falle einer Vermutung bzw. eines Ver-
dachts auf sexuelle Übergriffe durch spezialisierte Fachberatungsstellen, erfah-
rene Fachkräfte und Jugendämter unterstützt. Nach § 8a SGB VIII sind pädago-
gische Mitarbeiter/innen und Leiter/innen von pädagogischen Institutionen bei 
Verdacht auf sexuellen Missbrauch gesetzlich verpflichtet, sich fachlich beraten 
zu lassen, damit die Kindeswohlgefährdung möglichst gut abgeklärt wird und 
ggf. gezielte Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. 

Enders (2015) zählt zahlreiche Anlässe für die Vermutung eines sexuellen 
Missbrauchs auf. Demnach ist es ratsam, auf verbale Hinweise von Mädchen 
und Jungen zu achten und auch den Freund/innen oder Bekannten von poten-
tiell Betroffenen gut zuzuhören, die oftmals auch auf verschiedenen Wegen ver-
suchen, die erfahrenen Missstände zu kommunizieren und in irgendeiner Wei-
se auf sie aufmerksam zu machen. Auch plötzlich oder in regelmäßigen oder 
unregelmäßigen Abständen immer wieder auftretende Verhaltensauffälligkei-
ten von Mädchen und Jungen, körperliche Verletzungen oder grenzverletzen-
des Verhalten seitens der Jugendlichen und Erwachsenen geben oft Rückschluss 
auf einen vorliegenden sexuellen Kindesmissbrauch (Enders/Kossatz 2012). 

Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch gehört es zu der Strategie der Tä-
ter/innen, die Situation so zu gestalten, dass sich die Opfer nicht so einfach je-
mandem anvertrauen können. Daher hat es sich in solchen Fällen als besonders 
hilfreich erwiesen, wenn die Kinder und Jugendlichen die Erwachsenen als ver-
trauenswürdig und präsent erleben. Das bedeutet, dass die Erwachsenen sich 
geduldig, offen und verständnisvoll gegenüber den Kindern und Jugendlichen 
zeigen sollten. Für Gespräche mit Kindern und Jugendlichen sollte darüber hin-
aus genügend Zeit vorhanden sein, um dabei nicht unter Druck zu geraten. Der 
eigene Zeitdruck überträgt sich leicht auch auf den/die Gesprächspartner/in 
und es kann vorkommen, dass dadurch die Opfer ihre Aussagen sogar zurück-
nehmen (wollen). 

Auch die Eltern wollen im Falle einer Krisensituation wissen, an wen sie 
sich wenden sollen und wie die innerinstitutionellen Strukturen beschaffen sind – 
dies hat sich auch im Zuge unserer Gruppendiskussionen mit pädagogischem 
Personal gezeigt: 
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„Die Eltern wollen sehr genau wissen – das ist auch eine normale Sache, die ich auch 
gut finde – wie wir intern strukturiert sind, was machen wir, wenn es Probleme gibt. 
Jetzt einmal unabhängig davon, was es für Sorgen sind. Also: Wer sind die An-
sprechpartner für die Kinder, wer sind die Ansprechpartner für die Eltern? Also wie 
sind die Wohngruppen organisiert, ist da ein persönlicher Kontakt? Wie viele Mit-
arbeiter sind denn da tätig?“ (I-B-LM)1 

Im Rahmen der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kann es 
zu Konstellationen kommen, in denen eigene frühere Ohnmachts- und Gewalt-
erfahrungen aufgrund von aktuellen (ähnlichen) Erlebnissen aktiviert werden. 
Um diesen Situationen präventiv entgegen zu wirken, bieten Fach- und Fami-
lienberatungsstellen kostenlose Supervisionssitzungen an, damit pädagogische 
Fachkräfte einfacher zwischen den eigenen belastenden Vorerfahrungen und 
den Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen unterscheiden und sich so bes-
ser schützen können (Enders 2015). Darüber hinaus sollten die Erwachsenen 
stets auf die angemessene professionelle Distanz achten, um in solchen, oft be-
lastenden Situationen sich selbst zu schützen. Sie sollten z. B. möglichst davon 
absehen, sich die Missbrauchssituation in all ihren Details vorzustellen und sich 
intensiv in die Opfer hinein zu fühlen, da dies die Gefahr einer Sekundärtrau-
matisierung mit sich bringt. 

10.2  Interne und externe Beratung  

Im Falle eines sexuellen Missbrauchs benötigen alle direkt und indirekt Betrof-
fenen (Opfer, andere Kinder und Jugendliche in der Gruppe bzw. Einrichtung, 
Mitarbeiter/Innen, Eltern, Institutionsleitung) eine gezielte und professionelle 
Unterstützung. Es hat sich bisher in so einem Fall als hilfreich erwiesen, eine/n 
externe/n und unabhängige/n Berater/in in Anspruch zu nehmen (Gründer 
2006), der/die dann alle Beteiligten unterstützen und betreuen kann. 

Die Aussagen von Kindern und Jugendlichen sollten in jeder Situation ernst 
genommen werden und das Gehörte sollte möglichst zeitnah von den Vertrau-
enspersonen bzw. pädagogischen Mitarbeiter/innen dokumentiert werden. 
Gleichzeitig muss eine anschließende Begleitung der Betroffenen durch eine 
Vertrauensperson oder eine/n externe/n, unabhängige/n Berater oder Beraterin 
gewährleistet werden. Eine Trennung des Täters bzw. der Täterin von dem/der 
Betroffenen ist für den Schutz des/der Betroffenen hilfreich, wobei die Ent-
scheidung diesbezüglich von der Leitung getroffen werden muss. Falls der oder 
die Täter/in aus der Einrichtung entfernt wird, sollten die Mitarbeiter/innen 

                                                                                 

1  Interview mit einem Leiter einer stationären Jugendhilfeeinrichtung. 
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den Anlass erfahren. Auch alle Kinder und Jugendlichen sollten über den tat-
sächlichen Sachverhalt (ohne Nennung von Details) informiert werden. Es ist 
ebenso möglich, die/den Beschuldigte/n für eine gewisse Zeit zu beurlauben. 
Weitere arbeitsrechtliche Schritte können zudem eingeleitet werden: Personal-
gespräch, Mediation, Ermahnung, Abmahnung und Versetzung bis hin zur 
Kündigung (Busch 2006, S. 96). Für pädagogische Mitarbeiter/innen, die mit 
sexuellem Missbrauch durch einen Kollegen/eine Kollegin konfrontiert wur-
den, sind Supervisionen oder ggf. Traumabegleitungen hilfreich. 

Damit körperliche, psychische sowie soziale Folgen von sexuellen Über-
griffen möglichst gering bleiben (Leeb/Lewis/Zolotor 2011) oder im besten Fall 
ganz vermieden werden, können sowohl die Opfer sexuellen Missbrauchs als 
auch Mitarbeiter/innen in pädagogischen Einrichtungen im Rahmen externer 
Beratungsangebote inzwischen auf ein breites Netz professioneller Hilfsangebo-
te zurückgreifen, die je nach Art und Träger entweder die Opfer-Täter-Konstel-
lation in den Fokus rücken (wie z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft oder 
Strafgerichte) oder primär das Kindeswohl und die Bedürfnisse des Kindes oder 
der Jugendlichen in den Vordergrund stellen (wie etwa Kinder- und Jugend-
hilfe, Familiengerichte, Beratungsstellen und medizinische Einrichtungen). Im 
Folgenden wird auf die Kinder- und Jugendhilfe sowie die durch § 8a SGB VIII 
eingeführte Funktion der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ eingegangen. 

Die öffentliche Kinder- und Jugendhilfe wurde im Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (SGB VIII) geregelt. Wenn das Jugendamt Hinweise bekommt, dass das 
Kindeswohl beeinträchtigt ist, müssen zunächst der Sachverhalt, die Situation 
und die Umstände durch Hausbesuche oder weiterführende Gespräche geklärt 
werden. Im Falle einer tatsächlichen Beeinträchtigung des Kindeswohls agiert 
das Jugendamt unterstützend nach den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit 
und der Subsidiarität (Jud/Fegert 2015; Raack 2006), sodass die Problemlösung 
soweit möglich eigenverantwortlich erfolgt. Demnach sind niederschwellige 
und alltagstaugliche Maßnahmen groben Eingriffen in die Familienrechte vor-
zuziehen. Wenn möglich, unterstützt das Jugendamt das Kind und seine Fami-
lie durch gezielte Beratungsangebote, Erziehungshilfe (§§ 27 ff. SGB VIII) oder 
freiwillige psychosoziale Interventionen weiterer Institutionen. Falls die vorlie-
gende Kindeswohlgefährdung jedoch nicht mehr mit Beratungsangeboten auf-
zufangen ist, ist das Jugendamt verpflichtet, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, 
wenn nötig unter Einbeziehung des Familiengerichts, sofern das körperliche, 
geistige oder seelische Kindeswohl in Gefahr ist (§ 1666 BGB). 

Die Kinder- und Jugendhilfe kann zum Schutz von Kindern und Jugend-
lichen die Möglichkeit nutzen, die gefährdeten Kinder bzw. Jugendlichen in 
Obhut zu nehmen und diese kurzzeitig in Einrichtungen der Kindertagespflege, 
Familienpflege oder anderen betreuten Wohnformen unterzubringen. Das Ju-
gendamt ist an Familien- und Jugendgerichten mitbeteiligt und führt Amtsvor-
mundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften durch (Schimke/Mün-
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der, 2012). Die Erziehungsrechte der Eltern werden mit dieser Form der Unter-
bringung erst dann unmittelbar berührt, wenn die Basis für eine Kooperation 
mit den Eltern nicht mehr tragfähig ist (Wiesner 2008). 

Mit der Erweiterung des SGB VIII um den § 8a wurde eine neue, hilfreiche 
Anlaufstelle im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung und sexuelle Übergriffe 
geschaffen. Im § 8a SGB VIII Absatz 4 wird vorgegeben, dass alle Einrichtungs-
träger, die Leistungen nach SGB VIII erbringen, selbst bei vermuteter Kindes-
wohlgefährdung eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ hinzuzuziehen haben. Die 
„insoweit erfahrene Fachkraft“ kann nach Büttner und Wiesner (2008) als Fach-
kraft mit entsprechender sozialpädagogischer, jugendhilfespezifischer Berufs-
erfahrung und/oder spezifischen Erfahrungen im Kinderschutz und insbesonde-
re der Gefährdungseinschätzung charakterisiert werden. Über das am 1. Januar 
2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz und den dort eingeführten 
§ 8b SGB VIII wurde der Aufgabenkreis auch auf weitere Berufe ausgedehnt, 
die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind: auch Lehrer/innen oder Ärzt/innen 
haben nun die Möglichkeit, sich bei Vermutung auf Kindeswohlgefährdung 
oder sexuelle Übergriffe fachlich und anonym beraten zu lassen (Jud/Fegert, 
2015). Diese Änderung wurde mit dem Ziel eingeführt, die Handlungssicher-
heit der fallzuständigen Fachkräfte in den oben genannten Bereichen zu erhö-
hen und diese insbesondere bei der Entscheidung zu unterstützen, ob das Ju-
gendamt hinzugezogen werden sollte. Der Zeitpunkt, zu dem die „insoweit er-
fahrene Fachkraft“ einzubeziehen ist, ist im § 8a SGB VIII nicht exakt definiert, 
d. h. es bleibt im Ermessen der fallzuständigen Fachkraft, zu entscheiden, welche 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sprechen und zu welchem Zeit-
punkt sie sich an diese „insoweit erfahrene Fachkraft“ wendet (Wiesner 2006). 

10.3  Gesprächsführung mit Kindern und Jugendlichen  
in belastenden Situationen 

Ein Großteil der Betroffenen (ca. 55–70 %), die erst im Erwachsenenalter zu 
ihren Erfahrungen hinsichtlich sexuellen Missbrauchs befragt wurden, gaben 
an, dass sie in ihrer Kindheit mit niemandem über diese Grenzsituationen spre-
chen konnten oder gesprochen haben (Pipe et al. 2007). Es ist daher davon 
auszugehen, dass viele Kinder und Jugendliche gar nicht oder mit einer großen 
Verzögerung über ihre Erfahrungen sprechen (Allroggen et al., 2016). Ein zen-
traler Grund dafür ist, dass die Kinder und Jugendlichen seinerzeit keine/n An-
sprechpartner/in bzw. keine Vertrauensperson hatten. Viele Kinder und Ju-
gendliche schweigen auch, weil sie durch die Drohungen des Täters bzw. der 
Täterin verängstigt werden, die Ernsthaftigkeit der Situation noch nicht verste-
hen oder sogar eine Vertrauensbeziehung zum Täter bzw. zur Täterin haben 
(Schaeffer/Leventhal/Asness 2011). 
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Falls jedoch sexueller Missbrauch berichtet wird, lassen sich unterschied-
liche Verläufe und Gesprächskonstellationen unterscheiden (Volbert 2015): Je 
nach Zeitpunkt der Mitteilung kann zwischen Kindern unterschieden werden, 
die (1) relativ zeitnah über sexuellen Missbrauch sprechen und Kindern, die (2) 
erst nach langer Zeit die Missbrauchserfahrungen kommunizieren. Miss-
brauchserfahrungen werden von den Kindern entweder absichtlich oder auch 
unabsichtlich erwähnt, bzw. durch den Fund von Beweisfotos bei den Kindern 
entdeckt. Es finden (1) ungeplante Gespräche statt, in denen die Kinder spon-
tan ihre Erfahrungen berichten sowie (2) geplante Gespräche (v. a. seitens der 
Erwachsenen), in denen der Missbrauch gezielt abgeklärt wird. 

Sofern es die zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten erlauben, sollte 
möglichst zeitnah ein Gespräch mit dem/der Betroffenen geführt werden. Falls 
ein sofortiges Gespräch nicht möglich ist, sollte man es dem Kind plausibel er-
klären und mit ihm einen konkreten späteren Zeitpunkt vereinbaren. Aller-
dings sollte das Gespräch noch möglichst am selben Tag stattfinden, damit sich 
das Kind nicht zu lange gedulden muss, wodurch es möglicherweise den Mut 
verlieren könnte, über die Geschehnisse zu sprechen. Generell sollte ein Ge-
spräch direkt mit den Kindern oder Jugendlichen angestrebt werden und nicht 
ersatzweise lediglich mit den Elterninformationen vorliebgenommen werden, 
damit potentieller sexueller Missbrauch durch ein Elternteil nicht übergangen 
wird. Damit wird Respekt und Wertschätzung gegenüber den Betroffenen signa-
lisiert und man bekommt darüber hinaus reliable Angaben direkt von den Be-
troffenen selbst (Stermoljan/Fegert 2015). 

Die wesentliche Aufgabe des/der Erwachsenen besteht darin, dem/der Be-
troffenen aktiv zuzuhören. Bei diesem Zuhören ist man ganz bei dem/der Er-
zähler/in und als Zuhörer/in dennoch aktiv. Der/die Zuhörer/in schenkt dem/ 
der Erzähler/in seine ungeteilte Aufmerksamkeit, wobei der/die Erzähler/in au-
thentisch sein darf und der/die Zuhörer/in empathisch auf ihn eingeht (Plate 
2015). Bei dem aktiven Zuhören werden drei Stufen unterschieden, nämlich (1) 
die nonverbalen und paraverbalen Elemente (Nicken, Lächeln, zugewandte 
Haltung, sogenannte Telefonlaute – Hm, Ja, Ehm), (2) Paraphrasieren (in eige-
nen Worten die Kernaussage wiedergeben) sowie (3) das Verbalisieren emotio-
naler Inhalte (Aspekte des emotionalen Innenlebens verbalisieren, die die ande-
re Person eventuell nicht angesprochen oder verdrängt hat) (Schulz von Thun/ 
Ruppel/Stratmann 2003). Beim ersten Bericht über den sexuellen Missbrauch 
gibt es keine Notwendigkeit, alle Einzelheiten und Details zu kommunizieren. 
Wenn das Kind aufhört zu erzählen, kann man jedoch eventuell offen fragen, 
ob noch mehr passiert ist oder ob das Kind noch etwas anderes erzählen möch-
te. Suggestivfragen mit einer entsprechenden Erwartungshaltung („Hat der Tä-
ter dich dazu gezwungen?“) bergen die Gefahr, dass sie die Kinder und Jugend-
lichen dazu bewegen, vermeintliche Ereignisse zu erinnern, die in der Realität 
gar nicht stattgefunden haben. 
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Zusammenfassend lassen sich für die Gesprächssituation mit Kindern und 
Jugendlichen in belastenden Situationen folgende Regeln festhalten (Volbert 
2015): Wenn man keine handfesten Beweise und Belege für den sexuellen Miss-
brauch hat, sollte man sich nicht vorschnell aufgrund von plötzlich auftreten-
den Verhaltensauffälligkeiten, Spielverhalten, Zeichnungen oder Äußerungen 
der Kinder und Jugendlichen auf sexuellen Missbrauch festlegen, sondern offen 
allen möglichen Belastungen auf den Grund gehen. Im Gespräch über den se-
xuellen Missbrauch sollte man den Kindern und Jugendlichen nicht voreilig 
versprechen, dass man darüber mit niemandem sprechen wird, weil man dieses 
Versprechen schlicht nicht einhalten kann. Generell gilt: das Gespräch soll er-
gebnisoffen verlaufen und nach Möglichkeit zeitnah, genau, vollständig und gut 
lesbar mit allen Fakten dokumentiert werden (Wer? Wo? Was? Wie? Wann? 
Name der/des Verfassenden) (Jud 2015). 

10.4  Beschwerdemanagement 

Effektives Beschwerdemanagement in Institutionen ist ein wichtiges Thema der 
Präventionsdebatte (Crone/Liebhardt 2015; Fegert et al. 2015). Beschwerde-
management ist nur dann tragfähig, wenn es von den Betroffenen als glaubwür-
dig, niedrigschwellig und sicher wahrgenommen werden kann (Fegert 2015). 
Das Ziel eines Beschwerdesystems ist insbesondere, das professionelle Handeln 
qualitativ zu verbessern sowie die Kinder, Jugendlichen und deren Eltern gegen 
unprofessionelles Handeln zu schützen (Liebhardt 2015b). Beschwerdesysteme 
können entscheidend dabei helfen, personelle oder institutionelle Fehler zu iden-
tifizieren und nach Möglichkeit die Abläufe zu optimieren (De Feijter et al. 2012). 
Im Hinblick auf sexuellen Missbrauch im institutionellen Kontext ist ein trag-
fähiges Beschwerdemanagement umso wichtiger, da sexueller Missbrauch nicht 
nur in einer dyadischen Täter-Opfer-Beziehung wurzelt, sondern erst durch die 
gesamte institutionelle Struktur ermöglicht wird (Fegert/Wolff 2015). Deswegen 
sollte ein tragfähiges Beschwerdesystem fest in der Institutionenkultur veran-
kert sein, damit alle potentiellen Missstände, Schwierigkeiten, Unstimmigkeiten 
und Fehlverhalten zeitnah und unkompliziert kommuniziert werden können. 

Es gibt zahlreiche Qualitätsmanagement-Verfahren, welche Prozesse und 
Produkte hinsichtlich ihrer Qualität in den Blick nehmen, wie etwa das DIN EN 
ISO 9000-Verfahren oder das Verfahren der European Foundation for Quality 
Management (EFQM) (Edelmann/Schmidt/Tippelt 2011; Knispel 2008). Be-
schwerdesysteme haben sich insbesondere im Bereich der Luft- und Raumfahrt 
(Fegert/Ziegenhain/Fangerau 2010) und im Gesundheitswesen (Hamann et al., 
2008) fest etabliert. Dagegen ist ein erprobtes und evaluiertes Beschwerde-
management im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe und in pädagogischen 
Kontexten kaum bekannt; ein komplexes Beschwerdemanagement kommt dar-
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über hinaus in diesen Bereichen aus Kostengründen in der Regel nicht infrage. 
Bisher hat sich in diesem Feld insbesondere die Funktion einer Ombudsperson 
bewährt, die als Ansprechperson für Fragen zu übergriffigem und grenzverlet-
zendem Verhalten dient. 

Damit sich ein Beschwerdeverfahren in einer Institution gut etablieren 
kann, bedarf es 1) einer internen, institutionsspezifischen Auseinandersetzung 
mit der eigenen Fehlerkultur, also dem Umgang mit Fehlverhalten vonseiten 
der Mitarbeiter sowie der Kinder und Jugendlichen, 2) der Einführung von in-
stitutionsspezifischen Beschwerdekonzepten, 3) Möglichkeiten der direkten Par-
tizipation von Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitern sowie schließlich 4) der 
Identifizierung von potentiellen Risikofaktoren (Liebhardt 2015a). 

Effektive Beschwerdesysteme lassen sich dadurch charakterisieren, dass sie 
anonym und vertraulich sind und so die Identität der Kinder, Jugendlichen und 
Mitarbeiter/innen schützen. Darüber hinaus sollten Beschwerdesysteme für alle 
leicht zugänglich, transparent, offen formuliert (ohne eine zu starke Fokussie-
rung auf sexuellen Missbrauch) und gut verständlich sein (Liebhardt 2015b). In 
Tabelle 1 sind die zentralen Merkmale eines effektiven, systematischen Be-
schwerdemanagements zusammengefasst. 

Tabelle 1: Merkmale eines tragfähigen Beschwerdemanagements (Fegert et al. 2010, 
S. 137) 

 
Merkmal Erläuterung

Freiwilligkeit Die Erstattung eines Berichts erfolgt freiwillig, es gibt keine Meldepflicht. 

Anonymität bzw. strenge 
Vertraulichkeit 

Rückschlüsse auf die/den Berichterstattende/n sind nicht möglich, da 
das Berichterstattungssystem anonym oder streng vertraulich ist. Es 
werden keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. 

Sanktionsfreiheit Die Berichterstattung zieht keine Sanktionen für den/die Bericht-
erstatter/in nach sich. 

Unabhängigkeit Das Berichtswesen sowie analysierende Expert/innen sind von jeglicher 
Autorität unabhängig, die Berichtende/Nutzende bestrafen oder Einfluss 
auf die Auswertung der Berichte nehmen können. 

Analyse durch ein Team  
von Expert/innen 

Die eingegangenen Berichte werden von einem Team von Expert/innen 
analysiert, das sowohl mit den spezifischen Umständen des Umfelds 
des/der Meldenden vertraut ist als auch die zugrunde liegenden System-
fehler erkennen kann. 

Zeitnahe Rückmeldung  
an die Berichterstattenden 
und Umsetzung der eva-
luierten Empfehlungen 

Die Berichte werden zügig analysiert und die Ergebnisse bzw. Empfehlun-
gen dem/der Berichterstattenden bzw. der Allgemeinheit der Nutzenden 
rückgemeldet. Die durch die Analyse evaluierten Empfehlungen werden 
zügig umgesetzt. 

Systemorientiertheit Die Empfehlungen zielen auf Veränderungen von Systemen, Prozessen 
oder Produkten. 

Einfachheit Das Formular zur Berichterstattung ist einfach auszufüllen und für jeden 
zugänglich. 

Freitextfelder Das Berichtsformular lässt ausreichend Raum für Freitext. 
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Gutes Beschwerdemanagement muss die Partizipationsrechte von Kindern und 
Jugendlichen in Institutionen berücksichtigen und ihnen die Möglichkeit bie-
ten, ihre Anliegen, Wünsche und Nöte zu formulieren und zu kommunizieren. 
Erst mit der Einbindung von Kindern und Jugendlichen in das Beschwerde-
management ist das System vollständig (Liebhardt. 2015a). Enders (2012) emp-
fiehlt sogar regelmäßige, schriftliche, standardisierte Befragungen von Kindern 
und Jugendlichen mit direkten Fragen zu Grenzüberschreitungen und Gewalt 
durch Mitarbeiter/innen der Institution. Auch im Rahmen unserer Gruppen-
diskussionen mit Schüler/innen eines Internats haben die Teilnehmer/innen 
Wünsche im Hinblick auf Partizipation und Mitspracherecht geäußert: 

„Also Kritik soll geäußert werden und wird bearbeitet. Und zwar nicht so: Ach du 
bist halt der dumme Schüler, der Mitarbeiter hat immer Recht. Sondern, wenn es im 
Internat Schwierigkeiten z. B. zwischen Mitarbeitern und Internatsschülern gibt, 
werden die auch wirklich aufgearbeitet. Und gesagt: Wo liegt denn das Problem? 
Und nicht: Ich bin der Erzieher, ich muss mich da jetzt durchsetzen.“ (I-Konf). 

Auch in einer anderen Gruppendiskussion mit Schüler/innen wurde deutlich, 
dass die Kinder und Jugendlichen sehr genau spüren, ob ihre Aussagen ernst 
genommen werden oder nicht: 

„T3w: Ich fand es nur ein bisschen komisch. Weil [anonymisiert, Name der Mit-
schülerin] hat sich falsch verhalten, das ist außer Frage. Aber auf dem Rausschmiss-
zettel stand nicht alles richtig drauf. Sie war z. B. nur auf dem Gang gestanden. Und 
auf dem Zettel stand, sie war in einem Zimmer drinnen gewesen. [Anonymisiert, 
Name der Bezugsbetreuerin] hat auch gemeint: Dadurch dass sie im Gang war, hat 
sie beschlossen, dass sie den ganzen Abend bei den Berufsschülern war. Obwohl sie 
ausgetragen war und einen Ausgangchip hatte. Und da sie dann da gewesen sein 
musste, hat sie irgendwie im Kopf beschlossen, dass sie sich im Internat befunden 
hat. 
I: Okay und für euch war das so ein bisschen schwierig, weil ihr fandet, dass das 
nicht ganz gerecht war.  
T3w: Und was ich extrem schlecht fand ist, dass es kein Gespräch mit [anonymisiert, 
Name der Heimleitung], [anonymisiert, Name der Bezugsbetreuerin] und [anony-
misiert, Name der Schülerin] in einem Raum. Das gab es gar nicht. (I-B-LM/Fa).“ 

10.5  Umgang mit Öffentlichkeit und Justiz 

Im Falle eines massiven Fehlverhaltens im institutionellen Kontext ist eine „Än-
derung der Spielregeln“ ein wesentlicher Schritt. Die Institution muss Position 
beziehen zu der Bedeutung der Idealisierung der Helfer/innen (u. U. nur Gutes 
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zu tun), womit auch die relative Abwertung der Kinder und Jugendlichen zu-
sammenhängt, sowie zu den oft nicht bewussten Leugnungsmechanismen, dass 
es nicht nur andernorts, sondern auch in der eigenen Einrichtung massives 
Fehlverhalten geben kann und gibt. Rechtlich können bei eindeutiger Beweis-
lage folgende Schritte eingeleitet werden (Busch 2006, S. 95): 

a) Strafanzeige, 
b) Tätigkeitsuntersagung nach § 48 SGB VIII, 
c) arbeitsrechtliche Konsequenzen sowie 
d) Geltendmachung von Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüchen, aber 

auch etwa von Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG). 

Wenn Personen ein aus ihrer Sicht strafbares Verhalten bei einer Polizeidienst-
stelle anzeigen, dann müssen sie das Verhalten nicht direkt einem bestimmten 
Straftatbestand zuordnen. Eine Strafanzeige zu erstatten bedeutet lediglich, den 
Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft) ei-
nen Sachverhalt zu berichten, der aus der Sicht der Anzeigenden strafbar ist 
(Burgsmüller 2015). Die Abwägung und Entscheidung darüber, ob ein be-
stimmtes Verhalten die Grenze zur Strafbarkeit erreicht oder gar überschritten 
hat, ist nicht immer einfach. Die Übergänge sind diesbezüglich oft fließend und 
das Ergebnis kann unterschiedlich ausfallen, u. a. abhängig z. B. vom fachlichem 
Hintergrund der Person, die die Entscheidung trifft und die Informationen ge-
wichtet. 

Es können nur erhebliche Beeinträchtigungen der sexuellen Selbstbestim-
mung unter Strafe gestellt werden. Es ist nicht notwendig, bei jeder Grenzüber-
schreitung, selbst wenn sie noch so belastend oder unangenehm für den Be-
troffenen sein kann, strafrechtliche Schritte einzuleiten. Es gibt eine Reihe von 
sexuellen Belästigungen, die nicht im StGB geregelt und aus diesem Grund 
nicht strafbar sind (Burgsmüller 2015). Allerdings sind nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aus dem Jahr 2006 sexuelle Belästigungen un-
terhalb der durch das StGB festgelegten Strafbarkeitsschwelle ebenso von recht-
licher Bedeutung, sie sind lediglich aus strafrechtlicher Sicht nicht bedeutsam. 
Nichtsdestotrotz können sie zu arbeitsrechtlichen Sanktionen seitens des Ar-
beitgebers gegenüber der belästigenden Person führen. Es kann infolgedessen 
zu Abmahnungen, Kündigungen oder anderweitigen Sanktionen für das Ver-
halten dieser Person kommen. 

Nach § 184g StGB sind lediglich solche Handlungen strafbar, die „für das 
Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung von einiger Erheblichkeit sind“ 
(Burgsmüller 2015, S. 53). Wie dabei der Begriff „erheblich“ genau interpretiert 
und ausgelegt wird, hängt in erster Linie von der aktuellen Rechtsprechung in 
ähnlich gelagerten Fällen sowie der insbesondere juristischen Fachliteratur zu 
diesen Fällen ab. Nach dem Sexualstrafrecht werden drei Schutzaltersgrenzen 
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im Hinblick auf Angriffe auf das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Kindern 
und Jugendlichen unterschieden: 

a) Sexueller Missbrauch von Kindern gemäß § 176 StGB: unter 14 Jahre 
b) Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen gemäß § 174 StGB: unter 16 Jah-

re 
c) Sexueller Missbrauch von Jugendlichen gemäß § 182 StGB: unter 18 Jahre 

Kinder unter 14 Jahren fallen nach § 176 StGB unter eine absolute Schutzalters-
grenze. Demnach ist jeder auf Sexualität bezogene Umgang oder bereits der 
Versuch eines sexualbezogenen Umgangs mit Kindern strafbar. Einwilligungen 
von Kindern, die oft von den Beschuldigten zur ihrer eigenen Entlastung be-
richtet werden, sind ausnahmslos unwirksam und rechtlich absolut unerheb-
lich. 

Die Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden ist in den „Leitlinien zur 
Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden“ geregelt (Bundesministerium für 
Justiz, 2012; Fegert, 2012; Kliemann 2015). Diese Leitlinien sind mit dem Ziel 
entstanden, der Vertuschung von Missbrauchsfällen in Institutionen und Orga-
nisationen entgegenzuwirken und dadurch mögliche weitere Straftaten zu ver-
hindern (Kliemann 2015). In den Leitlinien werden Handlungsempfehlungen 
des BMJ zum Umgang mit Fällen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch 
durch Angehörige oder durch Jugendliche in öffentlichen oder privaten Institu-
tionen festgehalten. Diese Leitlinien beziehen sich allerdings nicht auf die (häu-
figer auftretenden) Fälle, in denen ein familiärer Missbrauch bekannt wird, der 
z. B. im Rahmen einer Tagesbetreuung oder stationärer Behandlung stattfindet. 
Öffentliche Institutionen (Schulen, Krankenhäuser, Kindertagesstätten, Jugend-
ämter usw.) werden angehalten, verbindliche Regelungen zur Umsetzung der 
Leitlinien zu treffen. Private und freie Träger sollen sich lediglich im Rahmen 
der Selbstverpflichtung an den Leitlinien orientieren, allerdings soll die Umset-
zung entsprechender Konzepte für die Bewilligung öffentlicher Mittel und eine 
ggf. erforderliche Betriebserlaubnis bedeutsam sein (vgl. SGB VIII, §§ 45 und 
74 sowie 79a SGB VIII; Kliemann 2015). Generell gilt: Strafverfolgungsbehör-
den sollen bei tatsächlichen Anhaltspunkten eingeschaltet werden, die darauf 
hinweisen, dass eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung eines Min-
derjährigen innerhalb einer Institution oder durch Angehörige einer Institution 
begangen worden sein könnte. Vertrauliche Informationen dürfen allerdings 
erst dann an Dritte weitergegeben werden, wenn die Betroffenen damit einver-
standen sind oder wenn es gesetzlich erlaubt ist (Kliemann 2015). Für die In-
formationsweitergabe können nicht allein die Leitlinien zur Einschaltung der 
Strafverfolgungsbehörden als Grund dienen. 
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10.6  Fazit 

Die vorangegangenen Ausführungen machen deutlich, wie komplex das Feld 
des Krisenmanagements ist und welche Aspekte für eine erfolgreiche Umset-
zung zu beachten sind. Allerdings muss an dieser Stelle betont werden, dass 
eine Krisenprävention und vorausschauendes Agieren sicher wesentlich besser 
und effektiver sind als ein Krisenmanagement, das erst nach einem Vorfall in 
Kraft tritt. In diesem Sinne sollten Präventionsmaßnahmen in Hinblick auf se-
xuellen Missbrauch in Institutionen etabliert und möglichst kontinuierlich wei-
terentwickelt werden, so wie es vom Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs und dem Runden Tisch „Sexueller Kindesmiss-
brauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen 
Einrichtungen und im familiären Bereich“ 2011 und 2012 empfohlen wurde. Im 
Rahmen des Monitorings zur Umsetzung von Präventionsmaßnahmen in Insti-
tutionen, das vom Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kin-
desmissbrauchs 2013 durchgeführt wurde, hat sich allerdings gezeigt, dass sich 
mit Blick auf Prävention zwar bereits viel getan hat, die Präventionsmaßnah-
men allerdings noch nicht flächendeckend etabliert wurden (UBSKM, 2013). 
Nach den Ergebnissen der Umfrage wurde der Fragebogen lediglich von 26 % 
der angeschriebenen Kliniken und Fachabteilungen für Kinder und Jugendliche 
beantwortet. Des Weiteren haben nur 30 % der kontaktierten Heime und sons-
tigen Wohnformen und 40 % der Internate den Fragebogen ausgefüllt und zu-
rückgeschickt. Das bedeutet, dass sich die Mehrzahl der kontaktierten Einrich-
tungen dieser Form von Monitoring entzogen hat. 

Generell wäre es von Vorteil, wenn die institutionelle Prävention nicht nur 
in einer Hand (etwa bei einem Präventionsbeauftragten) läge, sondern es soll-
ten sich alle Mitarbeiter/innen verantwortlich fühlen und bereit sein, die Ver-
antwortung für die Umsetzung der Präventionsmaßnahmen zu tragen (Fegert 
2015). Bei ersten Hinweisen auf Übergriffe, Grenzüberschreitungen und sexuel-
len Missbrauch ist die Achtsamkeit aller gefordert. Diese Haltung muss sich in 
der Praxis noch etablieren und eingelebt werden. 
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Kapitel 11 
Reflexionsbogen – Einschätzung  
von Rahmenbedingungen  
zur Prävention von sexualisierter Gewalt 

Manuela Gulde, Franziska Köhler-Dauner,  
Jörg M. Fegert, Ute Ziegenhain 

11.1  Reflexion von Risiko- und Schutzfaktoren  
für sexualisierte Gewalt in Institutionen 

Öffentliche und freie Träger von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche ha-
ben sicherzustellen, dass das Wohl und der Schutz der dort betreuten Mädchen 
und Jungen gewährleistet ist, ihre Rechte gewahrt werden und ihnen kein Scha-
den zugefügt wird (Zinsmeister, 2015). Skandale um Grenzverletzungen und se-
xualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Einrichtungen 
haben in den vergangenen Jahren jedoch gezeigt, dass diese Orte keineswegs per 
se als Schutzräume bzw. als „sicherer Ort“ betrachtet werden können (Schmid/ 
Fegert 2015). In Folge massiver Fälle von Machtmissbrauch und Kindeswohl-
gefährdungen durch Professionelle in Institutionen der Erziehung und Bildung 
in Deutschland wurden vom Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch in Ab-
hängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen 
und im familiären Bereich“ daher sogenannte Mindeststandards für sämtliche 
Einrichtungen gefordert und entwickelt, um den Schutz und die Sicherheit der 
zu betreuenden Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen zu verbessern. 

Unter Mindeststandards sind Minimalanforderungen an ein Schutzkonzept 
zu verstehen. Ein Schutzkonzept bezeichnet das für jede Institution passende 
System von begründeten und einrichtungsspezifischen Maßnahmen in den Be-
reichen Prävention, Intervention (Aufdeckung) und nachhaltiger Aufarbeitung 
für den besseren Schutz von Mädchen und Jungen vor Grenzverletzungen und 
sexualisierter Gewalt. Solche Konzepte können nicht von „oben“ oder „außen“ 
verordnet werden, sondern müssen im Sinne eines multiperspektivischen An-
satzes unter der Beteiligung von zu betreuenden Kindern und Jugendlichen, 
Führungs- und Leitungspersonen, professionellen und ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen erarbeitet und im Alltag angewendet werden. Basis eines jeden 
Schutzkonzeptes ist eine sogenannte Risikoanalyse, bei der die pädagogischen, 
strukturellen und arbeitsfeldspezifischen Risiken der Einrichtung analysiert so-
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wie Gelegenheitsstrukturen und Gefährdungspotentiale für Grenzverletzungen 
und sexualisierte Gewalt identifiziert werden (Rörig 2015; Wolff/Fegert/Schröer 
2015). 

Das Vorhandensein eines Schutzkonzeptes in einer pädagogischen Einrich-
tung ist jedoch kein Garant dafür, dass Grenzverletzungen und sexualisierte 
Gewalt gänzlich auszuschließen sind. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Ein-
richtung bewusst diesen Risiken stellt. Je bewusster eine Einrichtung dies tut, 
umso eher ist es möglich, diese zu thematisieren und die ersten Vorboten früh-
zeitig zu benennen und zu bearbeiten. Dies erscheint auch deshalb von zen-
traler Bedeutung, da der Übergang von grenzverletzendem Verhalten hin zu 
sexualisierter Gewalt fließend und kontinuierlich verlaufen kann. Neben struk-
turellen Elementen wie z. B. ein etabliertes und funktionierendes Beschwerde-
verfahren, befördern vor allem Fragen der pädagogischen Haltung einer Or-
ganisation, ein Bewusstsein für ein Grenzen achtendes Milieu und somit den 
Schutz und die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen in pädagogischen 
Einrichtungen (Schmid/Fegert 2015; Kindler/Fegert 2015). Die Haltung einer 
Organisation ist dabei als Gesamtheit gewachsener Wertvorstellungen, Nor-
men, Verhaltens- und Umgangsweisen zu verstehen, die teilweise als „unge-
schriebene Gesetze“ in der Organisation wirksam sind. 

Zielsetzung des Teilprojektes 1 „Feststellung Kindeswohlgefährdung, Dia-
gnostik in Medizin, Psychologie, psychosoziale Risikoabschätzung“1 war des-
halb die Entwicklung eines praxisbasierten und theoriegestützten Instrumentes 
zur Einschätzung und Reflexion von Strukturen, die sexualisierte Gewalt in 
pädagogischen Institutionen bedingen bzw. fördern können. Dieser sogenannte 
Reflexionsbogen zur Einschätzung von Rahmenbedingungen zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt in Institutionen basiert auf einer umfangreichen und inter-
nationalen Literaturrecherche zum Themenbereich sexualisierte Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche in Institutionen und verbindet die in der Literatur und 
in Handlungsleitfäden für die Praxis genannten Risiko- und Schutzfaktoren für 
Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt in Institutionen (siehe unter an-
derem Schmid/Fegert 2015; Wolff/Fegert/Schröer 2015; Abschlussbericht Run-

                                                                                 

1  Das Teilprojekt 1 ist Teil des Verbundprojektes „Kindeswohl als kollektives Orientie-
rungsmuster? Deskription und Analyse einer Grundbegrifflichkeit des Kinderschutzes 
zur Etablierung einer ‚Kultur des Hinsehens‘ in den Debatten um sexuelle Gewalt in päd-
agogischen Institutionen“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im 
Rahmen der Förderlinie „Förderung von Forschungsvorhaben im Zusammenhang mit 
sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten“ gefördert 
wurde. Ziel dieses Verbundprojektes war es, die Struktur des Feldes „Missbrauch in Insti-
tutionen“ und die möglichen strukturellen Bedingungen für sexuelle Gewalt in den (aktu-
ellen) institutionellen Konstellationen und den Interaktionsbeziehungen zwischen den 
zentralen Akteuren zu identifizieren. Das Verbundprojekt bestand aus sechs verschiede-
nen Teilprojekten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 
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der Tisch 2011) mit Ergebnissen aus Experten- und Gruppeninterviews mit 
Leitungskräften, Jugendlichen und pädagogischen Fachkräften aus Jugendhilfe-
einrichtungen. 

Ziel des Reflexionsbogens ist es, auf ökonomischem Weg eine Sensibilisie-
rung aller in der Einrichtung Tätigen für den Umgang mit sexualisierter Gewalt 
zu erreichen. Sowohl die eigene Einrichtung als auch das eigene Handeln und 
die eigene Haltung sollen im Rahmen des Reflexionsbogens kritisch betrachtet 
und reflektiert werden. Das Instrument soll dabei möglichst flexibel auf allen 
Ebenen der Einrichtung Anwendung finden (z. B. (Selbst-)Reflexion auf Ebene 
der einzelnen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Lei-
tung, Team- und Organisationsentwicklung). 

Abbildung 1: Zielgruppe und Zielsetzung des Reflexionsbogens 
 

11.2  Aufbau des Reflexionsbogens –  
Einschätzung von Rahmenbedingungen  
zur Prävention von sexualisierter Gewalt 

Die Entwicklung von Maßnahmen, die geeignet sind, die Gefahr von sexuali-
sierter Gewalt in pädagogischen Einrichtungen wirksam zu verringern, muss 
neben den spezifischen, in der Literatur genannten Risiko- und Schutzfaktoren 
auch die Vielgestaltigkeit des Arbeitsfeldes und des pädagogischen Alltags be-
rücksichtigen. Das hier vorliegende Instrument kann dazu einen Beitrag leisten, 
indem es die in der Literatur und in Handlungsleitfäden für die Praxis genann-
ten Risiko- und Schutzfaktoren für Grenzverletzungen und sexualisierter Ge-
walt mit Ergebnissen aus Experten- und Gruppeninterviews verbindet und zur 
Reflexion des eigenen Verhaltens sowie zur kritischen Auseinandersetzung mit 
institutionellen Strukturen anregt. 

Minimalziel
(Selbst-)Reflexion 
der einzelnen 
MitarbeiterInnen 
und der Leitung 

Teamentwicklung 

Maximalziel 
Organisationsentwicklung 
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Die in der Literatur und in Handlungsleitfäden für die Praxis benannten Ri-
siko- und Schutzfaktoren für Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt in 
Institutionen (vgl. unter anderem Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
2010; Enders et al. 2012; Wolff/Fegert/Schröer 2015; Abschlussbericht Runder 
Tisch 2011) lassen sich im Wesentlichen den Ebenen Träger- und Einrich-
tungsleitung, Mitarbeiter/innen und Einrichtungskultur zuordnen. Als Risiko-
faktoren werden unter anderem rigide, autoritäre und intransparente Leitungs-
strukturen, keine Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter/in-
nen, das Fehlen eines systematischen Partizipations- und Beschwerdesystems, 
kein standardisierter Ablaufplan für den Umgang mit Verdachts- und Vorfäl-
len, kein pädagogisches Konzept, unausgewogenes Nähe-Distanz-Verhältnis 
zwischen Kindern und Betreuer/innen usw. gesehen. Als ein zentraler Schutz-
faktor gilt vor allem eine wertschätzende und Grenzen achtende Haltung so-
wohl in der Interaktion mit den zu betreuenden Kindern und Jugendlichen und 
ihren Familien als auch unter den einzelnen Fach- und Leitungskräften. Ins-
besondere aus traumapädagogischen Konzepten lassen sich dabei Aspekte wie 
Partizipation (d. h. wichtige Entscheidungen und Regelungen werden gemein-
sam ausgehandelt, Mitspracherecht aller Beteiligten), Transparenz (d. h. institu-
tionelle Abläufe und Absprachen sowie deren Hintergründe werden für alle 
Beteiligten offen und nachvollziehbar gemacht), Wertschätzung und Fehler-
freundlichkeit (konstruktive und reflexive Haltung gegenüber Fehlern) ableiten 
(Schmid/Fegert 2015; Bange,2015). 

Um die Vielgestaltigkeit des Arbeitsfeldes abzubilden, wurden insgesamt vier 
leitfadengestützte Experteninterviews mit Leitungen stationärer Jugendhilfeein-
richtungen (Heime) sowie acht Gruppeninterviews, jeweils vier mit pädagogi-
schen Fachkräften und vier mit Jugendlichen, durchgeführt. Für den Leitfaden 
wurde ein teilstandardisierter, narrativer Ansatz gewählt. Somit konnten Perspek-
tiven, Meinungen und Erfahrungen auf der Ebene der Leitung, der pädagogi-
schen Fachkräfte sowie der Jugendlichen bezüglich der Themen Grenzverletzun-
gen und sexualisierter Gewalt innerhalb der Einrichtungen abgefragt und erfasst 
werden. Der inhaltliche Fokus der Leitfäden variierte dabei je nach Zielgruppe. 

Schwerpunkt der Experteninterviews waren zum einen Fragen zu institu-
tionsinternen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit Kindeswohl, Schutz-
konzepten, Umgang mit sexuellem Missbrauch und Missbrauchsverdacht und 
zum anderen Fragen zum Wissenstand über Folgen von sexuellem Missbrauch 
sowie zum Führungsstil der Leitung (Verhaltenskodex, Handlungsleitlinien, 
ethische Codes usw.). In den Gruppeninterviews mit pädagogischen Fachkräf-
ten ging es darum, deren Haltung, Einstellung und Wissenstand bezüglich des 
Begriffes Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung (z. B. präventive Maßnah-
men, Folgen sexuellen Missbrauchs, Interventionen) zu erfragen sowie Wün-
sche und Unterstützungsbedarfe zu erfassen. Auf Seiten der Jugendlichen stan-
den Fragen zum Umgang mit dem Thema Grenzverletzungen und sexualisierte 
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Gewalt, Wissen über Partizipations- und Beschwerdemöglichkeiten und über 
die eigenen Rechte in der Einrichtung sowie die Wünsche und Bedürfnisse der 
Jugendlichen im Fokus. 

Aus der Literatur sowie aus den Experten- und Gruppeninterviews konnten 
so folgende Hauptaspekte herausgearbeitet werden, die sexualisierte Gewalt in 
pädagogischen Institutionen begünstigen können: 

 allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen einer Institution 
 Haltung einer Organisation 
 Autonomie und Selbstbestimmung 

Unter dem Begriff strukturelle Rahmenbedingungen werden Aspekte wie päd-
agogische Leitlinien, (internes und externes) Beschwerdemanagement, Verfah-
rensstandards im Falle eines Verdachtes und bei Vorfällen von (sexualisierter) 
Gewalt, die Qualifikation sowie der Führungsstil der Leitung gefasst, die den 
Handlungs- und Orientierungsrahmen für die (pädagogischen) Tätigkeiten in 
der Einrichtung vorgeben und festlegen. Standards, Leitlinien und Handlungs-
anweisungen, die in einem ausschließlichen „Top-Down“ Prozess in den Ein-
richtungen einmal schriftlich verankert wurden, führen dabei nur selten zu ei-
ner konstruktiven Weiterentwicklung von Organisationen. Vielmehr müssen 
alle Beteiligten in partizipative Lern- und Entwicklungsprozesse einbezogen so-
wie strukturelle Rahmenbedingungen stetig an den Alltag angepasst und reflek-
tiert werden, um einen Weiterentwicklungsprozess zu gewährleisten (Eber-
hardt/Naasner/Nitsch 2015). 

Die Haltung einer Organisation stellt die Gesamtheit der gewachsenen 
Wertvorstellungen, Normen, Verhaltens- und Umgangsweisen dar, die teilwei-
se als „ungeschriebene Gesetze“ in der Organisation wirksam sind. Diese wird 
im sozial-emotionalen Klima, in der Arbeitsmotivation, dem Informationsfluss 
und den Beteiligungsstrukturen, in der Art und Weise, wie miteinander und 
mit Fehlern umgegangen wird, in den Einstellungen und Handlungsweisen und 
der Bereitschaft, auch schwierige Situationen gemeinsam zu bewältigen, deut-
lich. Die Haltung einer Organisation bzw. einer Einrichtung bestimmt im We-
sentlichen deren Identität und hat entscheidenden Einfluss auf die Wirksamkeit 
von Präventionsmaßnahmen. Im Sinne des Kinderschutzes muss daher auch 
immer die jeweilige Haltung in den Einrichtungen Gegenstand kritischer Be-
trachtung sein. Eine kritische Kommunikations- und Fehlerkultur (z. B. aus-
grenzende Kommunikationsstrukturen, grenzverletzende Rituale, intransparen-
te Vorgehensweisen, Bagatellisierung und Vertuschung von Fehlern, Angst) 
muss zum Schutz aller Beteiligten vor Grenzverletzungen und sexualisierter Ge-
walt benannt und überwunden werden (Steinbach 2015). 

Das tägliche Handeln pädagogischer Fachkräfte ist immer auch Beziehungs-
arbeit, in der Nähe- und Distanzbedürfnisse (verbal und körperlich) reguliert 
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und in Balance gebracht werden müssen. Der Aufbau eines vertrauensvollen 
Verhältnisses stellt dabei einen elementaren Bestandteil der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen dar. Eine zentrale Anforderung pädagogischer Professionali-
tät ist es, emotionale Wärme und Nähe zu Kindern zuzulassen, Vertrauen und 
Respekt entgegenzubringen, Beziehungen aufzubauen und als Bezugsperson 
authentisch zu sein. Darüberhinaus besteht Professionalität wesentlich auch 
darin, ein unangemessenes und distanzloses Verhalten von Kindern und Ju-
gendlichen zu erkennen, zu spiegeln und Grenzen zu setzen. Das bedeutet auch, 
das individuelle Bedürfnis und das Recht auf Rückzug und Privatheit aller Be-
teiligten (Kinder und Jugendliche, pädagogische Fachkräfte) im pädagogischen 
Alltag zu akzeptieren und zu sichern. Der Aufbau eines „richtigen“ Nähe- und 
Distanzverhältnisses im Rahmen professioneller Beziehungen stellt somit eine 
komplexe Aufgabe dar, die im Kontext des Kindeswohls noch einmal besonders 
relevant wird. Dieses Thema ist für pädagogische Fachkräfte insofern bedeut-
sam, als ein stimmiges und für beide Seiten akzeptables Nähe- und Distanzver-
hältnis die Grundlage einer Grenzen achtenden Beziehung schafft und Miss-
brauch vorbeugt. In gelebten professionellen Beziehungen, die stets bewusst 
und reflektiert an der Nähe-Distanz-Regulation sowie an Machtkonstellationen 
arbeiten, werden Kinder und Jugendliche in Institutionen letztendlich sicherer 
leben können (Wolff/Fegert/Schröer 2015). 

Tabelle 1: Ebenen des Reflexionsbogens (Schmid/Fegert 2015; Wolff/Fegert/Schröer 
2015; Abschlussbericht Runder Tisch 2011, Ergebnisse aus Experten- und Gruppen-
interviews) 

 
Ebenen des Reflexionsbogens Themenschwerpunkte

Strukturelle Rahmenbedingungen  Pädagogische Leitlinien 
 (internes und externes) Beschwerdemanagement 
 Verfahrensstandards im Falle eines Verdachtes und bei 

Vorfällen von (sexualisierter) Gewalt 
 Qualifikation 
 Führungsstil 

Haltung/Klima  Einrichtungskultur 
 Fehlerfreundlichkeit 
 Partizipation 
 Transparenz 

Autonomie und Selbstbestimmung  Nähe und Distanz 
 Rückzug und Privatheit 

Die eben angesprochenen Ebenen – strukturelle Rahmenbedingungen, Haltung 
sowie Autonomie und Selbstbestimmung (siehe Tabelle 1) – werden im In-
strument zwar separat behandelt, sind in der Praxis jedoch nicht voneinander 
zu trennen. Die Zuweisung der einzelnen Themenschwerpunkte zu den einzel-
nen Ebenen erfolgte anhand der in der Literatur vorgefundenen Strukturierung. 
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Eine Vorlage des Reflexionsbogens findet sich auf den Internetseiten des Ju-
venta Verlages unter dem Link zu diesem Buch. 

Die einzelnen Themenschwerpunkte werden im Reflexionsbogen kurz er-
läutert. Die Einschätzung der eigenen Einrichtung sowie des eigenen Verhal-
tens erfolgt anhand einer Ampelskala. Diese Ampelskala zeigt unter der Ver-
wendung einer Farbskala von grün (Positivpol) über gelb bis rot (Negativpol) 
an, wo es Stärken und Defizite gibt, beziehungsweise wo noch Entwicklungsbe-
darf in der Einrichtung besteht. Um die eigene Einrichtung sowie das eigene 
Verhalten im Rahmen der Ampelskala besser einschätzen zu können, wurden 
zu den einzelnen Fragen die zwei Extrempole (Positivpol (grün) und Negativ-
pol (rot)) definiert. Diese Extrempole beschreiben präventive Aspekte gegen 
Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt, die einerseits bereits vollständig in 
der Einrichtung implementiert sind bzw. in der Einrichtung gelebt werden 
(Positivpol) und andererseits Aspekte, die nicht in der Einrichtung vorhanden 
sind bzw. nicht respektiert werden (Negativpol) (siehe Abbildung 3). Die vor-
formulierten Extrempole dienen der Veranschaulichung und sollen den päda-
gogischen Fachkräften helfen, anhand eines (selbst gewählten) praktischen 
Beispiels (siehe Abbildung 2) erstens ihre jeweilige Einrichtung hinsichtlich der 
Qualität aktueller Gegebenheiten und zweitens ihr eigenes Verhalten und Han-
deln im Rahmen der Ampelskala einzuschätzen. 

Abbildung 2: Praktisches Beispiel 
 

  

Schätzen Sie nun mit Hilfe des Reflexionsbogens die strukturellen 
Rahmenbedingungen Ihrer Einrichtung sowie die institutionelle Haltung im Hinblick 

auf diesen oder einem selbstgewählten konkreten Fall ein. 
 

Ordnen Sie dafür bitte zunächst die Qualität aktueller Gegebenheiten und Abläufe 
Ihrer Einrichtung anhand der vordefinierten Positiv- und Negativpole in Form der 

Ampelskala ein.  
In einem zweiten Schritt möchten wir Sie bitten, Ihr eigenes Verhalten 

einzuschätzen und zu reflektieren, inwieweit die abgefragten Aspekte Ihrer Meinung 
nach in Ihrer Einrichtung Anwendung finden. 

Stellen Sie sich folgenden Fall vor, … 

…, Ihnen fällt auf, dass eine langjährige Mitarbeiterin/ein langjähriger Mitarbeiter immer 
mehr die unangenehmen Schichten wie Nacht- und Wochenenddienste bevorzugt 
übernimmt. Nach und nach haben Sie das Gefühl, dass sich einige der zu betreuenden 
Kinder und Jugendlichen am Tag nach diesen Schichten anders verhalten bzw. anders 
auf die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter reagieren. 
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Abbildung 3: Fragenbeispiel 
 

11.3  Fazit 

Eine Bearbeitung des Reflexionsbogens innerhalb der Einrichtung wird min-
destens einmal pro Jahr empfohlen, um einen stetigen Qualitätsentwicklungs-
prozess auf Mitarbeiter/innen-, Team- und Organisationsebene anzustoßen, so-
wie um ungünstige Entwicklungen frühzeitig erkennen zu können. 

Das Instrument kann dabei in vollem Umfang (d. h. alle drei Ebenen), jede 
Ebene einzeln für sich oder durch das Herausgreifen spezieller Fragen selbst-
ständig von pädagogischen Fachkräften bearbeitet werden. Die Bearbeitungs-
dauer variiert dabei je nach Intensität und Umfang. Für eine angemessene Be-
arbeitung sollte jedoch mindestens eine Stunde eingeplant werden. Einzelne 

Beschwerdemanagement 
Ein Beschwerdemanagement ermöglicht Kindern, Jugendlichen wie auch dem pädagogischen Per-
sonal Beschwerden, Probleme, Missstände oder Fehlverhalten innerhalb der Einrichtung zu äußern. 
Dabei kann zwischen einem internen sowie einem externen Beschwerdemanagement unterschieden 
werden. Ein externes Beschwerdemanagement ermöglicht dabei über das institutionsinterne Be-
schwerdemanagement hinaus, Beschwerden zu äußern. 

   

• Bestehen von unterschied-
lichen Beschwerdewegen 

• Schriftlich fixiert 
• allen bekannt 
• anonym und streng 

vertraulich 
• einfacher Zugang  
• Schweigepflicht 
• unabhängig 

 
Zum Beispiel:

• Kummerkasten 
• Mitarbeiterversammlung 
• Vertrauensperson 
• unabhängiger Beauftragter 

 

Inwieweit besteht ein internes 
Beschwerdemanagement für 
Fachkräfte, Kinder und Jugendliche 
innerhalb Ihrer Einrichtung?  

 besteht nicht  

  

   
 In welchem Ausmaß würde Ihnen das 

Institutionsinterne Beschwerde-
management Ihrer Einrichtung in 
einem konkreten Fall nutzen? 

 

Ampelskala zur Einschätzung 
der Qualität aktueller 

Gegebenheiten und Abläufe 

NegativpolPositivpol 

Ampelskala zur 
persönlichen Reflexion 

Begriffserläuterung 

•
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Fragen des Reflexionsbogens können dabei auch als Grundlage für eine einrich-
tungsinterne Supervision genutzt werden. 

Es wird empfohlen, wenn möglich, die Durchführung des Reflexionsbogens 
in Begleitung oder Supervision einer einrichtungsexternen Fachkraft durchzu-
führen, welche die Strukturen der Einrichtung nicht kennt. Dies soll die Gefahr 
bzw. die Tendenz minimieren, dass die pädagogischen Fachkräfte alle Bereiche 
mit „grün“ einstufen. Die Aufgaben dieser externen Fachkraft liegen darin, den 
Bearbeitungsprozess zu moderieren, kritische Nachfragen zu stellen (z. B. Wie 
läuft das genau in ihrer Einrichtung ab? An wen genau würden Sie sich in die-
sem konkreten Fall wenden? Erklären Sie mir den Ablauf in ihrer Einrichtung 
bitte genauer… usw.), Diskussionsinhalte zusammenzufassen und diese gegebe-
nenfalls erneut ins Plenum zu geben, um zum Nachdenken anzuregen. 

Der Reflexionsbogen kann von jeder Person einzeln bearbeitet und später 
im Team besprochen oder gemeinsam im Team bearbeitet werden. Neben po-
sitiven Aspekten der Einrichtung sollten in der Auseinandersetzung im Team 
und in der Supervision allen voran die Themen behandelt und besprochen wer-
den, die im gelben/orangen/roten Bereich der Ampelskala eingeschätzt wurden. 

Für die Bearbeitung im Team ist zudem ein geschützter Rahmen notwendig, 
der einen offenen Austausch ermöglicht. Zu überlegen ist demnach, inwieweit 
die Leitung in den Bearbeitungsprozess miteinbezogen werden sollte. Bei einer 
Teilnahme der Leitung ist es wichtig, Bedingungen und Voraussetzungen im 
Vorhinein klar und transparent für alle Beteiligten abzusprechen, da sonst 
möglicherweise entstehende Hierarchiedynamiken und veränderte Kommuni-
kationsstrukturen den Reflexionsprozess behindern. Eventuell ist zunächst eine 
teaminterne Bearbeitung und ein späteres Hinzuziehen der Leitung dem vorzu-
ziehen. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, im Sinne der Partizipation und der ein-
richtungsinternen Kommunikation, den Fragebogen in einer vereinfachten 
Form mit den Kindern und Jugendlichen (z. B. bei Bezugsgruppentreffen) 
durchzugehen. Hierfür eignen sich besonders gut die Farben in der Ampelskala. 

Eine absolute Sicherheit vor sexualisierter Gewalt wird es auch in Einrichtungen, die 
ihre Strukturen regelmäßig kritisch reflektieren und ein „Grenzen achtendes päd-
agogisches Milieu“ (Schmid/Fegert, 2015) praktizieren, nicht geben. Aber solche 
Einrichtungen sind auf jeden Fall sensibler dafür, auch „schwache Signale“ wahrzu-
nehmen und können entsprechend frühzeitig reagieren und intervenieren! 
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Kapitel 12 
Fortbildung von pädagogischem Personal 
als Mittel zur Prävention gegen  
sexualisierte Gewalt 

Christina Fuchs, Stepanka Kadera, Rudolf Tippelt 

12.1 Pädagogische Professionalität und die 
Notwendigkeit von Fort- und Weiterbildung  
zum Thema Kinderschutz 

Fort- und Weiterbildung sind ein wichtiger Bestandteil pädagogischer Profes-
sionalität und könnten damit als unerlässlich für die Sicherung der Erziehungs-
qualität in stationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche betrachtet 
werden. Im Hinblick auf Präventionsfragen zu sexualisierter Gewalt befindet 
sich die (deutsche) Forschungslandschaft noch in ihren Anfängen. Schutzkon-
zepte der Institutionen haben sich eher aus dem praktischen Bedarf heraus ent-
wickelt. Was bislang beinahe gänzlich fehlt, sind wissenschaftliche Forschungs-
ergebnisse über gelingende Prävention, die zu einer allgemeinen Weiterentwick-
lung und Bewertung der durch den Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ 
ausgearbeiteten Mindeststandards beitragen (Wolff 2015). Hier stellt sich für 
die kommenden Jahre die Aufgabe, praktische Erfahrungen intensiver mit wis-
senschaftlichen Erkenntnissen zu verknüpfen und die Handlungsmöglichkeiten 
pädagogischer Fachkräfte durch eine Zusammenarbeit von Theorie und Praxis 
weiterzuentwickeln und dem pädagogischen Personal zugänglicher zu machen. 

Nach Rueschemeyer (1986) kann Professionalisierung als institutionalisierte 
Nutzung des Wissens einer Berufsgruppe oder Fachdisziplin gesehen werden, 
welche besonders in komplexen, herausfordernden Situationen Anwendung 
findet. Professionalität meint nach Nittel eine Leistung, die spontan, „jedes Mal 
aufs Neue situativ“ hergestellt wird (2000, S. 85). Durch Aus-, Fort- und Wei-
terbildung erworbenes Grundlagenwissen wird in der Praxis mit eigenen Erfah-
rungen verknüpft und führt zu einer innerlich verankerten Handlungssicher-
heit, welche in komplexen Situationen flexibel angewandt werden kann. Die 
Professionalität „geht nicht von einem durchgeplanten Ablauf aus, sondern von 
speziellen Aufgabenlösungen, Deutungen, Interpretationen, Diagnosen, die in 
individueller Verantwortung zu treffen sind“ (Gieseke 2005, S. 12). Diese für 
die Erwachsenenbildung formulierten Definitionen können für weitere pädago-
gische Berufsfelder übernommen werden. 
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Für den Bereich des Kinderschutzes in pädagogischen Institutionen stellt 
Böllert & Watzlawik (2014) fest, dass der Fokus bei den Präventionsvorkehrun-
gen zu innerinstitutioneller sexualisierter Gewalt bisher vornehmlich auf der 
Etablierung institutioneller Maßnahmen und Strukturen lag, während die Er-
forschung und Konzentration auf die Sichtweise der Mitarbeiter/innen weitest-
gehend vernachlässigt wurde. Pädagogische Fachkräfte sind die unmittelbaren 
Kontaktpersonen von stationär untergebrachten Kindern und Jugendlichen, die 
im pädagogischen Alltag direkt mit der Umsetzung von präventiven Maßnah-
men befasst sind. Die Partizipation und Berücksichtigung der Belange der Kin-
der und Jugendlichen ist somit zweifellos unerlässlich und dringend notwendig. 
Professionelles Handeln in jeglichem – aber besonders im pädagogischen Kon-
text – setzt Wissen voraus (BMJ/BMSFJ/BMBF 2012). Im Umkehrschluss kön-
nen Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pädagog/innen hinsichtlich des Um-
gangs mit dem Thema Kinderschutz zusammen mit der innerinstitutionellen 
Kommunikationskultur und den organisationalen Präventionsvorkehrungen 
als Grundpfeiler der Prävention und Intervention sexueller Gewalt gesehen 
werden. Mit Ausnahme einzelner, aus wissenschaftlichen Kontexten heraus ent-
wickelter Fortbildungen (z. B. DGFPI, Liebhardt, Hoffmann, König, Niehues/ 
Fegert 2015), sind Fortbildungsangebote bisher wenig bedarfsorientiert oder 
wissenschaftlich fundiert entstanden (Liebhardt et al. 2013; 2015). Ziel des Pro-
jektes war es daher, neue Erkenntnisse zu erhalten, die auf den Rückmeldungen 
pädagogischer Fachkräfte zum tatsächlichen Fortbildungsbedarf basieren. Au-
ßerdem sollten aus jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen generierte The-
men aufgegriffen werden, um eine praxisbasierte, bedarfsorientierte, theoriege-
stützte Fortbildung in Form von flexibel einsetzbaren Modulen zu entwickeln. 
Dazu wurden Interviews mit Leitungskräften und Gruppendiskussionen mit 
Mitarbeiter/innen sowie mit den Kindern und Jugendlichen geführt. Hinsicht-
lich der Fortbildungsstruktur soll künftig eine angemessenere Berücksichtigung 
der Rahmenbedingungen erreicht werden, wie z. B. der zeitlichen und personel-
len Ressourcen in stationären Einrichtungen. 

12.2  Strukturell-didaktische Überlegungen  
und Bedarfsorientierung bei Heim- und 
Internatspersonal 

Die Initiativen des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängig-
keits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und 
im familiären Bereich“ zielten einerseits auf die Etablierung einer öffentlichen 
Diskussion und einer Forschungslandschaft des bisher kaum angesprochenen 
Problems sexualisierter Gewalt in Institutionen (vgl. Wolff 2012). Andererseits 
wurden im Rahmen des Abschlussberichts zahlreiche Empfehlungen ausge-
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sprochen, die dazu beitragen sollten, Präventionsvorkehrungen ganzheitlich im 
System pädagogischer Institutionen zu implementieren und dabei die Perspek-
tive aller Akteursgruppen (Träger, Leitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Gesellschaft, Politik) zu berücksichtigen. Zur 
flächendeckenden Umsetzung der angeregten Präventionsmaßnahmen entwi-
ckelte die Unterarbeitsgruppe I des Runden Tisches im Jahr 2010 (vgl. BMU/ 
BMBF/BMFSFJ 2012) sogenannte Mindeststandards für Träger und Institutio-
nen, die in einem Zeitrahmen von 2 Jahren verwirklicht werden und den Schutz 
und die Sicherheit von den betreuten Kindern und Jugendlichen in den Ein-
richtungen verbessern sollten. 

Aus den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragungen im Rahmen des Verbund-
projektes wurde deutlich, dass die am Projekt beteiligten stationären Jugend-
hilfeeinrichtungen und Internate sich hinsichtlich des Standes der Umsetzung 
von Präventionsmaßnahmen zum Thema Kinderschutz stark unterschieden. So 
konnten einige Einrichtungen bereits auf schriftlich ausformulierte Schutzkon-
zepte zu sexuellem Missbrauch oder Leitfäden zum Vorgehen in Verdachts-
fällen zurückgreifen, während andere Einrichtungen hier noch keine schriftlich 
fixierten Standards entwickelt hatten. Es entstand der Eindruck, dass es hier ei-
nen Unterschied in der Entwicklung dieser Standards zwischen Internaten und 
stationären Jugendhilfeeinrichtungen gibt, der möglicherweise darauf zurück-
zuführen ist, dass Jugendhilfeeinrichtungen in diesem Themenbereich stärkerer 
Aufsicht und Kontrolle unterzogen sind. Aus beiden Institutionengruppen 
wurde jedoch deutlich, dass die politischen Vorgaben und zum Teil die entwi-
ckelten Standards den Mitarbeiter/innen oft noch sehr abstrakt erschienen, 
bzw. die Sinnhaftigkeit der Umsetzung noch nicht nachvollziehbar erschien. So 
wurde beispielsweise häufig die Einzelfallabhängigkeit der Fälle und die Indivi-
dualität als Hemmfaktor zur Entwicklung von Schutzkonzepten usw. genannt: 

„Wir haben dann auch versucht so einen Verhaltenskodex untereinander zu entwi-
ckeln, der aber wirklich dann an diesen unterschiedlichen Sichtweisen scheiterte: 
Was geht noch, was geht nicht. Wir haben einige Erzieherinnen vom alten Schlag, 
die einfach sagen: Wenn ein Kind weint, dann tröste ich es, Punkt. Und wir haben 
Herrn da gehabt, die gesagt haben: Nein, ich lange kein Kind mehr an, ich lasse mir 
da nichts nachsagen. Und das ist ein Problem, das nach wie vor ungelöst ist“ (E3, 
10). 

„Man kann immer ganz schön einen Leitfaden machen usw., aber wenn die Men-
schen nicht dafür da sind, das zu besprechen, dann funktioniert es nicht. Ich weiß 
nicht, wie man da einen Leitfaden … Das ist für mich auch gänzlich interessant, wie 
man da einen Leitfaden für pädagogische Arbeit machen soll, wenn jeder unter-
schiedlich arbeitet oder ist. Ich weiß es mit Petra [Name vom Verfasser verändert, 
T1w], die arbeitet gänzlich anders. Ich bin dann eher der Gutmütige und tu dann 
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einmal ein bisschen länger: Oh das ist ja okay, dann kannst du einmal eine halbe 
Stunde länger und so. Ich fordere aber dann anderswo wieder ein. Und Petra macht 
halt: machen.“ (M3, 153) 

Wie eingangs erwähnt, wurde auch aus den Interviews und Gruppendiskussio-
nen ersichtlich, dass die gedankliche Verknüpfung theoretischer Standards und 
Vorgaben mit den tatsächlichen praktischen Umsetzungsmöglichkeiten noch 
unzureichend ist, um wissenschaftliche Erkenntnisse/politische Mindeststan-
dards mit praktischem Handeln verbinden und im Ernstfall anwenden zu kön-
nen. 

Eine Erkenntnis aus den Interviews mit Einrichtungsleitungen sowie Grup-
pendiskussionen mit Einrichtungsmitarbeiter/innen war die starke Heterogeni-
tät in Bezug auf die Ausprägung des Fachwissens zum Thema Prävention sexu-
ellen Missbrauchs sowie über Vorgaben, Standards, Anlaufstellen, Ombudsstel-
len und zum Umgang mit Verdachtsfällen. Es wird davon ausgegangen, dass 
auch dies ein Grund dafür sein kann, weshalb die eingeführten Präventions-
maßnahmen bzw. deren Formalisierung sich stark unterschieden. Neben der 
finanziellen Knappheit, die es den Einrichtungsleitern oft nur schwer ermög-
lichte, Fortbildungen sowie bspw. auch Supervisionstreffen für das Gesamtteam 
zu bezahlen, spielten zeitliche Ressourcen hier eine große Rolle. So erschienen 
Fortbildungsmaßnahmen für das gesamte Team oft unmöglich, da stets die Be-
treuung der Kinder und Jugendlichen im Haus gesichert sein musste. Der Per-
sonalschlüssel ließ hier oft keine großen Spielräume. Eine zusätzliche Erkennt-
nis aus den Gesprächen war die starke Mitarbeiterfluktuation, die die Notwen-
digkeit kontinuierlicher Fortbildungen noch erhöhen sollte. 

Es kann also festgehalten werden, dass Fortbildungskonzepte in diesem Be-
reich sehr bedarfsorientiert auf die individuellen strukturellen Bedingungen der 
Einrichtungen eingehen sollen, um die Umsetzung so leicht wie möglich zu ge-
stalten. Ein möglicher Weg, zeitliche Ökonomie zu gewährleisten und gleich-
zeitig die Individualität der verschiedenen Einrichtungen und Teamzusammen-
setzungen zu berücksichtigen, wäre eine thematische Flexibilität mit Konzen-
tration auf die relevanten Themen der Einrichtungen und die Bereitstellung 
von Möglichkeiten zum selbstgesteuerten Lernen für die Mitarbeiter/innen 
(Liebhardt, Hoffmann, König, Niehues/Fegert 2015). 

Ein solches Vorgehen steht auch im Einklang mit erwachsenenpädagogisch 
anerkannten Prinzipien des Lernens und der Fortbildung. Folgende Orientie-
rungen und Lernprinzipien sind hierbei allgemein hervorzuheben (Tippelt/ 
Kadera 2014): Kompetenzorientierung, Problemorientierung, kommunikative 
Orientierung und auch Lebensweltorientierung. 

Kompetenzorientierung meint, dass sich jede Fortbildung auf die fachliche, 
die personale, die soziale Kompetenz der Lernenden auswirken muss. Prinzi-
piell ist Fortbildung als Effekt eines kompetenten Handelns des Einzelnen und 
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der Kooperation in Teams und Gruppen auch nachweisbar, bisweilen auch 
messbar. In unserem Zusammenhang müssen Effekte nicht gemessen werden, 
aber sie müssen den Arbeitsalltag durch wachsende Kompetenz der pädagogi-
schen Fachkräfte verbessern. Zur Förderung von Kompetenzen gehören Wissen 
und fachliche Kompetenzen, aber auch Einstellungen und Haltungen, sprich 
personale und soziale Kompetenzen. 

Problemorientierung bedeutet, dass Erwachsene ungern „auf Vorrat“ lernen, 
sondern dass die realen und im Arbeitszusammenhang artikulierbaren Themen 
und Probleme bearbeitet werden sollen. Dies erhöht nicht nur die Motivation 
der Lernenden, sondern verhindert auch das sogenannte „träge Wissen“, das 
ohne Anwendung sehr schnell vergessen wird. Als didaktisches Prinzip hat sich 
das situierte Lernen durchgesetzt (vgl. Renkl 2010), weil situiertes Lernen (so-
ziale Einbettung individuellen Lernens) hohen Wert auf die Verbesserung der 
Handlungsfähigkeit eines Einzelnen oder einer Gruppe legt. Diese Problem- 
und Handlungsorientierung sowie das situierte Lernen erhielten bei den im 
Projekt konzipierten Fortbildungen einen großen Stellenwert. 

Die kommunikative Orientierung weist auf die Interaktion und das Aus-
tauschinteresse von erwachsenen Lernenden in Fortbildungen hin. Man braucht 
zwar auch zu Beginn eingeführtes Wissen, dieses muss aber in den Diskurs der 
Lernenden eingebunden werden. Wichtig ist einerseits Information und Wis-
sen selbst, aber andererseits sind gerade die Deutungen dieses Wissens, die In-
terpretation und die eigenständige Darlegung von Perspektiven für die Lernen-
den im Lernprozess motivierend. 

Lebensweltorientierung hebt die Heterogenität von Lernenden und Lern-
gruppen hervor und sieht in der Diversität von Lerngruppen kein Störpotential, 
sondern in erster Linie eine Bereicherung. Lebenswelten prägen die subjektiv 
konstruierten und dadurch aber wirksamen Lerneinflüsse in einem jeweils be-
sonderen Kontext. Die Lern- und Institutionenkultur einer Einrichtung prägt 
die Lebenswelten der dort Arbeitenden entscheidend, daher ist keine Fortbil-
dung, auch zum gleichen Thema und unter Verwendung dergleichen Materia-
lien, wie die andere. Jede Fortbildung muss sich den spezifischen Lebenswelten 
der Lernenden annähern. 

Diese Prinzipien kommen in der didaktischen Ausgestaltung von Fortbil-
dungen zum Tragen, sofern auf die Interessen und Bedürfnisse der Praktiker 
sensibel reagiert wird. Meueler (2011) stellt hier fest, dass der Lernende als zen-
trale Person des Lernvorgangs wahrgenommen werden sollte. Insofern sollten 
alle Rahmenbedingungen, Strategien und Methoden auf diesen bezogen wer-
den. Die Orientierung am Teilnehmer soll diesem eine selbständige, offene und 
kreative Auseinandersetzung mit dem Inhalt ermöglichen. 

Im Prozess der Entwicklung des Fortbildungskonzepts wurde daher sorgfäl-
tig auf die Partizipation der Teilnehmer/innen hinsichtlich der didaktischen 
Gestaltung geachtet. Nachdem aus den vier Interviews und vier Gruppendis-
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kussionen mit pädagogischen Mitarbeiter/innen sowie sieben Gruppendiskus-
sionen mit Schüler/innen aus Internaten und stationären Jugendhilfeeinrich-
tungen1 schon erste Rückschlüsse gezogen werden konnten, wurde ein Entwurf 
des Fortbildungskonzepts in einem Netzwerktreffen aller kooperierender Ein-
richtungen präsentiert und mit den Teilnehmer/innen intensiv über die struk-
turelle und didaktische Ausgestaltung diskutiert. 

Empfehlungen aus der Praxis für die Praxis 
Zur Gruppengröße kann hier festgehalten werden, dass je nach Inhalt unter-
schiedliche Rahmenbedingungen als passend empfunden werden. Bei bestimm-
ten, eher allgemeineren, theoretisch gehaltenen Themen wird die Öffnung der 
Fortbildung für das gesamte Kollegium als sinnvoll erachtet. Zur intensiveren 
Bearbeitung und Fallreflexion wird hingegen die Aufteilung in Kleingruppen 
präferiert. 

In Bezug auf den Veranstaltungsort werden ebenfalls unterschiedliche Set-
tings für unterschiedliche Rahmenbedingungen gewünscht. Der Vernetzungs-
aspekt sowie einige bestimmte Themen, wie z. B. ethikorientierte Führung, 
sprechen für eine zentrale Umsetzung an einem externen Seminarort. Die zeit-
lichen und finanziellen Strukturen sowie der Aspekt der situierten Ausgestal-
tung der Seminare würden dagegen durch ein Inhouse-Konzept angemessener 
berücksichtigt werden. 

Neben der Bereitstellung wissenschaftlich fundierten Wissens ist die konti-
nuierliche Reflexion des eigenen Handelns für die professionelle pädagogische 
Arbeit wesentlich. Aus den Diskussionen ging deutlich hervor, dass gemein-
samer Austausch im Team, Fallreflexion, Supervision und Gespräche mit Kol-
leg/innen das hilfreichste Mittel sind, um Unsicherheiten abzubauen. Reflexion 
soll daher ebenfalls ein großer Bestandteil der geplanten Fortbildungsmodule 
sein, um das eingebrachte theoretische Wissen mit realen Praxissituationen zu 
verbinden. 

Gleichzeitig war es den Praktiker/innen wichtig, persönlich nicht zu inten-
siv in die Reflexion mit einbezogen zu werden. So wurden Rollenspiele für die 
Thematik als zu intensiv empfunden. Als passender wurden Fallvignetten emp-
funden, die es den Teilnehmer/innen ermöglichen, sich in die Situation hinein-
zuversetzen, aber selbst nicht in die Rollen schlüpfen zu müssen. Bei der Wahl 
der Beispiele sollte zudem darauf geachtet werden, alltagsnahe und nachvoll-
ziehbare Beispiele zu wählen, wobei die Reflexion sowohl auf der persönlichen 
als auch auf der professionellen Ebene stattfinden sollte. 

                                                                                 

1  Die Interviews und Gruppendiskussionen fanden im Rahmen des Forschungsprojekts 
„Kindeswohl als kollektives Orientierungsmuster?“ (LMU München, Leitung: Prof. Dr. 
Rudolf Tippelt) statt. 
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Neben dem Wunsch nach intensiver Reflexion wurde ebenso deutlich, dass 
aufgrund der zeitlichen Knappheit und der oft fehlenden rechtlichen Informa-
tionen auch klare Handlungsanweisungen und Anlaufstellen mitgeliefert wer-
den sollten (z. B. rechtliche Verpflichtungen zur Meldung von Missbrauchs-
fällen, Ablaufstruktur zum Umgang mit Verdachtsfällen). 

12.3  Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter/innen 

Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der Themen im Fortbildungskon-
zept wurde darauf geachtet, nah am in den Gruppendiskussionen geäußerten 
Bedarf der pädagogisch Tätigen zu bleiben, um so die Verzahnung von wissen-
schaftlichen Inhalten und pädagogischem Alltag für die Teilnehmer/innen ge-
währleisten zu können. Aus den Gruppendiskussionen wurde zudem deutlich, 
dass es zahlreiche Situationen im täglichen Umgang mit Kindern und Jugend-
lichen gibt, die im pädagogischen Alltag Unsicherheit im Zusammenhang mit 
den Themen Nähe und Distanz, Kinderschutz und sexuelle Gewalt auslösen 
können. Wichtig ist daher, dass Fortbildungen einerseits Themen des pädagogi-
schen Alltags aufgreifen und somit signalisieren, dass Prävention bereits im 
Rahmen der alltäglichen pädagogischen Arbeit anfängt und es um die Etablie-
rung einer Kultur der Achtsamkeit geht. Andererseits ist es wichtig, die Prakti-
ker/innen auf die Situation eines möglichen Missbrauchsverdachts vorzuberei-
ten. Im Folgenden sollen nun die Themen beschrieben werden, die sich aus den 
Interviews und Gruppendiskussionen als Bedeutendste herauskristallisiert haben. 

12.3.1  Basiswissen 

Ein Aspekt, der sich im Rahmen der Mitarbeiterbefragungen sehr deutlich zeig-
te, war die Schwierigkeit der Begriffseinordnung rund um das Thema sexuelle 
Gewalt. In den Gesprächen zeigte sich, wie individuell und kontextgebunden 
die Vorstellungen von angemessener Nähe, Distanz und notwendiger Grenzset-
zung sind. Diese Einzelfallbezogenheit wiederum erschwerte die konzeptuelle 
Arbeit an Leitlinien und Schutzkonzepten sowie die Definition von Kindes-
wohl, Kindeswohlgefährdung und sexualisierter Gewalt. 

Besonders die Einrichtungsleitungen machten deutlich, dass es aufgrund 
der Kontextabhängigkeit der Einzelfälle schwer fiel, Verhaltenskodizes zu ent-
wickeln. Zur Kontextabhängigkeit wiederum tragen die Persönlichkeiten und 
jeweiligen Erziehungsstile der Mitarbeiter/innen sowie die Bedürfnisse der Kin-
der und Jugendlichen bei. 

Die Subjektivität der Begriffe Grenzüberschreitung, Kindeswohl(gefähr-
dung), sexualisierte Gewalt u. a. führte zu einer Schwierigkeit der Entwicklung 
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von Standards und Handlungsleitlinien. Dies macht auch ein Einrichtungsleiter 
im Interview deutlich: 

„Also was ich gerne machen würde, das ist tatsächlich, dass wenn wir eine griffige 
Definition haben von so Stichworten wie Kindeswohl, dass wir dann unser Konzept 
komplett miteinander überarbeiten und das dann fest einbauen. […] Das habe ich 
bisher ein bisschen gescheut. Weil immer, wenn ich das angeregt habe, haben wir 
uns tatsächlich stundenlang über das Thema Kindeswohl ausgetauscht und sind ein-
fach auf keinen grünen Zweig gekommen.“ (E3, 65–66) 

Deutlich wurde aus den Interviews und Gruppendiskussionen, dass die Un-
klarheit in der Begriffswahl hinderlich sein könnte, Verdachtsvermutungen zu 
äußern und zur Sprache zu bringen. Als Reflexionsgrundlage wurde hier von 
den Praktikern ein Basiswissen über Definitionen der Begriffe Kindeswohl, Kin-
deswohlgefährdung und sexueller Missbrauch gewünscht. Wichtig war den 
pädagogischen Fachkräften auch, Kenntnisse über bisher erarbeitete Standards 
und Vorgaben aus Politik und Wissenschaft zu erhalten, sowie ein Grundver-
ständnis der rechtlichen Lage zu erhalten. 

Im Rahmen der Erhebungen zeigte sich außerdem ein teils klischeebehafte-
ter Umgang mit Verdächtigungen bei den pädagogischen Fachkräften. Beson-
ders männliche Mitarbeiter äußerten gegenüber Schülerinnen besondere Vor-
sicht im Umgang mit Nähe bzw. wurde im Kollegium bei solchen Situationen 
besonders aufmerksam hingeschaut. In diesem Zusammenhang stellte sich zum 
Beispiel die Frage, ob es männlichen Mitarbeitern erlaubt sei, Schülerinnen in 
den Arm zu nehmen. 

Eine Internatsmitarbeiterin schilderte ihre Befürchtung, der männliche Kol-
lege könne in Verdacht geraten, wenn er mit Schülerinnen Einzelunterricht ma-
che, folgendermaßen: 

„Also bei uns ist es schon so, also ich biete im Internat Musiknachhilfe oder Zusatz-
unterricht an und da sind meist männliche Lehrer da. Die dann zum Teil […] alleine 
mit Mädchen sitzen. Da schaue ich dann schon immer einmal wieder hinein, einfach 
so. Weil für den Mann eine beklemmende Situation entstehen könnte, wenn da ein 
Mädchen sagt: Der hat mich komisch angefasst. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, 
ob das so in Ordnung ist.“ (M4, 78) 

Besonders männliche Kollegen, so unsere Folgerung, scheinen hier gefährdet zu 
sein, vorschnell in Verdacht zu geraten. Eine Aufklärung über verschiedene 
Ausmaße sexualisierter Gewalt sowie Tätergruppen und -strategien wäre hier 
hilfreich, um Prävention objektiv und neutral betreiben zu können. 

Aus den Gruppendiskussionen wurde weiterhin ersichtlich, dass Definitio-
nen, Fachwissen und rechtliche Orientierung zur Einschätzung von Grenzüber-
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schreitungen allein nicht ausreichend sind. Vielmehr ist es wichtig, zu verdeut-
lichen, dass professionelles Handeln immer als Kombination aus theoretischem 
Wissen und situationsbezogenem, einzelfallabhängigem Handeln besteht. Das 
Basiswissen kann jedoch als Grundlage für die gemeinsame Kommunikation 
über Kinderschutz in pädagogischen Institutionen angesehen werden. 

12.3.2  Nähe – Distanz 

Das tägliche Handeln pädagogischer Fachkräfte ist von zahlreichen Entschei-
dungen hinsichtlich der eigenen Rollenpositionierung geprägt. Im Umgang mit 
heranwachsenden Mädchen und Jungen stellt die Frage des richtigen Nähe- 
und Distanzverhältnisses im Rahmen professioneller Beziehungsgestaltung eine 
komplexe Aufgabe dar, die im Kontext des Kindeswohls noch einmal besondere 
Bedeutung erhält. Dieses Thema ist für pädagogische Fachkräfte insofern rele-
vant, dass ein stimmiges und für beide Seiten akzeptables Nähe-Distanzverhält-
nis die Grundlage einer achtsamen Beziehung schafft und Grenzverletzungen 
vorbeugt. In der Betreuung von Kindern und Jugendlichen ein individuelles 
und gleichzeitig professionellen Standards entsprechendes Maß zu finden, be-
schrieben die befragten Mitarbeiter/innen als große Herausforderung. So stellte 
sich für einige beispielsweise die Frage, ob und wie viel körperlicher Kontakt 
angemessen sei, wenn Schüler/innen Trost brauchen: 

„Ja das ist bei mir zum Beispiel auch, es ist jetzt nicht so, dass ich da ständig Angst 
habe oder so etwas. Aber es kommt darauf an, auch wenn ich da jetzt emotional kein 
Problem hätte, einmal ein Kind in den Arm zu nehmen und auch auf den Schoß zu 
setzen, weil ich auch merken würde, es würde ihm vielleicht jetzt auch gut tun. Und 
ich fände das völlig okay, würde ich es wahrscheinlich trotzdem nicht machen, weil 
ich mir denke, das könnte irgendwie falsch herüber kommen. Und die Angst ist 
dann schon irgendwie immer so ein bisschen da.“ (M2, 245–249) 

Die pädagogischen Mitarbeiter/innen berichteten zudem immer wieder, mit Si-
tuationen konfrontiert zu sein, in denen Kinder und Jugendliche grenzüber-
schreitend oder provozierend auftreten. Um ein adäquates Nähe-Distanzver-
hältnis zu vermitteln, aber auch um sich selbst vor Verdächtigungen zu schüt-
zen, sollte das Vorgehen in derartigen Situationen reflektiert und individuelle 
Lösungen gefunden werden. Durch Reflexion soll u. a. auch ein gemeinsames, 
durchdachtes und situationsbezogenes Verständnis für Grenzwahrung und  
-setzung gegenüber Schüler/innen erreicht werden. 

Hier könnte eine Fortbildungseinheit zum Thema Professionelle Nähe und 
Distanz im pädagogischen Beziehungsalltag Rollenklarheit bringen und das 
Team in der gemeinsamen Reflexion über Standards unterstützen. 
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12.3.3  Vorgehen im Verdachtsfall 

Die größten Unsicherheiten bei pädagogischen Mitarbeiter/innen zeigten sich 
im Umgang mit Verdachtsfällen auf sexualisierte Gewalt. Für das Vorgehen in 
Verdachtsfällen wünschten sich pädagogische Fachkräfte klare Handlungs-
schritte, um innerhalb eines sicheren Orientierungsrahmens kompetent han-
deln und entscheiden zu können. Es wird deutlich, dass hier noch Bedarf an 
Wissen über gängige Handlungsstrukturen, Ansprechpartner/innen, Ombuds-
stellen, Beratungsmöglichkeiten sowie die rechtliche Lage besteht. 

Bei der Beleuchtung eines fiktiven Verdachtsfalles im Kollegenkreis äußer-
ten viele Befragten Verunsicherung hinsichtlich des Vorgehens bei der Offenle-
gung eines Verdachtes. Auch hier wurde das individuelle Empfinden bezüglich 
adäquater Nähe und Distanz insofern erneut zur Schwierigkeit, als jeweils im 
Einzelfall entschieden werden muss, ob es sich um grenzüberschreitendes Ver-
halten handelt. Die Tatsache, sich nicht auf klare Kriterien der Grenzüber-
schreitung berufen zu können, machte es den Pädagog/innen schwer, einen 
Verdacht überhaupt zu äußern, weil Situationen sehr kontextabhängig und im-
mer individuell zu prüfen sind. Hinzu kommt, dass es langjährige Kolleg/innen 
große Überwindung kostet, die Loyalität zu durchbrechen und einen existen-
ziellen Verdacht in den Raum zu stellen. 

„Vor allen Dingen sind das so schwerwiegende Vorwürfe, dass man sagt: Ich brau-
che einen handfesten Beweis, um jetzt einen Fremden oder auch einen guten Freund 
oder guten Kollegen tatsächlich zu konfrontieren. Und da müsste man einmal etwas 
ganz Konkretes beobachtet haben, oder? Sonst würde ich zögern, wenn ich sage, ich 
habe ein komisches Gefühl oder so.“ (M4, 145–150) 

Grenzüberschreitungen bis hin zu sexuellem Missbrauch durch nahestehende, 
langjährige Kolleg/innen ist für viele Fachkräfte schlichtweg kaum vorstellbar. 
Durch die Unklarheiten in der Vorgehensweise sowie durch die Unsicherheit 
darüber, welche Taten angesprochen werden sollten, besteht die Gefahr, dass 
Grenzüberschreitungen nicht früh genug erkannt werden und deshalb schwere 
Missbrauchsfälle nicht verhindert werden können. 

Hieraus ergibt sich ein Dilemma bei der Einschätzung der Situation, da die 
Mitarbeiter/innen sich orientierungslos und ausgeliefert fühlen und Schwierig-
keiten haben, sich für einen Reaktionsweg zu entscheiden: 

„Das ist dann auch die Frage: Wie viel nimmt man wirklich sofort ernst und wahr 
und reagiert mit Polizei rufen oder mit Arzt rufen oder mit Elternhaus verständigen? 
Macht man es nicht und es ist wirklich etwas, dann kriegt man einen Vorwurf: hat 
man vielleicht seine Aufsichtspflicht verletzt, hat man fahrlässig gehandelt? Wie 
auch immer. Macht man zu viel, das schaut auch nicht gut aus. Also das ist ein 
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schwieriger Weg denke ich. Man muss auch unterscheiden, was wirklich passiert 
ist.“ (M2, 242) 

12.3.4  Gesprächsführung 

Ein Aspekt einer achtsamen Institutionenkultur stellt der offene Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf Probleme, Konfliktsituationen und 
Schwierigkeiten dar. Pädagogische Mitarbeiter/innen werden in stationären 
Einrichtungen für Jugendliche zu wichtigen Bezugspersonen, die sie in ihrem 
Alltag begleiten und bei ihrer Entwicklung unterstützen. Zu einer kindeswohl-
gerechten Entwicklung gehört die Möglichkeit, Sorgen und Belastungen an-
sprechen zu können und in Problemsituationen entsprechende Unterstützung 
zu erhalten. Ergebnisse der Gruppendiskussionen mit Jugendlichen ergaben, 
dass Jugendlichen ein guter Kontakt zu pädagogischen Fachkräften oder Prä-
fekten insofern wichtig ist, dass diese echtes Interesse an ihnen und den für sie 
relevanten Themen zeigen. Pädagogisches Personal sollte nach ihrer Meinung 
Ansprechbereitschaft und Vertrauenswürdigkeit signalisieren, jedoch gleichzei-
tig den Jugendlichen Freiraum lassen, selbst zu entscheiden, wann und mit 
wem sie Probleme ansprechen. 

Es ist davon auszugehen, dass ein guter Kontakt zwischen Jugendlichen und 
pädagogischem Personal die Chance erhöht, dass Grenzüberschreitungen und 
sexuelle Übergriffe angesprochen werden und die ins Vertrauen gezogene Per-
son in diesem Fall für Schutz sorgen kann. Pädagogische Mitarbeiter/innen 
machten in den Gruppeninterviews die hohen Anforderungen eines solchen 
Gespräches deutlich, insbesondere, wenn es sich dabei um einen bereits erfolg-
ten sexuellen Übergriff handeln würde. Wenn Mitarbeiter/innen von Ereignis-
sen dieser Art erfuhren, die für Jugendliche möglicherweise traumatisierende 
Folgen haben können, gilt ein besonders sensibler Umgang im Gespräch. Bei 
der Überlegung weiterer Schritte sind die Jugendlichen stets einzubeziehen und 
es ist dabei behutsam vorzugehen, um den Schutz der/s Betroffenen nicht zu ge-
fährden. Ein wichtiger Faktor ist hier das Wissen über unabhängige, anonyme 
Beratungsmöglichkeiten sowie zum fachlichen Vorgehen als auch zur psycho-
sozialen Versorgung der Kinder und Jugendlichen. Schulungen zur Gesprächs-
führung mit Jugendlichen, insbesondere im Hinblick auf Verdachtssituationen 
können somit als weiterer inhaltlicher Baustein für ein Fortbildungskonzept ge-
sehen werden. 
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12.3.5  Führung 

Bereits in Kapitel 8 wurde die tragende Rolle der Führungskraft hinsichtlich der 
Prävention gegen sexuelle Übergriffe in pädagogischen Einrichtungen betont. 
Es kann festgehalten werden, dass zur Implementierung einer achtsamen – und 
sexuelle Gewalt bestmöglich vorbeugenden – Einrichtungskultur ein hohes Maß 
an Selbstreflexion seitens der Führungskraft erforderlich ist. Die Führungskraft 
fungiert in der Einrichtung als Vorbild hinsichtlich der Umsetzung der im Ein-
richtungsleitbild festgelegten Strukturen. Von Seiten der Mitarbeiter/innen 
wurden vor allem der Wunsch nach Offenheit der Einrichtungsleitung zum 
Gespräch sowie das Schaffen von strukturellen Rahmenbedingungen für Ge-
sprächsmöglichkeiten geäußert. Die Einrichtungsleitungen selbst wünschten 
sich Überblickswissen zu politischen Vorgaben, (anonymen) Anlaufstellen zur 
Beratung, Orientierungshilfen zur Erstellung von Schutzkonzepten, Wissen 
über das Vorgehen im Verdachtsfall und Wissen über rechtliche Aspekte zum 
Thema Kinderschutz. Von Seiten der Schüler/innen wurde als Wunsch an die 
Einrichtungsleitung vor allem eine partizipative und gleichberechtigende Hal-
tung gefordert, wie es ein ethikorientierter Führungsstil mit sich bringt. 

12.3.6  Arbeitsplatzbezogene Analyse  
und organisationale Reflexion 

Immer wieder wurde in den Gruppendiskussionen mit Mitarbeiter/innen die 
hohe Bedeutung des Austauschs im Team über Unsicherheit erzeugende Situa-
tionen, fachliche Einschätzungen und weitere Vorgehensweisen deutlich: 

„I: Was ist denn wichtig für solche Situationen? Also was braucht man denn, um mit 
solchen Situationen gut umgehen zu können? Und was bräuchte Ihr Team vielleicht 
auch noch? 
T2m: Die wichtigste Frage vielleicht. 
T1m: Das, was wir hier machen jetzt schon. Das ist zum Beispiel etwas ganz Wichti-
ges. Dass man reflektiert wenn der eine das ganz anders sieht. Dass man in den Dia-
log kommt und sich austauscht. 
T2m: Es müsste so einen Leitspruch geben: Was hättest du getan?“ (M3, 343–346) 

Regelmäßige Besprechungsmöglichkeiten bauen, so wurde es vielfach erwähnt, 
Unsicherheiten ab und haben zudem eine entlastende, psychohygienische Wir-
kung. Durch den fachlichen Austausch im Team wird zudem die organisatio-
nale Haltung im Umgang mit kindeswohlbezogenen Themen reflektiert und es 
besteht die Möglichkeit, konzeptionelle Defizite auszugleichen. Die regelmäßige 
Überprüfung auf Sinnhaftigkeit und Funktionalität von Leitbild, Schutzkon-
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zept, organisationaler Haltung und Verfahrensabläufen beinhaltet eine präven-
tive Wirkung und hilft, eine Kultur der Achtsamkeit im pädagogischen Team 
zu entwickeln. Durch diese umsichtige, achtsame Haltung wird zudem den Kin-
dern und Jugendlichen in der Einrichtung ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. 

12.4  Vorstellung eines Fortbildungskonzepts 

In Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften aus acht Internaten 
und vier stationären Jugendhilfeeinrichtungen wurde, bestmöglich abgestimmt 
auf den Praxisbedarf, ein Fortbildungscurriculum mit Modulstruktur entwi-
ckelt. In den Gesprächen mit pädagogisch Tätigen wurde schnell deutlich, dass, 
um das Fortbildungskonzept praktikabel zu gestalten, zeitliche Flexibilität not-
wendig ist. Immer wieder wurde die Knappheit der Personalressourcen ange-
sprochen und damit die Schwierigkeit, die Fortbildung für möglichst viele Mit-
arbeiter/innen zugänglich zu machen und gleichzeitig die Betreuungszeiten 
abzudecken. Externe Termine sind hier nur für einzelne Personen möglich, um 
den Betrieb im Internat/der Einrichtung nicht zu behindern. 

Angepasst an die Bedürfnisse der Praktiker/innen wurde nun eine Fortbil-
dungsstruktur gewählt, die durch einen zentralen Fortbildungstag sowohl das 
Bedürfnis nach Netzwerken abdeckt als auch die Möglichkeit bietet, Themen 
außerhalb des eigenen Teams unbefangen zu diskutieren. Ein zentraler Fortbil-
dungstag bildet daher die Basis der Fortbildung und gibt einen Überblick über 
Grundlagen des Kinderschutzes und der Prävention von innerinstitutioneller 
sexueller Gewalt. Zudem wird den Internatsleitungen hier im Rahmen eines 
Workshops Möglichkeit zum Austausch bezüglich Rolle und Aufgaben der 
Einrichtungsleitung bei der Prävention sexuellen Missbrauchs in Institutionen ge-
boten. Im Rahmen eines Multiplikatorenworkshops wird darüber hinaus Über-
blickswissen zum Thema Krisenintervention und Vorgehen in Verdachtsfällen 
vermittelt. 

Ziel der Fortbildungsmodule ist es, die aus den Interviews und Gruppendis-
kussionen erarbeiteten Inhalte möglichst bedarfsgerecht und individuell für 
jede einzelne Einrichtung anzubieten. Durch einen Reflexionsbogen zur Selbst-
einschätzung diagnostiziert jede Einrichtung nun diejenigen Bereiche mit dem 
größten Entwicklungsbedarf. Diese dienen als Schwerpunkte für die Auswahl 
der nachfolgend stattfindenden Fortbildungsmodule. Um der institutionellen 
Spezifität Rechnung zu tragen, finden im Anschluss an den zentralen Fortbil-
dungstag jeweils einrichtungsinterne Fortbildungsveranstaltungen statt. Die 
Leitung sowie die Mitarbeiter/innen haben so die Möglichkeit, abgestimmt auf 
die Bedarfe, einzelne Fortbildungsmodule auszuwählen. Diese bieten einen be-
sonderen Rahmen zur Reflexion und authentischen Fallbesprechung im Team. 
Folgende Fortbildungsmodule stehen den Einrichtungen zur Wahl: 
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 Basiskompetenzen Kindeswohl 
 Nähe und Distanz im pädagogischen Alltag 
 Krisenintervention und Umgang mit Verdachtsfällen 

In Anlehnung an die Aussagen aus den Interviews und Gruppendiskussionen 
und die daraus ermittelten Fortbildungsbedürfnisse wurden vier Module zu 
verschiedenen Themen zum Kindeswohl und der Prävention innerinstitutio-
neller sexueller Gewalt erstellt: 

1. Basiswissen und Basiskompetenzen zum Kindeswohl 
2. Nähe und Distanz in pädagogischem Alltag 
3. Krisenintervention und Vorgehen in Verdachtsfällen 
4. Ethische und offene Leitungs- und Führungsstile 

Außerdem wurde noch eine arbeitsplatzbezogene Analyse und organisationale 
Reflexion durchgeführt (Erprobung und Einsatz eines Reflexionsbogens). Bei der 
didaktischen Ausgestaltung wurde auf Ausgewogenheit hinsichtlich der Theo-
rie-, der Informations- und der Reflexionsanteile geachtet. Die im Punkt 12.2 
vorgestellten, strukturellen und didaktischen Aspekte, die mit Einbezug der 
Praxis erarbeitet wurden, sollen hier weitgehend berücksichtigt werden. Durch 
den Einsatz des Reflexionsbogens zur Selbsteinschätzung erfolgt eine teambezo-
gene Selbsteinschätzung zum Stand der Aufgabenbewältigung in den vier The-
menbereichen. Es wird in diesem Zusammenhang ein innerinstitutioneller Aus-
tausch zur Thematik angeregt, der auch außerhalb der Fortbildungsmaßnahmen 
immer wieder Anwendung finden und so den kontinuierlichen Organisations-
entwicklungsprozess anregen soll. In den jeweiligen Modulen findet neben der 
Vermittlung wissenschaftlichen und fachbezogenen Grundwissens zu den ein-
zelnen Themenbereichen alltagsnahe Reflexion über Fallvignetten statt. Infor-
mationen zu rechtlichen und politischen Vorgaben, sowie Zugang zu weiter-
führender Information und dem Weg zu weiterführenden Anlaufstellen sollen 
stets gewährleistet werden. 

12.5  Qualitätskontrolle durch Evaluation  
und kritische Würdigung des Fortbildungskonzepts 

„Evaluation kann in einem engen Bedeutungsgehalt verstanden werden als die 
Beschreibung eines Programms bzw. einer Maßnahme oder weitergehend als 
die Überprüfung des erreichten Zustandes, des Erfolgs oder Fortschritts.“ (Dit-
ton 2010, S. 607) Sie dient somit der Qualitätssicherung von Fortbildungen, in-
dem die Qualität der angebotenen Veranstaltungen überprüft wird und bietet 
somit kontinuierlich die Möglichkeit, diese zu verbessern (vgl. Stufflebeam 
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2000). Stockmann (2006) definiert für die Evaluation vier Leitfunktionen: Er-
kenntnisgewinn, Kontrolle, Entwicklung und Legitimation. Hinsichtlich der Er-
füllung dieser Leitfunktionen wurde auch für das vorliegende Fortbildungskon-
zept eine begleitende Evaluation des ersten Durchgangs durchgeführt. 

Das vorliegende Fortbildungskonzept wurde im ersten Durchgang hinsicht-
lich verschiedener Faktoren, die nachfolgend beschrieben werden, evaluiert. 
Um die Teilnahme an der Evaluation möglichst niedrigschwellig zu gestalten, 
wurde der Fragebogen als Onlineversion erstellt. Ziel dieses Onlinefragebogens 
war es, die Selbsteinschätzung der Teilnehmer/innen zum Wissensstand vor der 
Fortbildung zu erfassen, eine Priorisierung der Relevanz verschiedener Themen 
zur Prävention innerinstitutionellen Missbrauchs sowie mögliche Themenwün-
sche und -schwerpunkte zu erfragen. 

Die Auswertungen der Fragebögen zeigen, dass die Fachkräfte insbesondere 
die Themen „Krisenmanagement in Verdachtsfällen“ (MW = 5,36 auf der Skala 
von 1 bis 6) sowie „Gesprächs- und Kommunikationskompetenzen“ (MW = 
5,18) bereits vor der Fortbildung als besonders relevant erachteten. Nach der 
erfolgreich absolvierten Fortbildung schätzen die Teilnehmer/innen vor allem 
die thematische Auseinandersetzung mit den Themen „Aufgabe und Rolle von 
Einrichtungsleitungen“ (MW = 5,18) und nach wie vor auch „Krisenmanage-
ment und Umgang mit Verdachtsfällen“ (MW = 5,55) als besonders gewinn-
bringend für die Praxis ein. Die Evaluationsergebnisse sprechen dafür, dass aus 
der subjektiven Sicht der Teilnehmer/innen alle Themenbereiche umfassend 
behandelt wurden (auf der Skala von 1 bis 6: MW = 4,66) und dass das (Vor-) 
Wissen im Zuge der Zeit angestiegen ist. 

Allerdings haben sich im Verlauf des von den Autoren durchgeführten For-
schungsprojekts mehrfach strukturelle Schwierigkeiten der Einrichtungen ge-
zeigt, Fortbildung zur Thematik zeitlich und finanziell in regelmäßigen Abstän-
den zu organisieren. Mit dem vorliegenden Konzept wurde eine bedarfsori-
entierte, an die Strukturen pädagogischer Einrichtungen angepasste Form der 
Fortbildung entwickelt, die situativ auf das jeweilige Zeitkontingent der Ein-
richtung eingehen kann. Diese Pragmatik schließt an das in den Kapiteln 8 und 
11 geforderte Selbstverständnis von Fortbildung an. Insofern bleibt festzuhal-
ten, dass ein Mindestmaß an Aufwand für Fortbildung in diesem Bereich erfor-
derlich sein wird, um pädagogisches Personal adäquat informieren und sensibi-
lisieren zu können. Eine tragende Rolle spielt hierbei die Einrichtungsleitung 
als legitimierende Instanz. 
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12.6 Fazit 

Fortbildung ist ein wichtiger Bestandteil der Qualität professionellen Handelns 
im Erziehungsalltag, weil 

 durch die Verinnerlichung von fachbezogenem Wissen den Fachkräften ein 
Repertoire an Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt wird, wel-
ches sie im alltäglichen pädagogischen Handeln kontextbezogen anwenden 
können; 

 sie die kontinuierliche Reflexion der eigenen Handlungen und Haltung er-
möglicht; 

 diese die Leitung einer Einrichtung unterstützt, damit sich das neue Fach-
wissen und die präventiven Strukturen in der Einrichtung etablieren; 

 ohne qualifiziertes Fachpersonal die Prävention innerinstitutionellen Miss-
brauchs weitgehend unsystematisch abläuft; 

 dadurch die konkrete Verbindung zwischen Wissenschaft und praktischer, 
alltäglicher Anwendung gefördert wird; 

 sich in den Befragungen des pädagogischen Personals zu den Fortbildungs-
bedürfnissen konkret vier thematische Module herauskristallisierten, die ge-
eignet sind, der doch verbreiteten Unsicherheit zu begegnen: Basiswissen, 
Nähe und Distanz, Rolle von Leitungen bei der Prävention sowie Krisen-
intervention und Vorgehen in Verdachtsfällen. 
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